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Die Schweizerische Greina-Stiftung (SGS) bezweckt seit ihrer Gründung 1986 den 
umfassenden Schutz der Greina-Hochebene, die Erhaltung der alpinen Fliessgewäs-
ser und Naturlandschaften in der Schweiz sowie die Renaturierung von Flussland-
schaften. Sie setzt sich für verfassungskonforme angemessene Restwassermengen 
und für die nachhaltige Sanierung von bestehenden Wasserkraftwerkanlagen ein. Um 
die letzten naturnahen Landschaften nicht der Energieverschwendung zu opfern, en-
gagiert sich die SGS für eine rationelle Energienutzung und die Förderung umweltver-
träglicher erneuerbarer Energien, insbesondere für Solarenergie mit Plus Energie Bau-
ten (PEB) im Gebäudebereich. PEB weisen - laut Bundesrat - mit 67 TWh/a Solarstrom 
und eliminierten 90 TWh/a Energieverlusten das grösste CO2-freie einheimische Ener-
giepotential von insgesamt 157 TWh/a auf. Gemessene Werte zeigen, dass das tech-
nisch mach- und nutzbare solare Effizienzpotential im Gebäudebereich bei 15% So-
larzubau  127 TWh/a und bei 20% Solarzubau bis 2050 bei 435 TWh/a liegt. (CH-
Wasserkraft  37 TWh/a). Um dieses grosse Solarstrompotential zu nutzen benötigt 
die Schweiz etwa 10 Pumpspeicherkraftwerke (PSKW). Alle können durch minime An-
passungssanierungen bestehender Speicherkraftwerke in wenigen Jahren realisiert 
werden. Damit kann sich die Schweiz 100% bis 180% des Gesamtenergiebedarf CO2-
frei versorgen und das Pariser Klimaabkommen erfüllen.  

Schweizerische Greina-Stiftung 
Zürich, 10. Juni 2022 

Schweizerische Greina-Stiftung 
zur Erhaltung der alpinen Fliessgewässer (SGS) 
Sonneggstrasse 29, CH-8006 Zürich 
Tel. 044 252 52 09 / Fax 044 252 52 19 
sgs@greina-stiftung.ch www.greina-stiftung.ch Postkonto: 70-900-9 

Titelseite: Frontseite der 5-seitigen solaren PlusEnergiebau-Reportage im Sonntagsblick vom 22. Mai 2022. Mit bestem Dank 
für die Wiederverwendung der Abbildung.  

mailto:sgs@greina-stiftung.ch
http://www.greina-stiftung.ch/
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Geht an die 
Stiftungsrätinnen und 
Stiftungsräte der SGS 

Zürich, 27. Mai 2022

EINLADUNG ZUR 36. STIFTUNGSRATSVERSAMMLUNG
der Schweizerischen Greina-Stiftung zur Erhaltung der alpinen Fliessgewässer (SGS) 

Datum: Freitag, 23. Juni 2022
Ort: Weinfachgeschäft Schuler in Seewen, Franzosenstrasse 10, 6423 Seewen SZ 
Zeit: ab 17.45 – ca. 21.30 Uhr 

TRAKTANDEN
17.45h Türöffnung 
18.30h Offizieller Teil 

1. Begrüssung durch den Präsidenten
2. Traktandenliste und Wahl der Stimmenzähler/innen

3. Protokoll der letzten SRV vom 02. Juli 2021
4. Mutationen im SGS-Stiftungsrat
5. Geschäftsbericht 2020 und Jahresrechnung 2021

6. Revisionsbericht und Décharge
7. Arbeitsprogramm 2022/23: Die CO2-freie Schweizer Energieversorgung

9. Varia, Rück- und Ausblick 2022
19.15h Weindegustation 
19.45h Abendessen  

Wir freuen uns, Sie an der 35. Stiftungsratsversammlung begrüssen zu dürfen und ersuchen 
Sie, uns bis Mitte Juli 2022 Ihre prägnanten Gedanken zum Thema „Energiewende mit 67
TWh/a solarem Gebäudestrom statt Kleinwasserkraftwerke (KWKW) für 1.5 TWh/a mit 
trockengelegten Flusslandschaften" mitzuteilen. Denn erst Ihre Worte vervollständigen den 
Landschaftskalender 2023 und unsere „Greina News“. Vielen Dank für Ihr Mitwirken. 

Für die Schweizerische Greina-Stiftung SGS 

Dr. Reto Wehrli, Präsident Gallus Cadonau 
e. Nationalrat Geschäftsführer 

Beilage: SGS Geschäftsbericht 2021 folgt 
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I. ARTENSTERBEN, KLIMAWANDEL, PLUSENERGIEBAUTEN UND PANDEMIE
A. Artensterben und die Biodiversität unter Druck

Das Jahr 2021 stand ganz im Zeichen der Coronapandemie. Fast in Vergessenheit 
geraten sind dabei die globalen Herausforderungen im Umweltbereich. Während der 
Klimawandel zwar noch halbwegs auf der Agenda aufschien und aufscheint, ist die 
Biodiversitätskrise fast völlig in Vergessenheit geraten. Dies mutet umso unverständ-
licher an, wenn man sich vor Augen führt, dass Klimawandel, Artensterben und auch 
Pandemien überwiegend durch dieselben Prozesse verursacht werden. 

Der Klimawandel schreitet voran. Seitens der Politik ist Hektik zu beobachten, da sich 
das Zeitfenster für wirksame Massnahmen, um den Temperaturanstieg im Zaun zu 
halten, rasch schliesst. Gerade bei uns in der Schweiz ist daher der Druck auf die 
Gewässer noch einmal gestiegen. Durch die Klimaerwärmung sind die Klimafolgen im 
europäischen Alpenraum besonders spürbar.  

Kaum mehr Beachtung findet daneben die zweite globale Herausforderung, das Ar-
tensterben. Die Biosphäre und Atmosphäre, von der die Menschheit als Ganzes ab-
hängt, wurde durch den Menschen gravierend beeinflusst. 75% der Landfläche wurde 
massiv verändert, 66% der Ozeane unterliegt zunehmenden kumulativen Einwirkun-
gen und über 85% der Feuchtgebiete gingen verloren.  

1. Die globale Aussterberate ist 10 bis 100 mal höher
Die globale Aussterberate ist 10 bis 100 mal höher als sie im Durchschnitt in den letz-
ten 10 Millionen Jahren war. Das Überleben von 1 Million Tier- und Pflanzenarten ist
in Gefahr. Untersuchungen des Welt-Biodiversitätsrates zeigen, dass das Potenzial
der Natur, auf kontinuierliche und nachhaltige Weise zur guten Lebensqualität der
Menschen beizutragen, bei nahezu allen untersuchten Ökosystemleistungen gesun-
ken ist. Menschliche Eingriffe haben die Natur inzwischen rund um den Globus erheb-
lich verändert. 20 bis 40 % der weltweiten Böden sind bereits von Degradation geschä-
digt. Das System Boden verliert längerfristig seine bisherige Funktion, Wälder werden
zu Steppen und Wiesen zu Wüsten. 30% bis 50% der Erdoberfläche müsste für Na-
turräume zur Verfügung gehalten werden. Diese Räume könnten durchaus genutzt
werden, aber nur in einem nachhaltigen Miteinander von Mensch und Natur.

2. Klimawandel schlägt schon voll ein
Es kommt bereits zu gefährlichen Veränderungen der Natur. Milliarden Menschen lei-
den immer stärker darunter. Die Kosten zur Bewältigung der Folgen des Klimawandels
und für Anpassungsmaßnahmen sind unterschätzt worden, zusehends wird die
«Rechnung» präsentiert.

Gemäss IPCC-Bericht treten die Auswirkungen, die wir heute sehen, viel schneller auf. 
Dazu sind sie zerstörerischer und weitreichender als vor 20 Jahren erwartet. Hunger 
und Wasserknappheit nehmen zu. Erhöhte Armut und Ungleichheit wird mehr Men-
schen, die in ihrer Heimat kein Auskommen mehr haben, zur Migration zwingen.  

Selbst wenn es gelänge, die Erwärmung auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Ni-
veau zu begrenzen, muss die Menschheit schon in den nächsten 20 Jahren erhebliche 
Auswirkungen verkraften. Die Folgen sind schon jetzt in allen Teilen der Welt sichtbar: 
Es gibt verheerende Waldbrände im Mittelmeerraum und im Westen der USA, klima-
bedingtes Waldsterben, Überschwemmungen wie in den deutschen Regionen Ahr und 
Erft im Juli 2021 (Nordrhein-Westfahlen und Rheinland-Pfalz) oder Hitzewellen wie in 
Sibirien. Extreme Trockenheit und Hitze treten immer öfter auf. Russland erlebte 2021 
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seine schlimmste Feuersaison aller Zeiten, mehr als 53.600 Quadratkilometer Wald-
fläche verbrannten. Zum Vergleich, die Landesfläche der Schweiz beträgt knapp 
41'300 Quadratkilometer. In Indien und Pakistan erreichen die Thermometer annä-
hernd 50° C. 

3. Es hängt zusammen, Klimawandel und Pandemie
Damit verbunden ist auch das Risiko von Pandemien. Denn die jüngsten Pandemien
sind, wie die Klima- und Biodiversitätskrise, eine direkte Folge menschlicher Aktivitä-
ten. Über 70% aller neu auftretenden Krankheiten, von denen Menschen betroffen
sind, haben ihren Ursprung in wilden oder domestizierten Tieren. Pandemien können
entstehen, wenn immer mehr Menschen in direkten Kontakt mit Tieren kommen, die
diese Krankheitserreger in sich tragen. Der Mensch hat in den letzten Jahrzehnten
perfekte Bedingungen dafür geschaffen, dass Krankheitserreger von Tieren auf Men-
schen übergreifen. Massgebende Faktoren sind dabei, die ungebremste Abholzung,
die unkontrollierte Ausdehnung der Landwirtschaft, die intensive Landnutzung und ins-
besondere Tierhaltung, Bergbau und Infrastrukturentwicklung, die Ausbeutung wildle-
bender Arten, der unregulierte Handel mit Wildtieren sowie die explosionsartige Zu-
nahme des weltweiten Flugverkehrs.

4. Interdisziplinär denken und Zusammenhänge erkennen
Die enorme Bedeutung in Zusammenhängen zu denken, wird uns bezüglich der
Corona-Pandemie exemplarisch vor Augen geführt. Offensichtlich sollten Massnah-
men, die Auswirkungen der aktuellen Pandemie verringern, Risiken künftiger Krank-
heitsausbrüche und Krisen nicht verstärken. Für die milliardenschweren Konjunktur-
und Rettungsprogramme für die Wirtschaft sind dabei drei wichtige Komponenten aus-
zumachen, die Gesundheitssysteme, die Umweltstandards und der One-Health-An-
satz.

Nur Konjunkturpakete, die Anreize für nachhaltiges und naturfreundliches Wirtschaften 
bieten, dürfen geschnürt werden. Dabei bedarf es dringender und grundlegender Än-
derungen der Stützung von intensiver Landwirtschaft, des Fern-und Flugverkehrs und 
der von fossilen Brennstoffen abhängigen Energiesektoren. Ansonsten subventionie-
ren wir im Wesentlichen die Entstehung künftiger Pandemien. 

Die Gesundheit der Menschen ist auf komplexe Art und Weise mit der Gesundheit von 
Tieren, Pflanzen und unserer gemeinsamen Umwelt verbunden. Heute bezahlen oft 
die öffentlichen Gesundheitssysteme und die lokale Bevölkerung den Preis für Krank-
heitsausbrüche, weil die Gewinne privatisiert sind, die Risiken aber öffentlich getragen 
werden. Daher müssen zukünftige Entscheidungen langfristige Kosten und Folgen von 
Entwicklungsmaßnahmen für Mensch und Natur berücksichtigen. 

Klar ist, wir sind von funktionierenden und robusten Ökosystemen abhängig, die wir 
über weite Strecken modifizieren, verändern oder gar zerstören. Die Herausforderun-
gen des Klimawandels, der Verschlechterung der Natur und der Erreichung einer gu-
ten Lebensqualität für alle sind miteinander verbunden. Sie müssen und können sy-
nergistisch angegangen werden. 

5. Artenvielfalt und Gesunde Ökosysteme bilden unsere Lebensgrundlage
Noch nehmen Ökosysteme mehr Treibhausgase auf als sie selbst verursachen. Das
ändert sich aber, wenn Urwald abgeholzt oder Torfmoorgebiete trockengelegt werden
oder der arktische Permafrost schmilzt. Noch können dieser und andere Trends um-
gekehrt werden, wenn Ökosysteme instandgesetzt, wieder aufgebaut, gestärkt und
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nachhaltig bewirtschaftet werden. Gesunde Ökosysteme und eine reiche Artenvielfalt 
sind die Grundlage für das Überleben der Menschheit. Dazu muss insbesondere die 
Energie sauber werden. Gebäude, Landwirtschaft und die Mobilität müssen nachhaltig 
verändert werden. Entscheidend ist die Erkenntnis, dass die globale Erwärmung mit 
anderen Herausforderungen, die die Menschheit und ihr Wohlergehen sowie die Öko-
systeme und ihre Biodiversität beeinflussen, zusammenhängen. Dazu zählen u.a. die 
Zerstörung von Lebensräumen, ein zu hoher Konsum, Umweltverschmutzung, Überfi-
schung und jüngst die Coronavirus-Pandemie. Krankheitsrisiken nehmen weiter zu. 
Aber auch die Möglichkeiten der Natur und der Menschen sich an den Klimawandel 
anzupassen wird durch das Zusammenwirken der Faktoren reduziert. 

B. Der Zustand der Fliessgewässer verschlechtert sich laufend
6. Die Auswirkungen für die Schweiz und ihre Gewässer
Insbesondere die aquatischen Lebensräume sind in der Schweiz gemäss Biodiversi-
tätsmonitoring mit am stärksten gefährdet. Sie befinden sich in einem sehr schlechten
Zustand. Dennoch will der Bund die Wasserkraft weiter ausbauen, um dem Klimawan-
del entgegenzutreten. Der durchschnittliche Gesamtenergieverbrauch der Schweiz
der letzten 10 Jahre liegt bei rund 240 TWh/a. Die AKW’s, die ersetzt werden müssen, 
liefern maximal 25 TWh/a. Das Restpotential der Wasserkraft liegt laut Bundesrat bei 
rund 1.5 TWh/a. Eine simple Abschätzung der Grössenordnungen erlaubt es, festzu-
halten, dass ein weiterer Ausbau der Wasserkraft minimale Auswirkungen auf den 
CO2-Ausstoss und zu maximalem Schaden für die aquatische Biodiversität führen füh-
ren würde. Den die Schweiz verzeichnet laut Bundesrat (BFE, 19.4.2019) rund 90 
TWh/a reduzierbare Energieverluste im Gebäudebereich (IPRW 10.3873). Der Was-
serkraft fehlt schlicht das Potential, um die Energiewende zu meistern, ganz im Ge-
gensatz zur Solarenergie mit 67 TWh/a Solarstrom.  

7. Die Schutzplanung für die Biodiversität fehlt
Neben der Nutzungsplanung zugunsten der Wasserkraft, fehlt in der Schweiz eine
übergeordnete Schutzplanung für die Biodiversität. Eine echte Schutz- und Nutzungs-
planung bedeutet, neben der Planung zusätzlicher Energieproduktion auch den drin-
gend notwendigen Schutz und die Förderung der Biodiversität anzugehen. Es braucht
eine Schutzplanung, welche nicht nur negative Einflüsse neuer Projekte minimiert.
Zum Schutz und zur Förderung der Biodiversität sind deutlich mehr Flächen mit hoher
Lebenssraumqualität und biodiversitätsverträglicher Bewirtschaftung notwendig. Die
internationalen Wissenschaftsräte für Klima und Biodiversität, IPPC und IPBES, war-
nen vor der Klima- und Biodiversitätskrise gleichermassen. Sie empfehlen, sie gemein-
sam anzugehen und die Synergien zu nutzen. Auch die Akadmie der Naturwissen-
schaften teilt die Ansicht, dass die Biodiversitätskrise und der Klimawandel nur zu-
sammen angegangen werden können, nicht gegeneinander. Der Bundesrat hat in
zahlreichen Berichten den schlechten Zustand der Biodiversität in der Schweiz aner-
kannt, aber bisher kaum Taten folgen lassen. So gibt die Schweiz weitaus mehr Geld
für Subventionen aus, welche die Biodiversität schädigen, als für den Schutz und die
Förderung der Biodiversität. Durch diese Inaktivität bürden wir zukünftigen Generatio-
nen enorme Folgekosten auf.

8. Die Fischgängigkeit nach Gewässerschutzgesetz
Viele Fliessgewässer sind durch Verbauungen, Kraftwerke, Kiesentnahmen, Geschie-
besammler oder Querbauwerke beeinflusst. Seit dem 1. Januar 2011 resp. seit dem
1. Juni 2011 sind das neue Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG)
sowie die neue Gewässerschutzverordnung (GSchV) in Kraft. Ebenso wurde am 1.
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Juni 2011 die revidierte Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei (VBGF) in 
Kraft gesetzt. Durch dieses revidierten Bundesgesetze werden diverse Sanierungs-
massnahmen an den Gewässern gefordert. 

Die Kantone waren gefordert den Sanierungsbedarf bei Kraftwerkszentralen abzuklä-
ren und Massnahmen zur Beseitigung von Beeinträchtigungen durch Schwall und 
Sunk, des Geschiebehaushaltes und zur Wiederherstellung der freien Fischwande-
rung an Wasserkraftanlagen zu planen. 

9. Vorgesehene Sanierungen – oder auch nicht
In Graubünden hat das Amt für Jagd und Fischerei (AJF) die Planung für die freie
Fischwanderung mit dem Bericht „Wiederherstellung der Fischwanderung, Strate-
gische Planung, Schlussbericht, Dezember 2014“ durchgeführt. Dabei wurden 153 
kraftwerksbedingte Hindernisse, die in einem Fischgewässer stehen, eruiert. 
65 dieser Hindernisse wurden als sanierungsbedürftig eingestuft. Die Sanierungsfrist 
für die notwendigen Sanierungen der kraftwerksbedingten Hindernisse läuft bis 2030. 
Empfohlen wurde seitens des AJF 39 Hindernisse mit 1. Priorität bis 2020, 15 Hinder-
nisse mit 2. Priorität bis 2025 und 11 Hindernisse mit 3. Priorität bis 2030 zu beseiti-
gen. 

Zahlen in Prüfung 

C. Wegweisende Energielösungen existieren
10. Traditionelle Wasserkraft ohne «Strompotential» - im Gegensatz zu PSKW
Das Wasserkraftpotential in der Schweiz ist bereits zu über 95 Prozent ausgeschöpft.
Mit der Zerstörung der letzten natürlichen Flusslandschaften könnte die Schweiz
laut Bundesrat (BR) noch circa 1.5 TWh/a (Mrd. kWh/a) herauspressen, bei einem
durchschnittlichen Gesamtenergieverbrauch von rund 240 TWh/a.

Demgegenüber stehen laut BR ein Einsparpotential im Bereich der Gebäudeeffizienz 
von 90 TWh/a und ein Solarstrompotential von 67 TWh/a zur Verfügung. Die Schweiz 
verfügt somit über ein ungenutztes Energiepotential von 157 TWh/a. Wenn wir 90 
TWh/a Energieverluste im Gebäudebereich mit Minergie-P-Dämmung eliminieren und 
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67 TWh/a von unseren Dächern und Fassaden generieren können - warum sollen 
noch weitere Flüsse und die Biodiversität für 1.5 weitere TWh/a zerstört werden? Die 
angebliche «Winterstromlücke» von 3 TWh lässt sich allein durch eine bessere Däm-
mung zur Vermeidung der 90 TWh/a Energieverluste (IPRW 10.387) 30 Mal besser 
beheben. 

Die innovative Gebäudebranche beweist, dass PlusEnergieBauten (PEB)-Wohnbau-
ten deutlich mehr Energie erzeugen können als sie benötigen. Im Hinblick auf Klima-
wandel und Biodiversitätskrise bilden sie mit Abstand die am besten geeignete Mass-
nahme. 

11. Aufhebung der Sanierungsanordnung
Anstatt die beeinträchtigten Fliessgewässer zu sanieren, wie das Schweizer Volk 1975
mit grossem Mehr in Art. 76 Abs. 3 der Bundesverfassung verankerte (Sicherung an-
gemessener Restwassermengen) wird diese Verfassungspflicht laufend aufgehoben.
Als Sanierungsziel wurde der ausreichende Schutz vor der Verdriftung von Fischen
ins Triebwassersystem festgelegt. Die entsprechenden Regierungsbeschlüsse wer-
den nach 5 oder 6 Jahren wieder kassiert (Schreiben der Bündner Regierung vom 19.
Mai 2021).

12. Die Erwägungen lauten meistens ähnlich:
a) Die Kantone sind gemäss den einschlägigen Bestimmungen der eidgenössischen

Gewässerschutz- und Fischereigesetzgebung verpflichtet, bei bestehenden Was-
serkraftwerken Massnahmen gemässe Art. 10 des Bundesgesetzes über die Fi-
scherei (BGF; SR 923.0) zu planen. Gemäss Art. 10 BGF sorgen die Kantone dafür,
dass bei bestehenden Anlagen unter Berücksichtigung der natürlichen Gege-
benheiten und allfälliger anderer Interessen alle Massnahmen gemäss Art. 9 Abs.
1 BGF getroffen werden, die geeignet sind, günstige Lebensbedingungen für
die Wassertiere zu schaffen (lit. a), die freie Fischwanderung sicherzustellen (lit.
b), die natürliche Fortpflanzung zu ermöglichen (lit. c) bzw. zu verhindern, dass
Fische und Krebse durch bauliche Anlagen oder Maschinen getötet oder verletzt
werden (lit. d), soweit diese wirtschaftlich tragbar sind. (…)

b) Um die Verhältnismässigkeit des reinen Fischschutzes in solchen Situationen zu
beurteilen, ist daher eine Priorisierung gewisser Aspekte notwendig. Abweichend
von der ursprünglichen starken Gewichtung von Tierschutzaspekten (Achtung der
Würde des Tieres und Vermeidung von Leid einzelner Individuen) sollen populati-
onsbiologische Kriterien in den Vordergrund gerückt werden. Entsprechenden wird
bei der Sanierung Fischschutz bei Wasserkraftanlagen das Nutzungsinteresse als
übergeordnetes öffentliches Interesse klassiert und die Belastung des Tieres ist
als gerechtfertigt hinzunehmen (art. 3 TSchG). (…)

c) Die vom Amt für Jagd und Fischerei (AJF) vorgebrachten Argumente gegen die
Verhältnismässigkeit der Massnahme wurde vorgängig mit dem Bundesamt für Um-
welt (BAFU) besprochen. Es herrschte bezüglich den gegenüber früher anzupas-
senden Kriterien für die Verhältnismässigkeitsprüfung (Tierschutz versus Populati-
onsschutz) sowie den aktuellen und potenziellen fischereilichen Verhältnissen vor
Ort Konsens zwischen BAFU und AJF. Entsprechend stützt das BAFU die Ein-
schätzungen des AJF, dass im vorliegenden Fall keine verhältnismässigen Mas-
snahmen für den Fischschutz umsetzbar sind und die Schutzmassnahmen le-
diglich dem Tierschutz und nicht dem Populationserhalt der Bachforelle an der Fas-
sung II Dschember dienen würde. (…)
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d) Der Inhaber einer Wasserkraftanlage kann für Massnahmen nach Art. 83a des Bun-
desgesetztes über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetzt, GSchG; SR
814.20) oder nach Art. 10 des BGF bei der zuständigen kantonalen Behörden ein
Gesuch um Erstattung der Kosten einreichen (Art. 28 Abs. 1 Energieverordnung
(EnV; SR 730.01). Die kantonale Behörde beurteilt das Gesuch gemäss den Krite-
rien nach Anhang 3 Ziffern 2 und 3 und leitet es mit ihrer Stellungnahme an das
BAFU weiter (Art. 29 Abs. 2 EnV). (…)

e) Da die vorgesehene Sanierungsmassnahme im vorliegenden Fall nicht umge-
setzt wird, sind nur die Planungskosten anrechenbar (Anhang 3 Ziff. 1.2 lit. c
EnV)…

f) Beschluss der Regierung: Gestützt auf Art. 10 des Bundesgesetzt über die Fi-
scherei (BGF; SR 923.0), Art. 9c der Verordnung zum Bundesgesetz über die Fi-
scherei (VBGF; SR 923.01) und Art. 20 des kantonalen Fischereigesetzes (KFG;
BR 760.100), Art. 80 ff. und 31 ff. des Bundesgesetzes über den Schutz der Ge-
wässer (GSchG; SR 814.20), auf die obigen Erwägungen sowie auf Antrag des De-
partements für Infrastruktur, Energie und Mobilität beschliesst die Regierung. Die
mit Regierungsbeschluss vom 23. Februar 2016 (Prot. Nr. 155/2016) angeord-
nete Sanierungspflicht der Repower AG für die Wasserfassung II Dschember an
der Ova da Vallun wird aufgehoben.» Auf diese oder ähnliche Weise werden Ge-
wässersanierungen laufend aufgehoben «die Sicherung angemessener Rest-
wassermengen» von Art. 76 Abs. 3 BV missachtet und entgegen dem Volkwillen
gehandelt. Dies obschon die Sanierungsmassnahmen auch noch finanziert worden
wären.

13. SGS: 35 Jahre trockene Flussstrecken und gefährdete Biodiversität
Seit 1986 zeigen alle SGS-Geschäftsberichte Flüsse und alpine Fliessgewässer – 
meistens mit teilweise oder ganz trockengelegten Fliessgewässer und es geht immer 
weiter. Von den knapp 1000 Kleinwasserkraftwerke (KWKW) sind über die Hälfte ge-
baut oder im Bau. Und die Überförderung mit 200% bis über 300% der energierele-
vanten KWKW-Bauinvestitionen wird nicht gestoppt. Gefährdete Fliessgewässer wer-
den weiter zerstört und trockengelegt. Nach 35 Jahren ist die Zeit für eine Strategieer-
gänzung: Aufzeigen wo die Schweiz über 100 Mal mehr CO2-freien Solarstrom verfügt, 
ohne einen Bach trockenzulegen oder eine Landschaft zu zerstören und dazu überall 
verfassungskonforme angemessene Restwassermengen.  

14. Das einheimische CO2-freie Solarstrompotential
Nachstehend wird mit gemessenen Werten der Nachweis für eine 100% CO2-freie So-
larstromversorgung in Verbidnu8ng mit Pumpspeicherkraftwerken (PSKW) erbracht.
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II. DIE ALTERNATIVE ZUR GEWÄSSER- UND BIODIVERSITÄTSGEFÄHRDUNG

Solarstrom-Potentialstudie 
PlusEnergieBauten: Der solare Quantensprung fürs Klima: Min.P/PEB 
Solare Vollversorgung mit gemessenen Werten: 127 bis 435 TWh 

• Attraktive NF-PlusEnergieBauten (PEB) erfüllen Pariser Klimaabkommen
• PEB und PSKW garantieren eine unabhängige CO2-freie Stromversorgung
• Bis 2035: 35 Mrd. Fr. Einnahmen und 2/3 der CO2-Emissionen reduziert



15 

INHALTSVERZEICHNIS 

I. TEIL
Solarstrompotential mit gemessenen Werten von 127 bis 435 TWh

A. NF-PlusEnergieBauten sichern 100%-180% des Energieverbrauchs 7 

B. Pariser Klimaabkommen nur mit Minergie-P/PEB erreichbar 18 

C. PEB und PSKW garantieren unabhängige Stromversorgung 31 

D. Solarstrompotential mit gemessenen Werten: 127 bis 435 TWh 48 

E. Die installierte Leistung bei Wohn- und Geschäftsbauten 50 

F. Das Solarstrompotential beim Zubau von 15%: 127 TWh/a 58 

G. Das Solarstrompotential beim Zubau von 20%: 435 TWh/a 63 

H. Finanzen, Energiequantensprung fürs Klima: 35 Mrd. Fr. Einnahmen 71 

Anhang 1: Rechtsgleiche Behandlung statt PEB-Diskriminierung 90 

II. TEIL
Norman Foster PlusEnergieBau (PEB)-Reglement

Frontseite Chesa Futura, St. Moritz, Abb. 1 



16 

NF-PEB Solarstromversorgung: 100 - 180% mit 127 - 435 TWh 

Lord Norman Foster, London 
Prix Solaire Suisse, Genève (Abb. 2) 

Art. 89 Bundesverfassung (BV): „Bund und Kantone setzen sich... ein für
eine sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung sowie 
für einen sparsamen und rationellen Energieverbrauch.“ Der Bund „fördert die
Entwicklung von Energietechniken, insb. in den Bereichen des Energiesparens 
und der erneuerbaren Energien.“ Zu berücksichtigen ist der Grundsatz der Ver-
hältnismässigkeit (Art 5 Abs. 2 BV). Nach Auffassung der Norman Foster PEB-
Jury sind diese BV-Ziele im Gebäudebereich mit nachstehenden Thesen von 
Norman Foster optimal umsetzbar.1  

I have never seen a conflict between the pursuit of aesthetic delight and high 
performance in terms of sustainability. I would go further and say that respond-
ing to more demanding criteria should produce more beautiful buildings. (LNF, 
2010). 

The way we shape our buildings, our neighbourhoods and our global lifestyle 
has now become even more important than ever - we must ensure that sus-
tainability become as inseparable from our design processes as time, cost and 
quality (LNF, 2005) 

Kurzfassung: Solarstrompotential mit gemessenen Werten sichert 127 - 435 TWh 
Unberücksichtigt - grösstes Solarstrompotential: Dieser Bericht befasst sich im Teil A mit der grossen Diskre-
panz zwischen den publizierten geschätzten Werten und den gemessenen Werten der modernen Gebäudetech-
nologiebranche. Vom real im Gebäudebereich erzeugten Solarstrom werden durch Schätzungen über ¾ nicht er-
fasst und die empirisch gemessenen und vom Bundesrat bestätigten 80% Energieverluste im Gebäudebereich (IP 
10.3873) nicht berücksichtigt, obwohl sie das preisgünstigste Energiepotential bilden. Im Teil B belegen Hausei-
gentümer-, Mieter-/innen, Wohnbaugenossenschaften und KMU, dass sie 127 bis 435 TWh bis 2050 oder 100 bis 
180% des Gesamtenergieverbrauchs mit CO2-freiem Solarstrom versorgen können. Als Beweis werden bestä-
tigte Messungen der regionalen Energieversorgungsunternehmungen geliefert (EVU; vgl. S. 4 und 5). Sie belegen 
auch, dass das Pariser Klimaabkommen praktisch nur mit Minergie-P/PEB oder vergleichbaren Baustandards um-
weltverträglich erreichbar ist.  

In der Thurgauer Gemeinde Tobel-Tägerschen veranschaulicht die 182%-PEB Mehrfamiliensiedlung (PEB-
MFH) mit 32 Wohnungen seit 2018, wie PEB-MFH aussehen, wenn die Schweiz das enorme Solarstrompotential 
von 435 TWh oder 180% des aktuellen Energieverbrauchs nutzt – bei Mietpreisen, die 20% günstiger als vergleich-
bare Wohnungen in der Region sind (Abb. 4 PEB, S. 4). In Waltensburg/GR produziert ein 817% PEB-Einfamili-
enhaus mehr als den 8-fachen Gesamtenergiebedarf; der PEB-Stromüberschuss reicht, um jährlich mit 25 E-Autos 
ca. 10‘000 km CO2-frei zu fahren. Im Kanton Luzern beweisen mehrere KMU, wie Geschäftsbauten 3‘000 bis 
5‘200 E-Autos emissionsfrei versorgen können. Wie eine ‚Energieschleuder‘ von 1765 zu einem denkmalgeschütz-
ten 700% PEB-MFH saniert wurde, welches noch über 50 E-Autos versorgen kann, ist in der Berner Gemeinde 
Affoltern i.E. zu besichtigen (Abb. 3).  

Solarstrom und Pumpspeicherkraftwerke garantieren unabhängige Stromversorgung – auch im Winter: Im
Teil C wird in Abb. 5 aufgezeigt, wie PEB zusammen mit Pumpspeicherkraftwerken (PSKW) die Stromversorgung 
auch im Winter sichern können, wenn brachliegende PSKW-Kapazitäten im GW-Bereich verfassungskonform ge-
nutzt, statt mit Emotionen „wirkungslose Subventionen“ überfördert werden. Im Teil D bis G erläutern die Hausei-
gentümer-, Mieter-/innen, Wohnbaugenossenschaften und KMU anhand ihrer bereits realisierten PEB, wie sie die 
bis 2050 benötigte inst. Leistung von 127 bis 435 TWh/a Solarstrom bereits realisiert haben (Abb. 6-13). Dabei 
wird bloss ein Bruchteil der bestintegrierten Solarleistung benötigt. In 23 von 26 Kantonen übertreffen Dutzende 
PEB die für das Pariser Klimaabkommen notwendige inst. Leistung in kW. Im Teil H werden Finanzen, im Teil I 
die universelle Umsetzung und im Teil K das Baurecht erläutert. Für die bauliche Umsetzung wird auf die NF-PEB-
Thesen 1-8 verwiesen, Solarpreis 2021, S. 21.  
Für die Norman Foster PlusEnergieBau (PEB)-Jury  
Prof. Reto Camponovo Gallus Cadonau Prof. Dr. Roland Krippner Prof. Georg W. Reinberg 
Pres. Jury Prix Solaire Suisse Jurist/GF SAS TH Nürnberg TU Wien 

1 Norman Foster PEB-Jury Video-Stellungnahme vom 30. Mai 2021, insb. Stefan Cadosch, Vice President NF-PEB-Jury dipl. Arch. 
ETH/e.Präsident SIA und weitere NF-PEB Jury-Mitglieder befürworten die NF-Thesen der PEB-Solararchitektur.  
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NF-PEB sichern 100 - 180% des gesamten Landesenergieverbrauchs 
Bundesrat: 157 TWh/a grösstes Energiepotential der Schweiz (IP 10.3873/BFE, 15.4.2019) 

Abb. 3: Das 2015 sanierte 700% PEB-Doppelfamilienhaus Anliker von 1765 verbrauchte vor der PEB-Sanierung fast 200'000 kWh/a; 
dank Min.P Sanierung wurden 93.4% Energieverluste reduziert, es benötigt für zwei Familien insgesamt noch 13'000 kWh/a. Das 
MFH erzeugt 90'500 kWh; der PEB-Solarstromüberschuss beträgt 77'500 kWh/a CO2-freien Solarstrom. Damit können 55 E-Autos 
jährlich je ca. 10'000 km emissionsfrei fahren. Winterstrombedarf: knapp 8'000 kWh/a – Winterstromproduktion 21'000 kWh/a.  

 
 

Abb. 4: Die 182% PEB Siedlung mit 32 Wohnungen in Tobel/TG deckt mit 129'500 kWh/a 100% des Gesamtenergiebedarfs. 
Sie generiert insgesamt 236'300 kWh/a, davon ein Stromüberschuss von gut 106'000 kWh/a. Damit können 76 E-Autos 
jährlich je rund 10'000 km CO2-frei fahren. Die Mietpreise sind 20% günstiger im Vergleich mit gleichwertigen Wohnungen in 
der Region. Winterstromversorgung ≈ 85% – mit PV-Ost-Westfassaden ≈ 115% Winterstromsicherheit.

I. 700%-PEB-Sanierung Anliker, Affoltern i.E./BE
Norman Foster PlusEnergieBau-Solar Award 2019, Schweiz u. Europäischer
PEB-Solarpreis: Die nachstehenden Abb. I-IV bilden die Min.P/PEB-Basisbauten (Basis-PEB)  
 

Gesamtenergie %  kWh/a
EnergieB. vor San: 750 196'800 
EnergieB. nach S:  100  13’000  
Eigenversorgung:  700   90’500
Überschuss: 600   77’500
Für 55 CO2-freie E-Autos

Gesamtenergie: % kWh/a
Energiebedarf: 100 129’500 
Eigenversorg.:  182 236’300 
Überschuss: 82 106’800
Für 76 CO2-freie E-Autos

Erstellt 1765 

II. 182% PlusEnergieBau-Siedlung im Thurgau
Norman Foster PEB-Solar Award 2019
 Europäischer und Schweizer Solarpreis PEB-Solarpreis 
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Abb. 5: Das 2019 in Waltensburg/GR erstellte PEB-Einfamilienhaus Brunner-Bapst produziert jährlich 40’200 kWh. Dank
Minergie-P-Dämmung benötigt es insgesamt nur 4’900 kWh/a. Die 817%-Eigenenergieversorgung sorgt für einen
Stromüberschuss von 35’200 kWh/a. Damit können 25 Elektroautos je 10’000 km pro Jahr abgasfrei fahren und insgesamt
ca. 65 t CO2-Emissionen vermeiden. Die Energiewende und das Pariser Klimaabkommen werden mehrfach erfüllt und 
übertroffen (Schweizer und Norman Foster PEB Solarpreis 2020; S. 26-34). 

●●> Ein Luzerner PEB kann 3'000 bis 5'200 E-Autos CO2-frei versorgen

Abb. 6: Das gut integrierte Solardach des Logistikzentrums in Perlen/LU produziert mit der 6.4 MW PV-Anlage rund 7.33 GWh 
pro Jahr - mehr als 4 Kleinwasserkraftwerke (KWKW). Mit dem Solarstromüberschuss von 4.2 GWh/a können 3'000 E-
Autos jährlich je 10'000 km CO2-frei fahren, mit dem gesamtem Solarstrom sogar 5'200 E-Autos. Dies entspricht der PW-
Flotte einer Kleinstadt. 

III. 800%-PEB- Wohnhaus in 7158 Waltensburg/GR
Norman Foster PEB-Solar Award 2020 und Schweizer PEB-Solarpreis 2020

IV. 230%-PlusEnergie-Geschäftsbau, Perlen/LU
Schweizer PEB-Solarpreis 2020: kann jährlich 3'000 bis 5'200 E-Autos CO2-frei
betreiben

Gesamtenergie % kWh/a 
Energiebedarf: 100  4’900 Ei-
genversorgung: 817  40’200 
Überschuss: 717  35’200
Für 25 CO2-freie E-Autos 

Gesamtenergie      % kWh/a 
Energiebedarf:     100  3’150'900
Eigenversorgung:    233 7’300'200
SolarStr-Überschuss:    133 4’200'000
für 3'000 CO2-freie E-Autos oder 
für 5'200 CO2-freie E-Autos ≈ Kleinstadt
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Bis 2035: 35 Mrd. Fr. Einnahmen und 2/3 CO2 -Emissionen reduziert 
1. Übersicht: Min.P/PEB-Solarstrom und CO2-freien Verkehr: Die
182% PEB Siedlung mit 32 Min.P/PEB Wohnungen in Tobel/TG benö-
tigt insgesamt 129'500 kWh/a ≈ 4'050 kWh/a pro Wohnung. Mit den
ganzflächig integrierten Dach- und teilweise solargenutzten PV-Fassa-
den erzeugt sie 236'300 kWh/a ≈ 7'380 kWh/a pro Wohnung – 3'300
kWh/a über dem Eigenbedarf. Mit dem PEB-Solarstromüberschuss
von 106'800 kWh wird ein CO2-freier Verkehr für alle Mieter/innen ga-
rantiert (vgl. Basis-PEB Abb. 4). Es gelten nur gemessene und EVU-
bestätigte Energiewerte in kWh/a.
2. NF-PEB und die Finanzen: Einnahmen: In 15 Jahren erzeugt
Min.P/PEB Tobel für Eigenbedarf oder Einspeisung: (236'300 kWh/a x
15 J) ≈ 3.54 GWh à 15 Rp./kWh ≈ 531'675 Fr. - Mit MuKEn/Minergie-
Baustandard resultieren Ausgaben für Mieter/innen: (4'025 m2 EBF à
65 kWh/m2a ≈ 261'625 kWh/a x 15 Rp. ≈ 39'243.75 Fr./Jahr; in 15

Jahren ≈ 588'600 Fr.  (vgl. auch oben Abb. 4).
3. NF-PEB Sanierung Anliker Affoltern i. E.(Abb.3): Einnahmen: In 15 Jahren generiert das Min.P/PEB sanierte

MFH (90'500 kWh/a x 15 J. ≈) 1,3575 GWh Solarstrom à 15 Rp./kWh ≈ 203'600 Fr. für zwei Familien. Ohne
Sanierung: Ausgaben (196'000 x 15 J ≈ 2,952 GWh/a à 15 Rp./kWh ≈ 442'800 Fr.

4. Energieszenario C - Wenn-Dann-Entscheid: Wie in der PEB-Gebäudestudie 2019 im Teil V lit. C ausgeführt,2

wird das Solarstrompotential bis 2050 mit gemessenen Werten und mittels "Wenn-Dann-Szenarien" ermittelt.
Entscheidet die parl. Mehrheit für Min.P/PEB-Massnahmen inkl. PSKW, kann die Schweiz mit aktueller PEB-
Gebäudetechnologie gemäss bestätigten EVU-Messungen der Hauseigentümer-, Mieter/Wohngenossenschaf-
ten und KMU bei 6 kW inst. Leistung für PEB-MFH mit ca. 127 TWh und bei 8 kW für PEB-MFH mit rund 435
TWh Solarstrom (vgl. lit. E bis G) rechnen. Werden aber weiterhin die Milliarden der Stromkonsumenten für
"wirkungslose Subventionen" verschwendet,3 werden die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens nie er-
reicht.4

5. Minergie-P/Passivhaus sorgen auch für emissionsfreien Verkehr: Minergie-P/Passivhaus-gedämmte
Wohn- und Geschäftsbauten senken durchschnittlich 80% Energieverluste (IP RW 10.3873). Damit bilden sie
die wichtigste Voraussetzung für energieeffiziente PEB mit hohen CO2-freien Solarstromüberschüssen bis
800% pro Min.P/PEB. Dadurch werden die hohen CO2-Emissionen im Gebäude- und Verkehrsbereich radi-
kal gesenkt.5 Diese Solarstrom-Potentialstudie ist universell anwendbar (vgl. Teil B Ziff. 16 und Teil I).

6. Einnahmen von 35 Mrd. Fr. in 15 Jahren: Beide Beispiele oben Ziff. 2 und 3 veranschaulichen wie NF-PEB
zur Sicherung der CO2-freien Gebäude- und Verkehrsversorgung auch für Nettoeinahmen bis 35 Mrd. Fr.
sorgen. Voraussetzung ist, dass auf die 80%-Energieverschwendung im Gebäude- und etwa 70% im Verkehrs-
bereich zugunsten von hocheffizienten Min.P/PEB und PSKW verzichtet wird.6 Nach 5 bis 9 Jahren sind die
Min.P-Bauinvestitionen in der Regel amortisiert (vgl. lit. H Ziff. 5 ff. ≈ 35 Mrd. Fr bis 2035).7

2 Wenn-Dann-Energieszenario C: vgl. PEB-Gebäudestudie 2019, Teil II Ziff. 2 und Teil V Anhang 3 Ziff. 2 und PEB-Motion Eymann 
19.4202.  

3 Tages-Anzeiger: Drei Milliarden Franken für "wirkungslose Subventionen" für Kleinwasserkraftwerke (TA, 21. Okt. 2020). 
4 Botschaft 21.047 zur Revision des EnG und StromVG vom 18. Juni 2021, S. 85: Bundesrat sieht 2 TWh bis 2040 vor, um die rund 

170 TWh fossil-nuklearen Energieträger bis 2050 zu ersetzen und das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen. 
5 CO2-Eliminierung im terrestrischen Verkehrsbereich möglich, aber (vorläufig) noch nicht im Luftverkehr (vgl. auch Basis-PEB Abb. 

1-4).
6 Min.P/PEB bedeutet genug CO2-freie Energie und mehr Komfort statt nutzlose Energie- und Geldverschwendung. Saubere Luft 

und Rettung der Biodiversität, statt jährlich rund 8 Mrd. Fr. für fossil-nukleare Energien zu überweisen und „wirkungslose Mrd. Fr. für 
KWKW“ zu Lasten der Stromkonsumenten zu verschwenden  vgl. Basis-PEB Abb. 1-4 und Teil B Ziff.4 und 23, Teil C 17 und G Ziff.2.

7 Eine Ausnahme bilden energieintensive Betriebe und national geschützte Baudenkmäler (vgl.  PEB Gebäudestudie 2019, Energies-
zenario C). 
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I. Teil
Solarstrompotential mit gemessenen Werten von 127 bis 435 TWh

Einleitung - grösstes demokratische NF-PEB-Solarstrompotential 
Dieser Bericht entstand in Zusammenarbeit mit der Norman Foster PlusEnergieBau (PEB)-
Jury, die sich aus Mitgliedern verschiedener Hochschulen in Deutschland, England, Frank-
reich, Österreich, Spanien und der Schweiz zusammensetzt (Seite 2). Seit 2010 wählt die NF-
PEB Jury die PlusEnergieBauten aus, die mehr Solarstrom erzeugen als sie im Jahr durch-
schnittlich insgesamt benötigen. Das NF-PEB-Reglement befindet sich im Teil Ⅱ. Eine Zu-
sammenfassung dieser Studie befindet sich auf S. 3. Der seit 2002 bewährte Passivhaus/Mi-
nergie-P Baustandard und die  NF-PEB bilden die physikalischen Axiome dieser NF-PEB So-

larstrom-Potentialstudie. Die Ergebnisse dieser PEB-Untersuchungen sind grundsätzlich 
auch für anderen EU-Länder und darüber hinaus übertrag- und umsetzbar (vgl. Teil B, Ziff. 16 
und Teil I). Einleitend geht es im Teil A um die grosse Diskrepanz zwischen den geschätzten 
und den gemessenen Werten dieser NF-PEB Solarstrom-Potentialstudie im Solarbereich. 
Die NF-PEB Jury berücksichtigt ausschliesslich gemessene Werte, welche von den zuständi-
gen, regionalen Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) bestätigt werden. 

A. NF-PlusEnergieBauten (PEB) sichern 100-180% des Energieverbrauchs
1. Solarstrompotential mir geschätzten Werten 7 
2. Das eidg. Forschungsgesetz (FIFG) 8 
3. Messen statt schätzen 8 
4. Die methodengeleitete Suche nach neuen Erkenntnissen 8 
5. Bis 85% Energieverluste bei Gebäuden nicht erfasst 9 
6. Solarstrom: Bis 70% des Solarstroms im Gebäudebereich nicht gemessen   10 
7. PlusEnergieBauten setzen EW-Messungen voraus 10 
8. Winterstrom und die angebliche Stromlücke 11 
9. Minergie-P: Der wichtigste Effizienzfaktor im Energie-, CO2- und Klimabereich 11 
10. Vergleichbare Bausanierungen in Genf 12 
11. Min.P/PEB-Hochhaussanierung im Tessin 12 
12. Min.P/PEB-Jugendstil-Sanierung von 1907   12 
13. Optimale Min.P-Dämmung und PV-Anlage bundesrechtlich garantiert 13 
14. Bundesrecht geht allen kantonalen und kommunalen Vorschriften vor 13 
15. Denkmalgeschütze Fassaden: 90% Energieverluste reduziert 14 
16. Musterbeispiel sanierter Minergie-P Fassaden 15 
17. Architektur und BV respektieren: Fassaden sind Verbrauchsmaterialien 15 
18. Willkür und rechtswidrige Eigentumseinschränkungen vermeiden 16 

1. Solarstrompotential mit geschätzten Werten: Mitte April 2019 bezifferten Bundesrat
und Bundesamt für Energie (BFE) das Schweizer Dach- und Fassaden-Solarstrompoten-
tial auf 67 TWh/a.8 Die NZZ am Sonntag titelte am 5. Juli 2020: „Studie der ETH-Lausanne
widerspricht Bundesrat.“ Die EPFL-Studie „Applied Energy 262 (2020)“ kommt zum
Schluss, dass das Schweizer Solarpotential bei 34 TWh/a liege. Darin werden laut NZZaS
weder die „nördlich ausgerichteten Dächer“ noch die Ost-, West-, Nord- und Südfassa-
dennutzung berücksichtigt. Ebensowenig waren in der Masterarbeit die bestätigten empi-
rischen Werte über Ost-West PV-Anlagen mit 40% mehr Solarstrom ersichtlich.9 Ausser-
dem wurden Werte nicht in kWh/a gemessen, sondern die Erträge der „Dachflächen ge-
schätzt.“10 Indessen bestätigen gemessene Werte von N-S PV-Dächern, dass

8 Bundesamt für Energie (BFE), Solarpotentialanalyse für Sonnendach (19.02.2016/BFE publiziert am 15.4.2020), Autor: Daniel Klauser 
(Meteotest) Schlussbericht, S. 45/46; der durchschnittliche Gesamtenergieverbrauch beträgt rund 240 TWh/a.  

9  Matthias Hügi, MSc Engineering BFH, PV/Stadion Biel/Bienne, Mai 2012, Schweizer Solarpreis 2017, S. 6-13. 
10  NZZ am Sonntag, 5. Juli 2020: Studie der ETH-Lausanne widerspricht Bundesrat, Redaktion Wissen, S. 41/42. 
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Süddachflächen rund 60% und Norddächer 40% des Solarstroms liefern.11 Dazu generie-
ren die besten PV-Fassaden, die gemessen wurden, mit 147 kWh/m2a fast so viel wie 
Ost-West-PV-Dächer.12 Die innovative Gebäudebranche belegt mit gemessenen Werten 
aus 23 Kantonen (Teil D) ganz andere Ergebnisse: Eine vollständig CO2-freie Gesamte-
nergieversorgung mit einheimischen Solarstromüberschüssen von PlusEnergieBauten 
(PEB) mit einer Eigenenergieversorgung von über 800% ist mit aktueller Gebäudetechnik 
möglich.13 

2. Das eidg. Forschungsgesetz (FIFG) verlangt u.a. im Art. 2 lit. a FIFG von der wissen-
schaftlichen Forschung „die methodengeleitete Suche nach neuen Erkenntnissen.“ Art. 2
lit. b FIFG setzt bei der anwendungsorientierten Forschung primär voraus: „Beiträge für
praxisbezogene Problemlösungen (und) wissenschaftsbasierte Innovation, die Entwick-
lung neuer Produkte, Verfahren, Prozesse und Dienstleistungen für Wirtschaft und Ge-
sellschaft (...) sowie die Verwertung ihrer Resultate.“ Die Solar Agentur verfährt gemäss
FIFG und verzichtet seit Ende des letzten Jahrhunderts auf „Dach-Schätzmethoden“, weil
sie ungenau, unzuverlässig und für den Solarpreis sowie den Norman Foster PEB-Award
untauglich sind. Die Frage ist, ob das solare Energiepotential eines Landes aufgrund von
Messungen oder Schätzungen bestimmt werden soll?14 Zur Bestimmung des Energiepo-
tentials sind, wie im Art. 89 Abs. 1 bis 3 BV dreifach vermerkt, vor allem zwei Hauptfakto-
ren absolut entscheidend: Die Energieproduktion und die Energieeffizienz, d.h. die Ver-
meidung von Energieverlusten.

3. Messen statt Schätzen: Die Solar Agentur Schweiz (SAS) arbeitet ausschliesslich mit
offiziell gemessenen Energiewerten der zuständigen Elektrizitätsunternehmungen (EVU).
Nur diese Werte werden anerkannt, und mit einer Auflage von etwa 15‘000 Schweizer
Solarpreis Exemplaren jährlich publiziert. Sie sind veröffentlicht und im Internet für jede-
frau/mann überprüfbar. Falls Ungenauigkeiten bestehen oder Korrekturen erfolgen, wer-
den diese im Internet publiziert. Die SAS arbeitet seit Jahrzehnten mit innovativen Fach-
hochschulen in der Schweiz und einem guten Dutzend Technischer Universitäten im EU-
Raum, England und Hong Kong zusammen.15 Grundlage und Basis der Solar Agentur und
der NF-PEB-Jury sind somit ausschliesslich gemessene und von den jeweiligen EVU be-
stätigte Energiewerte.16 Die Bundesverfassung (BV), das eidg. Forschungs- und das eidg.
Energiegesetz (EnG) bilden dabei die Rechtsgrundlage für die Untersuchung des solaren
Energiepotentials der Schweiz.

4. Die methodengeleitete Suche nach neuen Erkenntnissen:17 Seit Jahrzehnten werden
die unverhältnismässig hohen Energieverluste regional, national und global beklagt.
„Weltweit bleiben 80% des Potentials zur Erhöhung der Energieeffizienz im

11  Schweizer Solarpreis 2015, S. 52 und spätere Messungen; auch etwas abhängig von der Dachneigung. 
12  Schweizer Solarpreis 2020, S. 30/32 und frühere Jahre: Fassade Süd: 147 kWh/m2a, Ost: 143 kWh/m2a, Nord: 66.8 kWh/m2a. 
13  Schweizer Solarpreis 2020, 817% PEB-EFH Bapst/Brunner in 7158 Waltensburg/GR, S. 22-27.  
14  Der NZZ am Sonntag vom 5. Juli 2020 genügte offenbar eine Publikation einer EPFL-Assistentin für die Schlagzeile „Studie der ETH-

Lausanne widerspricht Bundesrat.“  
15  Norman Foster Plus Energy Building-Jury, die Zusammenarbeit mit Hong Kong's Hochschulvertreter/innen reduzierte sich nach der 

verstärkten Einflussnahme Pekings nach 2020. Die NF-PEB-Jury-Mitglieder sind auf der zweitletzten Publikationsseite des Schweizer 
Solarpreises 2020, S. 133 und bei der Publikation 2021, S. 103 publiziert, www.solaragentur.ch/Schweizer Solarpreis 2020.        

16  Norman Foster PEP-Jury: Die Auswahl der Bauobjekte treffen die NF-PEB-Mitglieder dieser Hochschulen unabhängig und stimmen 
frei und ohne Instruktion. Es gelten ausschliesslich gemessene und von EVU bestätigte Werte.  

17  Art. 2 lit. a Ziff. 1 Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und die Innovation (FIFG: Forschungsgesetz). 
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Gebäudesektor und über die Hälfte des vorhandenen Potentials in der Industrie unge-
nutzt.“18 Verschiedene Länder nutzen produktionsseitig verschiedene Energieträger und 
Methoden für die energetische Landesversorgung. Aber verbrauchsseitig sind die Unter-
schiede zwischen den Ländern gar nicht so gross, wenn man den Energieverbrauch ent-
sprechend der klassischen Unterteilung (Haushaltungen, Verkehr, Industrie und Dienst-
leistungen) vergleicht. Auch die Trends sind länderübergreifend ähnlich. Die Energieeffi-
zienz liess den Energiebedarf im Gebäudebereich etwas sinken, dafür stieg er im Ver-
kehrsbereich insb. beim Luftverkehr – um über 20% in zwei Dekaden.19 Den grössten 
Energieverbrauch verzeichnet der Gebäudesektor mit etwa 50% des Gesamtverbrauchs, 
wenn man alle Gebäude berücksichtigt.20 An zweiter Stelle folgt der Verkehrsbereich mit 
etwa 37%. Insgesamt verbrauchen heute der Gebäude- und der Verkehrssektor zusam-
men rund 85% des nationalen Gesamtenergiekonsums.21 Um zu neuen Erkenntnissen im 
Energie- und Emissionsbereich zu gelangen, muss eine gründliche Analyse vor allem in 
diesen beiden Bereichen ansetzen. Denn auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene 
werden seit Jahrzehnten unzählige Energiemassnahmen gegen die Ineffizienz im Ener-
giebereich ergriffen. Und dennoch ist die Reduktion der CO2-Emissionen nach Jahrzehn-
ten und Tausenden Einzelmassnahmen immer noch ungenügend – in der Schweiz wie in 
den EU-Staaten.22 Dazu wird der starke Trend zur Elektromobilität einen höheren Elektri-
zitätsbedarf erfordern. Es wird heute kaum bestritten, dass die Ziele des Pariser Klimaab-
kommens vom 15. Dezember 2015 mit Null-Emissionen bis 2050 mit den bisherigen Mas-
snahmen und Methoden unerreicht bleiben.23 Um die Klimaziele zu erreichen, sind nach 
Ansicht der SAS und der NF-PEB-Jury neue Erkenntnisse und vor allem neue (Mess-) 
Methoden notwendig, wie Art. 2 lit. a und b FIFG erheischen.24  

5. Bis 85% Energieverluste bei Gebäuden nicht erfasst: Misst man, wie die EPFL und
andere Institutionen, die Dachflächen, lässt sich die solare Energie, welche jährlich auf
diese Dächer scheint, schätzungsweise eruieren. Hingegen kann dadurch nicht festge-
stellt werden, ob und welche Art Energie - erneuerbare oder nicht erneuerbare - bei diesen
Gebäuden erzeugt und verbraucht wird. Unklar ist auch, ob diese Energie effizient genutzt
wird oder nicht. PEB mit Solarstromüberschüssen, welche zusätzlich zum ganzen Ener-
gieverbrauch eines Gebäudes auch noch den gesamten Verkehrsenergiebedarf der Be-
wohner/innen CO2-frei versorgen, können somit bis 85% und mehr Energieverluste des
Gebäude- und Verkehrssektors reduzieren (vgl. nachstehend Ziff. 6 bis 13). Zu den nicht

18  Botschaft des Bundesrats zur Revision des Energiegesetzes vom 4. Sept. 2013 (13.074), S. 26. 
19  Schweiz. Gesamtenergiestatistik Flugtreibstoffe 2019, S. 2 ff (1‘877‘000 t); Stat. 1999, S. 3 (1‘517‘000 t) ≈ + 23.7%; Stat. 1995, S.

3: 1‘278‘000 t ≈ + 46.8% tiefer (Corona-bedingt lag der Treibstoffverbrauch 2020 ca. 63% tiefer; Stat. 2020, S. 3).
20  PEB-Gebäudestudie 2019, S. 47 Abb. 16, Ziff. 18 ff mit Abb. 18, 21 und 22 sowie frühere Schweizer Solarpreise. 
21  Nationaler und globaler Gesamtenergieverbrauch: Der nationale und globale Gesamtenergieverbrauch des Gebäude- und Verkehrs-

bereichs zusammen beträgt etwa 85% des Gesamtenergiekonsums. Gebäude- und Privatverkehr machen etwa 75% des Gesamtener-
giebedarfs der Schweiz aus, wobei diese Werte wegen der stark steigenden Flugtreibstoffe und sinkenden terrestrischen Treibstoffe 
infolge Elektromobilität sinken werden; vgl. PEB-Gebäudestudie 2019, S. 44 ff und Ziff. 18 ff: und Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2000, 
2010 und 2020 S. 2-5 ff.  

22  Frans Timmermans, Vizepräsident der Europäischen Kommission, Gebäude „benötigen 10 mal mehr Energie als jene der besten
Kategorie.“ NZZ 16.12.2021; optimaler Baustandard auch in der Schweiz nicht umgesetzt: Leider wurde der optimale Min.P-Baustan-
dard für das Pariser Klimaabkommen und ein wichtiger Beschluss der Kantonsregierungen von 2003 nicht konsequent vollzogen; vgl. 
auch Art. 11 lit. c inkl. FN des NF-PEB-Reglements. 

23  Dr. Jérome Haegeli, Chefökonom Swiss Re, „Die Erreichung der Pariser Klimaziele scheint weiter weg, als wir bisher dachten. Das
darf man nicht schönreden.“ NZZ am Sonntag, 15. August 2021/JM, S. 25; bis 2050 dürfte der Kanton Graubünden „höchstens noch 21 
Mio. t Treibhausgase ausstossen; derzeit werden 2 Mio. t emittiert; entspricht 60 Mio. t bis 2050 vgl. Südostschweiz, 11. Aug. 2021; 
Prof. Dr. Thomas Stocker, Universität Bern, Jedem sein persönliches CO2-Konto, NZZaS 5. Sept. 2021, S.8: "Das heutige System der 
CO2-Abgabe ist zwar aus Sicht der Verwaltung praktisch. Unter dem Aspekt des Klimaschutzes ist sie aber nahezu wirkungslos." 

24  Albert Einstein erklärte „Immer dasselbe tun und auf andere Ergebnisse hoffen, sei die Definition des Wahnsinns.“ 
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berücksichtigten Norddachflächen mit 40% des Solarstroms25 kommen noch solarstrom-
produzierende Fassaden mit 30-35% der Gesamtversorgung eines Gebäudes hinzu.26 Mit 
blossen Dachschätzungen entfällt auch die Erkenntnis, dass derselbe Wohnkomfort bei 
mehr als 80% eliminierbaren Energieverlusten möglich ist. Mit Min.P/PEB wird der Kom-
fort verbessert, Durchzug, Emissionen, toxische Abgase und Lärm von Verbrennungsmo-
toren verschwinden und die Luft wird sauberer, wie die verschiedenen PEB-Beispiele be-
weisen.27  

6. Solarstrom: Bis 70% des Solarstroms im Gebäudebereich nicht gemessen. Insge-
samt können mit vorstehend erwähnten Dachschätzmethoden (40 + 35%) bis 70% des
Solarstroms entfallen. Dieser nicht berücksichtigte CO2-freie Solarstrom wird wohl real
erzeugt - erscheint aber nicht in den Schätzungen.28 Für die Erfüllung des Pariser
Klimaabkommens ist diese Frage aber essenziell. Dabei ist der Fassadenstrom insb. für
das Winterhalbjahr interessant, denn die Heizenergie wird vor allem im Winterhalbjahr
benötigt. Dazu erfordern PV-Fassadenanlagen kaum Unterhalt, sind langlebig und sehr
leistungsfähig, sofern sie nicht lackiert sind.29 Im Übrigen wird oft vergessen, dass So-
larnutzung an Gebäuden am Anfang einer neuen Entwicklung mit verstärkter Fassaden-
nutzung steht. Dieses vor allem für den Winter zur Verfügung stehende Potential wird
erheblich sein. Darauf deuten die Fassadenmessungen der letzten 10 Jahre. Hinzu
kommt, dass dieser Solarstrom vor allem im Winter fliesst, wenn das Wasser gefroren ist
und solare Flachdachanlagen weniger Solarstrom liefern. Diese Tatsache erkannte das
Bundesparlament und ergänzte mit Art. 29a EnG besonders die ev. Förderung der Win-
terstromproduktion. Für PV-Anlagen ab 1 MW, die mindestens 40% des Stroms im Win-
terhalbjahr erzeugen, kann die Einmalvergütung um 20% erhöht werden.30 Im Stromver-
sorgungsgesetz Art. 9bis StromVG sieht der Bund erneut einen „Zubau für die Strompro-
duktion im Winter“ vor.31 Auch das Parlament des Kantons Graubünden ergänzte im Früh-
jahr 2020 das kantonale Energiegesetz durch den Art. 23a BEG für eine „besondere Effi-
zienz für die Winterstromproduktion“.32

25  MFH Sanierung e. NR Thomas Hardegger mit 41% oder 10'000 kWh/a von der Nordseite und 59% (14'500 kWh/a) von der Südseite 
der PV-Anlage, Schweizer Solarpreis 2015, S. 52. 

26 PV-Fassaden mit grossem Solarpotential vgl. Migros-Ostschweiz oben, Solarpreis 2020, S. 74/75 und solare PEB-Überbauung in 
9555 Tobel/TG, Schweizer Solarpreis 2019, S. 34/35. Die leistungsfähigsten PV-Fassade erzeugen 140.2 kWh/m2a (Schweizer Solar-
preis 2017, S. 91) bis 147 kWh/m2a; Solarpreis 2020, S. 74. Im Gegensatz dazu liefern farblich lackierte PV-Fassaden mit 37.8 
kWh/m2a (Solarpreis 2017, S. 75), mit 39.5 kWh/m2a  (Solarpreis 2017, S. 84) und 40.5 kWh/m2a (Solarpreis 2018, S. 79) oft nicht 30% 
der transparenten PV-Powerfassaden mit 120 kWh/m2a bis über 140 kWh/m2a. Damit werden die Chancen für PEB-Solarstromüber-
schüsse, die für den Verkehrssektor, für Winterstrom und für mehrstöckige Bauten in Städten erheblich verschlechtert.     

27  Energieverluste: mehr als 80% der E-Verluste und CO2-Emissionen bestätigen folgenden Wohn- und Geschäftsbauten, Schweiz. 
Solarpreis 2016, S. 42 (-87%), S. 46 (-91%), S. 60 (-85%), S. 70 (-87%) und 2020, S. 40 (-81%), S. 59 (-81%), S. 78 (-86%). 

28  Brutto- und Endenergieverbrauch: Zieht man in Betracht, dass Energieberechnungen nicht selten den Bruttoenergieverbrauch be-
rücksichtigen, kann eine weitere Differenz von rund 30% zwischen Bruttoenergieverbrauch und Endenergieverbrauch entstehen (vgl. 
Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2020, S. 22); bei PEB-Gebäuden gelten ausschliesslich Endenergieverbrauchswerte.   

29 Der Bauunternehmer W. Schmid installierte 1988 in Glattbrugg eine 6 kWp-PV-Anlage; 2021 – 33 Jahre später, – eine Zeitdauer, in
welcher andere Industrieprodukte längst verschrottet sind – verfügt sie immer noch über einen Wirkungsgrad von 85% (20.4.2021).

30 Winterstromzuschlag: Art. 29a EnG sieht für PV-Anlagen einen Zuschlag bis 20% vor; Amtl. Bull, SR, 13. Sept. 2021.  
31 Botschaft zum Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (21.047) vom 18. Juni 2021 bzw. 

StromVG vom 23.3.2007 sieht Art. 9bis StromVG einen „Zubau für die Stromproduktion im Winter“, vgl. S. 85 und bei den Einzelbestim-
mungen BBL 2021 S. 1‘667, S. 14.

32 Energiegesetz des Kantons Graubünden (BEG); das revidierte BEG vom 20. April 2010 trat am 1.1.2021 in Kraft und kann gemäss 
Art. 23a BEG eine «besondere Effizienz für die Winterstromproduktion» mit zusätzlichen Beiträgen fördern. Es dürfte kaum zielführend 
und im Interesse des Pariser Klimaabkommens der Schweiz liegen, in kantonalen und Bundesgesetzen eine verstärkte PV-Nutzung zu 
verankern, wenn sie von der Wissenschaft nicht zur Kenntnis genommen wird. 
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7. PlusEnergieBauten setzen EVU-Messungen voraus: Vor der PEB-Sanierung ver-
brauchte das 1765 erstellte Doppelfamilienhaus Anliker in Affoltern i.E. rund 196‘000
kWh/a - vor allem fossile Energien (≈ 70 t CO2-Emissionen).33 Nach der PEB-Sanierung
bei praktisch gleichem Wohnraum und gleicher Dachflächengrösse benötigen zwei Fami-
lien noch rund 13‘000 kWh/a Solarstrom; erzeugt werden aber gut 90‘000 kWh/a. Mit dem
Solarstromüberschuss können 55 E-Autos jährlich je 10‘000 km (je nach Fahrweise) CO2-
frei fahren. Beim bloss strommässigen Vergleich ohne substituierte Verkehrsenergie wer-
den gut 58 t CO2-Emissionen ersetzt.34 Vergleichbare Beispiele über Energieeinsparun-
gen nach der Min.P/PEB-Sanierung in Chiasso 2014, in Genf 2014 und in Zürich 2016
ergeben 87-92% Energieverluste, die dank Minergie-P Dämmung eliminiert werden.35

Für die Klimaerwärmung und um die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens zu errei-
chen, dürfte es nicht egal sein, ob unter einem Dach nicht erneuerbare bzw. fossile Ener-
gien verbrannt und rund 70 t CO2-Emissionen entstehen oder ob rund 70 t CO2-Emissio-
nen dank 90‘000 kWh/a Solarstrom und einer Min.P-Dämmung substituiert werden.

8. Winterstrom und die angebliche Stromlücke: Interessant sind diese Effizienzmassnah-
men im Hinblick auf den Winterstrombedarf. Die angebliche Winterstromlücke wird seit
Jahrzehnten immer wieder mit dem Ruf nach neuen AKW erwähnt.36 Nachstehend wird
diese sogenannte „Winterstromlücke“ dem Verfassungsauftrag von 1990 für eine bes-
sere Energieeffizienz gegenübergestellt, so dass möglichst alle die Fakten überprüfen
können.37 Berücksichtigt wird dabei der gesamte Energieverbrauch mit gemessenen Wer-
ten; dazu die solare PEB-Eigenenergieversorgung von Ein- (EFH) und Mehrfamilienhäu-
sern (MFH), von Sanierungen und Geschäftsbauten, nachstehend Klein- und Mittelbe-
triebe (KMU) genannt. Diese Gebäude stammen aus Mittelland- und Bergkantonen sowie
aus dem Tessin.

9. Minergie-P: Der wichtigste Effizienzfaktor im Energie-, CO2- und Klimabereich
a) Verbrauchsanalyse: Das Hauptproblem im Energie- und Klimabereich ist die eindimen-

sionale Betrachtung des Energie- und Klimasektors auf allen Stufen. Fokussiert wird fast
nur auf die Energieproduktion. Um die vom Bundesrat bereits 2013 erwähnten „unge-
nutzten 80% des weltweiten Energiepotentials“ bzw. Energieverluste,38 kümmern sich die
Gesetzgebung, die Forschung und die Förderung kaum. Dabei bietet der Gebäudesektor
mit grossem Abstand das grösste Energieeffizienzpotential, wie Sanierungsbeispiele in
verschiedenen Schweizer Städten mit gemessenen Werten belegen. Die Energieverluste
z.B. beim Doppelfamilienhaus Anliker sehen zusammenfassend wie folgt aus:

33  Schweizer Solarpreis 2020 S. 37, Ziff. 8: 196‘000 kWh x 0.356 g/kWh -> 69‘776 kg ≈ 70 t CO2-Emissionen
34  Schweizer Solarpreis 2016 und 2020, S. 96 und S. 108. 
35  Schweizer Solarpreis 2014 bis 2021; Die 114%-PEB MFH Sanierung in Chiasso reduzierte den Gesamtenergiebedarf von 503'000 

kWh/a auf rund 63'000 kWh/a. Die CO2-Emissionen sanken um 179 t pro Jahr; zusammen mit den substituierten 71'000 kWh/a durch 
Solarstrom werden 204 t CO2-Emissionen pro Jahr reduziert. Die Min.P-Gebäudesanierung "La Cigale" in Genf mit 273 Appartements 
reduzierte rund 1‘780 t auf 180 t CO2-Emissionen. Mit einer MuKEn oder Minergie-Sanierung würde der CO2-Ausstoss ca. 900 t CO2-
Emissionen betragen.   

36 NZZ vom 22. Okt. 2021, David Vonplon: AXPO-CEO Christoph Brand lehnt aus finanziellen Gründen AKW-Bau ab, weil Produktions-
kosten für AKW-Strom „doppelt so hoch“ sind wie Wind- oder Solarstrom; dafür fordert Brand die Produktion von Sonnenstrom um 
„Faktor 14 zu erhöhen.“

37 Bundesverfassung (BV), Art. 89 Abs. 2 BV fordert seit Sept. 1990 „einen sparsamen und rationellen Energieverbrauch“ vom Bund 
und von den Kantonen und „er (Bund) fördert die Entwicklung von Energietechniken, insbesondere in den Bereichen des Energiespa-
rens und der erneuerbaren Energien.“ (Art. 89 Abs. 3 BV).    

38  Botschaft des Bundesrats zur Revision des Energiegesetzes vom 4. Sept. 2013 (13.074), S. 26: „Weltweit bleiben 80% des Potenti-
als zur Erhöhung der Energieeffizienz im Gebäudesektor und über die Hälfte des vorhandenen Potentials in der Industrie ungenutzt.“ 
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b) Warmwasser und Strom: Vom Gesamtenergieverbrauch von ca. 196‘000 kWh/a benö-
tigte das MFH nach der Sanierung 2015 noch rund 13‘000 kWh/a. Davon für Warmwas-
ser- und Strom etwa 9‘000 kWh/a und 4‘000 für den Heizwärmebedarf. Vor der Sanierung
betrug der geschätzte Warmwasser- und Stromverbrauch etwa 20‘000 kWh/a oder rund
10%; nach der PEB-Sanierung noch rund 9‘000 kWh/a (Schätzung). Diese Effizienzver-
besserung entspricht ca. 11‘000 eingesparten kWh/a. Der Effizienzfaktor beträgt etwa
2.2.39

c) Heizenergieverluste reduzieren: 15 mal wirksamer als Warmwasser- und Stromver-
brauch zusammen. Der Heizwärmeverbrauch beim PEB-Anliker betrug vor der Min.P-Sa-
nierung ca. 176‘000 kWh/a (Nutzenergie), nachher noch rund 4‘000 kWh/a (Endenergie
dank Wärmepumpe (WP) als Nutzenergie etwa 12‘000 kWh/a). Die reduzierten Hei-
zenergieverluste (196‘000 kWh/a - 12’000 kWh/a) von 184‘000 kWh/a entsprechen ei-
nem Effizienzfaktor von rund 15. Ähnlich sieht es auch bei den anderen Min.P-Sanie-
rungen aus. Diese PEB-Sanierungen beweisen unzweideutig: Der Heizwärmebedarf ist
der entscheidende Faktor für die Reduktion der Energieverluste und der CO2-Emissionen.

10. Vergleichbare Bausanierungen in Genf: Vor der Sanierung verbrauchte die 19‘000 m2

grosse städtische Überbauung La Cigale mit 273 Wohnungen in Genf rund 5.5 GWh/a
fossil-nukleare Energien. Nach der Min.P-Sanierung sind es noch 0.55 GWh/a. Für die
Mieter/innen der 273 Wohnungen sanken die Energiekosten für die zugeführte fossil-
nukleare Energie somit um 90%. Die Min.P-Effizienzsteigerung mit Reduktion der Ener-
gieverluste im Strom- und Warmwasserbereich von 911‘980 kWh/a auf 513‘000 kWh/a
führt zu einem Effizienzfaktor von 1.8.40 Der Heizenergiebedarf sank von 4‘471‘100
kWh/a auf rund 501‘100 kWh/a oder um 3‘970‘600 kWh/a. Im Heizbereich beträgt der
Effizienzfaktor 9.

11. Min.P/PEB-Hochhaussanierung im Tessin: Das PEB-sanierte Hochhaus mit 19 Woh-
nungen in Chiasso verbrauchte vor der Sanierung rund 503‘000 kWh/a, nach der Miner-
gie-P/PEB-Sanierung noch ca. 63‘000 kWh/a. Die Reduktion der Energieverluste vor al-
lem im Wärmebereich führt zusammen mit den solarthermischen 23‘400 kWh/a zu einer
Eliminierung der fossil-nuklearen Energiezufuhr von 503‘000 kWh/a auf 0 kWh/a inkl. rund
179 t CO2-Emissonen.41 Durch die Minergie-P/PEB-Sanierung sank der Gesamtenergie-
bedarf von 503‘000 kWh/a auf rund 62‘500 kWh/a oder um 88%. Der Energieverbrauch
im Wärmebereich beträgt nach der Min.P-Sanierung statt 463‘900 kWh/a noch ≈ 39‘100

39  Effizienzsteigerung im Gebäudebereich: Nach der Minergie-P-Sanierung erfolgten 2016-2018 drei Jahre lang Messungen. Ange-
sichts der grossen EBF ist davon auszugehen, dass zwei Familien mit einer grossen Wohnung nicht doppelt duschen, essen und 
waschen etc. Dies bestätigt beim PEB-Anliker auch der gemessene Wert von 13'000 kWh/a (bzw. 15.9 kWh/m2a) für beide Wohnungen. 
Bei kleineren Wohnungen ist der Warmwasseranteil grösser als bei grossen Wohnungen. Die individuellen Differenzen bei den Woh-
nungen sind erheblich. Der Warmwasser- und Stromverbrauch ist mehr vom individuellen Verhalten abhängig; er kann unabhängig von 
der EBF z.B. pro Familie je zwischen 3‘000 bis 7‘000 kWh/a schwanken; der Heizenergiebedarf wird durch die EBF bestimmt. 

40  Schweizer Solarpreis 2014, S. 66: Vor der Minergie-P-Sanierung in Genf lag der Strombedarf bei 28 kWh/m2a und der Warmwasser-
bedarf bei 26.8 kWh/m2a, zusammen (54.9) ≈ 55 kWh/m2a. Bei einer EBF-Fläche von 19‘000 m2 resultieren für beide Sektoren 1‘043‘100 
kWh/a. 1‘670 m2 thermische Kollektoren liefern ca. 554‘770 kWh/a, so dass die Fremdenergiezufuhr bloss noch 514‘870 kWh/a beträgt.
Die Minergie-P-Sanierung reduzierte mit der Solarthermie - ohne PEB und PV - den Gesamtenergiebedarf von 5.5 GWh/a auf 0.55 
GWh/a oder um rund 90%! Die Min.P-Effizienzsteigerung bzw. Reduktion von Energieverlusten im Strom- und Warmwasserbereich führt 
zu ([18‘999 m2 x 17 kWh/m2a) ≈ 322‘980 kWh/a Strom und [18‘999 m2 x 10 kWh/m2a) ≈ 189‘990 kWh/a] für Warmwasser), insgesamt ≈ 
512‘970 bzw. 513‘000 kWh/a statt (531‘972 kWh/a für Strom und [18‘999 m2 x 21 kWh/m2a für Warmwasser ≈ 398‘980 kWh/a], zusam-
men 911‘980 kWh/a; der Effizienzfaktor im Strom- und Warmwasser beträgt 1.77 resp. 1.8 und ist 5 mal kleiner als im Heizbereich!

41  CO2-Emissionen: Die fossil-nukleare Energiezufuhr von 503‘000 kWh/a führt zu (503‘000 kWh/a x 0.356 g/kWh) ≈ 179 t CO2-Emissio-
nen (vgl. Schweiz. Solarpreis 2021, S. 35 Ziff. 8), PEB ersetzen diese durch CO2-freie Energieträger.  
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kWh/a CO2-freie Energie.42 Im Wärmebereich beträgt der Effizienzfaktor somit 12. Zur 
CO2-freien Gesamtenergieversorgung (100%) kommt noch ein PEB-Solarstromüber-
schuss von 14% hinzu. Der CO2-freie PEB-Faktor beträgt somit 114%.43  

12. Min.P/PEB-Jugendstil-Sanierung von 1907: Das PEB-sanierte Jugendstil-MFH mit vier
Wohnungen im Zürcher Uniquartier verbrauchte vor der Bausanierung von 1996 rund
130‘000 kWh/a; nach der Minergie-P/PEB-Sanierung von 2015 sank der Gesamtenergie-
bedarf um 88% auf rund 16‘500 kWh/a. Bei der ersten Sanierung wurde eine solarthermi-
sche Anlage dachbündig integriert; sie erzeugt rund 4‘800 kWh/a. Bei der zweiten ‘PEB-
Sanierung‘ wurden sämtliche fossil-nuklearen Energien inkl. ca. 46 t CO2-Emissonen eli-
miniert. Die dach- und fassadenbündig integrierte 28 kW-PV Anlage sichert mit der ther-
mischen Solaranlage rund 19‘500 kWh/a bzw. eine emissionsfreie PEB-Energieversor-
gung von 118%.44 Der CO2-freie PEB-Faktor beträgt somit 118%; bei alleiniger Berück-
sichtigung des PEB-Stromfaktors bestätigt das EWZ für 2018-2021 im Durchschnitt eine
144% PEB-Eigenversorgung.45

13. Optimale Min.P-Dämmung und PV-Anlage bundesrechtlich garantiert
Bundesrecht: Art. 45 Abs. 4 EnG garantiert eine optimale Min.P-Dämmung und verlangt
von den Kantonen, „dass bei beheizten Gebäuden, die mindestens den Minergie-, den
MuKEn-Standard oder einen vergleichbaren Baustandard erreichen, eine durch die Wär-
medämmung oder durch Anlagen zur besseren Nutzung einheimischer erneuerbarer
Energien verursachte Überschreitung von maximal 20 cm bei der Berechnung insbeson-
dere der Gebäudehöhe, der Gebäude-, Grenz-, Gewässer-, Strassen- oder Parkplatzab-
stände und bei Baulinien nicht mitgezählt wird.“ Diese Norm bedeutet nicht, dass ein
just auf der Grenze errichtetes Gebäude noch 20 cm darüber hinaus dämmen darf! Eine
gesetzeskonforme minimale Dämmung, „die mindestens Minergie- oder MuKEn-Stan-
dard“ erreicht, bedeutet in der Regel eine Dämmung von ca. 20 cm. Erst diese minimale
Minergie- oder MuKEn-Dämmung von 20 cm bildet die Voraussetzung für die Anwen-
dung von Art. 45 Abs. 4 EnG. Diese Bundesbestimmung schafft das Recht für eine bes-
sere Dämmung, die 20 cm übersteigt bis 30 cm, 35 cm, 40 cm oder mehr. Jede Bauherr-
schaft erlangt mit Art. 45 Abs. 4 EnG das Recht besser und mehr zu dämmen als bloss
20 cm: Damit sinken die Energieverluste und die CO2-Emissionen bis um 50%. Auch die
U-Werte verbessern sich erheblich bis auf 0.11, 0.10 oder 0.09 W/m2K.46 Wer besser als
die (alten) Minergie- und MuKEn-Standards dämmen will, um nutzlose Energieverluste
und CO2-Emissionen mittels Minergie-P/Passivhaus-Standard nochmals um die Hälfte
zu reduzieren, darf rechtlich nicht daran gehindert werden.

42  Schweizer Solarpreis 2014, S. 66: Der Wärmeverbrauch betrug vor der Sanierung (503‘000 kWh/a - 23‘400 kWh/a Strom) ≈ 479'60
kWh/a. Der Effizienzfaktor im Wärmebereich beträgt somit (39‘100 kWh/a statt 479'600 kWh/a) ≈ 12.27 Faktor 12.  

43  Der CO2-freie PEB-Effizienzfaktor (statt 503‘000 kWh/a ≈ Null-Energiezufuhr) bedeutet 100% erneuerbar und emissionsfrei oder Fak-
tor 100. Der PEB-Solarstromüberschuss von 8‘600 kWh/a bzw. 14% zur 100%-Eigenversorgung führt zu einem CO2-freien PEB-Effi-
zienzfaktor von 114%. (Für die PV-Fassaden wurden 2013 aus Kostengründen bloss sehr günstige Dünnschichtzellen mit schwacher 
Leistung montiert. Mit monokristallinen Solarzellen liesse sich der Solarertrag erheblich steigern (Anm. NF-PEB-Jury).  

44  Schweizer Solarpreis 2016, S. 70; Zusammen mit den solarthermischen rund 4‘800 kWh/a generiert die 28 kW-PV-Anlage rund 19‘500 
kWh/a. Die PEB-Eigenenergieversorgung beträgt etwa 118%.  

45  EWZ/David Kropitsch, 9.2.2021 Durchschnitt 2018-2020 ≈ 144%; 2020: Höchstwert: 159%; selbst im "nassen Jahr" 2021 belief sich
der PEB-Solarstrom Überschuss auf 133%. Die thermisch erzeugten ca. 4‘800 kWh/a tauchen in den EWZ-Rechnungen nicht auf –
ersetzen aber den Strombedarf der WP. Deshalb kann mehr Solarstrom ans EWZ geliefert und weniger bezogen werden.  

46  Prof. Armin Binz, 5400 Baden, Schweizer Solarpreis 2020, S. 14 und 15 (Minergie-P-Dämmungstrilogie: 10 cm senken 50% Energie-
verluste +10 cm senken weitere 50% Energieverluste + zusätzliche 10 cm senken weitere 50% Energieverluste ≈ Minergie-P-Stan-
dard).  
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14. Bundesrecht geht allen kantonalen und kommunalen Vorschriften vor: Verfassungs-
rechtlich geschützt ist gemäss Art. 78 Abs. 2 BV bloss das „Ortsbild.“ Art. 45 Abs. 4 EnG
setzt aufgrund von Art. 190 BV alle anderslautenden kantonalen und kommunalen Vor-
schriften bundesrechtlich ausser Kraft. Er garantiert, dass eine bessere Dämmung, die
20 cm überschreitet, in allen Fällen, die in Art. 45 Abs. 4 EnG aufgeführt sind, „NICHT
mitgezählt" werden dürfen.47 Diese Bundesrechtsbestimmung von Art. 45 Abs. 4 EnG
gilt auch für „Anlagen zur besseren Nutzung einheimischer erneuerbarer Energien“. Da-
mit sind auch PV-Anlagen gemeint. Wird ein Minergie/MuKEn-gedämmtes Gebäude auf
der Grenze gebaut und nutzt es die maximale Gebäudehöhe, die maximalen Gebäude-,
Grenz-, Gewässer-, Strassen- oder Parkplatzabstände bis zur Baulinie voll aus, kann eine
Bauherrschaft in zwei Fällen davon abweichen: Erstens, wenn sie z.B. mit Minergie-P
mehr als 20 cm dämmen will; zweitens, wenn sie „einheimische erneuerbare Energien“
an der Fassade besser nutzen will. Diese Rechtsbestimmung ist für das Pariser Klimaab-
kommen entscheidend und notwendig, wie der Kommissionspräsident im Ständerat be-
reits 2019 deutlich anmahnte: Die „Klimaziele würden von den Kantonen voraussicht-
lich deutlich verfehlt, wenn künftig lediglich die MuKEn 2014 umgesetzt würden.“48

15. Denkmalgeschützte Fassaden: 90% Energieverluste reduziert
a) Energieverluste und CO2-Emissionen reduzieren: Beheizte Gebäude weisen in der

Schweiz wie in vielen EU-Ländern bis 80% Energieverluste und mehr auf (IP RW
10.3873): Etwa 35% der Energieverluste entweichen durch die Fassaden, 35% durch die
Fenster und etwa 30% durch das Dach inkl. Boden. Bei denkmalgeschützten Gebäuden
kommt es darauf an, ob und wie die Fassaden geschützt sind. Bei amtlich geschützten
und inventarisierten Fassaden von nationaler Bedeutung soll der Schutz vorgehen.49 Die-
ser Schutz muss aber durch eine demokratisch legitimierte Behörde rechtstaatlich bestä-
tigt werden. Das Schweizer Inventar der Kulturgüter von nationaler Bedeutung untersteht
dem eidg. Verteidigungsdepartement (VBS).50 Es steht allen Kantonen und Gemeinden
offen, ihre amtlich genau bestimmten Bauobjekte darin aufzuführen. Das VBS entscheidet
nicht materiell über diese Bauobjekte. Hier herrscht aber sehr viel Willkür. Art. 78 Abs. 2
BV liefert die Verfassungsgrundlage und schützt das Ortsbild. Damit wird ein bestimmtes
im Inventar genau beschriebenes Objekt geschützt. Unzählige Baugesuche wurden und
werden noch 2021 ohne ausreichende Gesetzesgrundlage abgelehnt, wie einige nach-
stehende Fälle belegen.

b) Baubeamte verhindern die CO2-Reduktion - ohne Rechtsgrundlage: Denkmalpfle-
ger/innen oder andere Baubeamte vertreten nicht selten die Ansicht, eine bessere Däm-
mung oder Solaranlagen dürfen wegen einer Strasse, der Einsehbarkeit, der Farbwahl,
einer (nichtexistierenden) Schutzzone A, „von der Strasse her einsehbare“, einem

47  Bundesverfassung: Im Art. 190 BV wird das für die Schweiz massgebende Recht wie folgt definiert: „Bundesgesetze und Völkerrecht
sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend.“ 

48  Ständerat Damian Müller, Amt. Bull. SR Kommissionssprecher, 23. Sept. 2019 und Botschaft Bundesrat vom 1. Dez. 2017, S. 253:und 
Teil D Ziff. 7 inkl. FN. 

49  Motion NR Dr. Christoph Eymann 19.4202, am 17.6.2020 im Nationalrat mit 137 Ja zu 53 Nein überwiesen und wurde am 31.5.2022 
vom Ständerat angenommen; sie bezweckt die Reduktion der 80% Energieverluste im Gebäudebereich und solare Nutzung der 
Dach- und Fassadenflächen. Um diese Motion umzusetzen müssen/sollten (mit Ausnahme inventarisierter Baudenkmäler von natio-
naler Bedeutung) Min.P/PEB überall ermöglicht werden. Gefordert wird dies von mehreren National- und Ständeräten/innen u.a. von 
NR Christoph Eymann (LDP/BS), SR Maya Graf (GP/BL), NR Edith Graf-Litscher (SP/TG), NR Leo Müller (CVP/LU), NR Beat Jans 
(SP/BS), Lisa Mazzone (GP/GE) in der Motion (19.4227) vom 26.9.2019 von NR Priska Seiler Graf.   

50  Bundesgesetz über den Schutz der Kulturgüter, die im Bundesinventar aufgeführt sind vom 6. Oktober 1966, SR 520.31. 
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Nachbargebäude51 oder beliebigen Abstandsvorschriften etc. nicht gebaut, saniert oder 
besser gedämmt werden. Am meisten Solaranlagen und Dämmungsverbesserungen wur-
den wohl in der Stadt Zürich u.a. mit ähnlichen oder nachstehenden Gründen verhindert, 
wie die „sichtbare Dachfläche muss grösser sein als Solaranlage“, „grossflächige Anord-
nung [...] ergibt keine gute Gesamtwirkung“, es „muss mindestens eine Ziegelreihe beste-
hen bleiben, damit die Dachfläche [...] besser wahrnehmbar wird“, „das Dach muss in 
seiner Erscheinung lesbar bleiben“ etc.52 Frau Martellis Bollwerk gegen eine verbesserte 
Dämmung und Solaranlagen scheint in der Hochbauverwaltung der Stadt Zürich ewigen 
Bestand zu haben. Mit ähnlichen Ablehnungsgründen versuchen Hochbaubeamte Miner-
gie-P-Dämmungen und PV-Anlagen zu verhindern. Mehrere Rechtsverfahren bis vor Ver-
waltungsgericht waren z.B. 2014-2016 notwendig, um jährlich über 110‘000 kWh/a fossile 
Energieverluste und 46 t CO2-Emissionen bei der in Ziff. 12 erwähnten NICHT geschütz-
ten MFH-Sanierung zu reduzieren. Diese Verhinderungsmentalität missachtet einerseits 
Art. 89 BV und Art. 5 lit. a und b EnG sowie Art. 106 der Zürcher Kantonsverfassung (KV); 
anderseits schadet sie allen Mietern/Vermietern und übrigen Gebäudeinhabern sowie 
dem Klima und der Umwelt. Genau umgekehrt lief es im Kanton Thurgau: Minergie-P- 
und PlusEnergieBauten wurden unterstützt und gefördert.53 Das ZH-Hochbauamt de-
monstriert, wie die Energiewende und die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens ver-
hindert werden.    

16. Musterbeispiel sanierter Minergie-P Fassaden: Oft ist nur die „Front-Fassade“ rechtlich
geschützt. Dann können die übrigen Fassaden entsprechend dem Min.P Stand der Tech-
nik gedämmt und bis 91.25% Energieverluste reduziert werden.54 Ein wegweisendes
Beispiel für eine geschützte, teilsanierte Min.P-Fassade bietet das 2015 sanierte 700%-
PlusEnergie-Doppelfamilienhaus Anliker von 1765 in Affoltern i.E./BE (vgl. Basis-PEB
Abb. 1). Art. 78 Abs. 2 BV schützt das Ortsbild, aber nicht beliebige Eigentumseingriffe.
Es existiert weder im Art. 78 Abs. 2 BV noch im Art. 45 Abs. 4 EnG eine Rechtsgrundlage,
um bessergedämmte, gebäudeintegrierte PV-Fassaden zu verhindern, die mehr CO2-
Emissionen senken. Das Gegenteil trifft zu, „technische Handelshemmnisse“ sind gemäss
Art. 45 Abs. 1 EnG zu unterlassen. Ein Gebäudebestandteil mit einer etwas besseren
Dämmung beschädigt nicht das Ortsbild, hilft aber die CO2-Emissionen erheblich zu sen-
ken und das Pariser Klimaabkommen umzusetzen.55

17. Architektur und BV respektieren: Fassaden sind Verbrauchsmaterialien. Fassaden- 
und Dachpartien sind stets der harten Witterung ausgesetzt. Diese „Verbrauchsmateria-
lien“ müssen periodisch ersetzt werden, auch in Brand- oder bei anderen Schadensfällen.
Über Jahrzehnte können nicht immer dieselben Materialien verwendet werden. Material-

51  Bauverfahren Kanton BL: MFH Schaffner in Pratteln, Schweizer Solarpreis 2021 S. 70.  
52  Bauentscheid der Stadt Zürich 1177/08 vom 10.9.2008, 1282/08 vom 30.9.2008 und 1377/08 vom 21.10.2008: In knapp zwei Jahren 

(2007/08) wurden 65 Solaranlagen in der Schweiz abgelehnt, davon 31 (47.7%) von der Stadt Zürich während der Amtszeit von Frau 
Kathrin Martelli (FDP), Hochbauvorsteherin 2002 bis 2010; zu den erwähnten Ablehnungsgründen kamen Dutzende ähnliche Ableh-
nungsentscheidungen (vgl. Solar Agentur, Rechtsverfahren in 15 Kantonen, Integration Solaranalgen vom 16.1.2012, S.38-42). Ein 
Kreisarchitekt begründete seinen Ablehnungsentscheid: „diese EFH-Häuserreihe am Hang (Raum Zürich-Witikon) sieht ähnlich aus wie
ein grosses Schiff, welches in die Stadt fährt.“ Die Frage „warum nicht wie ein Esel?“, beantwortete der Beamte nicht/ca. 

53  CO2-freie PEB-Siedlung in Tobel/Tägerschen/TG, Schweizer Solarpreis 2019 auf S. 32 ff. Im Gegensatz zum Kanton TG erfolgten 
u.a. weitere negative Bauentscheidungen bezüglich Solarnutzung gemäss Schweizer Solarpreis 2021 S. 60: BS, S. 62: BE, S. 75: ZH
und Solarpreis 2014 S. 84.

54  Reduktion von über 90% Energieverlusten: Wenn das Dach und der Boden mit 30%, die Fenster mit 35% und drei von 4 Fassaden 
(35% - 8.75% ≈ 26.25%) gedämmt werden, können ≈ 91.25% der üblichen Gebäudeenergieverluste trotzdem reduziert werden, um den
Min.P-Baustandard zu erreichen (Empfehlung Markus Affentranger, Bauunternehmer 6147 Altbüron/LU, Prag, Dez.2015).  

55  Energiegesetz Art. 45 Abs. 1 ENG, letzter Satz. 
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und Effizienzverbesserungen sind in der Regel erwünscht, oft auch notwendig. Art. 78 
Abs. 2 BV schützt bundesrechtlich zu Recht nur das „Ortsbild“, aber nicht bestimmte 
Materialien. Sonst wären die stete Verbesserung und Optimierung der Materialien ausge-
schlossen. Letzteres untersagt auch Art. 45 Abs. 1 letzter Satz EnG. Gleiches gilt grund-
sätzlich auch für Farbvorschriften und ähnliche Verbote. Den Beweis dafür erbringt Nor-
man Forsters Chesa Futura in St. Moritz auf der Frontseite. 2002 nach der Errichtung 
strahlten die 250‘000 Holzschindeln des Daches und der Fassaden in gold-gelber 
Farbe. Heute ist das Dach schwarz, die Fassaden grau-schwarz und dunkelgelb. Das-
selbe gilt für Kupferdächer. Nach der Montage sind die Kupferpartien rot, nach einigen 
Jahren schwarz oder grün.56 Wer diese natürlichen Abläufe verbieten will, handelt wider-
natürlich, ahistorisch und apologetisch statt wissenschaftlich. Dies widerspricht auch Art. 
45 Abs. 1 EnG und der Verfassungsgrundlage von Art. 78 Abs. 2 BV, die weder Materia-
lien, Farben noch die "Nicht-Einsehbarkeit" erwähnt.57 Wichtiger als unflexibles Festhal-
ten an bestimmten Materialien oder Farben ist die Erhaltung und Bewahrung der Form 
und der Architektur. Weder die Farben des PEB-MFH-Anliker noch die Materialien sind 
heute gleich wie vor 255 Jahren. Jahrhunderte überdauerten aber die gute Form und die 
Architektur von 1765. Die 700%-Min.P/PEB-Sanierung von 2015 liess das alte Doppelfa-
milienhaus in neuem Glanz erstrahlen. Dank dem hohen Solarstromüberschuss werden 
jährlich rund 228 t CO2-Emissionen reduziert.58 Auch aufgrund des 2017 vom Bundespar-
lament ratifizieren Pariser Klimaabkommens sprechen die öffentlichen Interessen deutlich 
für die CO2-Reduktion.  

18. Willkür und rechtswidrige Eigentumseinschränkungen vermeiden: Ist eine Fassade 
national, d.h. in einem Bundesinventar geschützt, kommt es darauf an, welche Teile wie 
geschützt sind. In der Regel sind signifikante Fassadenteile erwähnt; weniger Fenster und 
Fensterläden. Wird ein zweifach- durch eine dreifach-verglastes Fenster ersetzt, werden 
Perimeter, Grösse, Silhouette und das „äussere Erscheinungsbild“ eines Hauses kaum 
beeinträchtigt.59 Die verschiedenen Fensterfabrikate und Fensterkonstruktionen weichen 
meistens deutlich mehr voneinander ab als ein zweifach- von einem dreifach-verglasten 
Fenster. Entsprechende Verbotsvorschriften sind unverhältnismässig und wurden vom 
Bundesgericht als unzulässiger „Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte Eigen-
tumsgarantie“ bezeichnet.60 Deshalb müssen die im Bundesinventar demokratisch be-
stimmten und genau bezeichneten Wohn- und Geschäftsbauten klar geschützt werden. 
Die Zerstörung von älteren Gebäuden durch „Feuerwehrübungen“, wie z.B. in Uettli-
gen/BE, Affoltern i.E. sind zu verhindern, um Bauzeugen nicht unwiederbringlich zu 

 
56  Norman Forsters Chesa Futura in St. Moritz verwandelte sich nach der Erstellung 2002 bis 2022 von gold-gelber Farbe, zu dunkelgelb 

zu grau-schwarzen Dach- und Fassadenbestandteilen; dasselbe gilt für Kupferdächer, nach der Montage der Kupferbestandteilen 
schimmern sie einige Monate rötlich; nach einigen Jahren sind sowohl die PV-Dächer wie die Kupfereinfassungen dunkel bis schwarz, 
vgl. Schweizer Solarpreis 2016, S. 70, Abb. 2 und Solarpreis 2020 S. 71 Abb. 1 und S. 74 Abb. 1 und 2. Es existieren keine BV-
Vorschriften für Farben.    

57  Erfundene Begriffe ohne Verfassungsgrundlage im Art. 78 Abs. 2 BV welche die bundesrechtlich garantierte Eigentumsgarantie von 
Art. 26 BV ohne klare Rechtsgrundlage gemäss Art. 36 BV einschränken; der Begriff "Nichteinsehbarkeit" deutet auf Apartheit- und 
mithin rassistische Vorstellungen, die mit der BV und der Eigentumsfreiheit inkl. Art. 45 Abs. 1 EnG unvereinbar sind.   

58  Min.P/PEB-Sanierung Anliker reduziert (196'000 kWh/a x 0,356 g/kWh ≈ 69'776 kg) rund 70 t CO2-Emissionen.  Mit dem PEB-Solar-
stromüberschuss von 77'000 kWh/a können jährlich 55 E-Autos je 10'000 km CO2-frei fahren. 55 Diesel/Benziner [à 8 L/100 km] 
benötigen für diese 660'000 km rund 52'800 L x 3 kg CO2-Emissionen ≈ 158.4 t. Insgesamt kann diese vorbildliche Min.P/PEB-Sanierung 
rund 228 t CO2-Emissionen pro Jahr reduzieren, wenn der PEB-Solarstromüberschuss im Verkehrssektor Dieselkraftstoff ersetzt.  

59  Das „äussere Erscheinungsbild“ ist für ein Ortsbild primär entscheidend (vgl. Prof. Dr. Arnold Marti, Kommentar zum Bundesgerichts-
urteil 1C_398/2011 vom 7. März 2012, in: ZBl 2013 S. 388; BGE vom 28. Juni 2017, 1C_578/2016, E. 4.6).  

60  BGE 1C_578/2016, E. 4.6, vgl. NF-PEB-Reglement Teil III Art. 32 bis 37.  
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zerstören.61 Anderseits sind Willkürentscheidungen ohne Verfassungsgrundlage unzuläs-
sige Eigentumseingriffe, wie im Schweizer Solarpreis 2021 und früher mehrfach doku-
mentiert.62 Die erwähnte Fassade Anliker von 1765 beweist, dass Erhaltung und Schutz 
auch von älteren Bauzeugen kein Widerspruch zu Eigentumsrechten und Effizienzmass-
nahmen sein müssen. Dasselbe gilt für die 182%-PEB-Überbauung in Tobel/Täger-
schen/TG oder das 2015 sanierte Min.P/PEB-Vierfamilienhaus in der Dorfkernzone von 
Oberengstringen.63 Deshalb muss Art. 5 Abs. 1 lit. a und b EnG im Bauverfahren konse-
quent berücksichtigt werden. Gehen bei geschützten Fassaden die Schutzinteressen nicht 
präzise hervor, überwiegen aufgrund des 2017 ratifizierten Pariser Klimaabkommens und 
Art. 89 Abs. 1 bis 3 BV die Effizienz- und Dämmungsbestimmungen von Art. 5 Abs. 1 lit. 
a und b EnG. Denn „zur Wahrung der... guten Gesamtwirkung des Ortsbilds erscheint die 
Verwendung des gleichen Materials weniger wichtig. Denn das Augenmerk ist...  auf 
das Ganze, Zusammenhängende und weniger auf seine einzelnen Teile gerichtet.“ Dafür 
bedarf es „einer gesetzlichen Grundlage,“ sie muss „auch auf einem öffentlichen Interesse 
beruhen und verhältnismässig sein.“ Auflagen mit erheblichen Mehrkosten bedeuten ei-
nen „unverhältnismässigen Eingriff in die Eigentumsgarantie.“64 Im Übrigen sind Schutz-
bestimmungen des ISOS bei „Wohnzonen-Nutzungsvorschriften ohnehin nur indirekt an-
wendbar.“65 Aufgrund der Klimaerwärmung gehen die öffentlichen Interessen an einer ver-
besserten Dämmung inkl. Solarnutzung zur Reduktion der CO2-Emissionen gemäss Art. 
45 Abs. 4 EnG auch gestützt auf Art. 190 BV vor (vgl. Denkmalpflege zusammengefasst:  
Teil A Ziff. 13 bis 18).  

 
61  Denkmalpflege/Solar Agentur Schweiz setzt sich dezidiert ein für die Respektierung des Ortsbildschutzes von Art. 78 Abs. 2 BV und 

die Erhaltung entsprechender Bauzeugen inkl. sachgerechter Sanierungen. Den Sachbeweis belegen folgende Schweizer Solarpreise 
2003, S. 21; Solarpreis 2009, S. 37; Solarpreis 2011, S. 61;  Solarpreis 2012, S. 53; Solarpreis 2013, S. 53 und S. 64; Solarpreis 2014, 
S. 39, S. 65 und S. 77; Solarpreis 2015, S. 53, S. 85, S. 91 und S. 94; Solarpreis 2016, S. 43, S. 45, S.70; Solarpreis 2017 S. 55, S. 91; 
Solarpreis 2018 S. 71; Solarpreis 2019 S. 35, S. 45, S. 47; S. 71; Solarpreis 2020, S. 27, S. 29, S. 41, S. 49, S. 64, S. 69, S. 81 und 
Solarpreis 2021 S. 23, S. 27, S. 45, S. 47, S. 55, S. 61, S. 63, S. 67, S. 71, S. 75.    

62  Schweizer Solarpreis 2021, auf S. 60, S. 62, S. 70: Behauptung der Denkmalpflege BL, Gebäude befänden sich in der Schutzzone A, 
entpuppte sich als Unwahrheit: Rechtsfolge erhebliche Eigentumsbeschränkungen; ähnlicher Tatbestand in Zürich, S. 75; vgl. auch 
Solarpreis 2014 S. 84.  

63  Schweizer Solarpreis 2015, S. 52/53 gewann den Schweizer und den Europäischen Solarpreis.     
64  BGE 1C_578/2016, E 4.6 und Art. 36 BV.  
65  BGE 135 II 209 E. 2.1.  

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=BGE+1C_578%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-II-209%3Ade&number_of_ranks=0#page209
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B.   Pariser Klimaabkommen nur mit Minergie-P/PEB erreichbar66   
1.     Wegweisend ist PEB/Tobel-Tägerschen/TG – auch für Zürich                                        18-§§§§ 
2.  Thurgauer Min.P/PEB-Technologie für Stadt-Zürcher Quartiere   19 
3.  Seit 2006 wirksame verfassungswidrige Verhinderungsstrategie   20 
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7. Die Gesamtreduktion von 85% Energieverlusten    22 
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11 Motion Eymann: 80% weniger Gebäude-Energieverluste   23 
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13. Inlandwertschöpfung statt mit 200 Mrd. Fr. CO2-Emissionen finanzieren  24 
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15. PEB: Grösste Solarstromfläche mit kleinster Transportdistanz   25 
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18. Keine Mietzinserhöhungen       27 
19. Die CO2-freie Energieversorgung: voller Komfort ohne Abgase und Lärm  27 
20. Energiekonsumenten bezahlen für eine «Nichtleistung»   27 
21. Mieter-, Vermieter/innen und KMU finanzieren am meisten   28 
22. PEB-Inhaber/innen zahlen am wenigsten für CO2-freie PEB-Verkehrsenergie 28 
23. Schweiz finanziert die Klimaerwärmung mit über 18 Mrd. Fr pro Jahr  29 

1. Wegweisend ist PEB/Tobel-Tägerschen/TG – auch für Zürich  

a)  Die PlusEnergieBau-Siedlung. Der Kanton, die Gemeinde und die Bauherrschaft reali-
sierten, dass es weder wirtschaftlich noch umweltverträglich ist, hohe Energierechnungen 
für „80% fossile Energieverluste“ und zusätzlich noch teuren Atomstrom zu bezahlen. Dies 
gilt insb., wenn hohe Energieverluste durch relativ einfache Massnahmen im Gebäudebe-
reich am Ort vermeidbar sind. Mit diesen Überlegungen sind die Thurgauer nicht allein. 
Diese Min.P/PEB-Tatsache dokumentieren zusammen mit PEB-Tobel-Tägerschen alle 
vier in Basis-PEB erwähnten Gebäudetypen67 im Kanton Bern (Affoltern i.E), in Waltens-
burg/GR und in Perlen/LU (vgl. Basis-PEB Abb. 1 bis 4). Wegweisend ist die 182% PEB-
Überbauung mit 32 Wohnungen in Tobel-Tägerschen mit drei Wohnblocks und vier Eta-
gen. Sie gewann 2019 den Schweizer und Europäischen Solarpreis sowie den Norman 
Foster PEB Solar Award.68 Solche emissionsfreie PEB-MFH-Überbauungen können prak-
tisch in jeder Stadt der Welt realisiert werden. Mit vier Etagen erweist sich diese TG-PEB-
Siedlung auch für städtische Agglomerationen als vorbildlich und wegweisend. Denn die 
durchschnittliche Gebäudehöhe in der Schweiz beträgt bloss etwa 2.0 Etagen.69 Die TG-
PEB-Siedlung benötigt 129‘500 kWh/a für 32 Wohnungen oder 4‘050 kWh/a pro Woh-
nung. Die elegante PEB-Überbauung mit einer vorbildlich integrierten PV-Fassade70 er-
zeugt gut 236‘300 kWh/a oder 7‘380 kWh/a pro Wohnung. Das sind gut 3'300 kWh über 
dem jährlichen Gesamtenergiebedarf pro Wohnung. Mit dem CO2-freien PEB-Solarstro-
müberschuss von 106‘800 kWh/a könnten 76 E-Autos jährlich rund 10‘000 km 

 
66  IP 19.4273 vom 26.09.2019/SR H. Germann: „Das Pariser Klimaabkommen ist nur mit Minergie-P/Plus-Energie-Bauten im Gebäudepro-

gramm umsetzbar.“  
67  Gebäudetypen, die praktisch den gesamten Gebäudepark betreffen.   
68  Schweizer Solarpreis 2019 auf S. 32 bis 35; dazu gewann diese Min.P/PEB-Überbauung in Tobel-Tägerschen 2018 den Nachhaltig-

keitspreis der Internationale Bodensee Konferenz (IBK) und den Sondersolarpreis für PEB- MFH der Migros Bank. 
69  Wohnbauten: Die Schweiz verfügt über rund 3.7 Mio. Wohnungen in ca. 1.8 Mio. Wohngebäuden, daraus ergeben sich durchschnittlich 

zwei Etagen pro Wohngebäude.   
70  Prof. Dr. Roland Krippner, München/TH Nürnberg/DE konzipierte die 51 kW-starke PV-Fassade, die 2019 mit dem Norman Foster-

PEB Solar Award und mit dem Europäischen Solarpreis ausgezeichnet wurde.  
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emissionsfrei fahren.71 Die Mietpreise liegen 20% tiefer im Vergleich zu ähnlichen Woh-

nungen dieser Wirtschaftsregion.72  

b) Die wirksamste CO2-Senkungs-Massnahme ist die preisgünstigste! Mit den wegwei-
senden Energiemassnahmen des Kantons Thurgau, der nicht zu den finanzstärksten Kan-
tonen gehört, können die Ziele des Pariser Klimaabkommens bequem und preisgünstig 
bereits heute erreicht werden.73 Die wichtigste Energie- und Klimamassnahme zur Um-
setzung der Vorgaben des Pariser Klimaabkommens ist die preisgünstigste: Der Miner-
gie-P- oder ein vergleichbarer Baustandard als Voraussetzung für eine Baubewilligung 
erfüllt bereits zu etwa 80% die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens im Gebäudebe-
reich. Werden dazu das Dach ganzflächig und bei MFH die Fassaden soweit nötig solar 
genutzt, resultieren praktisch immer erhebliche CO2-freie PEB-Solarstromüberschüsse 
für den Verkehrssektor und darüber hinaus.74   

 
2. Thurgauer Min.P/PEB-Technologie für Stadt-Zürcher Quartiere: Die Stadt Zürich 

weist einen Jahresendenergieverbrauch von rund 9’400 GWh/a auf; zwischen 1990 bis 
2020 nahm der Energieverbrauch um ca. 10% ab. Der Pro-Kopf-Endenergieverbrauch 
liegt bei rund 22’000 kWh pro Jahr.75 Die Stadt verfügt über rund 223’000 Wohnungen;76 
pro Wohnung à 2.1 Personen werden somit gut 46‘000 kWh/a verbraucht. Im Gegensatz 
dazu verbraucht die TG-PEB-Siedlung bloss 4‘050 kWh/a pro Wohnung und generiert 
7‘380 kWh/a Solarstrom. Mit dem Solarstromüberschuss können die Bewohner/innen der 
32 TG-Wohnungen jährlich mit 76 E-Autos je 10‘000 km CO2-frei fahren. Die Thurgauer 
182% PEB-Überbauung wurde mehrfach national und europaweit ausgezeichnet. Sie be-
weist seit 2018 mit gemessenen Werten, wie sich die Gebäude- und Verkehrssektoren, 
die bisher lokal, national bis global rund 85% des Gesamtenergiekonsums verbrauchen, 
von sämtlichen fossil-nuklearen Energien befreien können. Die Min.P/PEB MFH-Siedlung 
veranschaulicht, wie elegant und komfortabel solar und CO2-frei betriebene Gebäude- 
inkl. Verkehrssektoren tadellos funktionieren.77 Eine Übertragung der TG-Zahlen auf die 
Stadt Zürich würde bedeuten: Die 223’000 Zürcher Wohnungen verbrauchen (223’000 
W. x 4‘050 kWh/a ≈) 903 GWh/a und generieren gleichzeitig (7‘380 kWh/a x 223’000 W. 

 
71  Hochbau und Recht auf Solarnutzung: Min. P/PEB bis zu 10 Etagen in städtischen Agglomerationen können (zusammen mit PSKW) 

faktisch alle Wohnungen inkl. Verkehr energetisch umfassend und CO2-frei versorgen; mit den PEB-Solarstromüberschüssen können 
PEB noch darüber hinaus weitere Gebäude inkl. Verkehr versorgen. Gebäude, welche 10 Etagen übersteigen und andere Gebäude 
verschatten, sollen vollen finanziellen oder realen Schadenersatz leisten. Die verhinderte Solarstromgewinnung muss zum Marktpreis 
entschädigt werden. 

72 Preisgünstige CO2-freie PEB-Überbauungen: Min.P/PEB MFH-Überbauung mit 32 Wohnungen ohne PV-Fassadennutzung in To-
bel/Tägerschen/TG, Schweizer Solarpreis 2018, S. 44/45; vergleichbar niedrige Mietpreise der 16 MFH-Wohnungen im Kanton Tessin, 
Solarpreis 2019, S. 50/51; die 123%-PEB-MFH Überbauung mit 35 Wohnungen in Möriken/AG Solarpreis 2020, S. 36/37 und die 113%-
PEB-Überbauung in Giswil/OW mi 15 MFH-Wohnungen, Solarpreis 2021, S. 32/33. Alle gewannen den Migros Bank Sondersolarpreis 
für PEB-MFH ab 5 Wohnungen.  

73 Wegweisende Minergie-P Entscheidungen: Inzwischen wurde in dieser TG-Region entschieden, weitere 30‘000 m2 Bauland (Post-
acker) für etwa 200 Min.P/PEB-Wohnungen zu reservieren. „Die Solarenergie ist heute die preisgünstigste Energie“ vgl. David 
Gautschi, Leiter Abteilung Erneuerbare Energie AEW/AG, KuK, Aarau, 20.10.2020.  

74 Gemessene Werte des zuständigen EVU bestätigen die erwähnten Werte der PEB-Siedlung, Schweiz. Solarpreis 2019, S. 34, Spalte 
3; wie bei den übrigen Energieträgern unterliegt auch die solare Nutzung Schwankungen, die bis 15% pro Jahr betragen können. Inzwi-
schen sind in 23 Kantonen über 230 PEB zertifizierte Wohn- und Geschäftsbauten in Betrieb, Schweiz. Solarpreis 2021, S. 21.   

75  Endenergiebilanz 1990-2020: https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/umwelt-energie/energie-in-zahlen, besucht 20.12.2021.   
76 Wohnbauten Stadt Zürich: https://www.stadt-zuerich.ch/portal/digitale-zeitreise/wohnen.html, besucht 20.12.2021.  
77  Laut Bundesrat verbrauchen die Gebäude (inkl. Nichtwohnbauten) mit ca. 50% und der Verkehr mit 35% des Gesamtenergiebedarfs 

rund 85% der Landesgesamtenergieversorgung (Schweiz. Gesamtenergiestatistik, 2020, S. 4 ff.; vgl. Art. 22 lit. b NF-PEB-Reglement; 
vgl. auch FN 12). Eine Übertragung der TG-Zahlen auf die Schweiz würde eine Substitution von rund 200 TWh/a fossil-nuklearer Ener-
gien bedeuten. 
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≈) 1‘645 GWh/a CO2-freien Solarstrom.78 Es ist weder bekannt noch wurde je behauptet 
oder nachgewiesen, dass Stadtzürcher Unternehmer/innen schlechter arbeiten würden 
als ihre Thurgauer Berufskollegen. Auch abstimmungsmässig spricht sich die Stadtzür-
cher Bevölkerung seit 1990, 2000 und 2005 regelmässig für erneuerbare Energien und 
eine effiziente Energienutzung aus.79 Bundesrechtlich ist nichts ersichtlich, was gegen 
eine sach- und rechtsgleiche Umsetzung der TG-Gebäudetechnologie in Zürich spricht.80 
Im Gegenteil: Rund 2/3 der Zürcher Bevölkerung verpflichtete mit der Annahme der Kan-
tonsverfassung (KV) 2005 die Kantonsbehörden im Art. 106 Abs.1 KV wörtlich „günstige 
Rahmenbedingungen für eine ausreichende, umweltschonende, wirtschaftliche und si-
chere Energieversorgung“ und gemäss Art. 106 Abs. 2 KV „Anreize für die Nutzung ein-
heimischer und erneuerbarer Energie und für den rationellen Energieverbrauch“ zu 
schaffen. Dazu sorgt der Kanton „für eine sichere und wirtschaftliche Elektrizitätsversor-
gung“.81  

3. Seit 2006 wirksame verfassungswidrige Verhinderungsstrategie: Seit 2006 verfügt 
der Kanton Zürich somit über umfassende Rechtsgrundlagen, um die ab 2016 im Kanton 
Thurgau realisierten CO2-freien Min.P/PEB und emissionsfreien Siedlungen zu bauen. Mit 
Ausnahme des am 28.11.2021 angenommenen neuen Energiegesetzes ist in 16 Jahren 
nicht ein wirklich energie- und klimawirksamer Erlass umgesetzt worden, der dem Verfas-
sungsauftrag von 2005 des Zürcher Souveräns (Art. 106 KV) zu genügen vermag. Ein 
Vergleich mit gemessenen Werten, der landesweit für etwa ¾ einer CO2-freien Gesamte-
nergieversorgung verwendet werden kann, stellt die Anzahl Min.P/PlusEnergieBauten pro 
Kanton dar. Während der Kanton TG auf Platz 5 liegt, landet der Kanton Zürich, der 
Min.P/PEB-Informationen im kantonalen Hochbauamt verbot, im letzten Drittel auf Platz 
15.82 Im Kanton Bern entfällt ein CO2-freies PEB-Gebäude auf 20'400 Einwohner/innen; 
im Kanton Zürich sind dafür 69'100 Einwohner/innen notwendig. Noch schlechter positio-
niert ist die Stadt Zürich mit 218’000 Einwohner/innen pro PEB. Würden die Einwohner/in-
nen der grössten Schweizer Stadt mit der gleichen Kadenz CO2-freie PEB errichten wie 
die Bündner Bevölkerung, könnte die Stadt Zürich 2021 statt 2 mindestens 24 emissions-
freie PEB mit gemessenen Werten nachweisen.83 

4. Stadt Zürich: Mit 8.7 TWh/a grösstes Winterstrompotential der Schweiz. Wie die 32 
Min.P/PEB-Wohnungen rund 85% der PEB-Siedlung im Kanton Thurgau CO2-frei 

 
78  Schweizer Solarpreis 2021, S. 36, Ziff. 8: 1‘400 GWh/a à 535 g/kWh ≈ 494,2 t CO2-Emissionen.   
79  Volksabstimmungen für den Art. 89 BV (1990), für Förderung der erneuerbaren Energien (2000) und für die kantonale Förderung der 

Effizienz- und der erneuerbaren Energien mit der neuen Kantonsverfassung (2005).  
80  TG-Gebäudetechnologie für Zürich: Ein ev. Vorwand, die TG-Gebäudetechnologie sei in Zürich unmöglich, wird mit der im Teil I Ziff. 

12 erwähnten Min.P/PEB MFH-Sanierung von 1907 mit praktisch identischen U-Werten und gemessenen EWZ-Werten widerlegt. Mit 
Respektierung der erwähnten BV-Bestimmungen und Art. 5 lit. a und b EnG könnte die TG-Gebäudetechnologie unverzüglich in Zürich 
vollzogen werden.  

81  Kantonsverfassung des Kantons Zürich (KV): Die Min.P ähnlichen Normen, welche am 27.2.2005 durch eine ca. 2/3 Ja-Mehrheit des 
Souveräns als Art. 106 in der KV verankert wurden, werden im Kanton Thurgau vorbildlich umgesetzt und in der Stadt Zürich wie öfters 
auch im Kanton verhindert.  

82  Min.P/PEB Information im Züricher-Hochbauamt verboten: Der Umwelt-Ing. Daniel Rufer gewann 2011 mit seinem 311%-PEB den 
Schweizer Solarpreis 2011 (S. 52/53), verfasste auf eigene Kosten eine Fachpublikation; er erkundigte sich beim Leiter des kantonalen 
Hochbauamtes, ob diese PEB-Publikation in der ZH-Hochbauverwaltung verteilt werden dürfe. Das Gesuch wurde abgelehnt.  

83  Schweizer Solarpreis 2021, S. 31 mit CO2-freie PEB pro Einwohner/in: Kanton BE: 1'043'132 Einw. mit 51 PEB ≈ 20'400 Einw./PEB; 
Kanton ZH: 1’521'000 Einw. mit 22 PEB ≈ 69'100 Einw./PEB; Stadt Zürich: 436'000 Einw. mit 2 PEB ≈ 218’000 Einw./PEB; Kanton 
TG: 276'500 mit 16 PEB ≈ 17’300 Einw./PEB; Kanton GR: 200’000 Einw. mit 22 PEB ≈ 9’000 Einw./PEB; BFS 2020/21; im Kanton Bern 
wurden seit 2010 bis 2021 10 mal und in GR 24 mal mehr CO2-freie PEB realisiert im Vergleich zur Stadt Zürich; Ziff. 5 bis 9 beweisen: 
Min.P/PEB sind überall realisierbar, wenn sie nicht politisch bekämpft werden.         
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versorgen, könnten die 223’000 Zürcher Min.P/PEB-Wohnungen 85% der Stadtzürcher 
Quartiere emissionsfrei versorgen. Von den bisherigen verbrauchten 9’400 GWh/a des 
Stadtzürcher Jahresenergieendbedarfs würden – mit gleicher Min.P/PEB-Technologie 
und gemessenen Werten wie in Tobel – rund 85% oder (9’400 GWh/a x 85%) ≈ 8‘000 
GWh/a fossil-nukleare Energien; d.h. der grosse Teil der nutzlosen 80% Energieverluste 

im Gebäudebereich substituiert (IP 10.3873) werden. Verbleiben würden noch (9’400 
GWh/a – 8‘000 GWh/a) ≈ rund 1‘400 GWh/a. Wird die Wasserkraft mit ungenügenden 
Restwassermengen, gefährdeter Biodiversität inkl. ca. 1 TWh/a Pumpspeicherkraft be-
rücksichtigt, verbleiben noch rund 1‘200 GWh/a emissionsfreie Hydroelektrizität.84 Zu-
sammengefasst werden 85% oder 8‘000 GWh/a durch Min.P/PEB umfassend versorgt; 
daraus geht noch ein CO2-freier Solarstromüberschuss von (1‘645 GWh/a PEB-Solars-
tromproduktion – 903 GWh/a Energieverbrauch) ≈ 742 GWh/a hervor (vgl. oben Teil B 
Ziff. 2). Insgesamt würde eine Eins-zu-eins-Umsetzung der Thurgauer Min.P/PEB-Tobel-
Strategie in der Stadt Zürich (8‘000 GWh/a + 742 GWh/a) zu einem Solarstrom- und 
Effizienzpotential von rund 8.74 TWh/a führen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten 
die Bundesverfassung, insb. Art. 89 Abs. 1 bis 3 BV und Art. 5 Abs. 2 BV (Verhältnismäs-
sigkeitsgrundsatz) respektiert, Art. 5 lit. a und b EnG sowie Art. 106 KV konsequent ange-
wendet werden. Dazu wären die 3 Mrd. Franken für „wirkungslose Subventionen“ ersatz-
los zu streichen. 85  

5.  Der Minergie P-Baustandard von 2003 bereits um 49.5% unterschritten  

Abb. 3: Der 2002 von den Kantonalen Energiedirektoren (Präsident Stefan Engler) lancierte Minergie-P Baustandard 
mit 32 kWh/m2a entspricht etwa dem deutschen Passivhaus-Standard. Nach 20 Jahren wird er von energieeffizienten 
Gebäuden und PEB-Sanierungen mit 15.85 kWh/m2a – bereits um 49.5% unterschritten. Die Auswirkungen sind nach-
stehend in Abb. 4 ersichtlich und bestätigt die Feststellung des EU-Kommissars Frans Timmermans für die EU im Teil 
A Ziff. 4 oben.  

6. Energieeffizienz: Bis 10 mal entscheidender für das Pariser Klimaabkommen. Eine 
neue Erkenntnis im Sinne eines Erkenntnisgewinns gemäss Art. 2 lit. a Ziff. 1 FIFG ist 

 
84  Wasserkraft mit ungenügenden Restwassermengen: Von den jährlich rund 2‘480 GWh/a des EWZ, benötigen angemessene Rest-

wassermengen und die Biodiversität mindestens ≈ 200 GWh/a; rund 1‘000 GWh/a benötigen Pumpspeicherkraftwerke (PSKW), um 
einen Anteil des täglichen Solarstroms für die Netzstabilität und für die Energieeffizienz zu sichern und in lukrative Regelenergie zu 
verwandeln. Damit verbleiben rund 1‘200 GWh/a emissionsfreie Hydroelektrizität.   

85 Wirkungslose Subventionen für Strom: „Bis 2035 fliessen Beiträge in der Höhe von drei Milliarden an kleine Wasserkraftwerke. Mit 
dem gleichen Geld liesse sich knapp siebenmal mehr Solarstrom produzieren.“ (Tages-Anzeiger vom 21. Okt. 2020); mit seiner Parla-
mentarischen Initiative (19.443) will auch NR Bastien Girod (GP/ZH) den Bau von „Kleinwasserkraftwerkanlagen“ unterstützen und damit 
die nutzlose Milliarden-Verschwendung fördern, statt wie im Kanton Thurgau befristete Min.P/PEB-Anreizinvestitionen einzuführen. 
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die Tatsache, dass Passivhaus- oder Minergie-P-gedämmte Wohn- und Geschäftsbauten 
zwei für das Pariser Klimaabkommen entscheidende Funktionen mit fundamentalen Aus-
wirkungen haben: Einerseits die Reduktion der höchsten Energieverluste und CO2-
Emissionen und anderseits die grösste Solarstromproduktion am gleichen Ort. Dies 
kann ohne Inanspruchnahme von Kulturland, Bau- oder Landwirtschaftsland erfolgen! 
Diese neuen PEB-Verfahren und Dienstleistungen entsprechen dem Art. 2 lit. b FIFG. Sie 
‘realisieren‘ für die Gesellschaft und Wirtschaft mehr als die 20-fache CO2-freie Strom-
produktion aller Schweizer AKW zusammen, ohne die Biodiversität zu belasten (vgl. Teil 
D nachstehend).86 

7. Die Gesamtreduktion von 85% Energieverlusten (-50%) im Gebäude- und (-35%) im 
Verkehrssektor betrifft die beiden Wirtschaftsbereiche mit den meisten Energieverlusten 
und den höchsten CO2-Emissionen.87 Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf er-
wähnte Beispiele in Basis-PEB Abb. 1-4 der NF-PEB Solarstrom-Potentialstudie und des 
Schweizer Solarpreises 2021, S. 90/91 sowie der PEB-Gebäudestudie 2019 Teil I und 
Teil V verwiesen.88 Mit den gemessenen und von den EVU bestätigen PEB-Solarstrom-
überschüssen von vier PEB-Gebäuden können über 3‘100 E-Autos jährlich je 10‘000 km 
CO2-frei fahren.89 Diese solare PEB-Energie- und CO2-freie Emissionsergebnisse fehlen 
aber in den Statistiken. Dennoch sorgen sie über den Gebäude- und Verkehrssektor hin-
aus dafür, die CO2-Emissionen zu reduzieren, um die Vorgaben des Pariser Klimaabkom-
mens noch besser zu gewährleisten, wie die PEB in Abb. 4 mit gemessenen Werten be-
legen.  

8. Motion Eymann umsetzen: 80.7% CO2-Emissionen senken  

Nr. Kt. PEB-Gebäude Vor Sanierung  Nach E- Sanierung Solarstrom- 
Überschuss 

   kWh/m2a kWh/a kWh/m2a kWh/a kWh/a 
1 BE Anliker EFH 2016 240 196´000 15.9 13´000 90´000 
2 BE Thun EFH 2016 591 76´200 31 7´100 11´700 
3 BE Burgdorf EFH 2017  215 40´000 34 6´300 7´100 
4 GE Genève MFH 2014 290 5´509´700 56 1´069´600 - 
5 TI Chiasso MFH 2014 366 503´000 45.5 62´500 8´600 
6 SG Flums KMU 2014 114 340´000 33 99´100 14´900 
7 TG Romanshorn MFH 2013  195 296´100 35.6 84´100 5´600 
8 ZH Oberengstringen MFH 

2015 
138 66´800 37 18´800 5´700 

9 ZH Kreis 6 MFH 2016 253 130´000 32 16´400 3´000 
10 SG Murg MFH 2019 260 70´000 67 17´900 4´900 
11 LU Buchenrain EFH 2012 140 27´000 17 8´400 4´500 
12 BE Brienz DEFH 2020 229 55´300 17.5 10´800 13´000 
Durchschnitt 252 609´175 35.1 117´833 15'363 
Total   7´310´100  1´414´000 169'000 

 
86  Reduzierbare Energieverluste durch Min.P/PEB ≈ 200 TWh und bis 435 TWh/a Solarstrom ergibt insgesamt ≈ 635 TWh, damit 

könnten 25 TWh/a AKW-Strom über 20 mal substituiert werden.  
87  Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2020, S. 2 und S. 4 ff. 
88  PEB-Gebäudestudie 2019, S. 44 ff und Ziff. 18 ff: vgl. auch FN 12 
89  Schweizer Solarpreis 2021, S. 90 und 91; 3 PEB-Wohngebäude mit insgesamt 35 PEB-Wohnungen erzeugen zusammen 366‘500 

kWh/a. Zum Wohnen benötigen sie gemäss EVU-Bestätigung 142'500 kWh/a. Damit verbleibt ein PEB-Solarstromüberschuss von 
224'000 kWh/a oder 157%. Mit diesem PEB-Solarstromüberschuss könnten 35 Familien mit 160 E-Autos (oder 4.57 pro Familie) jähr-
lich 10‘000 km CO2-frei fahren oder den Öffentlichen Verkehr nutzen. Es existiert keine Rechtsgrundlage, um diese amtlich bestätigten 
Tatsachen zu verschweigen oder nicht zur Kenntnis zu nehmen. Im Übrigen würde ein solches Vorgehen auch dem Bundesgerichts-
entscheid BGE 2C_546/2017, E 2.8 widersprechen. 
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 Abb. 4: Die unterlassene Beweisführung: Die konkreten Auswirkungen einer Umsetzung der Motion Eymann 
(19.4202; vgl. oben Ziff. 5 bis 9) können hier mit gemessenen Werten im Sinne einer bisher unterlassenen Beweisführung 
aufgezeigt werden. Die 2010 vom Bundesrat erwähnten 80% Energieverluste des Schweizer Gebäudeparks (IP 10.3873) 
werden durch die empirischen Messungen der 12 aufgeführten PEB-Beispiele bestätigt: Statt 7‘310‘100kWh/a benötigen 
die PEB-sanierten Gebäude bloss noch 1‘414‘000 kWh. Zusammen reduzieren die 11 sanierten Gebäude 169'000 
kWh/a oder 80.7% nutzlose Energieverluste. Die in Abb. 3 und 4 gemessenen Ergebnisse aus mehreren Kantonen 
bestätigen, dass die Minergie-P-Massnahmen in allen Kantonen erfolgreich umsetzbar sind. (Nr. 4: Min.P-MFH, kein 
PEB, benötigt noch 10% des früheren Energiebedarfs) 

9. Das Minergie-P/PEB-Verhältnis: 600% bis 800% mehr Solarstrom. Entscheidend ist 
das Verhältnis zwischen Gesamtenergieverbrauch und PEB-Solarstromproduktion: Im 
Teil A der NF-PEB Solarstrom-Potentialstudie werden entsprechend dem Art. 45 EnG die 
Ergebnisse der jährlich ausgezeichneten Wohn- und Geschäftsbauten dargestellt. Die er-
wähnten Messungen in Abb. 3 und Abb. 4 oben bestätigen, dass bei optimaler Energieef-
fizienz der Minergie-P-Baustandard von 32 kWh/m2a fast immer unterschritten wird – 
oft auch bei Sanierungen bis 49.5%.90 Mit Ausnahme der energieintensiven Bauten und 
der denkmalgeschützten Gebäude von nationaler Bedeutung können grundsätzlich alle 
Gebäude mehr Solarstrom erzeugen als sie benötigen. Das Verhältnis der Solarstrom-
produktion mit 200 kWh/m2a auf dem Dach91 mit dem Faktor 6.25 oder 625% ist erheblich 
grösser als der jährliche Gesamtenergiebedarf (bzw. die Energiekennzahl, EKZ) eines 
Passiv- bzw. Minergie-P-Gebäudes mit 32 kWh/m2a. Bei den PV-Fassaden mit 147 
kWh/m2a liegt der Faktor bei 4.6 oder 460%.92 Sinkt die EKZ dank Min.P-Massnahmen 
weiter, steigt der PEB-Solarstromüberschuss: Beim Durchschnittsenergiebedarf (EBF) 
von 27.5 kWh/m2a beträgt das Verhältnis PEB-Produktion zum Verbrauch 727% und bei 
25 kWh/m2a liegt das Verhältnis bereits bei Faktor 8 oder 800% mehr Solarstrom als ein 
Wohn- oder Geschäftsbau benötigt.93 

10. Warum sollen Mieter und Hauseigentümer für 80% Energieverluste bezahlen? Es 
liegt weder im öffentlichen noch im Interesse der Mieter- und Hauseigentümer/innen für 
80% Energieverluste zu bezahlen, die keinen Komfortgewinn erbringen, sondern mehr 
Abgase, mehr radioaktive Abfälle und Klimaerwärmung mit erheblichen Folgeschäden. All 
dies widerspricht sowohl den öffentlichen wie auch den privaten Interessen. Die Energie-
beschaffungskosten der 12 oben erwähnten Bauten belief sich (5‘896‘100 kWh/a à 15 
Rp/kWh) auf gut 884‘000 Franken pro Jahr. Bei 80.7% Energieverlusten werden somit 
713'388 Fr. für E-Verluste und zur Finanzierung der Klimaerwärmung statt für Komfort 
bezahlt (vgl. Abb. 4). 

 
11. Motion Eymann: 80% weniger Gebäude-Energieverluste. Die Umsetzung der Motion 

Eymann (19.4202) reduziert nicht nur im Gebäudebereich 80% Energieverluste. Bei PEB 
werden noch ebenso viele CO2-Emissonen eliminiert. Diese gleichzeitige Reduktion von 
Energieverlusten und CO2-Emissionen erfolgt beim PEB am gleichen Ort bzw. am Ge-
bäude, wo die grösste Solarstrommenge generiert und verbraucht wird! Die durchschnitt-
liche Reduktion der 80% Energieverluste der PEB bewirkt eigentlich der 2002 von den 

 
90  Minergie-P-Baustandard unterschritten: Bei den Schweizer Solarpreisen 2020 unterschreiten 7 PEB-Gebäude den Min.P-Baustan-

dard von 32 kWh/m2a; 2021 lag der tiefste Wert bei 18.5 kWh/m2a (vgl. Abb. 4).  
91  Schweizer Solarpreis 2017, S. 53, PEB-Keller mit 200 kWh/m2a in Gerzensee (Faktor 6.25), Schweizer Solarpreis 2017, S. 53.  
92  Schweizer Solarpreis 2020, Migros Ostschweiz, Heiden mit PV-Fassaden von 147.7 kWh/m2a und 121 bzw. 124 kWh/m2a aller PV-

Fassaden (Faktor 4.6), Schweizer Solarpreis 2020, S. 74 und Solarpreis 2021, S. 68.  
93  Schweizer Solarpreis 2020, S. 22-27 und Basis-PEB Abb. 3; (147.7 kWh/m2a : 32 kWh/m2a ≈ 461%; 147.7 : 27.5 ≈ 537% usw.). 
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Kantonalen Energiedirektoren lancierte Minergie-P- bzw. Passivhaus-Baustandard.94 
Ohne diese entscheidende Dämmungsmassnahme benötigt der Gebäudepark durch-
schnittlich vier bis fünfmal – und bei bestehenden Bauten - bis 15 mal mehr Energie. Die 
PEB-Auswirkungen betreffen aber nicht nur den Gebäudesektor, sondern dank den er-
heblichen PEB-Solarstromüberschüssen auch noch den Verkehrssektor. Mit der kon-
sequenten Umsetzung der Motion Eymann wird - nach 20 Jahren - der Beschluss der 
Kantonsregierungen von 2002, die Minergie-P-Dämmung umzusetzen, endlich vollzogen. 
Damit wird die grösste CO2-Produktionsmaschine der Schweiz gebremst (vgl. Abb. 4 
oben).95  

12. Was für Mieter/Hauseigentümer gilt, gilt auch für KMU und Industriebetriebe: Die 
Bewohner/innen in den 12 erwähnten Gebäuden mit den hohen Energieverlusten (Abb. 
4) bezahlten bis zur Min.P-Sanierung insgesamt 713'388 Fr. für Energieverluste und 
für die Klimaerwärmung. Diese Tatsache veranschaulicht, welche Summen die Schwei-
zer Mieter- und Vermieterinnen inkl. KMU mit insgesamt mindestens 90 TWh/a Energie-
verlusten im ganzen Wohn- und Geschäftsbausektor jährlich bezahlen (IP 10.3873). Da-
von nicht ausgenommen sind die Dienstleistungs- und Industriebetriebe in ihren Wirt-
schaftssektoren. Selbst wenn Industriebetriebe im Strombereich teilweise energieeffizien-
ter unterwegs sind und im Nichtwohnbausektor auf den Elektrizitätsverbrauch fokussiert 
wird, sind die Energieverluste auch hier hoch. Bei der 75% Energieabhängigkeit werden 
vor allem fossil-nukleare Energieträger von ca. 180 TWh/a importiert und der grösste Teil 
davon verschwendet.96 Der Löwenanteil dieser fossilen Importe von rund 180 TWh/a dient 
heute vor allem dem motorisierten Verkehr und dem Heizungsbereich. Angesichts der 
Klimaerwärmung stellt sich, wie bei den Wohnbauten, die Frage: Warum sollen KMU-, 
Dienstleistungs- und Industriebe für hohe Energieverluste bezahlen, die im Vergleich zum 
aktuellen Stand der Gebäudetechnik faktisch nur zur Klimaerwärmung beitragen?   

13. Inlandwertschöpfung statt mit 200 Mrd. Fr. CO2-Emissionen finanzieren: Die 
Min.P/PEB-Strategie senkt nicht nur die CO2-Emissionen. Sie verstärkt entscheidend die 
Inlandwertschöpfung in allen Landesregionen. 1990 stimmten über 2/3 des Schweizer 
Souveräns für den Energie-Effizienz-Artikel 89 in unserer Bundesverfassung. Seither 
überwies die Schweiz über 200 Mrd. Fr. vor allem für fossil-nukleare Energieimporte ins 
Ausland. Was haben die 200 Mrd. Fr. in 30 Jahren erbracht? Rund 50 Mio. t CO2 Emissi-
onen pro Jahr, 80% Energieverluste im Gebäudebereich und 75% Energieabhängigkeit 
inkl. nicht entsorgte Nuklearabfälle und die Klimaerwärmung. Nichts spricht für eine Fort-
setzung dieser "zerstörerischen Energiepolitik". Im grossen Unterschied zu 1990 wären – 
mit Ausnahme der wenigen energieintensiven Betriebe – die meisten Gebäude nicht mehr 
auf Energiezufuhren angewiesen, im Gegenteil: Als Min.P/PEB weisen sie mit Abstand 
das grösste Solarstrompotential auf (vgl. nachstehend Teil E bis G). Weil die künftige 
Energiepolitik nicht für die Vergangenheit, sondern für die kommenden Jahre und Jahr-
zehnte zu konzipieren ist, bildet der aktuelle Stand der Gebäudetechnik die Rechtsgrund-
lage und Ausgangsbasis. Dadurch kann nicht nur der gleiche bzw. sogar bessere 

 
94  Schweizer Solarpreis 2020, S. 14/15 Prof. A. Binz und Solarpreis 2005, S. 24/25, Kant. Energiedirektoren, Präsident St. Engler/GR.  
95  Bedenkenträger: Selbst Bedenkenträgern, welche in den Kantonen und Gemeinden ihre Energieverschwendungskompetenzen ev. 

beibehalten möchten, kann Rechnung getragen werden: Kantone und Gemeinden, die den Minergie-P-Beschluss von 2003 nach 19 
Jahren noch nicht umsetzen, kann der Bund von der Bundesförderung in diesen Bereichen ausschliessen, um die BV-Ziele zu erfüllen.  

96  Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2020, S. 4, Tab. 3, S. 21 Tab. 14 und S. 55 Tab. 41 und frühere Gesamtenergiestatistiken 
bis 1990: Seit Verankerung des Art. 89 BV im Jahr 1990 wurden über 200 Mrd. Fr. vor allem für fossil-nukleare Energieimporte bezahlt.  
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Komfort mit höheren Leistungen und erheblichen CO2-freien PEB-Solarstrom-überschüs-
sen garantiert werden.  

a)  Min.P/PEB-Strategie sichert CO2-freie Verkehrsenergie: Diese Min.P/PEB-Strategie 
mit hohen PEB-Solarstromüberschüssen kann zusammen mit den PSKW im terrestri-
schen Bereich bereits heute auch noch den CO2-freien Verkehr versorgen.97 Sie entspricht 
dem Art. 44 Abs. 4 und Art. 45 Abs. 1 EnG (vgl. Teil E bis G der NF-PEB Solarstrom-
Potentialstudie). Wenn die Verfassungsziele des Art. 89 BV heute mit Min.P/PEB- und 
PSKW besseren Komfort, deutlich höhere solare Leistungen mit weniger CO2-Emissionen 
garantieren, müssen diese verfassungskonformen Min.P/PEB-Massnahmen entspre-
chend dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit von Art. 5 Abs. 2 BV umgesetzt werden. 
Laut Bundesgericht verlangt „das Gebot der Verhältnismässigkeit, dass eine (…) Mass-
nahme für das Erreichen des im öffentlichen (…) Interesse liegenden Zieles geeignet 
und erforderlich ist und sich (...) als zumutbar und verhältnismässig erweist.“98 Die 
Min.P/PEB erweisen sich mit PSKW als geeignet und erforderlich, um die erwähnten BV-
Ziele ohne fossil-nukleare Energien zu erreichen. Entsprechend sind Massnahmen „un-
verhältnismässig (d.h. neue Landschaftseingriffe und fossil-nukleare Energien), wenn 
das Ziel mit einem weniger schweren ...Eingriff erreicht werden kann.“99  

b)  Biodiversität und PEB-Solarstromüberschüsse statt 8 Mrd. Fr. für fossile Energien: 
Für die künftige Energieversorgung ist somit von einer emissionsfreien Gesamtenergie-
versorgung, ohne neue oder unnötige Landschaftseingriffe auszugehen. Damit können 
künftig auch die bisherigen Überweisungen von jährlich rund 8 Mrd. Fr. für fossil-nukleare 
Energieimporte entfallen, welche in den letzten drei Dekaden über 200 Mrd. Franken aus-
machten.100 Von den importierten rund 180 TWh fossil-nuklearen Energien können im 
Gebäude- und Verkehrsbereich etwa 2/3 oder 120 TWh dank Min.P/PEB - und Effizienz-
massnahmen reduziert und substituiert werden. Etwa 1/3 oder rund 60 TWh/a dieser Im-
porte werden durch Solarstrom ersetzt.   

14. Neue PEB-Erkenntnisse: Grösstes Effizienz- und CO2-Reduktionssystem. 2010 
wurde mit dem britischen Architekten Lord Norman Foster das PlusEnergieBau-System 
mit den Norman Foster PEB-Solar Awards eingeführt.101 Dieses NF-PEB-System verwan-
delt das bisher grösste und ineffiziente Energieverschwendungssystem (Gebäude- und 
Verkehrssektor)102 mit rund 80% oder um 200 TWh/a des Schweizer Gesamtenergiekon-

sums mit den meisten CO2-Emissionen zum grössten Energieeffizienzsystem.103 Es 
wird zur höchsten CO2-freien solaren Energieversorgung der Schweiz, wie z.B. die MFH-
Überbauung in Tobel-Tägerschen als Min.P/PEB-Siedlung seit 2019 mit gemessenen 
Werten beispielhaft bestätigt. Die festgestellten Ergebnisse, die für die PEB-Siedlung To-
bel-Tägerschen gemessenen, kontrolliert und vom EVU bestätigt werden, gelten 

 
97  PEB-Solarstromüberschüsse können zur terrestrischen Verkehrsversorgung CO2-freien Strom für den Luftverkehr erzeugen; aber ein 

Durchbruch emissionsfreier Treibstoffe von CO2-freien Solarstrom für den Luftverkehr ist im grossen Stil ist dort noch nicht erreicht (vgl. 
D Ziff. 14 inkl. FN).  

98  BGE 136 I 87 E 3.2 
99  BGE 136 I 87 E. 3.2, S. 91 f. 
100  Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2020, S. 55 Tab. 41 und frühere Jahre bis 1990.  
101  Lord Norman Foster Swiss Solar Prize 2010: Solar Architecture, Schweizer Solarpreis 2010, Editorial S. 3 und 4: PEB-System des 

Norman Foster PEB-Solar Awards und des PEB-Solarpreises.  
102  PEB-Gebäudestudie 2019, S. 44 ff und Ziff. 18 ff: Der nationale und globale Gesamtenergieverbrauch des Gebäude- und Verkehrsbe-

reichs zusammen beträgt etwa 85% des regionalen wie des weltweiten Gesamtenergiekonsums. 
103  Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2020, S. 21, Tab. 14 (2020: Corona-bedingt ca. 207 TWh/a); beim Durchschnitt von 240 

TWh/a entsprechen 200 TWh/a fossil-nukleare Energien etwa 83.3%.  
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grundsätzlich für alle PEB-MFH fast unabhängig vom geografischen Ort.104 Das mit Ab-
stand wirksamste Instrument zur Reduktion der durchschnittlichen 80% Energieverluste 
im Gebäudebereich ist die Passivhaus-, Minergie-P- oder eine vergleichbare Dämmung 
mit U-Werten von 0.09, 0.10 oder 0.11 W/m2K!105 Praktisch alle seit 2010 mit gemessenen 

Werten publizierten PEB-Objekte belegen diesen Sachverhalt.106 Nur wenn die Energie-
menge der verschiedenen Sektoren mit einem neuen Messverfahren im Sinne von Art. 2 
lit. b FIFG gemessen statt geschätzt wird, kann festgestellt werden, ob erneuerbare 
Energie genutzt und z.B. die 80% Energieverluste mit hohen CO2-Emissionen eliminiert 
und ob die Energie effizient verwendet oder finanziert, aber verschwendet wird.107  

15. PEB: Grösste Solarstromfläche mit kleinster Transportdistanz. Die insgesamt gut 
drei Mio. beheizten und unbeheizten Gebäude bilden mit ihren Dächern und Fassaden die 
grösste einheimische Produktionsfläche für emissionsfreien Solarstrom (vgl. Teil D). Alle 
PEB-Wohn- und Geschäftsbauten nutzen bereits erschlossene Grundflächen, die mit dem 
erstellten Gebäude (vor-)finanziert wurden. Die solare Elektrizitätserzeugung an der Ge-
bäudehülle kann die höchste CO2-freie Stromproduktion mit der kürzesten Transportdis-
tanz zum Verbrauch gewährleisten.108 Die Min.P/PEB-Dachflächen können mit bis 200 
kWh/m2a PV-Solarstrom ohne weitere Umweltbelastungen die mit Abstand grösste Ge-
samtenergieversorgung mit geringen Energieverlusten gewährleisten. Über 230 PEB-zer-
tifizierte Wohn- und Geschäftsbauten in 23 Kantonen, die mehr als 100% bis über 800% 
des Gesamtenergieverbrauchs des jeweiligen Gebäudes CO2-frei generieren, attestieren 
diese Feststellungen mit EVU-bestätigten Werten öffentlich und überprüfbar im Inter-
net.109  

16. OECD: Energieanalysen für die Schweiz und OECD-Länder: Die Messungen und 
Feststellungen im Gebäude- und Verkehrsbereich gelten grundsätzlich auch für die meis-
ten OECD-Länder und teilweise darüber hinaus. Diese Tatsache bestätigen u.a. die Pub-
likationen „Gebäudeintegrierte Solartechnik“ von Prof. Dr. Roland Krippner, Mün-
chen110 und „Architektur für eine solare Zukunft“ Prof. Georg W. Reinberg111 eindrück-
lich. Die Auswirkungen, die Energiekennzahlen, die U-Werte und der Energieverbrauch 
von energieeffizienten Passivhaus- oder Minergie-P Gebäuden unterscheiden sich in den 
meisten mittel-, nordeuropäischen und weiteren OECD-Ländern kaum wesentlich vonei-
nander. Erstaunlich ist dies eigentlich nicht, wenn alle dieselbe ‘Passivhaus-Definition’ 
bzw. Minergie-P mit 32 kWh/m2a als Basis nehmen. Die Effizienz-Unterschiede zwischen 

 
104  Vier Monate verschattetes PEB: 127% PEB-MFH Sanierung, 8877 Murg/SG, Schweizer Solarpreis 2019, S.46/47.  
105  Prof. Armin Binz: Minergie-P setzt Pariser Klimaabkommen optimal um, Schweizer Solarpreis 2020 S. 14/15. 
106  Effiziente U-Werte wirksamer: Eine Untersuchung von Lisa Braune (SAS) über effiziente U-Werte von 0.07 bis 0.11 W/m2K ergab, 

dass alle optimal gedämmten PEB Solarstromüberschüsse von mehr als 190% generieren; vgl. PEB-Gebäudestudie 2019, S. 96. 
107  Entscheid der Kantone von 2003: Die wirksamste Massnahme zur Reduktion der 80%-Energieverluste inkl. CO2-Emissionen (mit 

grösstenteils fossil-nuklearer Beheizung) beschlossen die Kantone 2003 mit der Lancierung der Minergie-P-Dämmung.  
108  Felix Vontobel, stv. Direktor REpower, Poschiavo wies als einer der ersten EVU-Direktoren auf diese Zusammenhänge zwischen Ener-

gieeffizienz und PEB-Solarstromerzeugung hin, Schweizer Solarpreis 2012, S. 45: „Strommarkt im Umbruch“ (PEB-Mitbegründer 2010).  
109  Schweizer Solarpreis 2010 ab S. 36 bis S. 47 und ab S. 65 bis 79 und später; vgl. auch 687%-PEB Gerzensee mit 200 kWh/m2a, 

Schweizer Solarpreis 2017, S: 53 und 2020, S..26 bis 75 und Schweizer Solarpreis 2021, S. 21 bis 51; alle PEB-Bestätigungen, Schwei-
zer Solarpreis 2010 bis 2021, vgl. auch Teil A. Ziff. 4, F. Timmermans.. 

110  Prof. Dr. Roland Krippner, Architektur gestalten mit Photovoltaik und Solarthermie, München, 2016  
111  Prof. Georg W. Reinberg, Architekturbüro Reinberg, TU Wien/A, veranschaulicht in seinem eindrücklichen über 330 seitigen 

deutsch/englischen Opus mit sehr ansprechenden Gebäuden, die Attraktivität einer solaren Zukunft; zu den majestätisch wirkenden 
Bildern werden fast immer auch die technischen Daten, Energiebedarf (meistens inkl. Passivhaus-) U-Werte erwähnt vgl. S. 29 (Heiz-
wärmebedarf: 14.13 kWh/m2a), S. 72/73 (U-Wert Dach: 0.08, Wand 0.12, 3-fach Isolierglas), S. 124/125 (Heizwärmebedarf: 11 
kWh/m2a) und S. 134, S. 138/139, S. 154/155, S. 166/167, S. 174/175 usw.  
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den verschiedenen Ländern sind deutlich kleiner im Vergleich zu ineffizienten oder nicht 
energiesanierten Wohn- und Geschäftsbauten innerhalb eines Landes. Letztere weisen 
einen unverhältnismässig hohen Energiebedarf auf.112 Der Gesamtenergieverbrauch sol-
cher „Energieschleudern“ kann bis zum Faktor 10 oder mehr sein im Vergleich zu Miner-
gie-P- bzw. Passivhäusern innerhalb eines Landes. Ein PEB verbrauchte vor der 
Min.P/PEB-Sanierung 591 kWh/m2a und nachher noch 31 kWh/m2a: Effizienzfaktor 19; 
ein anderes wies vorher 240 kWh/m2a auf, nachher noch 15.9 kWh/m2a: Effizienzfaktor 
15 (vgl. auch oben Abb. 3 und 4). Das entscheidende Kriterium ist nicht das Land, sondern 
die Frage, ob ein Passivhaus- oder Minergie-P-Standard vorliegt oder nicht. Deshalb kön-
nen die Grundaussagen dieser NF-PEB Solarstrom-Potentialstudie auch in anderen 
OECD-Ländern weitgehend verwendet werden. Weitere Ausführungen dazu auch, warum 
NF-PEB Architektur besonders ressourcen- und landschaftsschonend ist, im Teil G Abb. 
13. 

 
17. Ein schwerwiegender Irrtum ist, zu meinen, Neubauten würden heute dem aktuellen 

Stand der Technik von Art. 44 Abs. 4 und Art. 45 Abs. 1 EnG bzw. dem Minergie-P-Stan-
dard entsprechen. Diese Tatsache belegen 2020 die rund 600 zertifizierten Minergie-P- 
und 35 Min.P/PEB-MFH/EFH inkl. PEB-KMU aus 23 Kantonen; dazu kommen wahr-
scheinlich noch einige Dutzend oder wenige Hundert unbekannte, vergleichbare Min.P-
Objekte. Sie weisen kaum Energieverluste auf. Die Min.P/PEB generieren durchschnitt-
lich ca. 150% (PEB-Tobel/TG: 182%) des CO2-freien Eigenkonsums. Sie speisen den 
CO2-freien Solarstromüberschuss ins öffentliche Netz, sofern sie es nicht für die (eigene) 
emissionsfreie Mobilität benötigen. Mit den durchschnittlichen 27.5 kWh/m2a unterschrei-
ten PEB den Minergie-P-Standard von 32 kWh/m2a etwa um 1/10 oder 8.6%.113 Alle üb-
rigen rund 50‘000 Neubauten und frisch sanierten Wohnungen (≈ 98%) pro Jahr, welche 
bloss den MuKEn-, Minergie-Standard erreichen oder noch mehr fossil-nukleare Energien 
konsumieren, heizen die Klimaerwärmung nach wie vor kräftig an, wie der Ständerat be-
reits 2019 deutlich warnte.114 

18. Keine Mietzinserhöhungen für Wohnungen oder Liegenschaften können für Massnah-
men gefordert werden, welche durch öffentliche Mittel finanziert werden. Der Staat darf 
ohne gesetzliche Grundlage nicht gewisse Immobilienfirmen oder Private durch finanzielle 
Beiträge „querfinanzieren“. Wenn Private klimagerechte Bauinvestitionen realisieren, gilt 
das geltende Mietrecht. Werden energierelevante Bauinvestitionen teilweise durch öffent-
liche Mittel finanziert, darf der öffentlich finanzierte Anteil nicht zur Begründung von Miet-
zinsanpassungen dienen. Die PEB-PSKW-Strategie ändert nichts an Mietverhältnissen. 
Mieter-, Hauseigentümer und KMU profitieren jährlich von geringeren Überweisungen 
für fossil-nukleare Energieimporte. Statt jährlich 8 Mrd. Fr. ins Ausland zu überweisen 
können diese Mittel für Min.P/PEB investiert werden - im Interesse von Mietern, Ver-
mietern und KMU für den PEB-Wohn- und Geschäftsbau.115 

 
112  EU-Energieverluste: EU-Vizepräsident Franz Timmermann: «10 mal mehr Energie verbrauchen schlecht gedämmte Gebäude» 

vgl. oben Teil A, Ziff. 4 mit FN 
113  PEB unterschreiten den Minergie-P Standard verbrauchsseitig um 8.6% (vgl. Schweizer Solarpreis 2010 [S. 42 mit U-Wert von 0.08 

bis 0.11 W/m2K] bis 2021). Mit dem garantierten PEB-Solarstromüberschuss verursachen sie keine Klimaerwärmung, im Gegenteil, die 
Substitution fossil-nuklearer Energien trägt entscheidend dazu bei, die Klimaerwärmung zu reduzieren.   

114  Ständerat Damian Müller/LU vgl. Teil A Ziff. 14 inkl. FN. 
115  Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2020, S. 55: Zwischen 2006 bis 2015 ≈ 10.1 Mrd. Fr. pro Jahr, nach 2016/19 ≈ 8 Mrd.Fr. pro 

Jahr, 2020 Corona-bedingt ca.3.7 Mrd. Fr.  
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19. Die CO2-freie Energieversorgung: voller Komfort ohne Abgase und Lärm. Durch die 
vom Bundesrat bereits 2010 in der IP RW 10.3873 bestätigten durchschnittlichen 80% 
Energieverluste bzw. 90 TWh/a, die bei den Solarpreis-Messungen immer wieder empi-
risch bestätigt werden, darf im PEB-Gebäudebereich 20 Jahren nach der PEB-Lancierung 
von bewährten und gefestigten Werten ausgegangen werden.116 Dieser amtlich und em-
pirisch bestätigte niedrige Min.P-Energieverbrauch einerseits und die hohen PEB-Solar-
stromüberschüsse andererseits bilden nach über 10 Jahren Norman Foster PEB-Baupra-
xis die Grundlage der solaren NF-PEB.117 PEB-Tobel und andere PEB belegen mit ge-
messenen Werten den aktuell bestbewährten Stand der Gebäudetechnik: Mit überprüf-
baren Messungen können Min.P/PEB künftig eine CO2-freie Energieversorgung voller 
Komfort ohne Abgase und Lärm garantieren.  

20. Energiekonsumenten bezahlen für eine «Nichtleistung». Wenn Energiekonsumenten 
mehr für die benötigte Energie bezahlen als aufgrund des aktuellen Standes der PEB-
Gebäudetechnik notwendig, finanzieren sie juristisch betrachtet eine „nicht erbrachte 
Leistung.“ bzw. nutzlose Energieverluste. Das fatale daran: Die Mieter-, Vermieter/innen, 
KMU und übrige Gebäudeinhaber/innen bezahlen nicht nur für eine „Nichtleistung.“ Mit 
den extrem hohen fossil-nuklearen Energieverlusten bis 150 TWh/a im Gebäude- und 
Verkehrsbereich helfen sie im grossen Ausmass mit die Klimaerwärmung zu finanzie-
ren. Der Stromkonsum im Industrie- und Dienstleistungssektor zusammen ist mit (18 
TWh/a + 16.6 TWh/a) rund 35 TWh/a 4.2 mal kleiner.118 Auch bei Berücksichtigung der 

statistischen Differenzen gelangt man zum gleichen Ergebnis.119  

21. Mieter-, Vermieter/innen und KMU finanzieren am meisten: Vor allem die Mieter-, Ver-
mieter/innen, KMU und übrige Gebäudeinhaber/innen bezahlen den grössten Teil der 

 
116 Schweizer Solarpreis 2016 700% PEB-MFH Anliker, S. 42/43 mit bestätigten 3-jährigen Messungen mit 13‘000 kWh/a (statt 26'000 

kWh/a vgl. Schweizer Solarpreis 2020, S. 96 und S. 108); Schweizer Solarpreis 2019, 182% PEB-Siedlung Tobel/TG,S. 34/35; S. 46/47; 
Schweizer Solarpreis 2020, S. 26-40: 817% PEB-EFH, 232% PEB-KMU und Schweizer Solarpreis 2021 S. 22-33; vgl. auch Abb. 3 und 
4 oben.  

117 Bundesrat und Minergie-P Bestätigung IP RW 10.3873 und die gemessenen Werte in Abb. 3 und 4 bestätigen mehrfach die 80% - 
vor allem fossil-nuklearen - Energieverluste im Gebäudebereich.    

118  Der Industrie- und der Dienstleistungssektor konsumieren teilweise deutlich weniger Energie im Vergleich zum Gebäude- und Ver-
kehrssektor, dafür mehr Elektrizität (vgl. Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2020 S. 3ff. [Corona-bedingt werden die Energiezahlen von 
2020 nicht in Betracht gezogen]; laut Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2020 konsumiert die Industrie mit rund 18% ≈ 42.2 TWh/a 
Energie, davon 18 TWh/a Strom [Schweiz. Elektrizitätsstatistik 2020, S. 3 ff.]; diese 24.2 TWh/a dienen der Wärmeversorgung und sind 
in den 85% des Gebäude- und Verkehrsbedarfs enthalten und dürfen nicht doppelt gezählt werden; dasselbe gilt für den Dienstleis-
tungssektor mit 16.3% (38 TWh/a, davon 16.6 TWh/a Strom); insgesamt ≈ 34.6 TWh/a Strom. 

119 Statistische Differenzen berücksichtigt: Weil der Bund laut BFS nur im Wohnbaubereich die Kompetenz zur Datenerhebung verfügt, 
geht diese Differenz beim Statistikvergleich der Schweiz. Gesamtenergie- mit der Schweiz. Elektrizitätsstatistik hervor. Die vom Bund 
bestätigten 80% Energieverluste im Gebäudebereich werden, wie erwähnt, immer wieder von den EVU bestätigt. Hingegen betreffen 
die erwähnten 90 TWh/a gemäss IP 10.3873 kompetenzbedingt mit grösster Wahrscheinlichkeit bloss den Wohnbaubereich; deshalb 
müssen die ([42.2 TWh/a - 18 TWh/a Strom] ≈ 24.2 TWh/a Industriewärme und der Wärmebedarf des Dienstleistungssektors [38 TWh/a 
- 16.6 TWh/a Strom] ≈ 21.4 TWh/a zu den BFE-bestätigten 90 TWh/a addiert werde; daraus resultieren 45.6 TWh/a; da sowohl die 
(Prozess-) Abwärme im Industrie- und im Dienstleistungsbereich auch zum Heizen und für Warmwasser verwendet wird, darf sie nicht 
doppelt angerechnet werden. Werden von den 45.6 TWh/a ein 1/3 oder 15.6 TWh/a angerechnet, verbleiben 30 TWh/a Wärmeenergie 
für beide Wirtschaftssektoren; daraus ergeben sich (90 TWh/a gemäss IP 10.3873 + 30 TWh/a) ≈ 120 TWh/a; damit werden auch die 
gemessenen Werte bestätigt, wonach sämtliche Gebäude (inkl. Industrie- und Dienstleistungssektor) rund 50% des Gesamtenergiebe-
darfs verbrauchen; 80% Energieverluste führen zu ca. 96 TWh/a bzw. rund 100 TWh/a. Genauere Abgrenzungen sind aus erwähnten 
Gründen (Abgrenzung, zwischen Prozesswärme, Abwärme, Warmwasser, Heizenergie etc.) kaum möglich und ändern nichts am Ge-
samtenergiebedarf. wie ausgeführt. FAZIT: Man kann den Energieverbrauch der beiden Wirtschaftssektoren (Gebäude- und Verkehr) 
zusammen betrachten (50% + 35%) oder mit dem Statistikvergleich (jeder Sektor für sich) separat: Man gelangt zu gleichen Ergebnis, 
die der Bundesrat bereits 2012 publizierte: „Weltweit bleiben 80% des Potentials... ungenutzt.“(Botschaft des Bundesrats zur EnG-
Revision vom 4.9. 2013 (13.074), S. 26). Die Schweiz ist davon nicht ausgenommen. Aber das merkt man nur, wenn man den Energie-
verbrauch misst.   
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jährlichen ca. 29 Mrd. Fr. des Gesamtenergieverbrauchs.120 Der gesamte Gebäudesektor 
bezahlt mit der Hälfte des Gesamtenergieverbrauchs mindestens 14.6 Mrd. Fr. für die 
erwähnten 90 TWh/a Gebäude-Energieverluste; sie dienen weder der unmittelbaren 
Elektrizitäts-, Heizungs- noch der Warmwasserversorgung.121 Hinzu kommen die hohen 
Energieverluste der Verbrennungsmotoren des motorisierten Privatverkehrs. Sie sind 
durch Elektroantriebe im terrestrischen Bereich ersetzbar. Mieter-, Vermieter/innen und 
KMU, die über Min.P/PEB verfügen, werden im Verkehrssektor entlastet, weil sie ihren 
CO2-freien Solarstrom in der Regel selbst erzeugen können. Der gesamte Verkehrssektor 
verbraucht rund 85 TWh/a, wobei dieser, wie der Gesamtenergieverbrauch, beträchtlichen 
Schwankungen unterliegt.122 Dazu wird der Verkehrssektor noch zusätzlich durch den 
volatilen ‚Tanktourismus‘ beeinflusst. Am wenigsten Energie mit den geringsten CO2-
Emissionnen verbrauchen die Bahnen mit ca. 3 TWh/a.123  

22. PEB-Inhaber/innen bezahlen am wenigsten für CO2-freie PEB-Verkehrsenergie. Im 
Gegensatz zum Schienenverkehr konsumierte der fossil-betriebene motorisierte Verkehr 
2019 vor Corona mit über 85 TWh/a124 rund 37% des Gesamtenergieverbrauchs. Bei etwa 
40% Energieeffizienz bzw. 60% Energieverluste resultieren im Verkehrssektor rund 6.35 
Mrd. für Energieverluste. Im Detail stieg der Dieselverbrauch zu Lasten des Benzinkon-
sums; die Nachfrage nach Flugtreibstoffen stieg ebenfalls. Der Privatverkehr und die leich-
ten Nutzfahrzeuge konsumieren etwa 60% des Gesamtverkehrsbedarfs oder rund 50 
TWh/a vor allem fossile Energien.125 Im Verkehrsbereich werden trotz rasant steigender 
und höchst effizienter terrestrischer E-Mobilität etwa 60% Energieverluste angenom-
men.126 Dazu ist zu berücksichtigen, dass der Effizienzspielraum für die Schweiz und Län-
der ohne eigene Autoindustrie im Vergleich zum Gebäudesektor bescheidener ist. Indes-
sen ist es allen Kaufinteressenten in jedem Land freigestellt, emissionsfrei-funktionierende 
E-Mobile anzuschaffen. Im E-Verkehrsbereich findet zurzeit in Europa ohnehin eine ra-
sante Entwicklung in Richtung E-Mobilität statt. Die gemessenen Werte bestätigen bereits 
heute: Der E-Verkehrsbereich wird bereits vielerorts durch CO2-freie PEB-Solarstrom-
überschüsse versorgt.127 Weil diese PEB-Solarstrom-überschüsse meistens erheblich 
sind, merkt der PEB-E-Verkehrsteilnehmer kaum, wenn er/sie noch 1'400 bis 1'600 kWh 
für den E-Verkehrsbereich verbraucht. Dadurch kann – wie die PEB-Siedlung Tobel/TG 
und weitere Min.P/PEB in 23 Kantonen mit gemessenen Werten bestätigen - ein umfas-
sender Wohnkomfort ohne Abgase, Lärm und CO2-Emissionen bei Wohn- und 

 
120  Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2020 S. 57 Tab. 42: 29.273 Mrd. Fr. Durchschnitt 2010 bis 2019.  
121  Unterschiedliche Energiepreise: Es ist zu berücksichtigen, dass Haushaltungen und kleine KMU in der Regel erheblich höhere Strom- 

und Energiepreise bezahlen als die Industrie, Grossbetriebe und intensive Energiebetriebe.  
122 Statistische Schwankungen: Wer den Schweizer Endenergieverbrauch von 2010 (≈ 251 TWh/a) mit 2018 vergleicht (≈ 231 TWh/a), 

stellt statistische Schwankungen von 20 TWh/a oder mehr als 8% fest (Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2020, S. 21, Tab. 14 und oben 
Teil A Ziff. 1/Flugtreibstoffe). Auch bei den erneuerbaren Energien entstehen ähnliche statistische Schwankungen, je nach Wetterjahr. 
Deshalb kommt es auf die laufenden Trends mit den grossen Energieverbrauchern an, weniger auf die jährlichen TWh-Schwankungen. 

123 Schweiz. Elektrizitätsstatistik 2020, S. 26 Tab. 21.  
124 Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2020 S. 3; die 87.3 TWh/a oder 37% des Gesamtenergieverbrauchs machen etwa 10.7 Mrd. der 

jährlichen Gesamtenergieausgaben von 29.2 Mrd. Fr aus: Wenn die Verkehrsenergieverluste insgesamt bloss rund 40% betragen, 
ergeben sich auch im Verkehrsbereich rund 4,24 Mrd. Fr. Energieverluste. 

125 Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2020 S. 3, 21 und 31 Tab. 17e Endenergie-Verkehr.    
126 Erläuternder Bericht zur Energiestrategie 2050 des Bundesrats vom 28. Sept. 2012: „Der Verkehr hat einen Anteil von gut einem 

Drittel am Energieverbrauch. Bei den CO2- Emissionen liegt der Anteil leicht höher. Rund 96 Prozent der Energie stammt aus fossilen 
Treibstoffen. (...) Der Energieverbrauch soll bis (...) 2050 um 17 TWh (61 PJ) reduziert werden. (vgl. S. 40 ff.)   

127  Basis-PEB 1 Abb. 1 bis 4, vgl. auch Schweiz Solarpreis 2021, S. 90/91.  
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Geschäftsbauten gewährleistet werden.128 Diese Ergebnisse mit gemessenen Werten 
(die auch von Jahr zu Jahr schwanken) dienen als Grundlage für einen komfortablen, 
effizienten und CO2-freien Energieverbrauch im künftigen Gebäude- und Verkehrssektor.  

23. Schweiz finanziert die Klimaerwärmung mit rund 18 Mrd. Fr pro Jahr: Die rund 18 
Mrd. Fr. pro Jahr werden vor allem von Mieter-, Vermieter/innen, KMU und übrige Gebäu-
deinhaber/innen über die extrem hohen Energieverluste im Gebäude- und Verkehrssektor 
finanziert.129 Vom Gesamtenergiebedarf des Gebäudeparks mit knapp 120 TWh/a und 
80% Energieverlusten dienen somit auch gemäss Bundesrat und BFE die 90 TWh/a Ener-
gieverluste (IP 10.3873) weder dem Wohnkomfort noch als Haushalts- oder als Betriebs-
strom. Werden die Verbrennungs- durch Elektromotoren ersetzt, können praktisch die 
gleichen Leistungen mit etwa 60-70% weniger Energieverlusten und emissionsfrei er-
bracht werden. Der Verkehrssektor kann bereits aufgrund heutiger E-Verkehrstechnologie 
bis 60% oder 50 TWh/a des gesamten Verkehrsenergieverbrauchs von insgesamt 85 
TWh/a emissionsfrei ersetzen bzw. substituieren; Tendenz steigend. Mit den durch PEB-
Solarstrom substituierbaren 50 TWh/a im Verkehrs- und 90 TWh/a Energieverluste im 
Gebäudebereich resultieren insgesamt rund 140 TWh/a oder 58.3% Energieverluste des 
Gesamtenergiekonsums beider Energiesektoren.130 Bei Anwendung des aktuellen Stan-
des der Gebäudetechnik entsprechend Art. 4 Abs. 1 EnG würden diese Kosten entfallen 
und die CO2-Emissionen ohne Komfortverluste sinken. Dabei sind die Energieverluste des 
Dienstleistungs- und des Industriesektors noch nicht überall berücksichtigt. Die durch-
schnittlichen Umwelt-, Natur- und Unwetterschäden etc. von ca. 0.5 Mrd. Fr/Jahr sind 
ebenso wenig berücksichtigt, wie die wirkungslosen Subventionen von drei Milliarden Fr. 
für KWKW-Strom bis 2035.131 Da auch diese 58.3% nutzlosen und schädlichen Energie-
verluste finanziert werden müssen, bedeuten diese gemäss Art. 44 Abs. 4 EnG: Die 
Schweiz finanziert die Klimaerwärmung mit rund 18 Mrd. Fr. pro Jahr.132  

 
128 E-Mobilität. Die meisten Automobilunternehmungen gehen bereits jetzt von einem E-Mobilitätsanteil von 15 bis 50% aus; nach 2030 

künden praktisch alle E-Autohersteller über 50% bis 100% E-Mobilität an. Vom gesamten Verkehrsenergieverbrauch von ca. 85 TWh/a 
können rund 60% oder ca. 50 TWh/a mit PEB-Strom versorgt werden, wenn sich der aktuelle E-Mobiltrend fortsetzt; damit wird vor allem 
die PW-Flotte mit solarem PEB-Strom emissionsfrei versorgt (vgl. Basis-PEB Abb. 1-4 Solarpreis S. 90/91). 

129 Gesamtenergieverbrauch im Gebäude- und Verkehrsbereich ≈ 204 TWh/a + (18 TWh/a + 16.6 TWh/a Industrie- und Dienstleistungs-
strom ≈ 34.6 TWh/a) ≈ 238.6) ≈ 240 TWh/a Gesamtenergiebedarf, vgl. Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2020 S. 3 ff. und S. 55 und 
Schweiz. Elektrizitätsstatistik 2020 S. 3 ff. Daraus ergibt sich, dass der Industrie- und Dienstleistungssektor bloss etwa 20% des (vor 
allem fossilen) Energieverbrauchs konsumiert und finanziert. FAZIT: 14.6 Mrd. Fr. kosten die Gebäude- und (bloss 40% von 10.7 Mrd. 
FR für den Verkehrssektor, weil im Flugverkehr noch kein Durchbruch erfolgte [10.7 Mrd. Fr x 40%] ≈ 4,3 Mrd. Fr. die Verkehrsenergie-
verluste, zusammen ≈ 18 Mrd. Fr. pro Jahr, die – bei Anwendung des aktuellen Standes der Technik gemäss Art. 44 Abs. 4 EnG - 
primär eigentlich nur der Klimaerwärmung dienen. 

130 Die vom Bundesrat und BFE im Gebäudesektor bestätigten 90 TWh/a Energieverluste und 67 TWh/a Solarstrom ≈ 157 TWh/a liefern 
eine Art Doppelbestätigung des Solar- und Effizienzpotentials im Gebäudebereich (vgl. IP RW 10.3873 und 15.4.2019). 

131 SWISS RE 2021, Dr. Jérome Haegeli, Chefökonom Swiss Re und Tages-Anzeiger vom 21. Okt. 2020. 
132 Art. 44 Abs. 4 EnG: Entsprechend dieser Bestimmung orientieren sich Bundesrat und BFE... an den besten verfügbaren Technolo-

gien, berücksichtigen internationale Normen und Empfehlungen anerkannter Fachorganisationen. Die Anforderungen... sind dem Stand 
der Technik und den internationalen Entwicklungen anzupassen.“ Die Minergie-P-Voraussetzung in der Solarstrom-Potentialstudie 
wurde 2002 von den Schweizer Kantonsregierungen lanciert.  

. 
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1.  NF PEB-PSKW: Grösstes CO2-freies Energieversorgungssystem 
 Die NF Min.P/PEB erweisen sich als überdurchschnittlich effizient. In diesem Teil C wer-

den die universellen landschafts- und ressourcenschonenden Auswirkungen der NF PEB-
Architektur ersichtlich. Im Gebäudebereich, am gleichen Ort werden am meisten CO2-
Emissionen reduzieren und gleichzeitig die höchsten CO2-freien Solarstromerträge gene-
riert. Obige PEB-Beispiele in Teil A Ziff. 9 bis 13, B Ziff. 1 bis 9 inkl. Abb. 3 und 4 bestätigen 
mit gemessenen Werten diese Tatsache.133 Die Min.P/PEB verfügen über das grösste 
solare Energiepotential mit 127 bis 435 TWh, wie die Wohn- und Geschäftsbauteninha-
ber/innen nachstehend mit ihren Gebäuden in Teil D, F und G mit gemessenen Werten 
belegen.134 Zusätzlich zu den von den EW bestätigten Messungen liefert auch die Rechts-
wissenschaft die entsprechenden Grundlagen. Prof. Dr. iur. René Rhinow wies bereits 
1997 auf den „doppelten Lenkungseffekt“ mit sechsfacher Wirkung hin.135 Die Mehr-
fachwirkung der PEB führt mit den PEB-Solarstromüberschüssen auch im Verkehrssektor 
zu fundamentalen Änderungen bezüglich Senkung der CO2-Emissionen. Die neuesten 
Min.P/PEB Erkenntnisse mit gemessenen Werten deuten darauf hin, dass PEB in Kombi-
nation mit der Elektromobilität und PSKW nicht nur 85%, sondern erheblich mehr als eine 
100%-CO2-freie Vollversorgung inkl. Reserven gewährleisten können.136  

2. PEB und PSKW sichern Unabhängigkeit von Stromimporten: PEB in Kombination mit 
PSKW können zu einer effizienten und umfassenden CO2-freien Gesamtenergieversor-
gung führen, wie kaum andere einheimische Energieträger. Indem die rund 80% Energie-
verluste im Gebäudebereich entfallen, besteht auch keine Notwendigkeit, überdimensionierte 

 
133  Klimaschutz: vgl. auch oben Teil A Ziff. 9 bis 13, B Ziff. 1 und E bis G der NF-PEB Solarstrom-Potentialstudie.  
134  PEB und PSKW: Es geht hier nicht um Energiezahlen hinter dem Komma, sondern um die grossen „strategischen Linien“, angesichts 

der grossen statistischen Jahres-Schwankungen würde es für die Gesamtenergieversorgung eines Landes kaum viel nützen vgl. B Ziff. 
1 b, Ziff. 22 inkl. FN. Hinzu kommt der starke Ausbau der stochastischen Energien. Sie führen zu weiteren Schwankungen. Deshalb 
sind leistungsstarke, robuste und umweltverträgliche Ausgleichssysteme wie PSKW sehr wichtig für eine vollständig erneuerbare, 
umweltverträgliche und CO2-freie Gesamtenergieversorgung.    

135  PEB-Gebäudestudie 2019, S. 118 ff und Teil F Ziff. 9. 
136  PEB-Gebäudestudie 2019, Teil V, S. 119 ff. 
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energetische Infrastrukturen (Werkstrassen, Hochspannungsleitungen etc.) auszubauen. Dadurch 
sinken zum Gesamtenergiebedarf auch die Kosten für die öffentliche Hand wie für die privaten 

Haushalte, KMU, Industrie- und Dienstleistungsbetriebe. Das „Produkt“ PEB und PSKW 
erweist sich für die Gesellschaft und Wirtschaft als ressourcensparend, landschaftsscho-
nend und sehr preisgünstig im Vergleich zu anderen Energieträgern und Energiesystemen 
der fossil-nuklearen Energieversorgung. Entsprechend werden auch die CO2-Emissionen 
reduziert.137 Mit dem nachstehend in Teil D, F und G dargestellten Solarstrompotential von 
127 TWh/a bis 435 TWh/a kann die Schweiz dank PEB und PSKW über erheblich mehr 
CO2-freie Versorgungsenergie verfügen als bisher angenommen.138 Werden diese beiden 
PEB-PSKW Solarszenarien umgesetzt, wird die Schweiz künftig weder im Sommer noch 
im Winter auf Strom- oder andere Energieimporte angewiesen sein; im Gegenteil. Ein sol-
ches emissionsfreies Versorgungsenergiepotential von 127 TWh/a und mehr wird spätes-
tens nach dem Niedergang der Atomenergie und dem Ausstieg aus den fossilen Energie-
trägern auch die EU-Nachbarländer interessieren. 

3. Solarstrompotential von 127 TWh/a oder 435 TWh/a: Anstatt Hypothesen zu folgen, 
wird der jährliche Zubau an Solaranlagen durch die Schweizer Bevölkerung als sachliche 
Ausgangs- und Rechtsgrundlage berücksichtigt. Von 2015 bis 2020 wurden jährlich zwi-
schen 12% bis 26% Solaranlagen dazu gebaut.139 Diesem Sachverhalt entsprechend 
werden zwei Szenarien geprüft. Einerseits wird ein Jahres-Zubau von 15% und anderseits 
von 20% bis 2050 untersucht. Beim Jahres-Zubau von 15% können 127 TWh/a und bei 
einem Jahres-Zubau von 20% können insgesamt 435 TWh/a generiert werden.140 Damit 
können die Ziele des Pariser Klimaabkommens bequem erreicht werden.141 Bei einem 
Jahres-Zubau von 15% mit 127 TWh/a ist eine Minergie-P Dämmung mit entsprechend 
eliminierten 80% Energieverlusten im Gebäudebereich die Voraussetzung, um das Pari-
ser Klimaabkommen bis 2050 zu erreichen.142 Ohne die hohen Energieverluste im Ge-
bäude- und Verkehrsbereich zu eliminieren bzw. ohne Dekarbonisierungsstrategie wird 
sich der Gesamtenergiebedarf in Richtung der 435 TWh/a bewegen. Damit wäre zu rech-
nen, wenn zusätzlich zu schlecht isolierten Gebäuden im Verkehrsbereich vermehrt noch 
Wasserstoff mit dem hohen Endenergiebedarf als Antriebsenergie verwendet werden 
sollte.143  

4. PEB und PSKW können 127 bis 435 TWh vor 2050 sichern: Um 127-435 TWh zu rea-
lisieren, kommt es auf die installierte PV-Leistung in den drei Gebäudekategorien der 
EFH, MFH und KMU an. Im Teil E sind Dutzende PEB in 23 von 26 Kantonen als EFH, 
MFH und KMU aufgeführt. All diese PEB übertreffen die für 127 TWh und für 435 TWh 
notwendige inst. Leistung teilweise um ein Mehrfaches, wie die Abb. 7 bis 9 im Teil E 
deutlich zeigen. Damit erübrigen sich die Fragen, ob PV-Anlagen auf grüner Wiese oder 

 
137  Energetische Amortisation für Photovoltaik: Laut Fraunhofer-Institut liegt die Amortisationszeit weltweit zwischen 0.44 und 1.42 

Jahren, vgl. Sandro Enkhardt, Fraunhofer-Institut 28. Juli 2021.  
138  Für die Min.P/PEB-Strategie genügen die 127 TWh Solarstrom. Ohne besser gedämmte Gebäude und Wasserstoff als Antriebsenergie 

be-wegt sich der Strombedarf in Richtung 435 TWh/a, vgl. Teil G, Abb. 12 und 13.  
139  Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2020, S. 46, Tab. 32   
140  Teil D Ziff. 2: Solarer Zubau entsprechend den Vorgaben der Bevölkerung.  
141  Schweizer Solarpreis 2014 bis 2021, publizierte PEB und nachstehend Teil D.   
142  Bundesrat, IP RW 10.3873: Gesamtenergieverbrauch mit 240 TWh/a - 90 TWh/a Energieverluste ≈ verbleiben 150 TWh/a, abzüglich 

23 TWh/a durch PEB-Stromüberschüsse substituierte Verkehrsnetzenergieverluste infolge E-Mobilität. Somit verbleiben 127 TWh/a 
Solarstrom (vgl. F). 

143  Schweizer Solarpreis 2020, S. 32/37, Endenergieverbrauch bei wasserstoffbetriebenen LKW etwa 3 mal höher als elektrisch be-
triebene LKW, El. Ing. Josef Brusa am 16.6.2020; ausserdem könnte die Schweiz über genug CO2-freie Regelenergie verfügen.  

https://new.siemens.com/ch/de/unternehmen/themenfelder/dekarbonisierung.html
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weitere Energieforschung notwendig seien (vgl. Teil F und G). Im Teil G Ziff. 4 und 8 wird 
mit bestätigten Werten bewiesen, dass mit einer Stromproduktion von 435 TWh/a (≈ 180% 
des aktuellen Gesamtenergiebedarfs von 240 TWh/a) das Gesamtstrompotential der PEB 
noch nicht „ausgereizt" bzw. noch nicht vollständig genutzt ist. Diese Feststellung gilt ge-
nerell, auch für andere OECD-Länder (vgl. Teil B Ziff. 16). Entscheidend ist, dass die mit 
Abstand wirksamste Min.P/PEB-Strategie breit vorangetrieben wird. Schliesslich ist zu 
klären, in welchem Verhältnis die 127 und 435 TWh zu den 2 TWh stehen, die der Bun-
desrat in der Botschaft 21.047 zur Revision des EnG und StromVG vom 18. Juni 2021 
vorschlägt.  

5. Die traditionelle Wasserkraftnutzung ist ausgebaut: Seit Johannes Badrutt am 18. Juli 
1879 das erste Wasserkraftwerk der Schweiz in St. Moritz in Betrieb nahm, wurden immer 
mehr Wasserkraftwerke (WKW) an unseren Flüssen gebaut. Die Wasserkraft ist nach 
über 140 Jahren WKW-Bau zu über 95% genutzt. Der e. CEO Alpiq-Hydro, Jörg Aeber-
hard, stellte im Juni 2013 klar: „Ein Ausbau der Wasserkraft (mit Ausnahme der Pump-
speicherung) ist nie im erwarteten Rahmen machbar – die Schweiz ist bezüglich der 
Ausnutzung der Wasserkraft gebaut. Das ist Fakt.“ 144 Über 15’700 km „ganz oder teilweise 
trockengelegte Flussstrecken“ bezeugen diese Tatsache. Dennoch soll die gefährdete 
Biodiversität weiter beeinträchtigt werden: mittels KWKW sollen bis 2050 noch 0.77 TWh 
erzeugt werden. Der Bundesrat rechnet mit einem Gross-Wasserkraft-Strompotential von 
1.2 TWh/a bis 2030.145 Im Gegensatz dazu ist mit Min.P/PEB zusammen mit PSKW mehr 
als ein 100 mal grösseres Solarenergie- und Effizienzpotential anhand gemessener Werte 
nachweisbar. Zu den vom Bundesrat am 24. Nov. 2010 erwähnten 80% Energieverlusten 
bzw. 90 TWh/a kommen die 67 TWh/a Solarstrom, die am 15. April 2019 ebenfalls vom 
Bundesrat bestätigt wurden.146 Daraus resultieren die amtlich bestätigten 157 TWh/a. Das 
sind 100 mal mehr als die angepeilten 1.2 TWh bis 2030 oder 78 mal das gesamte noch 
verbleibende Wasserkraftpotential von 2 TWh/a bis 2040, die der Bundesrat in der Bot-
schaft (21.047) dem Bundesparlament unterbreitet.147  

6. Elektroinfrastruktur: Mit Ausnahme der PSKW ausreichend. Die Feststellung vom e. 
CEO Alpiq-Hydro J. Aeberhard von 2013, wonach die Wasserkraft - mit Ausnahme der 
PSKW - gebaut ist, wird von seiner Nach-Nachfolgerin Antje Kanngiesser geteilt: Sie geht 
noch einen Schritt weiter und setzt sich engagiert für mehr Solarstrom ein.148 Erheblich 
mehr Solarstrom sieht auch die AXPO vor.149 Ob und wann die vom Bundesrat 2019 er-
wähnten 67 TWh Solarstrom, die 127 TWh oder die 435 TWh realisiert werden - allen 
Solarstromszenarien ist eines gemeinsam: Es sind riesige Solarstrommengen die nur 
tagsüber erzeugt werden. Um sie sinnvoll und wirtschaftlich zu nutzen, müssen PSKW 

 
144  Jörg Aeberhard, CEO Alpiq-Hydro, Olten, Juli 2013 SGS, Geschäftsbericht S 2. 
145  Botschaft Bundesrat zum Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (21.047) vom 18. Juni 2021; 

im Art. 2 Abs. 2 EnG sieht der Bundesrat eine Produktionserhöhung aus Wasserkraft von 37‘400 GWh auf 38‘600 GWh vor bzw. um 1.2 
TWh, S.147; vgl. auch S.67/68. KWKW: 770 GWh/a, Ausbaupotenzial der Wasserkraftnutzung/Energiestrategie 2050, BFE August 
2019, S. 28 

146  Bundesrat IP RW 10.3873 und BFE MM vom 19.4.2019. 
147  Botschaft des Bundesrats zum Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien sieht der Bundesrat 

bis 2040 insgesamt 2 TWh/a vor vgl. Botschaft 21.047, S. 85; vgl. auch oben B Ziff. 6 und C Ziff. 5 inkl. FN Biodiversität; Wasserkraft-
potenzial der Schweiz (neu), Ausbaupotenzial der Wasserkraftnutzung/Energiestrategie 2050, BFE August 2019, S. 28.  

148  Antje Kanngiesser, Alpiq-Chefin, äussert sich bereits 2021 für PSKW und Solarstrom (Sonntagszeitung vom 19. Dezember 2021). Nun 
plant die Alpiq oberhalb von Gondo (VS) auf 2000 Höhenmeter eine 18 MW-PV Anlage, die 23.3 GWh erzeugen soll.  

149  Christoph Brand, AXPO-CEO, forderte bereits im Oktober 2021 eine Erhöhung der PV-Solarstromerzeugung um Faktor 14 (NZZ, 
22. Oktober 2021). Auch er spricht sich für einen verstärkten PSKW-Ausbau aus.  



47 

 

erstellt werden. Darüber herrscht unter Fachleuten weitgehend Konsens. Unter diesen 
Voraussetzungen erweist sich die aktuelle Elektroinfrastruktur (mit Ausnahme der PSKW) 
als ausreichend. Denn der grösste MW- und GW-Ausbau wird dort erfolgen, wo das mit 
Abstand grösste Solarstrompotential von 67 TWh und mehr vorhanden ist, bei PEB-
Wohn- und Geschäftsbauten (vgl. Teil D). Dafür sind kaum grosse neue Hochspannungs-
leitungen der Netzebene 1 von 220 bis 380 kV notwendig. Mit Sicherheit benötigt die 
Schweiz keine neuen, überfinanzierten, speicherlosen Kleinwasserkraftwerke (KWKW), 
welche mit 0.77 TWh/a am wenigsten Strom generieren, die höchsten Kosten verursachen 
und die Biodiversität am meisten schädigen.150 Stattdessen muss im Sinne von Art. 5 Abs. 
2 BV eine verstärkte Anpassung der bestehenden Speicherkraftwerke zu Pumpspeicher-
kraftwerken (PSKW) entscheidend vorangetrieben werden, bevor unberührte Landschaf-
ten überbaut oder unter Wasser gesetzt werden.151 Damit können die tagsüber hochge-
pumpten Solarstrommengen von ev. bis 93 GWh/a gespeichert werden, um nachts bis auf 
ev. einige Winterwochen die volle Stromversorgung zu sichern. 152 PEB mit grossem CO2-
freien Strompotential sind nicht auf all die neu geplanten, teuren Logistik- und Infrastruk-
turbauten angewiesen, wie Werkstrassen, umfangreiche Verbauungen, Enteignungen, 
Tunnels, Strommasten, Rodungen, Hochspannungsleitungen (die bei PSKW überall un-
terirdisch verlegt werden können) etc. Ebenso wenig sind Gas- oder Erdölbohrungen, 
Transport- und Transitinfrastrukturen von mehreren Tausend km oder umweltbelastende 
Raffinerien usw. notwendig. Indessen ist an die eingangs erwähnte Feststellung zu erin-
nern: Mit blossen Dachschätzungen entfällt einerseits sowohl die Erkenntnis, dass solche 
Infrastrukturinvestitionen nicht mehr im bisherigen Umfang notwendig sind. Anderseits 
wird noch nicht in Betracht gezogen, dass mindestens derselbe Wohnkomfort selbst bei 
mehr als 80% eliminierbaren Energieverlusten möglich ist. Verschiedene PEB-Beispiele 
in 23 Kantonen beweisen diese Tatsache.153 Die eingesparten Mittel müssen für den ver-
stärkten Ausbau bestehender Speicherkraftwerke zu PSKW von mindestens 150 MW bis 
200 MW investiert werden. Dadurch wird nicht nur eine unabhängige Energie- und Win-
terstromversorgung gewährleistet, sondern auch ein Beitrag zur Erhaltung der Biodiver-
sität erbracht.  

7.  PEB-PSKW sichern die CO2-freie Stromversorgung 
a) Direktverbrauch und lokale Speicherung: Am 15. April 2019 revidierte der Bundesrat 

das Solarstrompotential von Schweizer Dächern und Fassaden auf 67 TWh. Von diesen 
67 TWh/a können aus heutiger Sicht etwa 40% oder rund 27 TWh von den 

 
150  Kleinwasserkraftwerk (KWKW) welche ohne KEV/EVS Überforderung nicht funktionieren und keine verfassungskonformen Restwas-

sermengen respektieren, müssen im Interesse der Biodiversität zurückgebaut werden (WSL-Studie, Heft 96, S. 39, S.94 und S. 104). 
151  Pumpspeicherkraftwerk-Potential: Der Verhältnismässigkeitsgrundsatz von Art. 5 Abs. 2 BV wird bei allen öffentlichen Vorhaben 

vorausgesetzt: Laut Bundesgericht müssen öffentliche Massnahmen... geeignet und erforderlich... und für die Betroffenen... zumutbar 
und verhältnismässig sein.  (BGE 136 I 87 E. 3.2). Solange so viel „braches Pumpspeicherkraftwerk-Potential“ ungenutzt bleibt (1050 
MW beim 2016 bereits konzessionierten Lagobianco, mindestens 2 bis 4‘000 MW bei einem umweltverträglichen PSKW Brienzer- 
Grimselsee [ohne Staumauererhöhung, dafür drei- bis vierfache Leistung], noch nicht vollständig genutztes PSKW-Potential bei Nante 
de Drance, PSKW-Projekte KW Frisal, KW Ilanz II, KW Zervreila usw.) und alle bisherigen Speicherkraftwerke, die (noch) nicht als 
PSKW umgebaut wurden, dürfen natürliche, unberührte und geschützte Landschaften nicht auf Vorrat zerstört werden (BGE 136 I 87 
E.3.2). Das noch ungenutzte umweltverträgliche PSKW-Potential beträgt wahrscheinlich erheblich mehr als 10 GW.     

152  Ausgangslage für PEB-PSKW: 67 TWh gem. BFE, davon 40% Direktverbrauch (27 TWh), 15% E-Mobilität inkl. Bahnen (15 TWh). 25 
TWh für PSKW, 2/3 Sommer ≈ 16.66 TWh (16‘660 GWh/a):180 Tage ≈ 93 GWh/Tag/Referenz PSKW Lagobianco ≈ 1 GW à 8-10 h. 
Mit 10 PSKW à 1 GW ≈ 93 GWh/Tag (kurz/mittelfristig ≈ eine Speicherung von einigen Tagen bis wenige Wochen). Diese Tages- und 
Wochenspeicherung wird mit grosser Wahrscheinlichkeit aufgrund des geringen Energieverbrauchs des Minergie-P-Baustandards 
genügen. Zu berücksichtigen ist, dass PEB dank Min.P-Dämmung im Winterhalbjahr den Heizenergiebedarf massiv reduzieren. Bei 
schönem Wetter kann dazu die Pumpleistung für die PSKW erhöht werden.  

153  Energieverluste: Über 80% E-Verluste und CO2-Emissionen wurden bei nachstehenden Wohn- und Geschäftsbauten gemessen: 
Schweiz. Solarpreis 2016, S. 42 (-87%), S. 46 (-91%), S. 60 (-85%), S. 70 (-87%) und 2020, S. 40 (-81%), S. 59 (-81%), S. 78 (-86%). 
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Stromkonsumenten inkl. Gewerbe-, Dienstleistung- und Industriebetrieben mit ihren loka-
len Batterien direkt verbraucht werden (Direktverbrauch). Angesichts der steigenden E-
Mobilität könnten die Bahnen und die E-Mobilität zusammen rund 15 TWh/a des Solars-
trompotentials von 67 TWh/a konsumieren. Damit verbleiben voraussichtlich (67 TWh - 
[27 TWh +15 TWh]) ≈ 25 TWh als Pumpenergie für zukünftige PSKW.154 Analog erfolgen 
die Berechnungen und Annahmen für die übrigen Solarstromszenarien für 127 und 435 
TWh. Bekanntlich fallen die hohen Solarstrommengen nur tagsüber an. An sonnenarmen 
Tagen und nachts benötigen die Wohn- und Geschäftsbauten, sowie die übrigen Strom-
konsumenten Strom. Noch mehr Solarstrom als die vom Bundesrat 2019 erwähnten 67 
TWh können die beiden Solarstromszenarien von 127 TWh/a und 435 TWh/a gewährleis-
ten (vgl. Teil F und G). 

b)  Die benötigte Stromspeicherkapazität für PSKW: Zu den rund 40% oder 27 TWh, die 
von den Stromkonsumenten direkt verbraucht werden, kommt noch der grösste Teil des 
terrestrischen Verkehrssektors von 15 TWh/a dazu. Dieser Strom muss nicht hochge-
pumpt, sondern kann über Nacht und während mehreren Tagen in Autobatterien gespei-
chert werden. Insgesamt verbraucht der Verkehrssektor rund 87 TWh/a. Der Flugverkehr 
benötigt ca. 25% oder 22 TWh/a davon.155 Der terrestrische Verkehrssektor (Bahn, Auto- 
und Schiffsverkehr) verbraucht rund 60 TWh/a. Diese heute fast ausschliesslich mit fossi-
len Energien betriebenen Fahrzeuge können vermehrt auch mit CO2- freiem Solarstrom 
betrieben werden. Im Gegensatz zum raschen Technologiewandel vom Verbrennungs- 
zum Elektroantrieb erfolgt der Immobilienumbau zur CO2-freien Energieversorgung ge-
mächlicher. Der Gebäudesektor mit rund 3 Mio. Gebäuden kann den Gesamtenergiekon-
sum von knapp 120 TWh/a dank dem Min.P-Baustandard in einem längeren Zeitraum um 
etwa 80% auf rund 20 TWh/a reduzieren.156 Entsprechend dem Energieeffizienzfortschritt 
im Gebäudesektor sinken der Brennstoffverbrauch und die CO2-Emissionen. Im terrestri-
schen Verkehrssektor könnten die 60 TWh Energieträger in kürzerer Zeit substituiert wer-
den, wenn die Abgasvorschriften bei Neuzulassungen verschärft werden und die PEB-
Solarstromüberschüsse vermehrt fossile Energien substituieren. Somit können zu den fast 
120 TWh/a fossil-nuklearen Energien für den Gebäudesektor auch 60 TWh/a für den ter-
restrischen Verkehrssektor (total rund 180 TWh/a) rascher durch CO2-freien Strom sub-
stituiert werden.  

8.  Die PSKW-Solarstromversorgung im Sommer- und Winterhalbjahr: Unter Be-
rücksichtigung des Direktverbrauchs und der E-Mobilität (mit 27 TWh und 15 TWh) 
verbleiben von den 67 TWh noch rund 25 TWh zum Pumpen. Davon fallen 2/3 im 
Sommer- und 1/3 im Winterhalbjahr an (Oktober bis Ende März). Von diesen 25 
TWh fallen somit rund 16.7 TWh im Sommerhalbjahr mit 180 Tagen an. Die 16.66 
TWh oder 16‘660 GWh, die während 180 Tagen zur Verfügung stehen, erfordern 
PSKW-Pumpkapazitäten für rund (16‘700 GWh:180d) ≈ 93 GWh pro Tag 
(GWh/d). Um diesen tagsüber gratis einstrahlenden Solarstrom als Regelenergie 
zu nutzen, müssen etwa 10 PSKW à 1‘000 MW wie das 2014/16 konzessionierte 
Lagobianco am Bernina realisiert werden. Wenn ein 1 GW-PSKW während 10h 

 
154  Pumpenergieanteile ≈ 37% von 67 TWh des Solarstrompotentials des Bundesrates vom 15.4.2019; 37% von 67 TWh ≈ 25 TWh 
155 Bundesrat: Bis 90 TWh/a Energieverluste im Gebäudebereich (IP RW 10.3873) und im Verkehrssektor (87.3 TWh/a – [22.5 TWh/a 

Flugtreibstoffe + zusätzlich für ≈ 5 TWh/a LKW-Mehrverbrauch zur E-Mobil-Substitution] verbleiben rund 60 TWh/a oder 68.7% ≈ 70%; 
insgesamt 150 TWh/a, Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2020, S. 2 und 3 Tab. 1 und 2 sowie S. 21 Tab. 14. 

156   Schweizer Elektrizitätsstatistik 2020, S. 2, S. 21, Bundesrat IP 10.3873 und Schweizer Solarpreis 2021, S. 35. 
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pumpt, stehen anschliessend 10 GWh bei einem Wirkungsgrad von etwa 80% ≈ 8 
GWh als Regel- oder Versorgungsenergie für die Stromkonsumenten zur Ver-
fügung. Um täglich 93 GWh zu pumpen, sind mittel- bis langfristig somit 10 PSKW 
à 1 GW notwendig. Anschliessend stehen bei 93 GWh à 80% ≈ 75 GWh pro Tag 
als Endenergie zur Verfügung. Nachstehend in Abb. 5 wird das einheimische So-
larstrompotential zum Pumpen aufgezeigt. 

9.  Solarstrom und Winterstromsicherheit mit PSKW im GW-Bereich  
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Wintertag  46 GWh 88 GWh 300 GWh 7-11 GWh 11-15 1.3  
Sommertag  93 GWh 176 GWh 600 GWh 7 GWh 11 - 

Abb. 5: Die grösste Winterstromversorgung pro Tag garantieren die PSKW entsprechend ihrer Pumpspeicherka-
pazität: Bundesrat mit 67 TWh; NF-PEB-PSKW mit 127 und 435 TWh; die PSKW Lagobianco/GR mit 2.5 TWh 
und PSKW Brienzer-Grimselsee mit 2-4 TWh. Mit Ausnahme der Grimselmauererhöhung um 23 m - übertreffen 
alle PSKW deutlich die Bundesrats-Vorgabe von 2 TWh um bis 2040 eine Selbstversorgungsfähigkeit von 22 Ta-
gen zu sichern.162 (gerundete Zahlen). 

 

10.  PSKW: Sichere Winterstromversorgung oder 0.7% mehr Grimselstrom? Der durch-
schnittliche Winterstromverbrauch beträgt 188 GWh pro Wintertag.163 Bei einer 

 
157   Direktverbrauch hängt von der Min.P/Dämmung (andernfalls bis 80% Energieverluste) und ev. Wärmepumpen ab: Der Energiever-

brauch der Gebäude beträgt heute um 120 TWh/a – gemäss Stand der Technik (Art. 44 Abs. 4 und Art. 45 EnG) wären weniger als 20 
TWh/a möglich. 

158   Mobilität und Verkehr: Terrestrischer Verkehr ≈ 60 TWh/a; inkl. ev. Wasserstoff- oder vergleichbare Flugtreibstoffe über 85 TWh/a. 
159   PSKW-Kapazität: pumpt Solarstromüberschüsse, die nicht für den Direktverbrauch und die Mobilität verwendet werden in TWh.  
160   Im Winterhalbjahr ist der Stromverbrauch – je nach Dämmung – höher. Auch die E-Mobilität verbraucht im Winter ca. 15-30% mehr 

Strom (für die Autoheizung); das PSKW Lagobianco kann als 1.05 GW-PSKW seine Winterstromversorgung an einigen Tagen auf 9-
11h Betrieb erheblich erhöhen; bis 11 GWh/Tag sind im Winter seriell auch mehrfach möglich. Im Vergleich dazu sind die unflexiblen 
1.3 GWh/d mit einer Mauerhöhung an der Grimsel ohne zusätzlich hochgepumpten Solarstrom (auch) im Winter geradezu vernach-
lässigbar, wie Abb. 5 beweist.  

161   Hohe bis doppelte Winterstromversorgung möglich: Entscheidend ist die Winterstromversorgung pro Tag. Bei den 67 TWh/a des 
Bundesrats kann durchschnittlich mit 46 GWh/pro Tag gerechnet werden, mit 127 TWh/a ≈ 88 GWh/d, mit 435 TWh/a ≈ 300 GWh/d. 
Grössere PSKW verfügen über eine erheblich grosse Flexibilität. Ein 1 GW-PSKW kann an einem sonnigen Tag statt 8h bis 12h oder 
14h pumpen und entsprechend Winterstromreserven für ein oder mehrere kommende Tage akkumulieren. Grössere PSKW können 
im Winterhalbjahr mehrere «Pumpperioden» - je nach PEB-Solarstrom in Serie - einschalten, um täglich bis 10 GWh zu generieren. Bei 
schönem Wetter kommt hinzu, dass Min.P/PEB Solarstromüberschüsse generieren; entsprechend benötigen Min.P/PEB in diesen Zei-
ten kein PSKW-Strom.  

162   Winterstromversorgung pro Tag: Entscheidend ist die Winterstromversorgung pro Tag. Sie ergibt sich aus der 2 TWh-Vorgabe bis 
2040 des Bundesrats vgl. Abb. 5: (2'000 GWh:180 Tag ≈ 11.1 GWh). Mit 11 GWh/d und mehr pro Tag, kann auch die künftige E-
Mobilität CO2-frei, statt mit fossil-nuklearen Energien versorgt werden; vgl. Botschaft Bundesrat 21.047 Rev. EnG/StromVG, vom 
18.6.2021, S. 21. 

163 Winterstromverbrauch: vor Corona betrug der Winterstromkonsum 33‘832 GWh (2018/19) und im Sommerhalbjahr 2019: 27‘966 
GWh; die Differenz beträgt 5‘866 GWh oder 32.58 GWh pro Wintertag. Der gesamte Stromverbrauch pro Wintertag beläuft sich auf 
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Mauererhöhung um 23 m an der Grimsel sollen 240 GWh vom Sommer in den Winter 
verschoben werden.164 Mit 240 GWh resultieren 1.3 GWh mehr Strom pro Wintertag. Beim 
durchschnittlichen Winterstromverbrauch 188 GWh pro Wintertag entspricht dies 0.7% 
mehr Winterstrom. Beim 2014/16 konzessionierten 1‘050 MW PSKW Lagobianco (LB) 
können täglich bis 8.5 mal mehr Winterstrom generiert oder täglich bis 11 GWh erzeugt 
werden. Im Winterhalbjahr können insgesamt rund 1'250 GWh generiert werden oder 
2'500 GWh pro Jahr. Während mindestens 2‘500 bis gut 3‘000 weiteren Stunden können 
nationale oder/und europäische Wind- oder Solarstromspitzen zum Pumpen genutzt und 
gleichzeitig das Netz stabilisiert werden. Auch während der restlichen gut 3‘000 h des 
Jahres mit insgesamt 8‘760 Stunden kann ein PSKW als „Standby“ in Bereitschaft für 
die Sicherung der Netzstabilität stehen. PSKW können in wenigen Minuten im GW-Be-
reich pumpen oder produzieren. Wenn künftig rund 180 TWh fossil-nukleare Energien 
durch erneuerbare und stochastische Energien insb. durch Solarenergie substituiert 
werden (müssen), werden die Netzstabilität und PSKW immer wichtiger. Werden 240 
GWh nur verschoben, aber nicht dank solarbetriebene PSKW zusätzlich erzeugt, fehlen 
sie dafür anderswo. Bei Bauinvestitionen von 225 Mio. Fr. ergibt sich aus einer höheren 
Mauer energetisch und emissionsmässig bestenfalls ein Nullsummenspiel. 

11. Ungenügender Winterstrombeitrag und 97.2% des Jahres Stillstand: PSKW 
sind praktisch rund um die Uhr und während 365 Tagen zum Pumpen, Produzieren 
oder als Standby ausgelastet. Im Gegensatz dazu steht die 225 Millioneninvesti-
tion an der Grimsel nicht nur im Sommerhalbjahr still, sondern während 97.2% 
des Jahres.165 Geradezu vernachlässigbar sind 1.3 GWh oder 0.7% mehr Winter-
strom im Vergleich mit den übrigen fünf in Abb. 5 erwähnten PSKW-Beispielen mit 
46 GWh pro Tag (GWh/d), 88 GWh oder bis 300 GWh/d. Das PSKW Lagobianco 
kann – abgesehen von den anderen Netzstabilitätsfunktionen - jährlich über 10 
mal mehr Regelenergie im Vergleich zur Mauererhöhung an der Grimsel erzeu-
gen - ohne eine im Bundesinventar geschützte alpine Landschaft zu zerstören. Im 
Gegensatz dazu produzieren PEB-PSKW auch im Winterhalbjahr spätestens nach 
einer oder zwei sonnenarmen Wochen wieder Solarstrom zum Pumpen oder für 
den Eigenverbrauch der Stromkonsumenten. Wird dazwischen auch nur der Ei-
genverbrauch versorgt, sinkt der Winterstrombedarf ebenfalls. Würden die Grim-
sel-Mauerplaner - statt ins 19. Jahrhundert - ins 21. Jahrhundert schauen, könnten 
sie z.B. bei einem 1 oder 2 GW-PSKW, vergleichbar mit Lagobianco, mit 11 bis 22 
GWh 6% bis 12% mehr Strom pro Wintertag sichern, statt bloss 0,7% wie an der 
Grimsel. Anstelle eines Nullsummenspiels würde die gleiche Investition für land-
wirtschaftliche Solaranlagen jährlich zu rund 500 Mio. GWh bis 1 TWh Solar-
strom führen.166  

 

 
187.95 bzw. der durchschnittliche Gesamtstromverbrauch beträgt somit 188 GWh pro Wintertag, Schweiz. Elektrizitätsstatistik 2020, S. 
10 Tab. 6a,  

164 Kraftwerke Oberhasli AG 2022, Verlagerung Sommer in den Winter“: 240 GWh, Grimselsee mit 94 Mio. m3.    
165  Grimsel-Stromverschiebung: die 240 GWh beanspruchen 2.7% des Jahres mit 8760 h; folglich ist Bauinvestition von 225 Mio. Fr. 

während 97.2% des Jahres funktions- und wirkungslos. 
166  PEB-Gebäudestudie 2019, Teil III lit. A Ziff. 8; bei einem ev. PSKW Brienzersee-Grimselsee: 11 GWh ≈ 5.85% bzw. 22 GWh ≈ 11.7% 

von 188 GWh; PEB Gebäudestudie 2019, ". 91/92 (insb. Ziff. 10).  
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12.  Will der Bund gar keine Winterstromsicherheit?  
 Die Solarstrompotentiale in Abb. 5 mit 67, 127 und 435 TWh inkl. das bereits 

2014/16 konzessionierte PSKW-Lagobianco belegen aufgrund amtlicher oder/und 
gemessener Werte, dass das reale und preisgünstige Winterstrompotential sehr 
gross ist. Mit 46 GWh pro Tag kann das vom Bundesrat 2019 erwähnte Solars-
trompotential von 67 TWh/a den heutigen Strombedarf von 188 GWh um ¼ 
(24.5%) erhöhen. Mit 127 TWh kann die winterliche Tagesstromkonsumation um 
88 GWh oder fast um die Hälfte verstärkt und mit 435 TWh um ca. 160% verbes-
sert werden. Auch das 2014/16 konzessionierte und vom Bundesrat genehmigte 
PSKW Lagobianco kann ohne weitere Rechtsverfahren mit etwa 11 GWh die 2 
TWh-Vorgabe des Bundesrats für die 22 Tage problemlos erfüllen.167 Wie ausge-
führt, sind PSKW viel flexibler. Bei schönem Wetter und starkem Wind kann - je 
nach installierter Leistung - viel mehr gepumpt und mehrfach im Winterhalbjahr 
Winterstrom für mehrere schlechtwetter-Tage immer wieder gespeichert werden. 
PSKW können auch im Winterhalbjahr fast im Wochentakt stets "frischen Winter-
strom organisieren", und damit unzählige Windflauten und sonnenarme Tage über-
brücken. PEB-PSKW können Kälteperioden, sonnenarme Tage, AKW-Pannen 
etc. ausgleichen. Zum PSKW Lagobianco kann auch ein PSKW Brienzersee-
Grimselsee mit 11-15 bzw. 22-30 GWh/d die Bundesratsvorgabe von 2 TWh/a für 
mehr als 22 Tage sichern. Einzige Voraussetzung ist, dass ein Bruchteil der Pump- 
und Speicherkapazität des PSKW-LB umgesetzt wird. Wendet der Bund am Bri-
enzersee mit bewohnten Ufern die gleichen Natur- und Umweltschutzmassstäbe 
an, wie an den bewohnten Ufern des Lago di Poschiavo, kann der 43 mal grössere 
Brienzersee nicht nur für erheblich mehr Winterstrom sorgen als eine höhere Grim-
selmauer, sondern für einen um Faktoren milderen Eingriff in die Natur. Warum 
soll mit der Mauererhöhung ausgerechnet jenes Projekt realisiert werden, welches 
– wie Abb. 5 zeigt – am wenigsten Winterstrom sichert? Will der Bund gar nicht 
mehr Winterstrom?  

13. Berner Regierung: „Schweiz muss keine Winterstromlücke fürchten.“ Bei der 
Interpellation 039-2021 erklärte die Berner Regierung u.a. bezüglich Energieeffizi-
enz sowie Wind- und Solarstrom: „Beim Windstrom fällt der grössere Ertrag im 
Winterhalbjahr an, beim Solarstrom dagegen ist es gerade umgekehrt. Aufgrund 
der Entwicklung in Europa kann davon ausgegangen werden, dass die Windkraft, 
insbesondere auch Offshore, massiv ausgebaut wird. Das heisst, im Winter bei 
starkem Wind wird Europa ausreichend Energie zur Verfügung haben und da-
mit auch einen Teil in die Schweiz exportieren können (beispielsweise wurden im 
Februar 2020 neue Windenergierekorde aufgestellt). Unter diesem Aspekt be-
trachtet muss sich die Schweiz nicht vor einer Winterlücke fürchten. Viel proble-
matischer erscheint dagegen eine sogenannte Dunkelflaute im Winter bei sehr 

 
167 Botschaft zur EnG/StromVG-Revision 21.047a.a.O, S. 15 und 22 (2 TWh/a bzw. 22 Tage). 
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tiefen Temperaturen.“168 Dabei wird auf eine Phase vom 14. bis 18. Januar 2021 
in Deutschland verwiesen. Der Berner Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 
ist hoch anzurechnen, dass sie nach jahrzehntelanger „Winterstromhysterie“ die 
Fakten auf den Tisch legt. Der faktenbasierte Sachverhalt beweist, zwei Tatsa-
chen: einerseits geht es bei Dunkelflauten nicht um „monatelange Stromlücken“, 
sondern in der Regel um eine kurze Frist von etwa vier Tagen. Anderseits steht 
Europa vor allem im Winter „ausreichend Energie zur Verfügung“, wie die Berner 
Regierung in ihrer IP-Antwort vom 25. August 2021 betonte.169  

14. Bauinvestition: 225 Mio. Fr für 97.5% Stillstandstunden? Auf einer Dunkel-
flaute folgen im Winter laufend Windstromüberschüsse. Um Dunkelflauten mög-
lichst rasch auszugleichen sind PSKW erforderlich, wie der e. Alpiq-Direktor J. 
Aeberhard bereits 2013 voraussagte. Wer sich für überprüfbare amtliche Strom- 
und Energiestatistiken der EU und jene der einzelnen Länder interessierte, konnte 
diese Tatsachen vor Jahrzehnten erkennen.170 Die jahrelangen hohen Investitio-
nen in die Windenergie tragen Früchte. Aufgrund der stets steigenden Winter-
stromzahlen und die Stromrekorde im Wintermonat Februar, ist es nicht nachvoll-
ziehbar, warum Strom vom Sommer in den Winter verschoben werden soll. Die 
winterlichen Windstromspitzen verursachen „Nullstunden“, also preisgünstigen 
Strom im Winter. Infolge steigender Windstromüberschüsse steigen seit 2017 
auch die „Nullstunden“, an welchen der Windstrom nicht mehr bezahlt wird. Mit 
PSKW können solche Vorteile auch im Sommerhalbjahr genutzt werden. - Die 
Dunkelflauten erfordern nicht höhere Mauern, sondern leistungsstarke PSKW, um 
die Flauten möglichst rasch wieder auszugleichen. Wie der Schweizer Winter-
strombedarf anstieg, dokumentiert die Schweizer Elektrizitätsstatistik: 1951 lag der 
Winterstrombedarf um 21% tiefer als der Sommerstrombedarf. Noch 1961 lag der 
Winterbedarf um etwa 2% tiefer als der Sommerstrombedarf.171 Erst mit dem mas-
siven Einsatz der Elektroheizungen ab 1955 stieg der Winterbedarf entsprechend 
rasant an.172 Wie die scheinbare Winterstromlücke massiv reduziert werden kann, 
belegen die Min.P/PEB-Sanierungen in Teil A Ziff. 8, B Ziff. 4 und C Ziff. 6 ff. Die 
oben erwähnte Feststellung der Berner Regierung für Europa sollte auch in der 
Schweiz zur Kenntnis genommen werden: Es „kann davon ausgegangen werden, 
dass die Windkraft (...) massiv ausgebaut wird“ (...) und ein Teil in die Schweiz 
exportiert wird. Alle NF-PEB und übrige Solarbauten produzieren (nur) tagsüber – 
aber auch immer höhere PEB-Solarstromüberschüsse. Diese sollten für die Nacht 
und sonnenarmen Tagen genutzt, werden indem sie laufend hochgepumpt wer-
den. Wie kann eine 225 Mio. Fr-Bauinvestition, die keine einzige kWh mehr er-
zeugt und 97.5% des Jahres stillsteht, gegenüber Wohn- und 

 
168 Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion des Kantons Bern: Anhand einer Grafik wird eine Phase einer „Dunkelflaute“ in Deutsch-

land vom 14. bis 18. Januar 2021 verwiesen und real abgebildet. RRB-Nr.: 995/2021 vom 25. August 2021; vgl. auch Elcom, Spot-
marktbericht vom 26.01.2021. 

169 Berner Regierung: RRB-Nr.: 995/2021 vom 25. August 2021 
170  Eurostat/Windenergie, Vergleich mit Deutschland, Dänemark, Frankreich, England und weitere EU-Länder 2010-2021.   
171  Winterstrombedarf: Schweiz. Elektrizitätsstatistik 1987, S. 4 und Schweiz. Elektrizitätsstatistik 1997, S.10 Tab. 6 und Schweiz. Elekt-

rizitätsstatistik 2010, S.10 
172  Schweizer Elektrizitätsstatistik 2017, S. 10 (Hydrologisches Jahr) 
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Geschäftsbauinhabern begründet werden, welche gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a EnG 
verpflichtet sind, jede Energie „möglichst sparsam und effizient zu verwenden“?      

15. Statt Dunkelflaute: Nachhaltige und landschaftsschonende PEB-PSKW-Nut-
zung. Sollte der Kanton Bern eine höhere Grimselmauer einem modernen PSKW 
vorziehen, ist es sein gutes Recht. Aufgrund von Art. 5, Art. 8 und Art. 12 EnG 
sowie des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes von Art. 5 Abs. 2 BV und der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung sind in solchen Fällen bereits konzessionierte 
PSKW, wie z.B. Lagobianco am Bernina und bestehende PSKW und Speicher-
kraftwerke (SPKW) im Wallis oder anderen Kantonen zu prüfen, ob sie nicht min-
destens so gut oder ev. sogar besser geeignet sind, mehr Strom mit geringeren 
Eingriffen in geschützte Landschaften zu produzieren (BGE 136 I 87 E 3.2). 
PSKW wie z.B. Nant de Drance im Wallis oder Linth Limmern, welches jährlich zur 
Stromerzeugung 29 mal den Muttsee füllt und mit 1.62 bis 1.75 TWh über 7 mal 
mehr Strom generiert im Vergleich zu einer Mauererhöhung an der Grimsel, sind 
gemäss BGE 136 I 87 E 3.2 bereits aus Gründern der Winterstromsicherheit 
vorzuziehen. In einem solchen Fall wären solche SPKW zu möglichst nachhalti-
gen PSKW zu transformieren, bis die benötigte (nationale) Winterstromsicher-
heit gewährleistet ist. Erst wenn keine ähnlich nachhaltigen PSKW mit derselben 
Stromproduktion realisierbar wären, könnten Investitionsbeiträge für einfache 
Mauererhöhungen mit Bundesmitteln in Frage kommen. Vorher müssen die För-
dermittel des Bundes für besser geeignete PSKW, welche erheblich mehr Win-
terstrom garantieren und geringere Eingriffe in geschützte Landschaften ver-
ursachen, verwendet werden. Darüber hinaus wären solarbetriebene oder mittels 
Solarstrom von einheimischen Wohn- und Geschäftsbauten CO2-frei betreibbare 
PSKW in jedem Fall allen anderen, nichterneuerbaren Stromproduktionsformen 
vorzuziehen. Zudem wären auch PSKW-Betreiber, welche die aktuell und künftig 
preisgünstigste Solarenergie verwenden, zu bevorzugen. Weil grössere PSKW ge-
mäss Art. 12 Abs. 2 EnG im „nationalem Interesse“ und unabhängig vom Kanton 
realisiert werden, müssen die am besten geeigneten PSKW gefördert werden.  

16. Ohne Klimaschutz kein Wirtschaftswachstum. Die PSKW Nant de Drance und 
Linth Limmern belegen, dass PSKW bis 10 mal mehr Winterstrom generieren 
können im Vergleich zu einer höheren Mauer an der Grimsel.173 Nur mit einer hö-
heren Mauer kann das Wasser nicht mehrfach hochgepumpt und genutzt werden, 
wie beim Glarner PSKW. Wer höhere Staumauern und eine zusätzliche Gefähr-
dung der Biodiversität statt PSKW durchsetzen will, verhindert eine höhere Win-
terstromsicherheit. Wie oben ausgeführt, weist die Berner Regierung auf die 
neuen Windenergierekorde im Februar. In diesen Zeiten fallen auch die meisten 
„Nullstunden“ an. Wer höhere Staumauern will, nimmt nicht nur in Kauf die darun-
ter liegende Bevölkerung potenziell zu gefährden und zusätzlichen Winterstrom zu 
verhindern: Der Bevölkerung wird die preisgünstigsten Winterenergie 

 
173  Leistungsstarke PSKW können zudem die preisgünstigen PEB-Solarstromüberschüsse von über 8 Mio. Stromkonsumenten jeweils 

für die Nacht und solararmen Tagen hochpumpen. Bloss mit einer höheren Mauer können solch CO2-freie Dienstleistungen nicht er-
bracht werden. Auch solche Leistungen müssen bei der Interessensabwägung berücksichtigt werden.  
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vorenthalten. Dasselbe gilt in einem noch grösseren Ausmass für den Sommer-
strom, wie unabhängige Experten erklären.174 Auch die Experten des Weltklima-
rates (IPCC) bestätigten in ihrem dritten Klimabericht: „Ohne Klimaschutz gibt es 
kein Wirtschaftswachstum.“175 PSKW-Gegner verhindern nicht nur das grösste 
Winterstrompotential für die Schweiz, sondern auch die preisgünstigste Sommer-
energie. Dazu wird die Biodiversität noch weiter belastet. Im Gegensatz dazu 
könnten höhere PSKW-Kapazitäten eine grosse Chance für einen interessanten 
Winter- und auch Sommerstromaustausch mit der EU bieten. Wird „Solarenergie, 
Windkraft und Wasserkraft europaweit geschickt kombiniert, brauchen wir wenig 
saisonale Speicherkapazität.“176 Aus diesen und den erwähnten rechtlichen und 
verfassungsmässigen Gründen sprechen alle Fakten dafür, dass z.B. dass das 
bereits konzessionierte PSKW am Bernina mit 2.5 TWh/a oder 10 mal mehr Win-
terstrom mit einer Grimselmauer als einer der ersten PSKW in Angriff zu nehmen 
ist.177  

17.  Gewerbe- und innovationsfeindlich: mit Ross und Wagen ist 19. Jahrhun-
dert? 

 Mindestens so interessant sind auch die ökologischen und ökonomischen Auswir-
kungen im Sommerhalbjahr, wenn die Sonne 2/3 ihrer Leistung erbringt. Die Abb. 
5 veranschaulicht, dass erhebliche Solarstrommengen im Sommerhalbjahr hoch-
gepumpt werden können, statt seltene Erden und unnötige Ressourcen für Batte-
rien zu verwenden.178 Die PEB-PSKW Strategie ist nicht nur ökonomisch interes-
sant, sondern vor allem energetisch und ökologisch. Zu den in Abb. 5 erwähnten, 
verfügt die Schweiz über 80 Speicherkraftwerke (SPKW). Die meisten können 
ohne unverhältnismässigen Aufwand und Eingriffe in unberührte Landschaften zu 
PSKW transformiert werden. Damit können die dringenden Restwasserfragen 
ohne Stromeinbussen und Gefährdung der Biodiversität saniert werden. 
Dazu können solch umweltverträglich transformierte PSKW etwa 15 mal mehr 
CO2-freien Strom produzieren. Den Tatbeweis erbringt das 2014/16 vom Bundes-
rat genehmigte PSKW-Projekt Lagobianco, welches 19 mal mehr Strom und eine 
24 mal höhere inst. Leistung im Vergleich zu heute aufweist.179 Dieses PSKW-
Projekt trägt die Unterschrift von Frau Bunderätin Doris Leuthard bzw. wurde 
durch die Energieministerin 2016 genehmigt. Wird nur die Hälfte bzw. etwa 40 
SPKW zu PSKW konvertiert, wird die Schweiz über ausreichend PSKW-Kapazi-
täten verfügen, um künftig sämtliche Energiebedürfnisse der Schweiz mit CO2-

 
174  David Gautschi, Leiter Abt. Erneuerbare Energien AEW AG: Die Solarenergie gilt in der Energiebranche ab 2020 als die preisgüns-

tigste Energie; Schweizer Solarpreis 2021, S. 87 Solarstrom für 3 Rp./kWa.  
175  Tages-Anzeiger, 5. April 2022, Wissen, S. 36  
176  Prof. Dr. Anthony Patt, ETH Zürich, Autor des 6.IPCC-Berichts, Tages-Anzeiger, 5. April 2022, S. 36: „Energieautarkie ist keine gute 

Idee.“  
177   AXPO-Geschäftsbericht Linth Limmern, 2020/21. Südostschweiz und Linth Zeitung vom 04.04.2022. 
178 Batterien: Zurzeit ist die allseits erwünschte E-Mobilität ohne Batterien unvorstellbar. Deshalb sollten alle Batterienressourcen und 

Batterienkapazitäten im Sinne des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes von Art. 5 Abs. 2 BV für eine emissionsfreie E-Mobilität verwendet 
werden.  

179  PSKW Lagobianco am Bernina: Statt wie bisher 130 GWh kann das 2014/16 konzessionierte PSKW Lagobianco künftig 2‘500 GWh/a 
erzeugen; statt 43 MW weist es eine inst. Leistung von 1‘050 MW auf; weitere Informationen El. Ing. F. Vontobel, Elcom (e. REpower); 
El. Ing. R. Ferrari, e. Projektleiter REpower, Poschavo. 
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freiem Solarstrom zu garantieren (vgl. Teil F und G). Eine Voraussetzung dafür 
wäre, dass der Bund bzw. die parlamentarische Mehrheit nicht so innovations- und 
gewerbefeindlich wäre, und z.B. während einer minimalen Einführungszeit 
Min.P/PEB mit minimalen Ausgleichsleistungen fördern würde.180 Die Hauseigen-
tümer-, Mieter-/innen, Wohnbaugenossenschaften, KMU und übrige Gebäudein-
haber/innen könnten ihre täglichen Solarstromüberschüsse für die Nacht und son-
nenarme Tage hochpumpen – ohne tonnenweise Batterien zuhause zu lagern und 
warten zu müssen.181 Setzt die politische Parlamentsmehrheit in den nächsten De-
kaden die gleichen ineffizienten Massnahmen durch, wie in der letzten, ist zu be-
fürchten, dass die Energieirrfahrt mit Ross und Wagen ins 19. Jahrhundert fortge-
setzt wird: Die preisgünstigste Nutzung des mit Abstand grössten, CO2-freien So-
larstrompotentials von 67 TWh bis 127 TWh oder mehr mit der dank Min.P/PEB 
höchsten CO2-Reduktion wird weiterhin verhindert, obwohl diese PEB-PSKW-
Strategie aus heutiger Sicht die einzige Chance bietet, das Pariser Klimaabkom-
men bis 2050 zu erfüllen. Statt dessen scheint die sinnfreie Geldverschwendung 
noch jahrelang gesichert zu sein: Denn das energetisch, ökologisch und ökono-
misch geringste Strompotential mit 0.77 TWh mit den höchsten Förderbeiträgen 
von 200% bis über 300% der energierelevanten Bauinvestitionen wird noch jahre-
lang überfördert.182 Es ist nicht nachvollziehbar, warum mit wirkungslosen Sub-
ventionen in Milliardenhöhe am wenigsten Strom generiert und die höchsten Bio-
diversitätsschäden verursacht werden sollen.183 Ebenso wenig verständlich ist, 
warum längst konzessionierte PSKW-Kapazitäten im GW-Bereich wie am Bernina 
oder im Kanton Uri liegen bleiben und etwa 40 potentielle PSKW gar nicht geprüft 
werden. Damit diese alpinen PSKW laufen, sind keine Förderbeiträge von 200% 
bis 400% der energierelevanten Bauinvestitionen notwendig wie bei den KWKW 
noch müssen BLN-geschützte Landschaften zerstört werden. Statt dass die Haus-
eigentümer-, Wohnbaugenossenschaften etc. minimale Anreizbeiträge für 
Min.P/PEB-Gebäudesanierungen erhalten, um 67 oder 127 TWh zu generieren, 
müssen sie während 25 Jahren über hohe Tarife ‚rentenähnliche Subventionen‘ 
an staatsnahe Betriebe bezahlen.184 Einen Lichtblick könnte die verfassungskon-
forme Umsetzung185 der Motion Eymann bringen, weil sie – mit Ausnahme der 

 
180  Parl. Vorstösse (Mo 19.4202/Chr.E, Mo 19.4264/LM; IP 19.3642/Cl.F; Mo 19.4604/KF; Mo 19.4637+IP 19.4273/HG, Mo 19.4227/PSG 

usw.) für eine befristete Min.P/PEB-Förderung höchstens 30% für Min.P/PEB statt für 200% bis über 400% der energierelevanten Bau-
investitionen wie für KWKW (SGS GB 2019, S. 10-13). 

181  Min.P/PEB erschliessen heute die preisgünstigste CO2-freie PV-Energie (vgl. oben B Ziff. 1b). Mit befristeter Min.P/PEB-Förderung 120 
Fr./m2 per EBF für Wohn- und 100 Fr./m2 per EBF für Geschäftsbauten kann das grösste Solarstrompotential von mehr als 127 TWh/a 
erschlossen werden (PEB-Gebäudestudie 2019 Teil V lit. C).  

182 Wirkungslose Subventionen für Strom: „Bis 2035 fliessen Beiträge in der Höhe von drei Milliarden an kleine Wasserkraftwerke. Mit 
dem gleichen Geld liesse sich knapp siebenmal mehr Solarstrom produzieren.“ (Tages-Anzeiger vom 21. Okt. 2020), vgl. oben B Ziff. 4 
inkl. FN; SGS-Geschäftsbricht 2019, S. 10-13 und SGS-GB 2020, S. 17 und 69. 

183 Biodiversität und KWKW: KWKW: 770 GWh/a, Ausbaupotenzial Wasserkraft, BFE August 2019, S. 28. vgl. oben C Ziff. 5 inkl. FN; 
SGS-Geschäftsbricht 2019, S. 10-13 und SGS-GB 2020 WSL-Untersuchungen, S. 17 und 69. 

184 KWKW-Überförderung: Das KWKW Berschnerbach/SG weist Baukosten von 16.7 Mio. Fr. aus, erhält aber EVS-Förderbeiträge von 
37.7 Mio. Fr.; die Überförderung im Interesse der dahinterstehenden projektleitenden BKW beträgt 226% ([100% für den Bau und ca. 
126% Betriebssubvention] SGS-GB. 2019, S. 13 Ziff. 10). Statt Anreizbeiträge für Hauseigentümer und Wohnbaugenossenschaften zur 
Reduktion der 90 TWh/a Energieverluste finanzieren die Stromkonsumenten jahrelang überförderte KWKW der staatsnahen WKW-
Walenstadt und der BKW.  

185  Motion Eymann auf Kurs 19.4202: nachdem der Nationalrat am 17.6.2020 der Motion Eymann mit 137 Ja zu 53 Nein zustimmte sprach 
sich am 1.4.2022 die UREK-S mit 8 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen und am 31. Mai 2022 der Ständerat für die Motion Eymann aus. 
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PSKW - die Rechtsgrundlage für die Umsetzung der gesamten Solarstrompo-
tential-Studie bietet. 

18. Bessere Rahmenbedingungen: Mit 20‘000 PEB kaum Bundesförderung nö-
tig. Mit etwa 20‘000 bis 25‘000 Min.P/PEB benötigen PSKW nach einer Einfüh-
rungsphase keine 60% Bundesförderung mehr. Ähnlich wie die Motion Eymann 
(19.4202) fordern auch die übrigen oben in Ziff. 13 erwähnten parl. Vorstösse eine 
Reduktion der hohen Energieverluste im Gebäudebereich und eine verstärkte Nut-
zung des Solarstroms.186 Zusammen mit PSKW kann die Umsetzung der Motion 
Eymann eine dreifache Verbesserung der Rahmenbedingungen entfalten: 1. Re-
duktion der 80% Energieverluste bzw. 90 TWh/a inkl. CO2-Emissionen im Ge-
bäudebereich. 2. Mittels PSKW 67 TWh, 127 TWh bis 435 TWh PEB-Solarstrom 
generieren und 3. Erfüllung des Pariser Klimaabkommens mit garantierter Stro-
munabhängigkeit und verschonter Biodiversität. Die Reduktion von Energieverlus-
ten inkl. CO2-Emissionen und wachsende Solarstromeinnahmen führen nach der 
Einführungsphase bis 2050 zu erheblichen Einsparungen und Einnahmen von 
rund 31 Mrd. Fr. – anstelle der jährlichen Überweisungen von 8 Mrd. Fr. für fossil-
nukleare Energieimporte (vgl. Teil F und G).  

19.  Grimsel und die Technologie des vorletzten Jahrhunderts: Die Wasserkraft-
nutzung an der Grimsel begann bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Verschiedene Projekte, wie Grimsel-West und weitere wurden lanciert und vom 
Bundesgericht gestoppt. Das im Bundesinventar der Landschaften von nationaler 
Bedeutung (BLN) aufgeführte Objekt 1706/1057 der Berner Hochalpen Aletsch-
Bietschhorn geniesst laut Rechtsgutachten von Prof. Dr. Alfred Kölz aus dem Jahr 
1995 aufgrund Art. 78 Abs. 5 BV besonderen verfassungsmässigen Schutz. Am 
Anfang der Wasserkraftnutzung im 19. Jahrhundert mit Johannes Badrutt in St. 
Moritz floss das Wasser vom Berg zum Tal. Mit der einmaligen energetischen Nut-
zung der Höhendifferenz erschöpfte sich die Wasserkraftfunktion der früheren 
Epoche. Etwa 140 Jahre später stellte sich die Frage: Können so grosse Bauin-
vestitionen wirklich nur einmal pro Jahr genutzt werden, indem das Wasser gestaut 
und dann einmal pro Jahr zu Tal fliesst? Wie die Welt, wandelten sich auch die 
Energietechnologien187, nur an der Grimsel nicht?  

20.  Das neue Rückgrat der CO2-freien Energieversorgung: PEB und PSKW. Die 
Wasserkraft war als Technologie des 19. Jahrhundert mit rund 37 TWh/a, die bis-
her etwa 15% der Gesamtenergieversorgung deckt, das "Rückgrat" der Schweizer 
Energieversorgung. Künftig können 67 TWh oder mittels gemessenen Werten 127 
bis 435 TWh CO2-freier einheimischer Solarstrom im Inland generiert werden. Gut 

 
Sie impliziert verschiedene ähnliche parl. Vorstösse und wurde unterzeichnet von SR Maya Graf (GP/BL), NR Edith Graf-Litscher 
(SP/TG), NR Leo Müller (CVP/LU), NR Beat Jans (SP/BS), Lisa Mazzone (GP/GE), wie oben ausgeführt Teil A Ziff. 15a inkl. FN, B 
Ziff. 8 und 11.   

186  Ziff. 13 Gewerbe- und innovationsfeindlich, vgl. erwähnte parl. Vorstösse von CVP-, FDP-, SP- und SVP-Parlamentarierinnen.  
187 Technologiestillstand an der Grimsel: Es stellt sich die Frage, warum ein veraltetes Projekt des 19. Jahrhunderts mit höheren Mau-

ern nicht einem neueren Min.P/PEB-Projekt in Kombination z.B. mit dem PSKW-Projekt Brienzersee-Grimselsee gegenübergestellt 
wird. Warum sollen die PEB-Hauseigentümer, Wohnbaugenossenschaften und PEB-KMU angesichts der schmelzenden Gletscher 
nicht die Möglichkeit erhalten ihren Solarstrom tagsüber für die Nacht und an sonnenarmen Tagen hochzupumpen? 
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8.5 Mio. Stromkonsumenten können als Hauseigentümer-, Mieter-, Gebäudeei-
gentümer/innen und KMU erheblich mehr als die gesamte bisherige Energiever-
sorgung des Landes generieren. Für nachts und sonnenarme Tage bedarf es einer 
Zwischenspeicherung von einigen Tagen - nicht Monaten. Die Wasserkraft wird 
nicht abgeschrieben, im Gegenteil. Sie übernimmt als zentrales Element mit 
PSKW eine neue, ökologischere und energetisch erheblich umfassendere Funk-
tion. Statt nur 15% der Landesversorgung mit über 15'000 km «teilweise oder ganz 
trockengelegter Flussstrecken» und einer massiv gefährdeten Biodiversität, kann 
die Wasserkraft zusammen mit Min.P/PEB die gesamte Energieversorgung zu 
100% CO2-frei garantieren (vgl. Teil D, F und G).  

21. Das Hydro-solare Dreamteam PEB/PSKW: 10 bis über 15 mal mehr Re-
gelenergie. Die Pumpspeicherkraftwerke (PSKW) erweisen sich je länger je mehr 
als ideale Ergänzung zu den PEB, welche im GW-Bereich CO2-freien Solarstrom 
erzeugen können. Dieses hydro-solare Dreamteam erlaubt mit effizient genutztem 
Solarstrom allen Hauseigentümern, Mietern und KMU sich von Abgasen und sämt-
lichen fossil-nuklearen Energien zu befreien. Jedes Wohn- und Geschäftshaus 
wird auch von einem erheblichen Batterieressourcenverbrauch von ev. ein bis zwei 
Tonnen Batterien pro Wohnung entlastet. Ein Blick auf die Abb. 5 oben zeigt die 
Wasserkraftnutzung des 19. Jahrhundert an der Grimsel, wie sie Johannes Badrutt 
1879 entwickelte, erlaubt keinem der 8.5 Mio. Stromkonsumenten den eigenen 
Solarstrom für die sonnenarme Zeit hochzupumpen. Wie oben ausgeführt si-
chern PSKW, wie das 2014/16 von Bundesrat und Bündner Regierung genehmigte 
PSKW-Projekt Lagobianco, 19 mal mehr Strom und eine 24 Mal höhere inst. Leis-
tung im Vergleich zu heute.188 Dazu können die Restwasserstrecken ohne 
Stromeinbussen und Gefährdung der Biodiversität saniert werden. Mit einer 
höheren inst. Leistung könnte die Schweiz im Winterhalbjahr mehr Regelenergie 
gegen Windstrom mit den Nachbarländern austauschen. Im Gegensatz zu KWKW 
entfallen bei PSKW praktisch alle schwerwiegenden Eingriffe in Landschaften von 
nationaler Bedeutung, wie es sich am Bernina zeigte. Verfassungsrechtlich ge-
schützte einzigartige Landschaften von nationaler Bedeutung und eine weitere Ge-
fährdung der Biodiversität, sind mit einer PEB-PSKW Strategie in der Regel aus-
geschlossen, wie das konzessionierte PSKW-Projekt Lagobianco belegt.  

22. Die sichere CO2-freie Stromversorgung im Winter mit 67 bis 127 TWh/a: 
 Der durchschnittliche Winterstromverbrauch beträgt rund 32 TWh/a - im Ver-
gleich zum Sommerhalbjahr mit ca. 26 TWh/a.189 Wird das Solarstrompotential ge-
mäss Bundesrat mit 67 TWh umgesetzt, wird der ganze einheimische Strombedarf 
von heute rund 58 TWh/a kontinuierlich um 67 TWh Solarstrom verstärkt. Dies 
ist auch notwendig, um die ca. 180 TWh/a fossil-nuklearen Energien bis 2050 zu 

 
188  PSKW Lagobianco am Bernina: Statt wie bisher 130 GWh kann das 2014/16 konzessionierte PSKW Lagobianco künftig 2‘500 GWh/a 

erzeugen; statt 43 MW weist es eine inst. Leistung von 1‘050 MW auf; weitere Informationen El. Ing. F. Vontobel, Elcom (e. REpower); 
El. Ing. R. Ferrari, e. Projektleiter REpower, Poschavo. 

189  Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2020, S. 10, Tab. 6a. Im Winterhalbjahr vor Corona verbrauchte die Schweiz rund knapp 32 TWh 
im Winterhalbjahr und gut 26 TWh im Sommerhalbjahr (Endverbrauch).  
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substituieren.190 Die Min.P/PEB-PSKW können den Winterstromanteil dank den 
zusätzlichen 67 bis 127 TWh/a erheblich erhöhen, ohne den Landschaftsschutz 
und die Biodiversität zu belasten. Dazu können die PEB-Solarstromüberschüsse 
den gesamten Winterstrombedarf aller 15 kürzlich vom BFE vorgestellten Stau-
seeprojekten ersetzen, welche 2 TWh bis 2040 sichern sollen.191 Sank die Anzahl 
Widerstandsheizungen seit 2009 von 235'000 auf 117'000 Elektroheizungen, be-
deutet dies einen geringeren Winterstromverbrauch zum Heizen. Dadurch konnte 
auch der Winterstrombedarf auf rund 3.3 TWh/a vermindert werden. Durch PEB-
PSKW können auch die restlichen 3.3 TWh/a substituiert werden.192 PEB-PSKW 
sorgen nicht nur am Bernina für mehr CO2-freien Solarstrom und mehr Biodiversi-
tät, sondern bei allen PSKW, wie Abb. 5 veranschaulicht.  

23.  Die garantierte unabhängige Stromversorgung. In mehreren Alpenkantonen 
sind rund 10 verschiedene PSKW in Betrieb.193 Von den oben in Ziff. 6 erwähnten 
PSKW wurde das 1.05 GW PSKW Lagobianco am Bernina bereits 2014 von der 
Bündner Regierung konzessioniert. 2016 wurde das umweltverträgliche PSKW-
Projekt von der Regierung und vom Bundesrat genehmigt. Seither wartet es auf 
die Realisierung. Die inst. Leistung beim Lagobianco/GR ist mit 1‘050 MW fast 
identisch mit einer von 1‘000 MW eines PSKW-Projekts Brienzer-Grimselsee.194 
Erstaunlicherweise wurde dieses PSKW offenbar nicht weiterverfolgt. Im Vergleich 
zum Lago di Poschiavo mit 120 Mio. m3 ist der Brienzersee mit 5‘200 Mio. m3 über 
43 mal grösser; der Grimselsee ist mit 94 Mio. m3 über 3.6 mal grösser im Ver-
gleich zum Lagobianco mit 26 Mio.m3. Mit derselben umweltschonenden PSKW-
Bauweise wie in Poschiavo könnte der Kanton Bern zwischen Brienzer- und Grim-
selsee mit parallelen Druckleitungen technisch etwa 3.5 GW PSKW-Leistung re-
alisieren. Laut Stellungnahme des Kantons Bern vom 11. März 2021 zum Parla-
mentsvorstoss 039-2021 soll der Pegelhub aber bloss 0.5 m betragen. In Poschi-
avo variieren die Seeschwankungen in den Sommermonaten zwischen 3 bis 7.5 
m und am Lagobianco bis 11.5 m!195 Es ist nicht ersichtlich, warum für ein propor-
tional vergleichbares PSKW mit ebenfalls bewohnten Ufern nicht wenigstens 2 
bis 3 m Seespiegelschwankung im Sommer vorgesehen wird. Laut Fischereiex-
perten und EAWAG-Untersuchungen 2008/11 beim Lago di Poschiavo bemerken 
z.B. die Fische kaum Seeschwankungen von etwa einem Meter pro Tag. Nicht 
ganz nachvollziehbar ist auch, warum mit dem Räterichsbodensee (mit bloss 25 
Mio. m3) der fast viermal kleinere See als der Grimselsee (mit 94 Mio. m3) 

 
190   Energieträger: Rund 160 TWh/a fossile und rund 20 TWh/a nukleare Energien.  
191 BFE, Katia Alich, UVEK, Abt. Energieeffizienz und Erneuerbare Energien, Bern, 23. März 2022.  
192  Ersatz von Widerstandsheizungen mittels Wärmepumpen bei 117'000 Wohnhäuser und PEB/PSKW (Mischa Aebi, Sonntagszeitung 

von 24.  Feb. 2022, S. 13). 
193  PSKW: Die inst. Leistung beträgt beim PSKW Linth Limmern (GL) rund 1 GW, bei Nant de Drance (VS) 0.4 GW, in Veytaux (VD) ca. 

0.42 GW; dazu kommen noch einige PSKW mit geringerer inst. Leistung.  
194  PSKW-Vorschlag Brienzersee – Grimselsee: vgl. SGS-PSKW Vorschlag vom 3. Juli 2009 an KWO für 2 GW-PSKW Brienzersee – 

Grimselsee.  
195  PSKW Lagobianco und Brienzer-Grimselsee: Die Konzessions- und Projektgenehmigung des Lagobianco 2014/16 erfüllte sämtliche 

Umweltauflagen der verschiedenen Umweltberichte 2008 bis 2016. Unverständlich ist, warum der Puschlaversee Seeschwankungen 
von 961.5 m bis auf 954.0 m – also 7.5 m schwanken kann – und am Brienzersee bloss um 0.5m - obschon der Brienzersee über 50 
mal grösser ist! 
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berücksichtigt werden soll. Gilt für das veraltete Grimselprojekt zum Denkverbot 
auch noch ein vorsorglicher Heimatschutz? Im Winter stellt sich diese Frage we-
niger, wenn die Seeufer verschneit sind. Warum werden nicht ähnliche Pegel-
schwankungen wie am Bernina auch zwischen Brienzer-Grimselsee umge-
setzt? Bei rechtsgleicher PSKW-Umsetzung (da die Uferbereiche beider Seen teil-
weise verbaut sind) im Kanton Bern, wie in Graubünden, kann der Kanton Bern 
insgesamt wahrscheinlich über so viele Ober- und Unterspeicher verfügen, um 
mehr als 8-GW-PSKW-Kapazitäten zu nutzen ohne neue Gebirgslandschaften 
beanspruchen zu müssen.196  

24.  Die Rechtsprechung des Bundesgerichts respektieren 
 Für künftige Solarstromszenarien gilt es wie 2008/11 am Bernina zu prüfen, ob 

eine landschaftsschonende Transformation eines bestehenden Speicherkraftwer-
kes zu einem PSKW „geeignet und erforderlich“ ist und für die Betroffenen „zumut-
bar und verhältnismässig sein“ kann. Können entsprechend landschaftsverträgli-
che PSKW realisiert werden, wäre es unverhältnismässig, neue unberührte Land-
schaften zu beanspruchen, wenn eine gleichwertige Stromversorgungssicherheit 
mit landschaftsschonenden PSKW-Transformationen ebenso gut möglich wäre.197 
Verfügen solche PSKW über eine minimale installierte Leistung von mindestens 
200 MW, können sie im öffentlichen Netz stabilisierend mitwirken und gemäss Art. 
12 Abs. 2 EnG im nationalen Interesse errichtet werden. Werden PSKW im natio-
nalen Interesse realisiert, müssen zuerst die geeigneten und konzessionierten 
Projekte umgesetzt werden. Mit den erwähnten PSKW-Kapazitäten im Kanton 
Graubünden und Bern sowie in weiteren Kantonen kann die Schweiz mit den 67 
TWh/a des Bundesrats oder den 127 TWh/a künftig eine unabhängige Strom-
versorgung gewährleisten. Dafür müssen sich die zuständigen Behörden dazu 
entscheiden, mehr Mittel in den Min.P/PEB- und PSKW-Bereich zu investieren als 
für fossil-nukleare Energieimporte; wofür jährlich rund 8 Mrd. Fr. an fossilnukleare 
Energiehändler überwiesen werden.198     

 
196  PSKW-Kapazität: Ein PSKW-Brienzer-Grimselsee würde über ein mehr als 3.5 mal grösseres Volumen verfügen als das PSKW 

Lagobianco. Mit Seeschwankungen von 3 m sind sie 6 mal grösser im Vergleich zum PSKW-Puschlav. Dazu ist die Höhendifferenz am 
Brienzersee noch etwa 100 m höher. Die technisch mögliche PSKW-Kapazität im Vergleich zur bisherigen dürfte gegen den Faktor 10 
bis über 15 höher sein.   

197  BGE 136 I 87 E. 3.2.   
198  Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2020, S. 55, Tab. 41.   
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D. Solarstrompotential mit gemessenen Werten: 127 bis 435 TWh  
1.  Die gemessenen Werte respektieren     45 
2.  Solarer Zubau entsprechend den Vorgaben der Bevölkerung   45 
3. Forschungsgesetz und Souverän     45 
4.  Entscheidend: Installierte PEB-Leistung pro EFH, MFH und KMU/Geschäftsbau 46 
5. Die installierte PEB-Leistung pro Gebäudekategorie    46 
6. Beste Durchschnittswerte statt Spitzenwerte verwenden   46 
7. Skaleneffekt nutzen       47 
8. Die dreidimensionale Wirkung der Min.P/PEB    47 
9. Die Solarenergie ist die preisgünstigste Energie    47 
10.  Min.P und Durchschnittsinvestitionen      48 
11. Min.P/PEB: Der optimale Schlüssel für das Pariser Klimaabkommen  48 
12.  Solarer Zubau von 15% und 20% bis 2050     48 
13.  Min.P/PEB-Trend mit grösster CO2-Reduktion hält an    48 
14.  Die optimale Kombination gegen Klimaerwärmung: PEB und E-Mobilität   49 

1. Die gemessenen Werte respektieren: Die zwischen 2015 und 2019 durch 
KMU199, Hauseigentümer/-, Mieter/innen und Wohnbaugenossenschaften reali-
sierten Solaranlagen bei EFH, MFH und KMU führten zu einem solaren Zubau von 
12% bis 26%; im Durchschnitt 18.6%.200 Anstelle theoretischer Annahmen oder 
Behauptungen mit geschätzten Werten privater oder anderer Institutionen (vgl. B 
Ziff. 1 und 2) werden ausschliesslich gemessene empirische Werte verwendet. Sie 
sind öffentlich und für alle im Internet überprüfbar. Wer zweifelt kann diese Ge-
bäude im Internet oder vor Ort besichtigen. Entsprechend diesen demokratischen 
Vorgaben werden zwei Varianten zwischen 12% und 26% mit einem solaren Zu-
bau von 15% und 20% bis 2050 verwendet. Die Umsetzung dieser Fakten ergibt 
bis 2050 nachstehendes Solarstrompotential: 

2. Solarer Zubau entsprechend den Vorgaben der Bevölkerung  
 

 
 
 

 

 

 

 Abb. 6. Beim solaren Min.P/PEB-Zubau von 15% pro Jahr können 127 TWh/a Solarstrom erzeugt werden. Beim 
jährlichen Zubau von 20% können gut 435 TWh/a Gebäude-Solarstrom oder 180% des aktuellen Landverbrauchs 
generiert werden – ohne 1 m2 Kulturland oder eine unberührte Landschaft zu beanspruchen. 

3. Forschungsgesetz und Souverän: Aufgrund des Bundesgesetzes über die För-
derung der Forschung und der Innovation (FIFG), Art. 89 BV sowie um die Ziele 
des Pariser Klimaabkommens bis 2050 zu erfüllen, stellen sich folgende Fragen: 

 a.  Solarer Zubau: Ist ein solarer Zubau von 15% oder 20% pro Jahr bis 2050 
möglich?  

 
199  Für Geschäftsbauten (Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industriebauten bzw. Klein- und Mittelbetriebe) wird der Begriff KMU verwendet. 
200  Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2019, S. 46, Tab. 32; im Jahr 2020 führten die von EFH, MFH und KMU installierten PV-Solaranlagen 

mit 2598.7 GWh/a zu einem solaren Zubau von: + 19.3%.  

Solar-Zubau von 15% bis 2050: E (29) = 2'200∙ 1.1529⏟  
57.6

≈ 127 TWh  

Solar-Zubau von 20% bis 2050: E (29) = 2'200∙ 1.2029⏟  
197.8

≈ 435 TWh  

Nichts Neues: alles realisierte EFH, MFH und KMU; Durchschnitt 2015 bis 2020: 18.6% Solar-Zubau/Jahr   
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 b.  Pariser Klimaabkommen: Können die Ziele des ratifizierten Pariser Klimaab-
kommens mit  einem jährlichen solaren Zubau von 15% oder 20% erreicht wer-
den?  

 c. Passivhaus/Minergie-P/PEB: Können die CO2-freien Voraussetzungen des 
Pariser     Klimaabkommens mittels Min.P/PEB bis 2050 am Gebäu-
depark realisiert werden?  

 d. Bundesverfassung (BV): Werden die im Art. 89 Abs. 1 und 2 BV geforderten 
Vorgaben   einer "ausreichenden, sicheren und umweltverträglichen 
Energieversorgung" mit Min.P/PEB  Massnahmen201 erreicht? 

 e. OECD-Länder: Sind diese Min.P/PEB-Ergebnisse auch auf andere Länder202 
übertragbar,  wie z.B. für OECD-Länder? 

4. Entscheidend: Installierte PEB-Leistung pro EFH, MFH und KMU/Geschäfts-
bau  

 Der Nachweis: Um die oben erwähnten Fragen zu beantworten, müssen die bis-
her von der Norman Foster PEB-Jury überprüften PEB-EFH, PEB-MFH und PEB-
KMU untersucht werden. Damit die wissenschaftlichen Ansprüche gemäss FIFG 
respektiert werden, muss die bereits installierte Leistung pro Gebäude und für 
jede Gebäudekategorie separat ermittelt werden. Liegen überprüfbare empirische 
Werte der PEB mit den gemessenen und von den jeweiligen EVU bestätigten Mes-
sungen vor, kann die installierte Leistung pro Gebäudekategorie ermittelt und de-
finiert werden.203 Daraus ergeben sich die Spitzen- wie auch die Durchschnittwerte 
der installierten Leistung der letzten Jahre für die jeweilige Gebäudekategorie. Die 
Grundlagen liefern die gemessenen Werte der Einfamilienhäuser (EFH), der Mehr-
familienhäuser (MFH) und der KMU/Geschäftsbauten. 

5. Die installierte PEB-Leistung pro Gebäudekategorie: Unsere Gesellschaften in 
Europa und in anderen OECD-Ländern stehen am Anfang einer effizienten solaren 
PEB-Energienutzung. Im Zentrum steht das Gebäude, welches bisher lokal, nati-
onal und global für etwa 50% des Energiekonsums, ca. 50% der Energieverluste 
und etwa für die Hälfte der CO2-Emissionen verantwortlich ist. Berücksichtigt wer-
den alle Gebäudekategorien inkl. Dienstleistungs- und Industriebauten, nicht nur 
Wohngebäude, wie oft bei den Statistiken publiziert. Die PlusEnergieBauten nut-
zen die grösste bereits erschlossene Fläche für die solare Nutzung bei gleichzeiti-
ger Reduktion der hohen Energieverluste inkl. CO2-Emissionen. Wichtig ist eine 
bisher unberücksichtigte Tatsache: Ohne die bestens funktionierende Min.P/PEB-

 
201  Schweizerische Bundesverfassung Art. 89 Abs. 1 und 2 BV.  
202  Die nachstehenden PEB-Ergebnisse mit der jeweils installierten Leistung pro Gebäudekategorie (EFH, MFH und KMU) gemäss SAS 

PEB-Liste 2015-2020 von August 2021 bestätigen die erheblichen Auswirkungen bezüglich Solarstrompotential (vgl. Teil E). Für die 
OECD-Länder muss parallel zur PEB/PSKW-Rundumversorgung die Windenergieversorgung berücksichtigt werden. Alle interessierten 
Forscher/innen und Forschungsinstitutionen wird ein Augenschein bei den erwähnten Min.P/PEB empfohlen.     

203  Norman Foster PEB-Awards und Schweizer Solarpreis PEB-Auszeichnungen sind alle im Internet veröffentlicht und überprüfbar: 
www.Solaragentur.ch, Prix Solaire Suisse/Schweizer Solarpreis 2020 und früher. 
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Gebäudetechnologie entfällt die CO2-freie Stromproduktion für den Verkehr mit 
einem Gesamtverbrauch von rund 35% auf lokaler, nationaler und globaler Ebene.  

6. Beste Durchschnittswerte statt Spitzenwerte verwenden: Mit den PEB zeich-
net sich eine neue solare Entwicklung ab. Die Solaranlagen erzeugen immer mehr 
Solarstrom und höhere PEB-Solarstromüberschüsse. Mit steigender Energieeffizi-
enz des Min.P-Baustandards sinkt der Energieverbrauch des Gebäudeparks. Den-
noch dürfen für das Solarstrompotential von 127 TWh/a und 435 TWh/a nicht nur 
die Spitzenwerte pro Gebäudekategorie verwendet werden. Diese sehr vorsichtige 
und zurückhaltende Min.P/PEB-Strategie geht aus den Abb. 7 bis Abb. 9 des Teil 
E hervor. Dort wird klar ersichtlich, dass nur ein Bruchteil der Spitzenwerte für das 
Solarstrompotential von 127 TWh/a und 435 TWh/a berücksichtigt wird. Diese Vor-
sichtsstrategie garantiert, dass praktisch jedes Wohn- und Geschäftshaus als 
Min.P/PEB-Neubau oder als PEB-Sanierung realisierbar ist. Dies gilt selbst bei 
Wohnbausanierungen, die während vier Monaten verschattet sind.204  

7.  Skaleneffekt nutzen: Auch wenn sich mit PEB eine neue solare Entwicklung ab-
zeichnet, dürfen nicht nur die Spitzenwerte pro Gebäudekategorie verwendet wer-
den. Es gilt die Skaleneffekte (Economies of Scale) zu nutzen und Solarzellen als 
Gebäudebestandteile der Dach- und Fassadenoberfläche gemäss Art. 642 Abs. 
2 zu integrieren. Sie erfolgen künftig weniger als "Einzelfallanfertigung" sondern 
vermehrt "quasi-seriell" zum (vorfabrizierten) Gebäudebestanteil mit einer aktiven 
statt inaktiven Gebäudehülle. Die dreifachverglasten Fenster werden heute prak-
tisch überall standardmässig anstelle der bloss zweifach verglasten Fenster reali-
siert. Damit entfallen Mehrkosten für den Min.P-Baustandard in diesem Gebäu-
debereich. Eine minimale MuKEn- oder Minergie-Dämmung gilt heute als Minimal-
standard für eine Baubewilligung; sie genügt aber nicht für das Pariser Klimaab-
kommen.205 Nachdem das ganze Baubewilligungsverfahren, mit Baugesuch, Bau-
ausschreibung, Profilierung, Gerüstbau etc. für eine minimale Dämmung von 16-
20 cm Mineralwolle ohnehin erfolgt, fallen die bescheidenen Zusatzkosten für 10-
12 cm Zusatzdämmung für eine Passivhaus/Minergie-P/Dämmung kaum ins Ge-
wicht (vgl. Minergie-P/Dämmungstrilogie Prof. A. Binz).206 In diesem Sinne gilt es 
möglichst überall die Skaleneffekte auch bei der Min.P/Dämmung zu nutzen. Die 
klima-positiven Auswirkungen sind ausserordentlich vorteilhaft im Vergleich zu al-
len anderen Bauinvestitionen.  

8.  Die dreidimensionale Wirkung der Min.P/PEB: Wie oben in Teil D Ziff. 7 der NF-
PEB Solarstrom-Potentialstudie ausgeführt, verursacht der Passivhaus/Minergie-
P Baustandard trotz der etwas verstärkten Dämmung längerfristig keine Mehr-
kosten, im Gegenteil. Dieser Min.P-Baustandard bildet die wichtigste Grundlage 

 
204  Schweizer Solarpreis 2019, 127% PEB-MFH-Sanierung Paula Giger in 8877 Murg/SG.  
205  Ungenügende Dämmung mit Minergie und MuKEn (vgl. oben Teil A Ziff. 38, SR Damian Müller und Botschaft Bundesrat vom 1. 

Dez. 2017, S. 253 bezüglich Langlebigkeit von Kohlendioxid (CO2) „sind die Emissionen in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts auf 
netto Null zu stabilisieren.“)  

206  Prof. A. Binz, Minergie-P/Dämmungs-Trilogie, Schweizer Solarpreis 2020, S. 14 und 15.  
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der PEB und damit die wichtigste Voraussetzung für die hohen PEB Solarstrom-
überschüsse:  

a)  CO2-freie PEB-Gebäude: Solarstromüberschüsse sorgen für emissionsfreie Ge-
bäude, die lokal, national und global etwa 50% der CO2-Emissionen senken.  

b)  CO2-freier Verkehr: Die hohen PEB-Solarstromüberschüsse garantieren immer 
höhere Solarstromreserven für eine CO2-freie Versorgung des öffentlichen und 
des privaten Verkehrs.207 

c)  Einsparungen ≈ 8 Mrd. Fr./Jahr: Vom Gesamtenergiebedarf machen die Treib-
stoffeinsparungen des Verkehrs ca. 35% und die Brennstoffeinsparungen des Ge-
bäudesektors rund 50% aus; insgesamt etwa 85% weniger CO2-Emissionen. 
Diese Emissionsreduktion senkt gleichzeitig rund 85% der Brenn- und Treibstoff-
kosten. Dadurch können künftig fossil-nukleare Energieimporte von rund 8 Mrd. 
Fr. pro Jahr eingespart werden.208 Bei einer Umstellung auf Min.P/PEB entfallen 
diese Kosten (vgl. PEB-Gebäudestudie 2019, Teil V lit. C).  

9.  Die Solarenergie ist die preisgünstigste Energie: Die Solarenergie gilt in der 
Energiebranche ab 2020 als preisgünstigste Energie.209 Auch bei den PEB-Ener-
gieszenarien sorgt der Passivhaus/Min.P-Baustandard für die rasche energetische 
und ökonomische Amortisation des Min.P/PEB-Investitionen. PEB sind im Durch-
schnitt nach 6 bis 9 Jahren amortisiert.210 

10. Min.P und Durchschnittsinvestitionen: Aus den erwähnten Gründen werden 
weder für den solaren "15%-Zubau" noch für den solaren "20%-Zubau" bis 2050 
die höchstinstallierte Leistung der jeweiligen Gebäudekategorie verwendet, ob-
wohl all diese PEB perfekt und emissionsfrei funktionieren. Alle Min.P/PEB verfü-
gen über bestätige EVU-Werte und entsprechen dem Stand der Technik gemäss 
Art. 44 Abs.4 EnG. Die gemessenen Werte praktisch aller PEB bestätigen: Viel 
entscheidender und bis zehnmal wichtiger als solare Spitzenwerte ist eine kon-
stante und ausnahmslos konsequente Min.P-Dämmung bei allen beheizten und 
gekühlten Gebäuden.  

11.  Min.P/PEB: Der optimale Schlüssel für das Pariser Klimaabkommen: Die Mi-
nergie-P/PEB erweisen sich als der optimale energetische, ökologische und öko-
nomische Schlüssel für die Energiewende und das Pariser Klimaabkommen. Vors-
ichtigerweise werden bewährte Massnahmen und eher konservative Annahmen 
im Vergleich zum optimalen Stand der Gebäudetechnik übernommen. Sie sind 
praktisch bei jedem Wohn- und Geschäftsbau realisierbar, egal ob PEB-Neubau 
oder PEB-Sanierung. Die gemessenen Werte von PEB-Wohn- und -Geschäfts-
bauten bestätigen: Der Energiekonsum und die emittierten CO2-Emissionen sind 

 
207  Schweizer Solarpreis 2020, S. 22-41 und Solarpreis 2021, S. 89-91.  
208 Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2020, S. 21 Tab. 14 und S. 55 Tab. 41. 
209  David Gautschi, Leiter Abt. Erneuerbare Energien AEW AG, vgl. oben B Ziff. 1 lit. b, NF-PEB Regl.; Schweizer Solarpreis 2021, S. 87 

Solarstrom für 3 Rp./kWa.  
210 PEB-Gebäudestudie 2019, S. 120-138; vgl. auch Solarstrom für 3 Rp/kWh, Schweizer Solarpreis 2021, S. 87  



64 

 

mehr von der Ausbildung und PEB-Erfahrung der Planer und Architekten abhän-
gig, als ob es sich um einen PEB-Neubau oder eine PEB-Sanierung handelt. 
Dadurch ist gewährleistet, dass praktisch jedes Gebäude eines Landes auf demo-
kratische Weise seinen emissionsarmen Solarstrombeitrag für die gesamte Ener-
gieversorgung des Landes leisten kann.211 

12.  Solarer Zubau von 15% und 20% bis 2050: Um herauszufinden, ob ein solarer 
Zubau von 15% oder 20% pro Jahr möglich ist, müssen die gemessenen Werte 
der bereits realisierten Min.P/PEB und PEB aller Gebäudekategorien untersucht 
werden. Zu diesem Zweck werden die beheizten und gekühlten Gebäude in drei 
Gebäude-Kategorien unterteilt: Einfamilien- (EFH), Mehrfamilien- (MFH) und 
Geschäftsbauten (KMU). Angesichts der steigenden Erderwärmung, der ext-
rem hohen CO2-Emissionen und 80% Energieverluste im Gebäudebereich wäre 
es indessen absolut verkehrt und grob irreführend, bloss die PV-Investitionen und 
PV-Installationen für eine zusätzliche Stromproduktion zu fördern. Im Gegenteil, 
die Minergie-P/Passivhaus-Dämmung mit U-Werten von 0.09 bis 0.11 W/m2K bei 
allen beheizten und gekühlten Gebäuden ist bezüglich Klimaerwärmung noch viel 
wichtiger und dringlicher, um die CO2-Emissionen bis 2050 zu eliminieren.212 

13. Min.P/PEB-Trend mit grösster CO2-Reduktion hält an: Aufgrund der gegenwär-
tigen Entwicklung ist heute absehbar, dass die installierte PV-Leistung pro Ge-
bäude steigt und die 80% Energieverluste im Gebäudebereich sinken werden. Be-
reits ein Vergleich des ersten Norman Foster 182%-PEB-Solarpreises von 2010 in 
Vaduz mit dem letztjährigen 817%-NF-PEB in Waltensburg/GR bestätigt eine gute 
Verdreifachung der installierten Leistung von 14.8 kWp auf 48.4 kWp. Der PEB-
Solarstromüberschuss stieg in derselben EFH-Gebäudekategorie sogar über das 
Sechsfache von 5‘700 kWh/a auf 35‘200 kWh/a.213 

14. Die optimale Kombination gegen Klimaerwärmung: PEB und E-Mobilität. Die 
mit Abstand grösste CO2-Reduktion erfolgt durch die Kombination von PEB und 
E-Mobilität: Ersatz der Verbrennungs- durch emissionsfrei funktionierende Elekt-
romotoren, welche durch CO2-freie PEB-Solarstromüberschüsse angetrieben 
werden. Im Gebäudebereich können entsprechend dem aktuellen Stand der Tech-
nik (Art. 44 Abs. 4 EnG) durchschnittlich 80% und im terrestrischen Verkehrssektor 
etwa 70% Energieverluste inkl. CO2-Emissionen reduziert werden.214 Auch wenn 
die ersten Flugzeuge bereits über Elektroantriebe verfügen, ist noch kein tatsäch-
licher Technologie-Durchbruch ersichtlich.215 Hingegen kann ein steigender Teil 
des terrestrischen Verkehrs bereits heute auf Elektroantrieb umgestellt werden, 
wie die Zuwachsraten an E-Autos inkl. leichter Lastfahrzeuge bestätigen. Indem 

 
211 Schweizer Solarpreis PEB ab 2000, ab 2010 als Norman Foster-PEB, im Internet publiziert ab 2013, total ca. 3'800 Publikationen.  
212  U-Werte bilden die einfachste, preisgünstigste und wirksamste Energie- und Klimamassnahme, um Energieverluste zu vermeiden. 
213  Schweizer Solarpreis 2010, Fam. Ospelt, 9490 Vaduz, S. 44 und Solarpreis 2020 Brunner/Bapst, 7158 Waltensburg/GR, S. 22 bis 27.  
214  Energieverluste: Gebäude und terrestrischer Verkehr 25b Ziff. 7b-FN 
215  Luftfahrtpionier André Borschberg erfolgreicher 1.5 h E-Erstflug mit Propellerflugzeug in Sion/VS, NZZ, 21.6.2019 und Schweizer 

Solarpreis 2016, S.12 bis 15 und S. 102.  
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diese Fahrzeuge durch PEB-Solarstromüberschüsse CO2-frei angetrieben wer-
den, kann praktisch der gesamte terrestrische fossile Verkehrsenergiebedarf von 
50 bis 60 TWh/a216 durch CO2-freien Solarstrom versorgt werden. Dadurch können 
zu den rund 25 Mio. t CO2-Emissionen des Gebäude- noch ca. 18 Mio. t CO2-
Emissionen des terrestrischen Verkehrssektors eliminiert werden – insgesamt 
etwa 43 Mio. t - oder rund 85% der CO2-Emissionen der Schweiz. 

 

 
216  Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2020, S. 2, S. 21 Tab. 21 und S. 26. 
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E. Die demokratisch installierte Leistung bei Wohn- und Geschäftsbauten  
1.  MFH-Installierte Leistung pro Wohnung bei PEB-Mehrfamilienhäuser  50 
2.  Wo befinden sich die PEB-Wohn- und Geschäftsbauten    51 
3.  Durchschnittlich 14 kW pro PEB MFH-Wohnung    51 
4.  EFH-Installierte Leistung der PEB-Einfamilienhäuser    52 
5.  Durchschnittlich 24 kW pro PEB-EFH     52 
6. KMU - Durchschnittlich 1'140 kW pro PEB-KMU    53 
7. Über 12 Mio. PV-Fassaden      54 
8.  Warum nicht mit der günstigsten Anreizförderung 127 bis 435 TWh generieren? 54 
9. Die unterschätzte Powerfassade für die wintersichere Stromversorgung  54 
10. KMU mit schneesicherem Winterstrompotential ≈ 50 TWh Winterstrom  55 
11. Das unterschätzte Solarstrompotential der KMU-PEB    56 
12. Nachweis: Ausschliesslich bereits realisierte PEB-Gebäude berücksichtigt  56 
13. Fakten und Kilowattstunden statt apologetischer Forschung   57 

1.  MFH-Installierte Leistung pro Wohnung bei PEB-Mehrfamilienhäusern (PEB-
MFH): Nachstehende Abb. 7 führt 48 PEB-Mehrfamilienhäuser auf, die über eine 
installierte Leistung pro Wohnung ab 6.15 kWp aufweisen; 38 PEB-MFH verfü-
gen über 8 kW bis 45.9 kW Leistung pro MFH-Wohnung; sie alle (Nr. 1-38) verfü-
gen über eine inst. Leistung um 435 TWh und erheblich mehr Solarstrom zu ge-
nerieren. Wie solche PEB-MFH aussehen, ist z.B. bei der Nr. 32 mit einer inst. 
Leistung von 8.88 kW pro Wohnung in Abb. 2 und 14 Tobel-Tägerschen ersicht-
lich.217 Von der Nr. 39 bis 48 sind die PEB-MFH mit einer inst. Leistung ab 6 kW bis 8 kW 
pro PEB-MFH-Wohnung aufgeführt, die 127 TWh generieren können. Weil jede 
Wohnung energetisch zu versorgen und die CO2-Emissionen zu eliminieren sind, 
muss jede beheizte oder gekühlte Wohnung überprüft werden. Alle 48 PEB-MFH 
sowie die nachstehenden PEB-EFH und PEB-KMU sind in den Solarpreis-Publi-
kationen und im Internet mit allen Energieangaben, Adressen etc. veröffentlicht.218 
Den jährlichen Solarpreispublikationen ist zu entnehmen, wie die NF-PEB-MFH 

immer höhere CO2-freie Solarstromüberschüsse produzieren. Diese werden für 
den emissionsfreien Verkehr und für die übrigen Wohn- und Geschäftsbauten ver-
wendet, welche (noch) keine Solarstromüberschüsse generieren. 

 
217  PEB-Wohnungen von PEB-MFH mit einer installierten PEB-Leistung von weniger als 8 kWp existieren sehr viele mehr; sie werden aus 

Platzgründen hier nicht aufgeführt; können aber in den Schweizer Solarpreis-Publikationen 2010 bis 2021 überprüft werden.   
218  Schweizer Solarpreise ab 2013 bis heute mit entsprechenden PEB-Nachweisen.  
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Abb. 7 PEB-Tabelle: in der ersten Spalte ist die installierte PEB-Leistung pro PEB-MFH Wohnung der in 23 Kantonen 
bereits realisierten PEB erwähnt. In der zweiten Spalte die gesamte Jahresproduktion in kWh/a; die dritte Spalte bestätigt 
den PEB-Solarstromüberschuss pro Jahr. Von den 48 PEB-MFH weisen 80% über 8 kW pro PEB-MFH Wohnung auf.  

2. Wo befinden sich die PEB-Wohn- und Geschäftsbauten: Die Abb. 8 weist in 
23 von 26 Kantonen nach, in welchem Kanton und in welcher Gemeinde sich die 
NF-PEB-MFH mit mehr als 6 bzw. 8 kWp pro Wohnung befinden. Dazu sind noch 
unzählige andere PEB-MFH mit weniger als 6 kWp pro Wohnung seit Jahren in 
Betrieb; sie werden hier nicht berücksichtigt und bilden dadurch einen Teil unbe-
rücksichtigter Solarstromreserven. Die installierte PEB-Leistung von 6 kWp ent-
spricht ≈ 13% der Bestleistung von 45.9 kWp im Jahr 2020. Diese inst. Leistung 
pro MFH-Wohnung genügt beim solaren Zubau von 15% pro Jahr bis 2050, um im 
PEB-MFH-Bereich (zusammen mit den PEB-EFH und PEB-KMU) insgesamt 127 
TWh/a zu generieren.219 8 kWp pro Wohnung entsprechen ≈ 17.4% der bestin-
stallierten Leistung pro PEB-MFH Wohnung im Jahr 2020. Diese PV-Leistung 
reicht bei einem solaren Zubau von 20% im PEB-MFH-Bereich, um zusammen mit 
PEB-EFH und PEB-KMU um bis 2050 insgesamt 435 TWh/a Solarstrom zu er-
zeugen.220 - Die Solarpreis-Jury publiziert Solarstromzahlen grundsätzlich nur auf-
grund gemessener Werte, die auch von EVU amtlich bestätigt werden.221 Diese 
restriktive Jury-Praxis bewährte sich seit Jahrzehnten. 222 Indessen ist zu berück-
sichtigen, dass Tausende Solaranlagen jährlich erstellt und Solarstrom erzeugen, 
aber über keine EVU-Bestätigung verfügen.223  

3.  Durchschnittlich 14 kW pro PEB MFH-Wohnung: Alle Min.P/PEB erfüllen die 
Vorgaben des Pariser Klimaabkommens. Die durchschnittliche inst. Leistung ab 8 
kW pro PEB-MFH Wohnung beträgt 14 kW, die durchschnittliche Solarstrompro-
duktion pro PEB-MFH-Wohnung beträgt gut 12´100 kWh/a. Der durchschnittliche 
Gesamtenergieverbrauch pro PEB-MFH Wohnung liegt bei (12‘103 - 5‘723 kWh/a) 
≈ 6‘380 kWh/a. Daraus resultiert ein durchschnittlicher PEB-Solarstromüber-
schuss pro PEB-MFH-Wohnung von 5´723 kWh/a. Dieser genügt um mit 3 E-

 
219  NF-PEB Solarstrom Potentialstudie lit. F Abb. 10 Ziff. 4 lit. a: die PEB-MFH können ca. 10 TWh/a erzeugen, Grafik Abb. 11.  
220  NF-PEB Solarstrom Potentialstudie lit. G Abb. 12 Ziff. 4 lit. a: die PEB-MFH können ca. 23 TWh/a erzeugen, Grafik Abb. 13.  
221  Rechtspraxis Schweizer Solarpreis 2006/2022: Die Schweizer Solarpreis-Jury gilt als sehr zurückhaltend mit der Publikation von 

Energiezahlen. Bisher mussten in über 30 Jahren – mit einer Ausnahme 2006 – praktisch nie solare Energiezahlen korrigiert werden, 
weil sie sich als zu hoch oder als zu optimistisch erwiesen, im Gegenteil: In der Regel zeigen Messungen nach einem oder mehrere 
Jahre,  dass die gemessenen Solarstromerträge etwa 1/10 höher liegen als mit dem Schweizer Solarpreis publiziert (z.B. Explotation 
Agricole, Barbarêche 2006 publiziert: 105‘000 kWh/a – nach 12-jährigen EVU-Messungen ergab sich ein Durchschnitt von gut 124‘000 
kWh/a ≈ +18% mehr als 2006 publiziert; vgl. Schweiz. Solarpreis 2006, S. 32/33, jährliche Information durch Familie B. & E. Aeberhard). 

222  Schweizer Solarpreis 2006 mit Revisionsverfahren 2009: Die Schweizer Solarpreis-Jury leitete 2009 ein Revisionsverfahren gegen 
das 2006 ausgezeichnete EAWAG-Objekt ein. 2006 behaupteten die für das neue EAWAG-Gebäude zuständigen ETH-Energiewissen-
schaftler die Solarenergieversorgung sei erheblich höher als die Energiezahlen der Solarpreis-Jury und die kritischen Jury-Anmerkungen 
seien unangebracht. In der Folge wurden die effektiven EAWAG-Energiezahlen auch medial kritisiert. Das 2009 eingeleitete Revisions-
verfahren ergab, dass die von den zuständigen ETH-Energiewissenschaftler 2006 behauptete 46% Energieversorgung - nicht korrekt 
war; die suboptimal integrierten Solaranlagen versorgten bloss 27% des Gesamtenergiebedarfs von rund 412‘000 kWh/a (vgl. Schweiz. 
Solarpreis 2009, S. 54/55). Im Fall SAC-Hütte Monte Rosa vertrat die Solarpreis-Jury 2010 ihre publizierten Energiezahlen gegen die 
Behauptungen der zuständigen ETH-Energiewissenschaftler und wies auf die Planungs- und andere Fehler hin (vgl. Schweizer Solar-
preis 2010, S. 38/39 und S. 70).  

223  Anzumerken ist, dass jährlich über 2‘500 Solaranlagen gebaut werden, welche weder für den Schweizer Solarpreis angemeldet werden 
noch das umfassende Prüfverfahren durchlaufen; folglich können dazu auch keine Aussagen gemacht werden (Schweiz. Gesamtener-
giestatistik 2020, Tab. 32, S. 46). 
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Autos pro Wohnung jährlich 10´000 km CO2-frei zu fahren.224 Beim aktuellen 
Stand von rund 4.6 Mio. Wohnungen (davon gut 1 Mio. EFH) verfügen 3.6 Mio. 
CO2-frei funktionierende PEB-MFH über folgendes Effizienz- und Solarstrompo-
tential: 

 a) Solarstrompotential: (3.6 Mio. x 12´100 kWh/a= 43.56 TWh/a)                         ≈ 43 TWh/a  

 b) Energieverbrauch: (12‘103 - 5‘723 kWh/a ≈ 6‘380 kWh/a x 3.6 Mio. ≈ 22.968) ≈ 23 TWh/a 

 c)  CO2-freier Solarstromüberschuss: (43 TWh/a - 23 TWh/a)                          ≈ 20 TWh/a.  

4.  EFH - Installierte Leistung der PEB-Einfamilienhäuser (PEB-EFH): Nachste-
hende Abb. 8 fasst die in der PEB-Anfangsphase ab 2000 in der Schweiz und im 
Fürstentum Lichtenstein erstellten PEB-Einfamilienhäuser zusammen. Aufgeführt 
sind ein Teil der seit Lancierung des Norman Foster PEB-Solar Awards 2010 bis 
2021 erstellten NF-PEB-Einfamilienhäuser (NF-PEB-EFH inkl. MFH und KMU). Es 
werden immer elegantere und immer leistungsfähigere emissionsfrei funktionie-
rende Min.P/PEB in allen PEB-Gebäudekategorien realisiert.225 Diese NF-PEB 
produzieren immer höhere CO2-freie Solarstromüberschüsse für den emissions-

freien Verkehr und für weitere Wirtschaftssektoren. 

 Abb. 8: In der ersten Spalte ist die installierte PEB-Leistung der EFH erwähnt; in der zweiten Spalte die Jahresproduktion 
in kWh/a und in der dritten Spalte wird der PEB-Solarstromüberschuss in kWh/a bestätigt. Die durchschnittliche inst. 
Leistung pro PEB-EFH beträgt 24.1 kW pro PEB-EFH. 

5.  Durchschnittlich 24 kW pro PEB-EFH: Beim solaren Zubau von 15% bis 2050 
reichen 15 kW (≈ 31% der Bestleistung226 von 48.4 kW) pro PEB-EFH für 127 
TWh/a; beim solaren 20%-Zubau genügen 25 kW (≈ 51.6% der Bestleistung) pro 
PEB-EFH, um 435 TWh Solarstrom zu gewinnen. Die durchschnittliche Solars-
tromproduktion pro PEB-EFH beträgt 24´987 kWh/a. Der durchschnittliche Ge-
samtenergieverbrauch pro PEB-EFH liegt (24´987 kWh/a - 10´114 kWh/a) bei 
14‘873 kWh/a und ist relativ hoch.227 Der PEB-EFH-Solarstromüberschuss liegt 

 
224  Um emissionsfrei 10‘000 km pro Jahr mit einem durchschnittlichen E-Auto zu fahren werden 1‘500 kWh pro Jahr benötigt (Schweizer 

Solarpreis 2021, S. 37 Ziff. 15). Mit 5‘700 kWh/a à 1‘500 kWh resultieren pro PEB-MFH Wohnung ≈ 3.8 E-Autos.   
225  Schweizer Solarpreis 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 mit den entsprechenden PEB-Nachweisen.  
226  Schweizer Solarpreis 2020, 817% PEB-EFH Bapst/Brunner mit inst. Leistung von 48.4 kW in 7158 Waltensburg/GR, S. 22-27.  
227  Ortsbildschutz führt zu hohem Gesamtenergieverbrauch: Der durchschnittliche Gesamtenergieverbrauch ist mit 14‘873 kWh/a sehr 

hoch. Dies trifft nicht bei allen EFH zu. Wie das oben erwähnte 800% NF-PEB Brunner-Bapst in 7158 Waltenbsurg/GR mit einem 
Gesamtenergieverbrauch von 4‘915 kWh/a beweist, ist auch ein tiefer Gesamtenergieverbrauch möglich. Der hohe Gesamtenergiever-
brauch entsteht durch die Befreiung von der fossil-nuklearen Gesamtenergieversorgung bei sehr alten Baudenkmälern. Ein Beispiel von 
1439 verfügt über sehr ansprechende Steinmauerfassaden; sie sind kaum sanierbar und zu recht aussen nicht gedämmt. Die EKZ 
übersteigt den Min.P-Baustandard von 32 kWh/m2a um Faktor 6.9 und liegt bei 220 kWh/m2a bzw. 30‘600 kWh/a. Die solare 108%-
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im Durchschnitt bei 10´114 kWh/a. Damit können 6 E-Autos pro PEB-EFH jährlich 
rund 10´000 km CO2-frei fahren bzw. diese Solarstromüberschüsse können im ÖV-
Bereich verwendet werden. Zu ergänzen ist aber, dass sehr viele PEB-EFH erheb-
lich weniger Energie konsumieren. Dazu generieren sie deutlich mehr Solarstrom 
pro Jahr, wie die 800% Basis-PEB in Abb. 5 oben und viele andere beweisen. 
Beim Stand aktuellen von ca. 1 Mio. EFH verfügen diese über ein CO2-frei funkti-
onierendes Effizienz- und Solarstrompotential:  

 a) Solarstrompotential: (1.0 Mio. x 24´987 kWh/a = 24´987)     ≈ 25 TWh/a   

 b) Energieverbrauch: (14‘873 kWh/a bzw. x 1 Mio. ≈  14.9 TWh/a)  ≈ 15 TWh/a 

 c)  CO2-freier Solarstromüberschuss: (25 TWh/a – 15 TWh/a) 228 ≈ 10 TWh/a  

6. KMU - Durchschnittlich 1‘140 kW pro PEB-KMU: Die Abb. 9 weist in den Nr. 1 
bis 10 nach, in welcher Gemeinde sich die NF-PEB-KMU mit einer inst. Leistung 
von mind. 150 kW bzw. 350 kWp pro KMU befinden. Von den 10 in Abb. 9 er-
wähnten PEB-Geschäftsbauten erreichen 90% mehr als 150 kW und 50% über-
treffen bereits die 350 kW für den solaren 20%-Zubau von 435 TWh/a bis 2050. 
Dieser hohe KMU-Durchschnitt von 1‘140 kW zeigt das ganze Spektrum der PV-
Leistung von 90 kW bis 6‘425 kW auf. Doch selbst die hohe gemessene durch-
schnittliche inst. Leistung pro KMU-PEB für grössere KMU von 1‘140 kW (Abb. 9) 
wurde z.B. 2020 zweimal übertroffen mit 6‘425 kW und 1‘972 kW; dazu muss man 
zur Kenntnis nehmen, dass die inst. Leistung der KMU-PEB laufend steigt.229 In-
dessen erscheint die hohe inst. Leistung zu hoch für kleinere KMU, selbst wenn 
die gemessenen Energiezahlen in Abb. 9 zutreffen und von den EVU bestätigt 
wurden. Diese Erkenntnis erschliesst sich aufgrund von übereinstimmenden Fest-
stellungen von Gebäudetechnologieunternehmungen, die seit Jahren in diesem 
Wirtschaftsgebiet tätig sind. Zur gleichen Schlussfolgerung gelangt man auch, 
wenn man die jährlichen Anmeldungen für den Schweizer Solarpreis analysiert. 
Deshalb muss die inst. Leistung bei KMU-PEB zwischen den kleinen und den grös-
seren KMU differenziert berücksichtigt werden. Die gemessene durchschnittliche 
inst. Leistung pro KMU-PEB beträgt für grössere KMU 1‘140 kW, wie Abb. 9 zeigt. 
Die durchschnittliche Solarstromerzeugung von grösseren KMU-PEB beträgt 1.2 
GWh/a. Der durchschnittliche Gesamtenergieverbrauch solcher KMU-PEB (1.2 – 
0.63 GWh/a) liegt bei 0.63 GWh/a. Daraus resultiert bei grösseren KMU-PEB ein 
durchschnittlicher Solarstromüberschuss pro PEB-KMU von 0.57 GWh/a. Mit 
diesen PEB-Solarstromüberschüssen können insgesamt 380 E-Autos pro KMU-
PEB jährlich 10´000 km CO2-frei zu fahren.230  

 
PEB-Versorgung sichert längerfristig den Erhalt mittelalterlicher Bauzeugen und leistet einen erheblichen Beitrag für einen CO2-freien 
Ortsbildschutz (vgl. Schweizer Solarpreis 2020, Rénovation BEP 1962 Pont-de-la-Morge/VS, S. 69). 

228  Schweizer Solarpreis 2010 bis 2021 vgl. PEB-EFH: Viele PEB-EFH generieren erhebliche Solarstromüberschüsse für die CO2-freie 
Mobilität. 

229  Laufend höhere inst. Leistungen: Seit 2011 werden laufend KMU-PEB mit immer höheren inst. Leistungen realisiert: 2011: 62.6 kW, 
S. 38; 2012: 546 kW, S. 55 und 760 kW, S. 48; 2013: 910 kW, S. 56 und 930 kW, S. 64; 2014: 128 kW, S. 38; 2016: 279 kW, S. 71; 
2017: 606 kW, S. 38 und 1‘414 kW, S. 70; 2018: 1‘047 kW, S. 28 und 447 kW, S. 36; 2020: 6‘425 kW, S 30 und 1‘972 kW, S 32 und 
242 kW, S. 74 mit Spitzen-PV-Fassadenerträgen; 2021:  411 kW, S. 26 und 942 kW – mit Optimierungspotential von 2‘822 kW, S. 66.       

230  Solarstrom Potentialstudie lit. C Ziff. 5, 6 und 17.   
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 Abb. 9: Erste Spalte installierte PEB-Leistung pro PEB-KMU in kW zeigt die grosse Bandbreite der inst. Leistung; zweite 
Spalte die Jahresproduktion in kWh/a; dritte Spalte Energiebedarf und vierte Spalte: PEB-Solarstromüberschuss 
pro Gebäude. Die Bandbreite der inst. Leistung pro PEB-KMU ist sehr gross und reicht von 90.3 kWp bis 6‘425 kWp. 
Der Durchschnitt der oben erwähntem 10 PEB-Geschäftsbauten liegt bei 1´140 kWp und veranschaulicht die „Breite“ 
des grossen Solarstrompotential der PEB-KMU; dabei ist die „wintersichere Solarstromproduktion“ der PV-Fassa-
den“ darin (noch) nicht berücksichtigt.  

7. Über 12 Mio. PV-Fassaden: In der Schweiz leben und arbeiten rund 8.5 Mio. Ein-
wohner/innen in ca. 3.1 Mio. Wohn- und Geschäftsbauten. Damit verfügen alle 
Mieter-, Hauseigentümer/innen, KMU und übrige Gebäudeinhaber/innen mindes-
tens über 12 Mio. Fassaden. Praktisch alle sind potentielle Solarstromgeneratoren 
– und noch wichtiger: alle beheizten oder gekühlten rund 2.5 Mio. Gebäude kön-
nen durchschnittlich 80% Energieverluste reduzieren (BR IP RW 10.3873). Und 
jährlich werden 40‘000 bis 50‘000 Ein- und MFH neu gebaut; vorsichtshalber sind 
sie in diesen Solarstrom Potentialberechnungen gar nicht berücksichtigt. Das 
grösste und preisgünstigste Solarstrompotential ist in Tat und Wahrheit noch viel 
grösser als in dieser Studie mit gemessenen Werten nachgewiesen. Aber es liegt 
brach; zum Nachteil aller Mieter-, Hauseigentümer/innen, KMU und übrige Gebäu-
deinhaber/innen.   

8. Warum nicht der günstigsten Anreizförderung 126 bis 435 TWh generieren? 
Vergleicht man dazu den KMU-PEB von Abb. 6, der mit der 6.4 MW PV-Anlage 
rund 7.33 GWh/a generiert. Das sind mehr als 4 Kleinwasserkraftwerke (KWKW) 
zusammen. Daraus resultiert nach Abzug des Eigenverbrauchs von 3.1  GWh - 
noch ein Solarstromüberschuss von 4.2 GWh/a. Allein mit dem Solarstromüber-
schuss können 3'000 E-Autos emissionsfrei fahren und mit dem gesamtem So-
larstrom sogar 5'200 E-Autos. Dies entspricht der PW-Flotte einer Kleinstadt, 
welche die Umwelt nicht belastet. Als KWKW könnte dieser PEB mit Förderbei-
trägen von über 200% bis 425% der energierelevanten Bauinvestitionen rechnen, 
wie die 7 KWKW-Beispiele am Schluss dieser PEB-Studie im Anhang zeigen. 
Mehrfach lehnte das Bundesparlament aber eine befristete PEB-Anreizförderung 
von höchstens 30% der energierelevanten Bauinvestitionen ab. Ist Bundesbern 
dagegen, weil PEB-Solarstromüberschüsse produzieren – und dazu noch den 
preisgünstigsten CO2-freien Solarstrom zu 3 Rp/kWh? (vgl. Abb. 17b). Will man 
PEB nicht, weil sie die Landschaften, die Gewässer und die Biodiversität nicht 
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beeinträchtigen, sondern schonen? Es ist unverständlich, warum das grösste und 
landschaftsverträgliche Solarstrompotential von PEB-KMU, PEB-EFH und PEB-
MFH, welches mit einer Anreizförderung von höchstens 30% der energierelevan-
ten Bauinvestitionen zu 3 Rp/kWh produzierbar ist (vgl. Abb. 17b), nicht landesweit 
gefördert wird. Dafür müssen die PEB/KMU-, PEB/EFH- und PEB/MFH-Inhaber 
den massiv überförderten KWKW-Strom mit dem geringsten Strompotential von 
0.7 TWh noch bis 2050 mit rund 3 Mrd. Fr. überfinanzieren.231 Medien sprechen 
von wirkungslosen Stromsubventionen.232 Versteht jemand, warum diese 
PEB/KMU-, PEB/EFH- und PEB/MFH-Inhaber/innen von der hohen Energiepolitik 
nur von oben herab betrachtet werden, statt die positiven Ergebnisse für eine ver-
fassungskonforme Gesetzgebung im Bundesparlament genutzt und umgesetzt 
wird?      

9. Powerfassaden: garantieren die grösste wintersichere Stromversorgung. In 
den letzten Jahren stieg nicht nur die inst. Leistung durch immer grössere PV-
Fassaden wie oben für die KMU-PEB in Ziff. 6 ausgeführt. Die inst. Leistung der 
grösseren KMU seit 2011 beträgt 16.41 GW; der Durchschnitt liegt bei 1‘367 
kW.233 Hinzu kommt noch ein weiteres positives PV-Phänomen: Die Messungen 
des Fassadenstroms um 2009-2011 lagen bei bestätigten 52 kWh/m2a.234 
2013/14 lagen sie bei 87 bis 99 kWh/m2a.235 2017 bewies die leicht geneigte Süd-
PV Fassade in Kaiseraugst mit 140 kWh/m2a eine deutliche Leistungssteige-
rung.236 2020 verbesserte die Migros Ostschweiz nochmals auf 148 kWh/m2a 
(Südfassade).237 Diese Ergänzung aufgrund neuerer Fassadenmessungen, be-
weisen die stets höhere Leistung pro m2 der Fassaden- und der Dachflächen; bis 
240%-PEB-Stromversorgung im Winter.238 Aber eben: Dafür müsste man messen, 
statt nur die Radialstrahlung schätzen! Im Gegensatz bestätigen die Messungen, 
dass die intransparenten, lackierte PV-Fassaden zu hohen Stromeinbussen 
führen, auch wenn diese Tatsache fast immer zu vertuschen versucht wird. Die 
Messungen deuten auf Stromeibussen von 39% bis 70% im Vergleich zur Leistung 

 
231  vgl. Anhang am Schluss der Studie mit 7 KWKW-Beispielen von 226% bis 425% der der energierelevanten Bauinvestitionen; vgl. dazu 

nachstehend, Bericht im TA vom 21.10.2020 und oben lit. B Ziff. 4 am Schluss).       
232  Wirkungslose Stromsubventionen: „Bis 2035 fliessen Beiträge in der Höhe von drei Milliarden an kleine Wasserkraftwerke. Mit dem 

gleichen Geld liesse sich knapp siebenmal mehr Solarstrom produzieren. (Tages-Anzeiger, 21.10. 2020). 
233  Grössere PEB-PV-Nutzung: Im Jahr 2012: 546 kW Affentranger/Altbüron S. 55 und 760 kW Umweltarena/AG, S. 48; 2013: 910 kW 

Christen/Luthern-LU, S. 56 und 930 kW BEP/Saxon-VS, S. 64; 2017: 606 kW Galliker/LU, S. 38 und 1‘414 kW FC/SH, S. 70; 2018: 
1‘047 kW Flugpl/Stans, S. 28 und 447 kW Heizplan, S. 36; 2020: 6‘425 kW Perlen/LU, S 30 und 1‘972 kW Galliker/PV, S 32 und 2021:  
411 kW, Patinoir, S. 26 und 942 kW Stade/GE – mit Optimierungspotential von 2‘822 kW, S. 66.       

234  Schweizer Solarpreis 2010, Fassade des Solar-Restaurants Klein Matterhorn mit 57.7 kWh/m2a, S. 42 und 2011 PEB-Fassade Heiz-
plan AG in Gams/SG mit 100 kWh/m2a, S. 30.  

235  Schweizer Solarpreis 2013 PEB-MFH Fassade in Romanshorn/TG 87 kWh/m2a, S. 52 und 2014 PEB-KMU Flumroc, 99 kWh/m2a, S. 
38.  

236  Schweizer Solarpreis 2017 PV-Spitzenleistung in Kaiseraugst mit 140 kWh/m2a, S. 90.  
237  Grössere PEB-PV-Nutzung: Im Jahr 2012: 546 kW Affentranger/Altbüron S. 55 und 760 kW Umweltarena/AG, S. 48; 2013: 910 kW 

Christen/Luthern-LU, S. 56 und 930 kW BEP/Saxon-VS, S. 64; 2017: 606 kW Galliker/LU, S. 38 und 1‘414 kW FC/SH, S. 70; 2018: 
1‘047 kW Flugpl/Stans, S. 28 und 447 kW Heizplan, S. 36; 2020: 6‘425 kW Perlen/LU, S 30 und 1‘972 kW Galliker/PV, S 32 und 2021:  
411 kW, Patinoir, S. 26 und 942 kW Stade/GE – mit Optimierungspotential von 2‘822 kW, S. 66.       

238  PV-Fassaden mit grossem Solarpotential vgl. Migros-Ostschweiz oben, Solarpreis 2020, S. 74/75 und PEB-Überbauung in 9555 
Tobel/TG, Schweizer Solarpreis 2019, S. 34/35. Die leistungsfähigsten PV-Fassade erzeugen 140.2 kWh/m2a (Schweizer Solarpreis 
2017, S. 91) bis 147 kWh/m2a; Solarpreis 2020, S. 74; neue Messungen bestätigen: Nov: 270%-PEB, Dez: 246%-PEB, Jan: 346%-
PEB, März: 451%-PEB... 
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von Powerfassaden.239 Die Apologeten lackierter Solarzellen versuchen oft ihres 
ev. Unwissen oder ihre Täuschung der Stromkonsumenten mit der „schwachen 
Stromproduktion“ zu begründen. Die gemessene oben erwähnte durchschnittliche 
inst. Leistung pro KMU-PEB für grössere KMU 1‘140 kW, zeigt aber etwas ganz 
Anderes, wie Abb. 9 zeigt: Die durchschnittliche Solarstromerzeugung von grös-
seren KMU-PEB beträgt 1.2 GWh/a. Der durchschnittliche Gesamtenergiever-
brauch solcher KMU-PEB (1.2 – 0.63 GWh/a) liegt bei 0.63 GWh/a. Daraus resul-
tiert bei grösseren KMU-PEB ein durchschnittlicher Solarstromüberschuss pro 
PEB-KMU von 0.57 GWh/a (vgl. nachstehend Ziff. 10). Mit PEB-Solarstromüber-
schuss können insgesamt 380 E-Autos pro PEB-KMU jährlich 10´000 km CO2-frei 
zu fahren.240 

10. KMU mit schneesicherem Winterstrompotential ≈ 50 TWh Winterstrom. Zu 
den bisherigen inst. Leistungen bei KMU-PEB von 150 kW und 350 kW werden 
zusätzlich noch 150 kW berücksichtigt, um eine wintersichere PV-Fassaden-
Stromproduktion zu erfassen. Diese Leistung wird aufgrund der wichtigen Win-
terstromsicherheit im Teil G (rechnerisch) ergänzt, aber vorläufig ohne Anpas-
sung der 435 TWh bis 2050 auf 585 kW.241 (vgl. nachstehend lit. c). Bei einem 
solaren Zubau von 15% im PEB-KMU-Bereich genügen 150 kW (≈ 2.3% der Best-
leistung von 6'425 kW) um bis 2050 für 127 TWh/a zu generieren (vgl. Abb. 9 und 
Abb. 10 und 11). Beim solaren Zubau von 20% bis 2050 reichen 350 kW pro PEB-
KMU. Das sind etwa ≈ 5.5% der bisherigen Bestleistung, um 435 TWh Solarstrom 
zu generieren (vgl. Abb. 9 und Abb. 12 und 13). Beim aktuellen Stand von rund 
1.3 Mio. KMU können die CO2-frei funktionierenden KMU-PEB jährlich mit den ge-
messenen 1. 14 GW bzw. davon mit:   

a) 13% bzw. 150 kW Umsetzung rund ≈ 107 TWh/a generieren,242 für die Umsetzung von 127 TWh 
werden rund 50% PEB-EFH und MFH benötigt, bei KMU-PEB etwas mehr ≈ 55%. 

b) 31% bzw. 350 kW Umsetzung rund ≈ 435 TWh/a generieren,243 für 435 TWh sind 80% PEB-EFH 
und PEB-MFH notwendig, bei KMU-PEB etwas mehr ≈ 86% um eine CO2-freie Gesamtenergiever-
sorgung bis 2050 zu erreichen.  

c) 31% bzw. 350 kW Umsetzung rund ≈ 435 TWh/a generieren, davon 50 TWh garantierter Winter-
strom von PV-Fassaden, ev. eine befristete zusätzliche Anreizförderung für PV-Fassaden.244  

d) 100% Umsetzung  rund ≈ 815 TWh/a generieren (Nicht berücksichtigt). 245  

 
239  Lackierte Fassaden, Schweizer Solarpreis 2015, Kohlesilo Basel mit 65 kWh/m2a eine um 35% geringere Leistung, S. 84, ähnlich 

MFH-Sanierung 8057 in Zürich 2017 mit bloss 39.5 kWh/m2a und – laut BFE - 39% Stromverminderung infolge lackierter PV-Zellen, S. 
84 und bloss 40.5 kWh/m2a, Schweizer Solarpreis 2018, S. 79 – im Vergleich zu 148 kWh/m2a ≈ 72.7% Stromeinbussen.  

240  E-Mobil-Endenergiebedarf für 10‘000 km pro Jahr beim Jahresverbrauch 1‘500 kWh (Schweizer Solarpreis 2021, S. 37 Ziff. 15).       
241  Wintersichere PV-Fassadenstromproduktion: Im KMU-PEB-Bereich werden die hohen PV-Fassaden-Messungen der letzten Jahre 

berücksichtigt bis 2021 vgl. ähnlich wie PEB-EFH: Viele PEB-EFH generieren erhebliche Solarstromüberschüsse für die CO2-freie Mo-
bilität. 

242  Berechnungsgrundlage für 127 TWh: 1.3 Mio. KMU x inst. L ≈ 150 kW x 55% ≈ 107  TWh/a (Angleichung an 50% EFH/MFH)
  

243  Berechnungsgrundlage für 435 TWh: 1.3 Mio. KMU x inst. L ≈ 350 kW x 86% ≈ 392  TWh/a.   
244  Berechnungsgrundlage für 435 TWh: 1.3 Mio. KMU x inst. L ≈ 350 kW x 86% ≈ 392 TWh/a, davon „Winterstrom-Garantie“ durch 

garantierte PV-Fassaden als Anteil von den 435 TWh (1.3 Mio. x 150 kW x 26% ≈  50.7) ≈ 50 TWh.     
245  Inst. Leistung: Die gemessene durchschnittliche inst. Leistung von 1‘140 kW für grössere KMU kann für kleinere PEB-KMU nicht 

berücksichtigt werden (Begründung vgl. Solarstrom Potentialstudie Teil E Ziff. 6).  
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11. Das unterschätzte Solarstrompotential der KMU-PEB: Fasst man das oben er-
wähnte KMU Solarstrompotential mit der durchschnittliche Solarstromerzeugung 
von 1.2 GWh/a, den KMU-PEB Gesamtenergieverbrauch (1.2 – 0.63 GWh/a ≈ bei 
0.63 GWh/a)  zusammen, verbleibt KMU-PEB-Solarstromüberschuss von 0.57 
GWh/a pro KMU-PEB. Wendet man diese gemessenen Werte bei 20% der gros-
sen KMU-PEB an, resultiert folgender Solarstromüberschuss von 148 TWh/a.   

 a) Wie könnten sich GRÖSERE KMU-PEB:    
 1. Solarstrompotential: (20% von 1.3 Mio. ≈ 0.26 Mio. x 1.2 GWh) 246     ≈ 312 TWh/a 

 2. Solarstrompotential: (0.12 Mio. x 0.5 GkWh/a)  ≈  60 TWh/a 

 3. Solarstrompotential: (0.9 Mio, x 25’000 kWh/a) 247 ≈  20 TWh/a  

 Total Solarstrompotential von KMU für 2050: ≈  392 TWh/a  

b) Berücksichtigt man dazu einen kleinen KMU-PEB, der nach der PEB-Sanierung 
noch 12‘300 kWh/a benötigt und 21‘300 kWh/a erzeugt, ergibt sich nachstehendes 
Ergebnis, wobei es nicht darum geht, nur kleine KMU-PEB zu berücksichtigen. Es 
gilt bei kleinen KMU-PEB aufzuzeigen, dass auch sie als Min.P/PEB Solarstrom-
überschüsse erzeugen und sich nach 6 bis 9 Jahren amortisieren können (vgl. 
auch Abb. 17b)     

 a) Solarstrompotential: (1.3 Mio. x 21’300 kWh/a = 27’690)    ≈ 28 TWh/a 

 b) Energieverbrauch: (12’300 kWh/a x 1.3  Mio. ≈ 15.9 TWh/a) ≈ 16 TWh/a 

 c)  CO2-freier Solarstromüberschuss: (28 TWh/a – 16 TWh/a)≈  12 TWh/a  

12. Nachweis: Ausschliesslich bestätigte Werte berücksichtigt. In der Solarstrom-
Potentialstudie 2022 werden ausschliesslich gemessene und von den EVU bestä-
tigte Werte berücksichtigt. Die PEB-Auswahl erfolgt allein durch die NF-PEB Jury-
Mitglieder. Im Teil E Abb. 7 bis 9 sind alle Messungen dieser PEB-Objekte von 
bereits realisierten und kontrollierten PEB-Wohn- und Geschäftsbauten inkl. Ad-
resse aufgeführt. Wer die gemessenen Werte der EVU, der Hauseigentü-
mer/Mieter/in oder KMU bezweifelt oder bestreitet, wird höflich ersucht nachzu-
weisen, wer unkorrekte Energieangaben oder Messungen machte und diese un-
verzüglich der Solaragentur zu melden. Solange konkrete Hinweise mit beweisba-
ren Fakten fehlen, ist aufgrund von Art. 8 ZGB von den publizierten Fakten auszu-
gehen.248 

 

 
246  KMU-PEB-Potential: Wenn man sieht wie immer stärkere KMU-PEB entstehen, ist es kaum möglich diese Entwicklung richtig einzu-

ordnen. Man kann aus heutiger Sicht vorläufige Bandbreiten aufzeigen, wie oben mit 20% der KMU ≈ 260‘000 der 1.3 Mio. KMU inkl. 
Industrie, Dienstleistung, Landwirtschaft etc. Geht man von 20% aus (1.3 Mio. x 20% x 1.2 GWh) resultieren ≈ 312 TWh; bei 30% ≈ 
würden sich bereits 468 TWh ergeben usw. Die genauen Angaben werden die Zukunft zeigen, wenn es eines Tages in diese Richtung 
gehen sollte; hier kann nur das erhebliche Solarstrompotential aufgezeigt werden. Dazu sind natürlich auch die nachfolgende kleinen 
KMU zu berücksichtigen, die ebenfalls ihren Solarstrombeitrag erbringen können.   

247  Schweizer Solarpreis 2010 bis 2021 vgl. PEB-EFH: Viele PEB-EFH generieren erhebliche Solarstromüberschüsse für die CO2-freie 
Mobilität. 

248  Konkrete Nachweise: Wer die seit 2010 für die NF-PEB-Jury gemessenen Werte der Hauseigentümer-, Mieter-, Gebäudeinhaber/innen 
und KMU bezweifelt oder bestreitet, wird höflich ersucht, beim konkreten PEB-EFH, -MFH oder –KMU-Objekt nachzuweisen, wer 
seit wann welche unwahre oder unkorrekte Energieangaben macht oder welches EVU für ev. unkorrekte Messungen verantwortlich ist; 
entsprechende Informationen unbedingt zustellen an NF-PEB-Jury: info@solaragentur.ch. Im Übrigen sind alle verwendeten Energie-
zahlen sämtlicher PEB-EFH, -MFH und KMU-PEB seit Jahren öffentlich zugänglich und im Internet publiziert sind. Die NF-PEB-Jury 
wartet seit Jahren auf schriftliche Nachweise; wenn ev. Fehler entdeckt und der Nachweis bestätigt wird, erfolgt eine Korrektur auf 
Internet. Solange präzise Nachweise dazu fehlen, ist aufgrund von Art. 8 ZGB von den publizierten Fakten auszugehen. 
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13. Fakten und Kilowattstunden statt apologetischer Forschung: Für die innovative PEB-
Gebäudebranche sind Min.P/PEB grundsätzlich nichts „NEUES“. Diese innovativen Un-
ternehmen müssen grundsätzlich nichts Neues lernen, wenn sie messen statt schätzen. 
Grossen Nachholbedarf hat die traditionelle "Energieforschung" mit ihren unzuverlässigen 
Dachschätzungen, fehlenden Messungen und zentralistisch-technoider Rückwärtsbe-
trachtung ins 19. Jahrhundert (vgl. A Ziff. 1 bis 8). Zu ihren grössten dystopischen 'Errun-
genschaften' darf gewiss die Klimaerwärmung zählen, die ungelöste, dauerhafte Entsor-
gung radioaktiver Abfälle und jahrzehntelange Verbrennung von Milliarden FR/€/$ für die 
ergebnis- wie nutzlose Fusionsenergieforschung.249 Weder für ein Solarstrompotential von 
127 TWh/a noch für 435 TWh ist aus heutiger Sicht ‚weitere Energieforschung’ notwendig, 
im Gegenteil.250 Die bisher bekannten Ergebnisse scheinen klar für die Solar- und PEB-
Nutzung zu sprechen. Bedenklich ist, dass sogar erhebliche Staatsmittel gegen energie-
effiziente Solarnutzung verwendet werden.251 Aufgrund dieser Erfahrungen252 und im Ein-
klang mit dem Verfassungsgrundsatz der Verhältnismässigkeit von Art. 5 Abs. 2 BV muss 
die bestbewährte, leistungsstärkste und preisgünstige Min.P/PEB-Gebäudetechnologie 
der innovativen KMU umgesetzt werden. Dies im Gegensatz zur fortgesetzten Energie-
technologie des 19. Jahrhunderts (Ein Stromproduzent und Tausende Stromkunden). 
Diese Technologie von Johannes Badrutt von 1879 war im 19. Jahrhundert eine Wohltat 
und eine einmalige Errungenschaft.253 Aber heute beweisen die PEB, dass es* genau 
umgekehrt ist (auch wenn Politiker und „schätzende Energiewissenschaftler“ es noch wie 
im 19. Jh. sehen). Die gemessenen PEB-Werte beweisen, dass EFH-PEB, MFH-PEB und 
KMU-PEB über das mit grossem Abstand grösste Solarstrompotential verfügen! Das Fa-
tale an der erwähnten effizienz- und solarfeindlichen „Energieforschung“ sind die Fehlallo-
kationen zu Lasten der Mitbürger/innen und der Wirtschaft.254 Aus heutiger Sicht bietet 
praktisch nur die gewerbliche Doppelstrategie mit CO2-Reduktion im Gebäude- und 

 
249  Zentralistische Fusionsenergie: Wozu soll ein Fusionsreaktor an einem zentralistischen Ort Strom erzeugen, wenn jedes Wohn- und 

Geschäftshaus in jeder der über 2'200 Gemeinden sich faktisch bis zu 800% CO2-frei versorgen kann? Mittels PSKW ist auch die 365-
Tage Vollversorgung gewährleistet. Es wäre etwa gleich sinnvoll, wie wenn Frankreich, Deutschland und die Schweiz beschlössen aus 
"Versorgungsgründen" in Basel eine gemeinsame Küche für alle drei Länder zu bauen.  

250  Euthanasie für die Sonnenenergie: Die oben in Teil A und B und Ziff. 3 erwähnten kritischen Anmerkungen zu den EPFL-Ausführungen 
deuten eher auf eine gewisse Oberflächlichkeit. Von einer ganz anderen „Qualität“ für die  Bekämpfung und Verhinderung einer effizienten 
und verfassungskonformen Solarnutzung eignen sich die nachstehenden „wissenschaftlichen“ Feststellungen: ETH-Prof. Dr. W. Seifritz 
und weitere ETH/PSI-Forscher wussten z.B., dass die „Solarenergie nicht erneuerbar, nicht sicher, teuer und nicht rentabel, nicht spei-
cherbar und nicht unbegrenzt verfügbar und zudem umweltschädlich“ sei und „Solarzellenanlagen verschmutzen die Umwelt mehr als 
Kohlestrom und Kernenergie“, ausserdem sei die Solarenergie „unchristlich und unsozial.“ (Schweizer Solarpreis 2020, S. 92). 

251  ETH Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut kritisierte insb. den von den Kantonen 2003 lancierte Minergie-P-Baustandard als „unsinnige 
Norm“ und propagierte viel weniger Dämmung. Überparteiliche Nationalräte von CVP/FDP/SP und SVP intervenierten mehrfach gegen 
die fossil-nuklearfreundliche Energiestrategie von ETH/PSI (vgl. IP 05.3142; IP 10.4076; IP 10.4129; IP 10.4058; Schweizer Solar-
preis 2020, S. 92). Wie bereits im parl. Vorstoss IP 05.3142 angetönt, sollte eine ev. Energieforschung nur für ausgewiesene Fachhoch-
schulen mit PEB-Referenzwerten in Frage kommen; die erwähnten gehören gewiss nicht dazu. Min.P/PEB wurden auch nach der 
Volksabstimmung vom 21. Mai 2017 für den AKW-Ausstieg und für mehr erneuerbare Energien vom BFE nicht unterstützt.       

252  Mit Forschungsgeldern Landschaften zerstören: Nach dem deutlichen Volks-Ja zur Energiewende im Mai 2017 lancierten mehrere 
ETH-Prof. das Projekt „Energyscape“ mit dem Ziel „Um die Energiewende zu schaffen, müssen Infrastrukturen erneuerbarer Energie-
systeme erfolgreich in unsere Landschaft eingebettet werden. (…) Das Hauptziel ist es... „die Priorisierung dieser Energiesysteme 
in verschiedenen Landschaften der Schweiz zu formulieren... Dazu wurden etwa eine 0.5 Mio. Fr des Nationalen Forschungs-
fonds 70 aufgewendet. Mehrere Anträge auch die Gebäude miteinzubeziehen, wurden konsequent abgelehnt. vgl. IP.17.2397 NR K. 
Fluri: Effiziente Energiemassnahmen, Stromüberschüsse und Landschaftsschutz statt 80 Prozent Energieverluste (...) Warum unter-
stützt der Bund... längst überholte "Forschungsprojekte" für landschaftszerstörende... Anlagen" etc. Die ETH sorgt seit Jahrzenten für 
die besten «Energieforschern», wenn es darum geht, die Energieeffizienz, die solare und CO2-freie Solarnutzung möglichst zu verhin-
dern. 

253  J.W. Goethes Faust: Für alle Energiepolitiker und Energiewissenschaftler dringend empfohlen: Vernunft wird Unsinn, Wohltat 
Plage.... 

254  Forschungsschäden vermeiden: Um (weiteren) Schaden für Wohn- und Geschäftsbauinhabern usw. zu vermeiden, müssten die 
"traditionellen Energieforscher" verpflichtet werden, ihre Elfenbeintüre wenigstens zeitweise zu verlassen und die innovativen emissi-
onsfreien PEB-Arbeits- und Werkstätten (auch von anerkannten Fachhochschulen) zu besuchen. Forschungs- und Lehrtätigkeiten in 
Zusammenhang mit Nicht-CO2-freien Produkten, Gebäuden usw. sollten von staatlichen Forschungsmittel ausgeschlossen werden.  
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Verkehrsbereich bei gleichzeitiger CO2-freier PEB-Stromproduktion die Chance und Si-
cherheit, das Pariser Klimaabkommen spätestens bis 2050 zu realisieren (*mit Ausnahme von 

PSKW, lit. C).   
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F.   Das Solarstrompotential beim Zubau von 15%: 127 TWh/a  
1.  Die für 127 TWh/a benötigte installierte PV-Leistung bei PEB ist gebaut   58 
2.  Deutlich unterhalb der höchst installierten PV-Leistung     58 
3.  Die Voraussetzung für 127 TWh/a ist Min.P      58 
4.  Für 127 TWh genügen 50% der Gebäude pro Kategorie    59 
5.  Min.P/PEB: 127 TWh/a Solarstrom und 113 TWh/a vermeidbare Energieverluste  59 
6. Unberücksichtigte CO2-freie Solarstromkapazitäten von 80% bis 97%   60 
7. PEB-Solarstromgarantien für das AKW-Beznau und Leibstadt    61 
8.  Erkenntnis durch Messen nicht Schätzen      61 
9. 50% Minergie-P/PEB amortisieren sich rasch     61 
10.  Der solare Reserve- und Sicherheitsfaktor: 650%     62 
11. Die Min.P/PEB verfügen über das grösste Solarstrom und Effizienzpotential   62 
12. Bund verfügt über ausreichende Verfassungskompetenzen, um PEB zu fördern  62 

1. Die für 127 TWh/a benötigte installierte PV-Leistung bei PEB ist gebaut: Im vorange-
henden Teil E Abb. 7 sind Dutzende PEB-MFH aufgeführt. Sie alle erfüllen die für 127 
TWh notwendige inst. Leistung von 6 kW. Auch die für 435 TWh notwendige inst. Leistung 
von 8 kW wird nicht nur erfüllt, sondern mit 8.79 kW bis 45.8 kW um mehr als das Fünf-
fache übertroffen. Dasselbe gilt grundsätzlich auch für die anderen PEB-EFH- und PEB-
KMU Gebäudekategorien, wie die Abb. 7 bis 9 im Teil E belegen.  

2.  Deutlich unterhalb der höchst installierten PV-Leistung. Die oben in E abgebildete 
inst. Leistung aller 3 Gebäudekategorien Abb. 7 bis 9 beweisen in jeder Kategorie, dass 
die für das Solarstrompotential notwendige inst. Leistung in allen Kategorien deutlich un-
terhalb der bestintegrierten PEB-Anlage situiert ist: Bei den PEB-MFH beträgt die inst. 
Leistung pro PEB-Wohnung (nur) 6 kW oder 13% der bestintegrierten Leistung von 46 
kW. Bei den PEB-EFH liegt die inst. Leistung bei 15 kW oder 31% der bestintegrierten 
Leistung von 48.4 kW. Die inst. Leistung der PEB-KMU beläuft sich auf nur 150 kW oder 
2.3% der bestintegrierten Leistung von 6‘425 kW. Im Durchschnitt werden etwa 15% der 
bestintegrierten Leistung der entsprechenden Gebäudekategorie für das Solarstrompo-
tential von 127 und etwa 25% für 435 TWh berücksichtigt. Das bedeutet, dass etwa 85% 
der in dieser Gebäudekategorie inst. Leistung pro PEB-MFH mit mehr als 6 kW der bes-
ten MFH für das Solarstrompotential von 127 TWh (statistisch) nicht berücksichtigt wird. 
Natürlich erreichen niemals alle MFH-Wohnungen die höchstintegrierte Leistung von 45.9 
kW. Die Abb. 7 in Teil E demonstriert, dass bereits 38 PEB-MFH die PEB-MFH-Voraus-
setzung von 8 kW für 435 TWh/a klar überschreiten. Die gesamte Strommenge inkl. 
PEB-Solarstromüberschüsse ab 6 kW bzw. 8 kW aller PEB-MFH werden statistisch weder 
für die angepeilten 127 TWh noch für 435 TWh berücksichtigt. Diese erheblichen unbe-
rücksichtigten Solarstrommengen bieten die beste Gewähr, dass sowohl die angepeilten 
127 TWh wie auch die 435 TWh erreichbar sind, wenn die PEB-Vorgaben in jeder Gebäu-
dekategorie entsprechend umgesetzt werden. Dies ist indessen von den politischen Ent-
scheidungen der Mehrheit abhängig. Dasselbe gilt für die anderen Gebäudekategorien 
der PEB-EFH und PEB-KMU.  

3.  Die Voraussetzung für 127 TWh/a ist Min.P: Alle beheizten und/oder gekühlten 
Gebäude müssen gut gedämmt sein und mindestens den von den Kantonen 2003 
lancierten Min.P-Baustandard erreichen. Dazu sind ganzflächige Dachsolaranla-
gen notwendig. Bei mehrstöckigen Gebäuden ist, soweit nötig, eine als Gebäude-
bestandteil integrierte solare Fassadennutzung in Betracht zu ziehen. Der Prüfpe-
rimeter wird von rund 1,8 Mio. Wohn- und ca. 1,3 Mio. Geschäftsbauten gebildet. 
Die gemessenen und von den EVU bestätigten Werte können laufend belegen, ob 
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das solare PEB-Potential zu einer „ausreichenden, breitgefächerten, sicheren, 
wirtschaftlichen und umweltverträglichen Energieversorgung sowie für einen spar-
samen und rationellen Energieverbrauch" führt, wie Art. 89 Abs.1 BV seit 1990 von 
Bund und Kantonen fordert.  

4.  Für 127 TWh genügen 50% der Gebäude pro Kategorie   

127 TWh/a Anzahl 
Gebäude 

in % 

Bestintegrierte. 
Leistung in kWp 

Notwendige kW für 
127 TWh/a 

in % der bereits 
inst. Leistung:  

Jahresproduktion in 
TWh/a pro Gebäudeka-

tegorie 

a) PEB-MFH 50% 46 kW 6 kW ≈ 13% ≈ 10 

b) PEB-EFH 50% 48 kW 15 kW ≈ 31% ≈ 10 

c) PEB-KMU 55% 6425 kW 150 kW  ≈ 2.3% ≈ 107 

Durchschnitt  aller Gebäudekategorien 15% ≈ 15% ≈ 127 

Abb. 10: Anzahl Gebäude: Um das Solarstrompotential von 127 TWh/a bis 2050 zu erschliessen, werden (bloss) 50% 
der PEB-EFH und PEB-MFH berücksichtigt, bei den PEB-KMU sind es 55%.  

5.  Min.P/PEB: 127 TWh/a Solarstrom und 113 TWh/a vermeidbare Energieverluste 

 Abb. 11: Gesamtenergieverbrauch 240 TWh: Spalte 1: Verwendungszweck; Spalte 2: Energieträger; Spalte 3: Was-
serkraft 37 TWh/a; Spalte 4: Kleinwasserkraft 0.77 TWh/a; Spalte 5: Energieverluste Gebäude 90 TWh/a (BR: IP RW 
10.3873); Solarstrompotential 67 TWh/a (BFE 15.4.2019). Total Gebäudepotential/Bundesrat ≈ 157 TWh/a. Spalte 6: 
Mit 15% Zubau ≈ 127 TWh/a PEB-Solarstrom; 90 TWh eliminierbare E-Verluste Gebäude 50 TWh/a PEB substituierte 
Treibstoffe ≈ davon 23 TWh/a berücksichtigt (von 127 TWh ≈ min. 80 TWh PEB-Überschüsse). Fazit: 127 TWh Solar-
strom + 90 TWh/a eliminierte Energieverluste + 23 TWh substituierte Treibstoffe können mit ≈ 240 TWh/a den gesamten, 
aktuellen fossil-nuklearen Schweizer Energieverbrauch ersetzen bzw. substituieren (Fenster oben rechts: 
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Solarstrompotential + Effizienz Gebäude/Verkehr ≈ 240 TWh/a ≈ 100%). Mit Min.P/PEB-Investitionen Pariser Klimaab-
kommen bis 2050 erreichbar (Solarpreis 2020, S. 26 ff. und 2021, S. 34, 35, und 86-90).  

6.  Unberücksichtigte CO2-freie Solarstromkapazitäten von 80% bis 97%: Die in 
Abb. 7 bis 9 in Teil E erwähnten CO2-frei funktionierenden PEB liefern eine ein-
drückliche Demonstration des grossen PEB-Solarstrompotentials. In allen drei 
PEB-Kategorien wird immer nur ein Bruchteil der effizienten PV-Stromproduktion 
für das gesamte Solarstrompotential bis 2050 angerechnet. Am Beispiel des PEB-
MFH Tobel-Tägerschen wird dies offensichtlich. Ähnlich wie PEB-Tobel mit 8.88 
kW pro Wohnung werden für die 435 TWh bis 2050 statistisch nur 8 kW pro PEB 
MFH-Wohnung berücksichtigt.255 Der Solarstrom der Überproduktion ab 8 kW bis 
45,9 kW pro Wohnung wird erzeugt, aber nicht für die Berechnungen des Solars-
trompotentials von 435 TWh berücksichtigt. Beim PEB-Tobel sind es 0.88 kW pro 
Wohnung; bei 32 Wohnungen resultieren 28.16 kW pro Tag bis 2050; bei 6 kW 
ergeben sich aus 2.88 kW täglich 92.16 unberücksichtigte kW. Jährlich beläuft sich 
die unberücksichtigte Solarstromproduktion in Tobel bei 8 kW auf ≈ 23‘429 kWh/a 
und bei 6 kW resultieren 76‘677 kWh/a.256  

a) Bis 87% PEB-Solarstrom nicht mitberücksichtigte Reserven: Wenn nur 8 kW 
(17,4% von 45.9 kW) berücksichtigt werden, entfallen (100% - 17.4%) ≈ 82.6% des 
tatsächlich erzeugten Stroms für das Solarpotential von 435 TWh. Bei 6 kW sind 
es (13% von 45.9 kW) ≈ 87% des erzeugten aber für die 127 TWh unberücksich-
tigten Solarstroms. Diese erzeugten und bestätigten Solarstrommengen von 
23‘429 kWh/a bei 8 kW bzw. 76‘677 kWh/a bei 6 kW sorgen landesweit für „zu-
sätzliche Solarstromgarantien“ von rund 2.7 TWh/a bei 8 kW für 435 TWh/a und 
von rund 8.86 TWh/a bei 6 kW für das Solarstrompotential von 127 TWh.  

b) Bis 69% PEB-Solarstrom unberücksichtigte Reserven:  Wenn von der instal-
lierten Leistung des PEB-EFH in Waltensburg/GR mit 48.4 kWp nur 15 kW (31% 
von 48.4 kW) für 127 TWh berücksichtigt werden, entfallen (100% - 31%) ≈ 69%; 
bei 25 kW (51.6% von 48.4 kW) fehlen (100% - 52%) ≈ 48% des erzeugten Solar-
stroms für die statistische Berechnung von 435 TWh, obwohl sie erzeugt wer-
den.257  

c) Bis 92% PEB-Solarstrom nicht mitberücksichtigte Reserven:  Wenn von der 
installierten Leistung des PEB-KMU Galliker mit 1‘972 kWp nur 150 kW (7.60% 
von 1‘972 kW) für 127 TWh berücksichtigt werden, fehlen (100% - 7.60%) ≈ 92.4% 
des tatsächlich erzeugten Galliker PEB-Stroms; bei 350 kW entfallen (100% - 
17.75%) ≈ 82.25% für 435 TWh. Bezogen auf die bestinstallierte Leistung der 
KMU-Kategorie entfallen (statistisch) für 127 TWh (100% - 2.33%) auch ≈ 97.67% 
bzw. bei 350 kW (100% - 5.44%) ≈ 94.56% für 435 TWh.258  

 
255  Schweizer Solarpreis 2019, S. 34/35 mit den entsprechenden PEB-Nachweisen.  
256  ALS PEB-ÜBERPRODUKTION wird hier jener emissionsfreie Solarstrom bezeichnet, welcher erzeugt, aber statistisch für die Solarsze-

narien von 127 TWh ab 6 kW und bei 435 TWh ab 8 kW (statistisch) nicht angerechnet wird. Das gleiche Verfahren gilt für die anderen 
Gebäudekategorien. Dadurch entstehen zusätzliche unberücksichtigte Solarstromreserven, die nicht unerheblich sind. 

257  Schweizer Solarpreis 2020, 817% PEB-EFH Bapst/Brunner in 7158 Waltensburg/GR, S. 22-27.  
258  Schweizer Solarpreis 2020, 163% PEB-KMU Car House Galliker in 6246 Altishofen/LU, S. 32-33.  
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d) Bis 97% PEB-Solarstrom unberücksichtigte Reserven: Wenn von der inst. 
Leistung des PEB-KMU in Perlen mit 6‘425 kWp nur 150 kW (2.33% von 6‘425 
kW) für 127 TWh berücksichtigt werden, entfallen statistisch (100% - 2.33%) ≈ 
97.67% des tatsächlich erzeugten Stroms für das Solarpotential und bei 350 kW 
entfallen statistisch (100% - 5.44%) ≈ 94.56% für 435 TWh.259  

 7.  PEB-Solarstromgarantien für das AKW Beznau und Leibstadt: Die oben in 
Ziff. 6 lit. a erwähnten unberücksichtigten Solarstrommengen von 23‘429 kWh/a 
bei der PEB-Überbauung in Tobel-Tägerschen bei 8 kW sorgen landesweit für zu-
sätzliche Solarstromreserven bzw. „Solarstromgarantien“ von rund 2.7 TWh/a. Bei 
der installierten Leistung von 6 kW resultieren 76‘677 kWh/a statistisch führt dies 
allein von dieser PEB-Siedlung in Tobel zu unberücksichtigten 8.86 TWh/a für das 
Solarstrompotential von 127 TWh. Diese in den Solarstromszenarien unberück-
sichtigten „PEB-Solarstromgarantien“ übersteigen die Jahresstromproduktion für 
das AKW Beznau von 2.02 TWh/a bzw. für das AKW-Leibstadt mit 8.25 TWh/a.260 

8.  Erkenntnis durch Messen nicht Schätzen: Die Schweiz verfügt über rund 1.8 
Mio. Wohn- und 1.3 Mio. Geschäftsbauten bzw. KMU. Selbstverständlich existie-
ren auch viele kleine KMU mit geringerer inst. Leistung als 350 kW oder 150 kW. 
Von den oben in Teil E Abb. 9 erwähnten KMU überschreiten aber 90% die inst. 
Leistung von 150 kW und 50% dieser Betriebe verfügen über höhere Leistungen 
als 350 kW. Alle durchgeführten und von den lokalen EVU bestätigten Messungen 
beweisen, dass das Solarstrompotential der KMU erheblich grösser ist als bisher 
in der Öffentlichkeit bekannt. Eigentlich nicht erstaunlich, wenn nicht gemessen, 
sondern nur geschätzt wird. Die nicht berücksichtigten Werte erscheinen bei der 
182% PEB-Siedlung mit 0.88 kW für 435 TWh und 2.88 kW für 127 TWh beschei-
den. Zu beachten ist aber, dass mit der in Tobel-Tägerschen bereits installierten 
8.88 kW pro Wohnung ein Solarstrompotential erreicht werden kann, welches 
10% höher ist als 435 TWh. Ebenfalls beachtlich ist die bis 2020 durchschnittlich 
installierte Leistung von 15.1 kW bei PEB-MFH. Sie ist 70% grösser im Vergleich 
zu den 8.88 kW in Tobel – aber es darf nicht vergessen werden: Die 182% PEB-
Überbauung in Tobel-Tägerschen wurde bereits 2015/16 geplant. Sie veranschau-
licht die PEB-Dynamik im PEB-MFH-Bereich der letzten fünf Jahre!261 Die seit 
2017 tadellos funktionierende 182% PEB-Überbauung in Tobel-Tägerschen liefert 
den besten Realbeweis: Min.P/PEB-MFH funktionieren CO2-frei, wenn die Dächer 
ganzflächig und bei mehrstöckigen Bauten die Fassaden soweit nötig solar genutzt 

 
259  Schweizer Solarpreis 2020, 233% PEB-KMU Verteilzentrum in 6035 Perlen/LU, S. 30-31.  
260  Solarstromgarantien für AKW-Ersatz: Die statistisch durchschnittlich unberücksichtigte PEB-Überproduktion in Tobel beträgt bei 

8kW (732.15 kWh/a pro PEB-W. x 3.7 Mio. MFH-W.) ≈ 2.7 TWh/a; damit übersteigt sie die Jahresstromproduktion (2011-2022) des 
AKW Beznau 1 mit 2.02 TWh/a; bei der inst. Leistung von 6kW generieren diese PEB-Wohnungen durchschnittlich 2‘396 kWh/a pro 
W. ergibt bei 3.7 Mio. MFH-W. ≈ 8.86 TWh/a; diese Solarstrommenge übersteigt die Durchschnittsstromproduktion (2011-2022) des 
AKW Gösgen mit 7.86 TWh/a um etwa 13% und jene des AKW-Leibstadt mit 8.25 TWh/a um 7.4% (vgl. Schweiz. Gesamtenergiesta-
tistik 2020, S. 22, Tab. 17). 

261  NF-PEB Solarstrom-Potentialstudie in Teil E Abb. 7 an 22. Stelle/PEB-Tobel-Tägerschen.  
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werden. Diese durch Messungen – statt Schätzungen – erworbene Erkenntnis 
führt zu folgendem Fazit für das Pariser Klimaabkommen:  

9. 50% Minergie-P/PEB amortisieren sich rasch: In der Schweiz existieren rund 
3.7 Mio. MFH-Wohnungen. Die Mietzinse in Tobel-Tägerschen sind 20% niedriger 
im Vergleich zu ähnlichen Wohnungen in dieser Wirtschaftsregion. Minergie-
P/PEB bedeutet nicht unverhältnismässige Mehrkosten, im Gegenteil, Min.P/PEB 
amortisieren sich in der Regel innert neun Jahren (vgl. Abb. 15). Min.P/PEB be-
deutet höhere Anfangskosten. Diese vermindern sich rasch, weil die hohen Auf-
wendungen für den jährlichen Zukauf von fossil-nuklearen oder anderen Ener-
gieträger gänzlich entfallen. Eine emissionsfreie Zukunft im Sinne des Pariser 
Klimaabkommens wird erreicht, wenn für die 127 TWh/a die Hälfte der beheizten 
oder gekühlten Gebäude entsprechend dem bereits 2003 von den Kantonen lan-
cierten als Minergie-P-Baustandard inkl. PEB erstellt bzw. energiesaniert wird.262 
In Teil F Abb. 11 werden die 90 TWh/a ‚Energieverluste‘ des Bundesrats übernom-
men. Dazu kommen die durch PEB-Solarstromüberschüsse substituierten 23 TWh 
Treibstoffe und das Solarstrompotential entsprechend dem vom Volk (2015-2019) 
vorgegebenen minimalen Zubau von 15% bzw. 127 TWh/a. Daraus ergeben sich 
die (90 + 23 + 127) ≈ 240 TWh/a des nationalen Gesamtenergieverbrauchs mit 
rund 53% Solarstrom und 47% reduzierten Energieverlusten.263    

10. Der solare Reserve- und Sicherheitsfaktor: 650%. Natürlich sind die Auswir-
kungen nicht überall so gross wie bei den erwähnten PEB-KMU-Beispielen. Aber 
auch bei den PEB-MFH ist das real-physikalische Reserve- bzw. Sicherheitspo-
tential in TWh/a um mehrere Faktoren höher als die effektiv benötigte inst. Leis-
tung, die Strom jährlich liefert. Bei den PEB-MFH mit 6 kW von 45.9 kW beträgt 
der Reserve- oder Sicherheitsfaktor (6 kW im Verhältnis zu 45.9 kW) 765%. Bei 
den PEB-EFH erscheint der Reserve- und Sicherheitsfaktor (mit 15 kW bzw. 25 
kW von 48.4 kW) mit 320% bzw. 193% eher klein. Zu bedenken ist, dass PEB-
EFH mit PEB-Solarstromüberschüssen bis 817%264 die hohen Solarstromreser-
ven bereits heute erfolgreich nutzen. Das 817% PEB-EFH in 7158 Waltensburg 
könnte mit dem Solarstromüberschuss von ca. 35'000 kWh jährlich 25 E-Mobile 
emissionsfrei betreiben; für einen Zwei-Personen-Haushalt sind diese PEB-Solar-
stromreserven nicht gerade bescheiden. 

11. Die Min.P/PEB verfügen über das grösste Solarstrom- und Effizienzpotential. 
Zu den Solarszenarien mit 127 TWh und 435 TWh kommen noch die einfach und 
allein mit Min.P/Massnahmen reduzierbaren Energieverluste von 90 TWh/a des 
Gebäudebereichs. Weil damit alle PEB-Voraussetzungen erfüllt sind, können 
diese Min.P/PEB gleichzeitig auch die Solarstromüberschüsse für den Verkehrs-
sektor generieren. Dadurch kann mindestens der bisher fossilbetriebene 

 
262  In Teil F Ziff. 2 und 3 Abb. 10 mit dem Gesamtenergieverbrauch von 240 (Säule 1 und 2) werden die 90 TWh/a Energieverluste, die 

amtlich vom Bundesrat mit der IP 10.3873 bestätigt und mittels Min.P reduzierbar sind in Säule 5 mit den 67 TWh/a Solarstrom (BFE: 
15.4.2019) dargestellt. Zusammen bestätigt der Bundesrat somit ein emissionsfreies Energiepotential von (90 + 67) ≈ 157 TWh/a. 

263  Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2020, S. 21/22, Tab. 14 und Fig. 6. 
264  Schweizer Solarpreis 2020 S. 22-27. 
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Individualverkehr CO2-frei fahren (90 TWh/a + 50 TWh/a) ≈ 140 TWh/a: Die er-
wähnten Einsparungen und die Solarstromeinnahmen dieser Szenarien sind sehr 
vorsichtig und konservativ berücksichtigt. Für 127 TWh werden bloss 23 TWh 
Energieverluste im Verkehrssektor berücksichtigt, um sämtliche fossil-nuklearen 
Energien bei vollem Komfort mit aktuellen Energietechnologien zu ersetzen (127 
TWh + 90 TWh + 23 TWh) ≈ 240 TWh/a. Die vom Bundesrat 2010 erwähnten 
Energieverluste von 90 TWh/a, die aktuelle Anzahl Gebäude und die gegenwertige 
Gebäudetechnologie werden statistisch bis 2050 beibehalten. Dies erfolgt vorsich-
tigerweise, obwohl bereits heutige Messungen klar bestätigen, dass nebst dem 
Solarstromertrag auch die Energieeffizienz immer besser wird. Immer mehr Ener-
gieverluste wie auch CO2-Emissionen können laufend durch PEB eliminiert wer-
den. Etwa die Hälfte der Wasserkraft mit 37 TWh/a soll künftig für den PSKW-
Betrieb verwendet und durch PEB-Solarstromüberschüsse ersetzt und versorgt 
werden.  

12. Bund verfügt über ausreichende Verfassungskompetenzen, um PEB zu för-
dern: Aufgrund von Art. 89 Abs. 4 BV sind «für Massnahmen, die den «Verbrauch
von Energie in Gebäuden betreffen, sind vor allem die Kantone zuständig».265

Bezüglich PEB-PV-Produktion verfügt der Bund aufgrund Art. 89 Abs. 3 BV über
ausreichende Verfassungskompetenzen, um PEB oder Min.P/PEB zu fördern.
Mit Min.P/PEB-Investitionen können sowohl die BV-Ziele wie auch das Pariser Kli-
maabkommen erreicht werden.

265  BV Art. 89 Abs. 3 und 4; der Bund versucht sich hier bei PEB immer wieder aus der Verantwortung zu schleichen und Art. 89 Abs. 3 
zweiter Satz BV (Bund «fördert die Entwicklung von Energietechniken…» nicht anzuwenden (vgl. Mo 15.4265 SR HG. Ausserdem sind
die Kantone nur «vor allem» zuständig. Der Bund verfügt ebenfalls über entsprechende «Sanierungs-Kompetenzen» 
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1. Die für 435 TWh/a installierte Solarleistung der PEB ist gebaut: Wie im vorangegan-
gen Teil F mit Verweis auf E ausgeführt, sind bereits Dutzende PEB in 23 von 26 Kantonen 
erstellt. Sie sind seit Jahren in Betrieb und funktionieren tadellos.266 Die im Teil E Abb. 7 
bis 9 aufgeführten PEB-MFH-, PEB-EFH- und PEB-KMU-Tabellen beweisen alle: Die inst. 
Leistungen für 127 TWh wie auch für 435 TWh sind nicht nur erfüllt, sie werden teilweise 
erheblich übertroffen.  

2.  CO2-freies Solarstrompotential von 435 TWh/a nutzen: Um das Solarstrompo-
tential von 435 TWh/a bis 2050 zu erschliessen, werden 80% der EFH und MFH 
berücksichtigt, bei den PEB-KMU sind es 86%, wie die Abb. 12 veranschaulicht. 
Bei den PEB-MFH beträgt die inst. Leistung pro PEB-Wohnung 8 kW ≈ 17% der 
bestintegrierten Leistung von 46 kW, d.h. 83% des Solarstroms werden produziert, 
aber (statistisch in Abb. 12 nachstehend) nicht für 435 TWh angerechnet. Bei den 
PEB-EFH liegt die inst. Leistung bei 25 kW ≈ 52% der bestintegrierten Leistung 
von 48.4 kW, d.h. (100-52%) ≈ 48% des generierten Solarstroms werden erzeugt, 
aber für 435 TWh (statistisch) nicht angerechnet. Die inst. Leistung der PEB-KMU 
beträgt 350 kW ≈ 5.5% der bestintegrierten Leistung von 6'425 kW, d.h. 94.5% des 
produzierten Solarstroms werden erzeugt, aber für die 435 TWh bis 2050 (statis-
tisch) nicht angerechnet. Damit wird das fast unerschöpfliche Solarstrompotential 
der Wohn- und Geschäftsbauten vor Augen geführt. Das "Problem" ist, dass die 
'Energieforschung und mehrere "Energieexperten' das grösste und preisgüns-
tigste CO2-freie PEB-Solarstrompotential noch nicht entdeckten.267 

3. Sach- und Rechtsgrundlage bildet der von der Bevölkerung zwischen 2015 bis 
2019 erstellte Zubau an Solaranlagen von 12% bis 26% bzw. die daraus entnom-
menen Szenarien mit 15% und 20% Zubau pro Jahr bis 2050, um das Pariser 
Klimaabkommen umzusetzen.268 Aber entscheiden muss das Parlament und im 
Referendumsfall das Volk. 

 
266  Schweizer Solarpreis 2021: In 23 von 26 Kantonen sind die Dutzenden erstellten PEB kantonsweise aufgeführt. Weitere und detail-

liertere Informationen dazu liefern die Schweizer Solarpreise 21 ab S. 22 ff. und frühere Jahre bis 2010; vgl. auch Teil E und F oben. 
267  Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2020, S. 46 Tab. 32. 
268  NF-PEB Solarstrom-Potentialstudie Teil E Ziff. 9.  
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4. Für 435 TWh genügen 80% der Gebäude pro Kategorie  

435 TWh in % Bestintegrierte. 
Leistung in kWp 

Notwendige kW für    
435 TWh/a  

in % der bereits inst. 
Leistung: 

Jahresproduk-
tion in TWh/a 

a) PEB-MFH 80% 46 kW 8 kW ≈ 17% ≈ 23  
b) PEB-EFH 80% 48 kW 25 kW  ≈ 52%  ≈ 20  
c) PEB-KMU 86% 6425 kW 350 kW ≈ 5.4%  ≈ 392   
Durchschnitt aller  Gebäudekategorien 25% 25% ≈ 435  

Anzahl Gebäude gemäss BFS: EFH:  gut 1 Mio.:  MFH:  3.6 Mio. Wohnungen; KMU/Geschäftsbauten rund 1.3 Mio. 

Abb. 12: Spalte 1: PEB-Gebäudetypen; 2: Anzahl PEB-Gebäude der Kategorie in Prozent; 3: Bestinstallierte Leistung 
für Min.P/PEB; 4: Notwendige inst. Leistung pro Min.P/PEB-Gebäude für 435 TWh in kW; 5: Berücksichtigte inst. 
Leistung in % pro Kategorie; 6: Jährliche PEB-Solarstromproduktion pro Gebäudekategorie und total in TWh/a bis 2050.  

 

5. Min.P/PEB: 435 TWh Solarstrom und 140 TWh vermeidbare Energieverluste 

 Abb. 13: Legende auf der rechten Seite der Grafik  
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6.  Grösstes Sicherheitspotential an Solarstrom: Die vorstehend in Abb. 12 er-
wähnte inst. Leistung befindet sich bei den PEB-MFH, PEB-EFH und PEB-KMU 
mit 17%, 52% und 5.5% deutlich unterhalb der bis 2021 höchst-installierten Leis-
tung. Die PV-Anlagen, die für die 435 TWh benötigt werden, sind in 23 Kantonen 
bereits mehrfach gebaut. Die Abb. 7, 8 und 9 des Teils E belegen mit gemesse-
nen und von EVU bestätigten Werten, dass das reale PV-Strompotential der PEB-
Gebäude damit noch lange nicht ausgeschöpft ist. Zum gemessenen und ausge-
wiesenen Solarstrom ist noch ein beträchtliches Reserve- und Sicherheitspotential 
bei den PEB-MFH, -EFH und -KMU auch für 435 TWh vorhanden. Wie eingangs 
erwähnt, genügen 127 TWh Solarstrom bei der Minergie-P/PEB Strategie wie in 
Tobel-Tägerschen/TG 2017 realisiert. Falls die Gebäude nicht saniert und insb. 
ungenügend gedämmt werden und Wasserstoff als Antriebsenergie verwendet 
wird, bewegt sich der Gesamtenergieverbrauch in Richtung 435 TWh. Mit 3 bis 4 
mal mehr Solarstrom kann sich die Schweiz somit auch mit 80% Energieverlusten 
zu 100% solar und CO2-frei versorgen. 

7.  Min.P/PEB-Mehrfamilienhaus mit CO2-freier Energieversorgung für 435 
TWh/a 

Abb. 14: Die 182%-PEB-Überbauung in Tobel-Tä-
gerschen/ TG mit der 8.88 kW inst. Leistung pro 
MFH-Wohnung, veranschaulicht bereits, wie städti-
sche PEB-MFH bei einer Schweizer Gesamtenergie-
versorgung mit 435 TWh Solarstrom aussehen kön-
nen. Mit einer von vier Fassaden, die solar genutzt 
wird, können ca. 77% des Winterstrombedarfs ge-
deckt werden.269 Mit einer zusätzlichen solaren PV-
Nutzung der Ost-West-Fassaden könnte auch der 
Winterstrombedarf zu etwa 115% generiert wer-

den. Wer zweifelt, fährt am besten nach Tobel-Tägerschen und schaut diese PEB-Überbauung selber an. (vgl. Basis-
PEB Abb. 4)  

8.  PEB-Solarstrompotential mit 180% E-Versorgung noch unvollständig genutzt: Mit 
435 TWh/a oder 180% des gesamten Energiebedarfs von 240 TWh ist das Solarstrompo-
tential der PEB-Gebäude noch lange nicht „ausgereizt“ oder vollständig genutzt. Den 
Beweis liefert die Abb. 14 Min.P/PEB in Tobel-Tägerschen/TG. Die Thurgauer PEB-Über-
bauung deckt 182% des Gesamtenergiebedarfs für 32 Wohnungen inkl. des CO2-freien 
Verkehrsenergiebedarfs für 76 E-Autos. Zur Erinnerung: Der Gebäude- (50%) und Ver-
kehrssektor (35%) verbrauchen zusammen rund 85% des (nationalen/globalen) Gesam-
tenergieverbrauchs. Von vier Fassaden sind bei Abb. 14 drei PV-mässig nicht genutzt. 
Die vom Bundesrat in IP RW 10.3873 erwähnten 80% Energieverluste oder 90 TWh/a 
sind in den 435 TWh Solarstrom der Dächer und PV-Fassaden nicht enthalten. Die ver-
meidbaren Energieverluste im Geschäfts- und Industriebereich durch neue Technologien 
und insb. im Strombereich, mittels LED usw. sind hier ebenfalls noch nicht enthalten.270  

 
269   Schweizer Solarpreis 2019, S. 34/35. 
270  Kraftwerk Schweiz, Prof. Dr. Anton Gunzinger weist auf die grossen Effizienzeinsparungen im IT-Bereich, auf unterschiedliche Wir-

kungsgrade „unter Laborbedingungen und der Realität im Alltagsverkehr“ hin und gelangt zum Schluss, dass unter dem Strich nur 
gerade 10.4% der in Form von Erdöl ...in Bewegung eines Autos umgesetzt werden“ (Verlag Zytglogge, Bern, 2015, S.67). Diesen 
Sachverhalt gilt es beim Vergleich zwischen Elektro- und Verbrennungsmotor ebenfalls zu berücksichtigen. 
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9. Min.P/PEB-Sanierungen um Faktor 4 effizienter als Neubauten. Eine energetische Dif-
ferenzierung zwischen Bausanierungen und Neubauten lässt sich heute energietech-
nisch kaum mehr begründen: Die neuere Gebäudetechnologie beweist anhand zahlrei-
cher gemessener Werte, dass die Energiekennzahlen (EKZ) von Bausanierungen nicht
nur den Stand von Neubauten erreichen. Die oben in Teil B Abb. 3 und 4 erwähnten
Min.P/PEB-Sanierungen sind bis um den Faktor 4 energieeffizienter im Vergleich zu
Neubauten.271 MuKEn-Neubauten können für die Warmwasserversorgung und den Hei-
zenergiebedarf zusammen rund 45 kWh/m2a verbrauchen. Dazu kommen noch mindes-
tens 17 kWh/m2a für Strom; insgesamt somit 62 kWh/m2a und in der Baupraxis werden
oft mehr bis über 80 kWh/m2a verbraucht. Die besten Min.P/PEB-Sanierungen benötigen
insgesamt weniger als 20 kWh/m2a. Die durchschnittliche EKZ beträgt 27,5 kWh/m2a (vgl.
Abb. 3 oben). Kantone, welche nicht generell den Min.P-Baustandard mit 32 kWh/m2a
(mit begründeten Ausnahmen) ev. bis 27.5 kWh/m2a verlangen, fördern die Energiever-
schwendung mit unnötigen CO2-Emissionen.

10. Massiv unterschätzte Passivhaus/Minergie-P-Auswirkungen: Die Umsetzung der ak-
tuellen Min.P-EKZ gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a bis c, Art. 44 Abs. 4 und Art. 45 EnG und
noch tiefere Werte ist heute keine technische Frage mehr, im Gegenteil: Es fehlt an der
Ausbildung der Architekten und Planer, nicht selten auch am Interesse, weil die Energie-
verschwendung toleriert statt verhindert wird: Die unnötigen und klimabelastenden Auf-
wendungen begleichen ja die Mieter-, Hauseigentümer/innen und KMU. Unzählige Bau-
beispiele belegen dies. Die negativen Auswirkungen auf die Umwelt, den Energiever-
brauch, das Klima, die energetische Auslandabhängigkeit und die Ökonomie können
kaum hoch genug eingeschätzt werden: Der Min.P-Baustandard von 32 kWh/m2a redu-
ziert nicht nur den künftigen Gebäudeenergiebedarf von etwa 80 bis 100 TWh auf ca. 20
TWh/a.272 Diese Min.P-Effizienzmassnahme ist der Hauptgarant für die erhebliche So-
larstromproduktion im Gebäudebereich; sie übersteigt mit bis zu 800% den Energiever-
brauch der betreffenden Gebäude. Dank dieser Tatsache verfügen praktisch alle PEB-
Gebäude über hohe PEB-Solarstromüberschüsse. Diese Überschüsse reichen in der
Regel, um den gesamten Verkehrsenergiebedarf der jeweiligen Bewohner/innen bzw.
Beschäftigten zu versorgen. Zu den eingesparten rund 80 bis knapp 100 TWh kommen
noch rund 50 bis 60 TWh/a Einsparungen bzw. substituierte TWh des Verkehrsbe-
reichs.273 Weil „das Gebot der Verhältnismässigkeit (verlangt), dass eine (…) Massnahme
für das Erreichen des im öffentlichen (…) Interesse liegenden Zieles geeignet und erfor-
derlich ist und Massnahmen unverhältnismässig sind, wenn das Ziel mit einem weni-
ger schweren ...Eingriff erreicht werden kann“ erweisen sich Fördermassnahmen von
über 50% oder gar über 100% bis über 300% der energierelevanten Bauinvestitionen als
nicht verfassungskonform.274

11. Die dreifache Beweisführung für das Solarstrompotential erfolgt durch:
a) Gemessene kWh-Werte: In Teil A und B der NF-PEB Solarstrom-Potentialstudie erfolgt

die Beweisführung mit gemessenen Werten in kWh/a. Verwendet und publiziert werden
nur die jeweils von EVU (amtlich) kontrollierten und schriftlich bestätigten Werte.275

271  Min.P/PEB-Bausanierungen: Die EKZ der besten gemessenen Bausanierungen liegen unter 20 kWh/m2a; mit 15.9 kWh/m2a beträgt 
die EKZ noch 25.6% von 62 kWh/m2a oder ist um Faktor 4 niedriger als die meisten aktuellen mit 62 kWh/m2 bis 70 kWh/m2 und mehr. 

272  Schweizer Solarpreis 2021, S. 35 Abb. 2. 
273  PEB-substituierte fossile Energien im Verkehrssektor, vgl. B 7, 12, 13, 22, D 5, E.1 und F 11 usw. 
274  BGE 136 I 87 E. 3.2, S. 91 f. (vgl. SGS-GB 2019 S. 10-13).  
275  Schweizer Solarpreis 2010 bis 2021 und später liefern die öffentlich überprüfbaren Beweisgrundlagen.  
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b) Inst. kW-Leistung: Teil E bis G Ziff. 2 oben beweist zusätzlich die realisierte inst. Leis-
tung der PEB-EFH, -MFH und -KMU pro Gebäudekategorie (2. Beweis, Überprüfung
von EVU).

c) Augenschein: Die obige Abb. 14 (und alle übrigen 230 PEB in 23 Kantonen) erbringen
auch den Realbeweis. Die 2016 erstellte und seit 2017 sich in Betrieb befindliche
Min.P/PEB-Überbauung Tobel-Tägerschen verfügt über eine inst. Leistung von 8.8 kW
pro PEB-Wohnung. Um 435 TWh/a bis 2050 zu generieren, reicht bei PEB-MFH-Woh-
nungen bereits eine inst. Leistung von 8 kW. Die Thurgauer PEB-Überbauung übertrifft
bereits seit 2017 mit 8.8 kW die Voraussetzung für 435 TWh um 10% - und weist den-
noch 20% günstigere Mietkosten auf.

12. Grösstes und preisgünstigstes Solarstrompotential bisher ungenutzt: Die parlamen-
tarische Mehrheit entscheidet über die Bundesgesetze, nicht der Bundesrat. Würde die
jeweilige Mehrheit im National- und Ständerat nebst dem Art. 89 BV (Energieartikel) auch
Art. 5 Abs. 2 BV (Grundsatz der Verhältnismässigkeit) und – wie eigentlich jede/r Mitbür-
ger/in – die oben erwähnte Rechtsprechung des Bundesgerichts befolgen, könnten die
Energie- und Klimaprobleme rasch und zielführend gelöst werden, ohne die Biodiversität
noch weiter zu gefährden und die letzten national geschützten Landschaften zu zerstören.
Von 2022 an wird mit jährlich knapp 1 TWh mehr Solarstrom erzeugt im Vergleich zur
Finanzierung der teuersten 0.77 TWh KWKW-Strom bis 2050.276 Seit 2016 lehnen Bun-
desrat und Bundesparlament indessen die Min.P/PEB mit dem grössten, preisgünstigsten
und CO2-freien Solarstrompotential ab.277 Hauseigentümer/innen, Wohngenossenschaf-
ten und KMU belegen aber in Abb. 3 und 4, in B Ziff.11, 17 und 18 sowie C Ziff. 17, dass
Min.P/PEB auch bei Bausanierungen 80% Energieverluste reduzieren und gleichzeitig die
höchsten PEB-Solarstromüberschüsse erzeugen. Mit der Zustimmung zum positiven
PEB-Vorstoss (Motion Eymann 19.4202) durch den Nationalrat 2021 und am 31. Mai 2022
im Ständerat, verfügen Bundesrat und Bundesparlament über einen verfassungskonfor-
men Auftrag, eine gesetzliche Grundlage für das grösste, preisgünstigsten und CO2-
freie Solarstrompotential zu erlassen. Werden entsprechend G Ziff. 10 bis 18 die
Min.P/PEB-Massnahmen verfassungskonform im Sinne von BGE 136 I 87 E. 3.2 umge-
setzt, kann die Schweiz bis 2045 auf fossil-nukleare Energieimporte verzichten und er-
reicht das Pariser Klimaabkommen.

13. Unberücksichtigte Ökonomie und Ökologie bei PEB-Investitionen: Die nachstehende
Abb. 15 veranschaulicht die energetisch-ökonomischen Auswirkungen von (bloss) 30%
Anreizinvestitionen ausschliesslich für energetisch relevante Bauinvestitionen bei PEB-
Investitionen/Sanierungen und gemäss Motion Müller.278 Die traditionelle Energiepolitik
unterscheidet zwischen erneuerbaren und nicht erneuerbaren, fossil-nuklearen Energien,
welche für CO2-Emissionen und radioaktive Abfälle verantwortlich sind. Faktisch ausge-
blendet werden aber die beeindruckenden ökonomisch-ökologischen Resultate PEB-In-
vestitionen: Min.P/PEB-Investitionen amortisieren sich in der Regel in sechs bis neun

276 Drei Milliarden Franken für wirkungslose Subventionen: „Bis 2035 fliessen Beiträge in der Höhe von drei Milliarden an kleine 
Wasserkraftwerke. Mit dem gleichen Geld liesse sich knapp siebenmal mehr Solarstrom produzieren.“ (Tages-Anzeiger vom 21. Okt.
2020), vgl. oben B Ziff. 4 inkl. FN; SGS-Geschäftsbricht 2019, S. 10-13 und SGS-GB 2020, S. 17 und 69; C 5: KWKW bis 2050 ≈ 0.77 
TWh bzw. Solarstrom 2020, Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2020, S. 46 Tab. 32. 

277 Motion SR H. Germann (15.4265): „PlusEnergieBauten statt 80%-Energieverluste.“; Motion NR Priska Seiler Graf (19.4227): „Re-
duktion der CO2-Emissionen...für Gebäudeinhaber/innen.“

278  Motion Leo Müller 16.3171/Auszug aus PEB-Gebäudestudie 2019: Teil V Energieszenario C Ziff. 7 bis 16 mit Abb. 112 bis Abb. 114; 
Nicht finanziert werden Strassen-und Tunnelbauten, Waldrodungen, Felsensprengungen, Hochspannungsleitungen etc., welche 
nichts zur Wärmedämmung und Reduktion der 80% Energieverluste im Gebäude- und etwa 70% im Verkehrsbereich beitragen.     
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Jahren; aber ohne genaue Gebäudemessungen werden diese Fakten offenbar nicht wahr-
genommen (vgl. Abb. 15-17).   

14. Die dreifache PEB-Wirkung: energetisch, finanziell, klimatisch

Szenario 

C 

Anreiz-för-

derung 

Einnahmen/ Einsparungen 

(bei 15 Rp./kWh) 

kum. Einnahmen/ 

Einsparungen 

(bei 15 Rp./kWh)

reduzierte 

CO2-

Emiss.
in Mrd. 

Fr. 
in Mrd. Fr. in Mrd. Fr. in Mio. t 

≈

Abb. 15 (Abb. 112 PEB-Gebäudestudie 2019): Die Anreizinvestitionen von 2.44 Mrd. Fr. bleiben zehn Jahre konstant; an-
schliessend werden sie bis zum 20. Jahr halbiert und ausschliesslich für Sanierungen eingesetzt, aber die (kumulierten) Ein-
nahmen/-Einsparungen steigen nach der arithmetischen Reihe der Ordnung 2: Mit 2.44 Mrd. Fr. werden im Gebäudesektor 
jedes Jahr 2.48 TWh/a Energieverluste reduziert und 3.7 GW zusätzlich installiert, die mit der Min.-P-Dämmung jährlich 6.18 
TWh/a substituieren; à 15 Rp./kWh generieren sie jährlich ≈ 0.93 Mrd. Fr. Stromeinnahmen bzw. Einsparungen durch Eigen-
verbrauch. Fazit: Keine vergleichbaren Energiemassnahmen können jährlich 3.7 GW mehr CO2-freien Strom, gleichzeitig für 
2.47 TWh/a weniger Energieverluste - insgesamt 6.18 TWh substituieren. Nach 15 Jahren resultiert ein Ertragsüberschuss 
(netto) von rund 35 Mrd. Fr.   

15. Rhinow's doppelter Lenkungseffekt mit sechsfacher Wirkung
Obige Feststellungen werden auch durch die Rechtswissenschaft bestätigt: „Am besten
wird der Lenkungszweck dann erreicht, wenn die Einnahmen für Massnahmen verwen-
det werden, welche die Erreichung des Lenkungsziels unterstützen.“279 „Energieabga-
ben weisen einen doppelten Lenkungseffekt auf. Die Verhaltungslenkung erfolgt sowohl
auf der Seite der Erhebung der Abgabe als auch auf der Seite ihrer Verwendung, indem
die Energiekonsumenten durch Verteuerung der nicht erneuerbaren Energieträger und
durch die Steigerung der Konkurrenzfähigkeit erneuerbarer Träger auf die umwelt- und
energiepolitische Zielsetzung hingeleitet werden.“280 Der Beweis für die Richtigkeit dieser
Feststellungen wurde durch Untersuchungen des BFE bestätigt: Während der „abgabe-
induzierte Rückgang der Energienachfrage auf 1.3%“ berechnet wird, beträgt der „Rück-
gang der Energienachfrage aufgrund der Fördergelder […] rund 7.1%.“ Indessen dür-
fen beide Werte „nicht einfach summiert (1.3% + 7.1% = 8.4%) werden. […] Der berech-
nete Gesamteffekt von -7.9% berücksichtigt sowohl die Erhebungs- als auch die

279  Prof. Dr. Rene Rhinow, Universität Basel und Ständerat (FDP/BS 1987-1999), SFP 41, Art. Nr. 334/16.Okt. 1997. 
280  Prof. Dr. Rene Rhinow, a.a.O., SFP 41, Art. Nr. 334/16.Okt. 1997. 
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Verwendungsseite.“281 Nach Annahme des Art. 89 BV 1990 wurden verschiedene Mas-
snahmen vom Bund mit Beteiligung von privaten Verbänden der Wirtschaft usw. durchge-
führt. Der Bundesrat kam z.B. bei verschiedenen Massnahmen zu folgenden Ergebnis-
sen.282 Im Vergleich zur CO2-Abgabe oder zur abgelehnten Volksinitiative «Energie- statt 
Mehrwertsteuer»,283 welche bloss eine abgabeseitige Belastung von 1.3% vorsehen bzw. 
vorsahen, bewirkt der „Rhinow’sche Doppel-Lenkungseffekt“ mit 7.9% zu 1.3% ≈ eine 
sechs mal grössere Wirkung! 

16. Jedes Jahr zwei AKW wie Beznau oder Leibstadt ersetzen: Wenn man bedenkt, dass
die Erstellung eines AKW zwischen 10 und 20 Jahre dauert, erscheint der Ersatz von zwei
AKW pro Jahr für viele nicht realistisch. Bei NF-PEB geht es entsprechend dem Grundsatz
der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs.2 BV) nicht nur um die Stromproduktion. Bei 80%
Energieverlusten ist es weder zielführend noch mit dem Grundsatz der Verhältnismässig-
keit von Art. 5 Abs. 2 BV zu vereinbaren, teuren Strom zu produzieren, um 80% davon im
Gebäudesektor zu verschwenden.284 Deshalb entspricht es dem Verfassungsgrundsatz
der Verhältnismässigkeit, wenigstens mit 40% der Mittel die hohen Energieverluste der
Wohn- und Geschäftsbauten zu reduzieren, statt einseitig nur die Produktion zu erhö-
hen. Anstelle die Energieinvestitionen zentralistisch nur an einem einzigen (oder wenigen)
Orten zu konzentrieren, können die jährlich zu sanierenden und/oder neu zu erstellenden
rund 85'000 NF-PEB in allen Kantonen und über 2‘200 Gemeinden gleichzeitig realisiert
werden, um die 6.18 TWh/a zu substituieren; dasselbe gilt für die Substitution von 8.57
TWh/a für das AKW-Leibstadt durch 92‘000 PEB-Wohn- und Geschäftsbauten inkl.
PEB-Sanierungen. In diesem Sinne kann der „Rhinow’sche Doppel-Lenkungseffekt“ z.B.
bei der Umsetzung der Motion Eymann konkret sichtbar werden.285

17. Auslandsabhängigkeit: Von 78% auf 4% in 30 Jahren: Die konstant bleibenden Anrei-
zinvestitionen von 2.44 Mrd. Fr. führen zu einer linear ansteigenden installierten Leistung
von 3.7 GW bis zum 10. Jahr; nachher werden bloss noch 10 Jahre Minergie-P-/PEB-
Sanierungen gefördert, analog Szenario A und B der PEB-Gebäudestudie. Die Einnah-
men/Einsparungen belaufen sich nach 15 Jahren auf  111.6 Mrd. Fr, nach 20 Jahren auch
195.3 Mrd. Fr. und nach 25 Jahren auf 302.3 Mrd. Fr. Diese kumulierten Einnahmen und
Einsparungen sind nach 25 Jahren 8.2 mal höher als die Anreizinvestitionen von 36.6
Mrd. Fr. in 25 Jahren. Dadurch sinkt auch relativ rasant die vor allem fossil-nukleare Aus-
landsabhängigkeit von 78% (2019) auf 4% nach 30 Jahren, wie Abb. 113 der PEB-Ge-
bäudestudie 2019 beweist. Art. 89 BV verpflichtet Bund und Kantone seit September 1990
die hohe Auslandabhängigkeit im Energiebereich und den hohen fossil-nuklearen Anteil
von rund 75% zu reduzieren. Mit dem Ukraine-Krieg und der bedrohenden Klimaerwär-
mung ein Grund mehr, den Volkswillen von 1990 endlich umzusetzen. Die Energiemes-
sungen beweisen, dass es kein Defizitgeschäft für die Bevölkerung und die innovative
Wirtschaft ist, im Gegenteil, ein lukuratives (vgl. Abb. 15 bis 17).

18. Messungen widerlegen weiteren unbegründeten Einwand: Die Abb. 7 bis 9 im Teil E
belegen noch eine weitere Tatsache: Die norddeutsche Stadt Kiel liegt etwa auf dem

281  Bundesamt für Energie, Forschungsprogramm/Energiewirtschaftliche Grundlagen, a.a.O., Okt. 1996, S. 39. 
282  PEB-Gebäudestudie 2019, Teil III. lit. A Ziff. 9 und Ziff. 14 oben. 
283  Volksinitiative „Energie- statt Mehrwertsteuer“ am 8.3.2015 mit 92% Nein und von allen Kantonen verworfen (Berner Zeitung 9.3.2015).
284  BGE 136 I 87 E 3.2 und IP RW 10.3873 sowie Motion Eymann 19.4202, B Ziff. 11-18 ff. 
285  PEB-Gebäudestudie 2019, Teil IV Ziff. 6 und Teil V lit. C Ziff. 10 sowie nachstehend Abb. 16 Spalte 2 und Spalte 6 mit 6.18 TWh pro 

Jahr sowie und Teil V lit. D Ziff. 6 bis 10 mit Abb. 119, 119a und 119b. 



89 

gleichen 55. Breitengrad wie Alaskas Südhalbinsel der Hauptstadt Ancorage. Ende 2021 
erzeugten Deutschlands PV-Anlagen 51 TWh Solarstrom – 138% der gesamten Schwei-
zer Wasserkraft oder 222% des Atomstroms der Schweiz.286 Die Solarstrahlung nimmt im 
Norden leicht ab; sie kann aber gut kompensiert werden. Die hohen PEB-Solarstromüber-
schüsse können locker um 10%, 20% oder 30% und mehr erhöht werden, wie die Mes-
sungen im Teil E Abb. 7 bis 9 beweisen. Dazu muss die inst. Leistung von 8 kW auf 8.8 
kW, 9.6 kW oder 10.4 kW pro Wohnung erhöht werden. Mit einer geringfügig höheren inst. 
Leistung von 10.4 kW pro MFH-Wohnung resultieren rund 7 TWh/a. Damit könnten die 
beiden AKW Beznau I und II innert Jahresfrist ersetzt und dazu die zu entsorgenden ra-
dioaktiven Abfälle vermindert werden.287 Werden die in Teil E und Abb. 12 erwähnten 
Massnahmen bis 2050 realisiert, kann die Schweiz aufgrund der bereits heute installierten 
PV-Anlagen real belegen wie mit einem Solarstrompotential von 435 TWh/a oder ev. 
mehr gerechnet werden kann (vgl. Abb. 14). 

19. Klimaschutz: CO2-Abgabe „nahezu wirkungslos“ (Prof. Dr. Thomas Stocker,
Uni Bern)
Dass die Klimaschutzziele mit heutigen Massnahmen mit so hohen Energieverlus-
ten im Gebäude- und Verkehrsbereich auch in unseren Nachbarländern kaum zu
erreichen sind, ist nicht sehr erstaunlich. Verschiedene Studien und Untersuchun-
gen von Schweizer Hochschulen, unabhängigen Instituten, Kantonen, Organisati-
onen und Verbänden aus der Wirtschaft und selbst der UREK-S machen klar: die
heutigen Massnahmen reichen nicht aus, um die CO2-freien Vorgaben des Ende
2017 ratifizierten Pariser Klimaabkommens zu erfüllen.288 „Die Erreichung der Pa-
riser Klimaziele scheint weiter weg, als wir bisher dachten. Das darf man nicht
schönreden.“289 Vom durchschnittlichen Endenergieverbrauch von 240 TWh/a pro
Jahr sind mindestens 170 TWh/a oder mehr als 70% fossil-nukleare Energien.
Diese müssen substituiert werden, um das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen.
Bis heute sind keine vergleichbaren Massnahmen ersichtlich, um in energetischer,
ökologischer, ökonomischer und in klimatischer Hinsicht gleiche oder ähnliche
Auswirkungen zu erzielen, wie mittels Min.P/PEB-Investitionen. Auch der be-
kannte Schweizer Klimawissenschaftler Prof. Dr. Thomas Stocker, Universität
Bern warnt: „Das heutige System der CO2-Abgabe ist zwar aus Sicht der Verwal-
tung praktisch. Unter dem Aspekt des Klimaschutzes ist sie aber nahezu wir-
kungslos."290

286  Deutschland/PV-Solarstrom: 2021 lieferten PV-Anlagen mit einer inst. Leistung von 59 GW in Deutschland insgesamt 51 TWh/a So-
larstrom, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, 79110 Freiburg, 4.2.2022; 138% der gesamten Schweizer Wasserkraft 
oder 222% des Atomstroms der Schweiz, Schweiz. Elektrizitätsstatistik 2020, S. 11 und S. 22.  

287  PV-Solarstrompotential: Die Abb. 7 und 12 veranschaulichen, wie mit einer inst. Leistung von 8 kW pro MFH-Wohnung 23 TWh bis 
2050 erzeugt werden können; wird die inst. Leistung auf 10.4 kW erhöht (10.4 x 3.6 Mio. PEB-MFH x 80% = 29.95) ≈ 30 TWh: Die
beiden AKW Beznau I und II erzeugten 2011-2020 durchschnittlich 2.2 TWh, beide zusammen 2020 (2.7 + 2.9 TWh ≈ 5.6 TWh; mit
zusätzlichen (30 TWh – 23 TWh) ≈ 7 TWh können die 5.6 TWh problemlos gedeckt werden, Schweiz. Elektrizitätsstatistik 2020, S. 22,
Tab. 17.  

288  Ständerat Damian Müller, SR Kommissionssprecher, 23. Sept. 2019 und Botschaft Bundesrat vom 1. Dez. 2017, S. 253: Die „Klima-
ziele würden von den Kantonen voraussichtlich deutlich verfehlt, wenn künftig lediglich die MuKEn 2014 umgesetzt würden.“  

289  NZZ am Sonntag, 15. August 2021, S. 25; Dr. Jérome Haegeli, Chefökonom Swiss Re 
290  NZZ am Sonntag, 5. Sept. 2021, S.8, Prof. Dr. Thomas Stocker, Uni Bern.  
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1. Einnahmen mit Verweis auf PEB-Gebäudestudie 2019 Energieszenario C291

Energieszenario C der PEB-Gebäudestudie 2019

Pariser Klimaabkommen dank Norman Foster Thesen bis 2050 erfolgreich umsetzbar

Szenario C Gebäude 
pro Jahr 

Anreizför-
derung292 

kum. Anreiz-
förderung 

Install. 
Leistung 

Strom + reduzi, 
E-Verluste 

Einahm+Einsp..pro 
J. (bei 15 Rp./kWh)

kum. Einnahm./Einsp.  
(bei 15 Rp./kWh) 

kum. reduz. 
CO2-Emiss.293 

Importe Auslandab-
hängigkeit 

in 1’000 in Mrd. Fr. in Mrd. Fr. in GW294 in TWh/a in Mrd. Fr. in Mrd. Fr. in Mio. t in TWh/a in %  

Abb. 16: Zeigt die energetischen, ökologischen und ökonomischen Auswirkungen der Anreizinvestitionen von 30% der 
energierelevanten Bauinvestitionen. In 25 Jahren können 154.5 TWh/a und nach 30 Jahren 185 TWh/a substituieren werden. 
Die CO2-Emissionen nehmen dramatisch ab, in den ersten 10-15 Jahren jährlich um 2.63 Mio. t CO2-Emissionen; anschlies-
send ab dem 15. Jahr bloss noch um 1/3 oder 0.87 Mio. t pro Jahr. Dies entspricht (39.45 + [5 x 2.63 x 1/3) ≈ 4.38 Mio. t CO2-
Emissionen in fünf Jahren. Auch bei Abb. 15 zeigen sich die relativ grossen Anpassungen der reduzierten CO2-Emissionen, 
die mit einer jährlichen Anpassung – freilich auf Kosten der Planbarkeit und Rechtsicherheit – präziser sein könnten. Die
Anreizinvestitionen werden in 25 Jahren etwa 8-fach zurückerstattet (36.6 Mrd. Fr ≈ 302 Mrd. Fr.) - vor allem als Einsparungen
und Realrückerstattung, der Rest als Bareinehmen durch Stromverkauf. Annahme: Pariser Klimaabkommen bis 2050 energe-
tisch, ökologisch und ökonomisch sehr erfolgreich umsetzbar (Die Abb. 15 entspricht der Abb. 113 der PEB-Gebäudestudie 
2019, Teil V. lit. A Ziff. 10 ff. und lit. C, S. 121 ff.). Die Anzahl Jahresarbeitsplätze bleibt nach der Lancierung beim Energies-
zenario C konstant bei rund 104‘600 Arbeitsplätzen.295

2. Die Finanzierung der PEB-Sanierungen: Im ersten Jahr sind die Anreizinvestitionen mit
2.44 Mrd. Fr. über 2.5 mal höher als die Einnahmen (0.93 Mrd. Fr.). Nach fünf Jahren
sind die kumulierten jährlichen Einnahmen mit 14 Mrd. Fr. bereits höher als die kumu-
lierten Anreizinvestitionen von 12.20 Mrd. Fr. Nach 10 Jahren sind die kumulierten jährli-
chen Einnahmen mit 51 Mrd. Fr. bereits mehr als doppelt so hoch wie die kumulierten

291  Auszug/PEB-Gebäudestudie 2019 Energieszenario C Teil V, S. 130 ff. und Norman Foster PEB-Reglement 2021, Art. 41. 
292 Der Minergie-P/Passivbaustandard: Die energetischen, ökonomisch/ökologischen Auswirkungen sind analog Abb. 36/38/43/45 der 

PEB-Gebäudestudie 2019.  
293  Vom 15. Jahr an wird, wie bei Abb. 104 und 109 angenommen, dass die CO2-Reduktion nur noch um ca. 1/3 reduziert wird (effizientere 

Gebäude, PEB und steigender Elektromobilitätsanteil). 
294 Bei der installierten Leistung in GW: Die energetischen, ökonomischen und ökologischen Auswirkungen sind analog Abb. 36/39/42 

der PEB-Gebäudestudie 2019. 
295 PEB-Gebäudestudie 2019, Teil IV lit. C Abb. 91 und Teil V lit. C Ziff. 2, Abb. 100 . 
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Anreizinvestitionen von 24.39 Mrd. Fr.296 Die jährlichen Anreizinvestitionen bleiben 10 
Jahre konstant bei 2.44 Mrd. Fr.; aber die (kumulierten) Einnahmen/Einsparungen steigen 
nach der arithmetischen Reihe der Ordnung 2 (vgl. Abb. 112 und 113 PEB-Gebäudestudie 
2019 sowie oben 15 und 16).297 Bei der Solarstromerzeugung und bei der CO2-Reduktion 
wird auf die Ausführungen zu Abb. 101 bis 105 sowie Teil V lit. B Ziff. 6-16 der PEB-
Gebäudestudie 2019 verwiesen.  

3. Energieszenario C: Minergie-P- und PEB-Gesetz nach zehn Jahren

Abb. 17 (Abb. 114 PEB-Gebäudestudie 2019): Die Anreizinvestitionen von 2.44 Mrd. Fr./Jahr dauern bloss zehn Jahre. An-
schliessend sollten nur noch 50% oder 1.22 Mrd. Fr. pro Jahr für Min.-P/PEB-Sanierungen eingesetzt. Nach 20 Jahren ist 
Schluss, in der Annahme, dass fast alle Neubauten PEB sind und die meisten bestehenden beheizten Bauten Min.P/PEB-
saniert seien. Die Inlandwertschöpfung steigt vom ersten Tag linear an, wie die türkisfarbigen Balken zeigen. 

4. Wie entstehen Milliarden-Einnahmen aus Anreizinvestitionen? Wie aus Abb. 15 her-
vorgeht, beträgt die Anreizförderung im 1. Jahr mit 2.44 Mrd. Fr.; die Stromeinnahmen
und die Einsparungen (6.18 TWh x à 15 Rp./kWh) bloss ≈ 0.93 Mrd. Fr.; daraus resultiert
ein Aufwandüberschuss von 1.51 Mrd. Fr.; im 2. Jahr mit 2.44 Mrd. Fr. Anreizförderung
nochmals 6.18 TWh/a dazu, so dass die Stromeinnahmen und die Einsparungen (6.18 x
2 ≈ 12.36 TWh x à 15 Rp./kWh) ≈ 1.85 Mrd. Fr. betragen; im 3. Jahr fliessen mit der 2.44
Mrd. Fr. Anreizförderung nochmals (6.18 TWh/a x 3) ≈ 18.54 TWh à 15 Rp./kWh mit Ein-
nahmen von 2.79 Mrd. Fr. dazu, im 4. Jahr gleichen sich die Anreizinvestitionen von (4 x
2.44 Mrd. Fr.) ≈ 9.76 Mrd. Fr. an die Einnahmen von 9.30 Mrd. Fr. bis auf 46 Millionen an.
Im fünften Jahr übertreffen die Einsparungen und Einnahmen die Anreizinvestitionen
um (14.0 – 12.2 Mrd. Fr.) 1.8 Mrd. Fr. Nach 10 Jahren zeigt Abb. 15 (112) warum die
Einsparungen/Einnahmen die Anreizinvestitionen um (51.2 – 24.4 Mrd. Fr.) ≈ 26.8 Mrd.
Fr. übersteigen: Nach 10 Jahren müssen 850‘000 PEB keine Mittel mehr für fossil-nukle-
are Energien begleichen – sondern jeder Franken wird entweder für bessere Haustechnik,
bessere Dämmung oder für gebäudeintegrierte Solaranlagen investiert. Die Netto-Ein-
nahmen/Einsparungen betragen 10 Jahren somit (51.2 Mrd. Fr. – 24.4 Mrd. Fr.) ≈ 26.8
Mrd. Fr. Diesem Min.-P/PEB-Einnahmenüberschuss steht das bisherige Energiever-
schwendungssystem mit über (2006-2015) 100 Mrd. Fr. für importierte fossil-nuklearen
Energien inkl. CO2-Emissionen gegenüber (vgl. Abb. 16 und 17).298

296 PEB-Gebäudestudie 2019, Teil V lit. C Ziff. 4 bis 11 Abb. (vgl. Abb 111 bis 114). 
297  PEB-Gebäudestudie 2019, Teil V lit. C, Abb. 112 und 113.   
298  Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2017 Tab. 41 S. 55.  
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5. Einnahmen von 35 Mrd. Fr. nach 15 Jahren: In den ersten 15 Jahren resultieren, wie
die arithmetische Reihe der Ordnung 2 veranschaulicht, insgesamt 55.5 TWh Solarstrom
(60%); dazu werden noch 37.2 TWh/a Energieverluste (40%) reduziert inkl. 39 Mio. t CO2-
Emissionen (von gut 50 Mio. t/a). Insgesamt werden 92.73 TWh/a substituiert (vgl. Abb.
15 und 16).299 Von den kumulierten 111 Mrd. Fr. 300 sind somit:

a) Anreizförderung Min.P-Dämmung: 40% ≈ 45 Mrd. Fr. Einsparungen durch Gebäu-
desanierungen.301 Diese faktisch nicht beachteten 45 Mrd. Fr. belaufen sich im 15. Jahr
bereits auf 5.6 Mrd. Fr pro Jahr der kumulierten 14 Mrd.Fr. Wie die Einnahmen steigen
auch die Einsparungen aufgrund der Min.P-Bauinvestitionen entsprechend der arithmeti-
schen Reihe der Ordnung 2. Zum grossen Nachteil aller Hauseigentümer-, Mieter-/innen,
Wohnbaugenossenschaften, KMU und übrige Gebäudeinhaber/innen ignorieren fast alle
Politiker und Behörden national und global diesen wichtigen Faktor gegen die Klimaer-
wärmung. Die eindimensionale Sicht auf die Energieerzeugung ist um so tragischer, weil
es sich um die grösste und preisgünstigste Massnahme zur Erfüllung des Pariser
Klimaabkommens handelt. Diese jährlichen PEB-Einsparungen von 5.6 Mrd. Fr. im 15.
Jahr entsprechen etwa 2/3 der jährlichen Überweisungen für fossil-nukleare Energieim-
porte von rund 9.3 Mrd. Fr.302

b) Anreizförderung PV-Strom: 60% ≈ 66 Mrd. Fr PEB-Solarstromeinnahmen: Von den
gesamten kumulierten 111 Mrd. Fr. Einnahmen und Einsparungen nach 15 Jahren betra-
gen die Einsparungen infolge Sanierungs- und Effizienzmassnahmen im Gebäudebereich
rund 45 Mrd. Fr.303 Die Solarstromeinnahmen durch Verkauf oder Eigenverbrauch à 15
Rp./kWh belaufen sich auf ≈ 66 Mrd. Fr. Von diesen müssen die Anreizinvestitionen von
30.5 Mrd. Fr. subtrahiert werden, sodass nach 15 Jahren rund 35 Mrd. Fr. Nettoeinnah-
men resultieren.

c) Nettoeinnahmen: 35 Mrd. Fr. nach 15 Jahren.  Die Nettoeinnahmen und eingesparten
Ausgaben für den Stromkonsum betragen nach 15 Jahren somit gut (66 Mrd. - 30.5 Mrd.
Fr.) ≈ 35 Mrd. Fr. – Damit ist nicht fertig: Wie die Min.P-Dämmung weiter wirkt, liefern die
installierten PV-Anlage jährlich weiterhin Solarstrom bis zum 20., 30. oder über den 40.
Erstellungsjahr.304 Weil diese Szenarien eine gewisse Anlaufzeit benötigen, werden die
erwähnten Energiezahlen mit etwas Verspätung realisiert. Dabei sind ausschliesslich die
(staatlichen) Anreizförderbeiträge berücksichtigt; nicht berücksichtigt sind die Privatinves-
titionen, die ev. nicht energetisch bedingt sind, wie z.B. Küchen- oder Badrenovationen,

299  PEB-Gebäudestudie 2019, Teil V. lit. C Ziff.10 Abb. 113 und oben Abb. 16 Spalte 5, 6 und 9 – angelegt für 15, 20, 25 oder 30 Jahre.
300  PEB-Gebäudestudie 2019, Teil V. lit. C Ziff.10 Abb. 113 und oben Abb. 15 Spalte 4 Abb. 16  Spalte 8. 
301  Reduzierte Energieverluste/CO2-Emissionen:  40% von 111.6 Mrd. Fr (= 44.64 Mrd.) ≈ 45  Mrd. Fr.
302  Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2020 Tab. 41 S. 55.  
303  Anreizförderung: Die Anreizförderung beträgt 2.44 Mrd. Fr. während den ersten 10 Jahren (≈ 24.4 Mrd. Fr.), für die nächsten 5 Jahre 

noch 50% davon für Min.P/PEB Sanierungen (1.22 x 5 ≈ 6.1 Mrd. Fr. - insgesamt ≈ 30.5 Mrd. Fr. Die höheren Anreizbeiträge bis ev. 
30% werden am Anfang für die Information, Lancierung und Ausbildung geleistet und können im Verlauf der Zeit reduziert werden, 
sodass sie etwa konstant bleiben.  Die 45 Mrd. Fr.an Einsparungen, die nach 15 Jahren resultieren, steigen nach der arithmetischen 
Reihe der Ordnung 2 laufend weiter und der Anteil der fossil-nuklearen Energieversorgung sinkt kontinuierlich, obwohl die Anreizför-
derung nach 10 Jahren halbiert und nach 20 Jahren ganz aufhört (vgl. Abb. 16 und 17; inkl. Einführung/Lancierung); sobald die 
Min.P/PEB zum Gesetz erklärt wird, kann diese Förderung aufgehoben werden. 

304  Nettoeinnahmen nach 15. Jahren: Die PV-Stromförderung erfolgt entsprechend dem Energieszenario C (111.6 Mrd. Fr. x 60% = 66.96 
Mrd. Fr.) ≈ 66 Mrd. Fr (vgl. PEB-Gebäudestudie 2019 Teil V. lit. C Ziff.10 Abb. 113 ff. ). Diese Einnahmen durch Stromverkauf oder
Eigenverbrauch à 15 Rp./kWh resultieren (bloss) für die ersten 15 Jahre (111 Mrd. Fr – 45 Mrd. Fr.) ≈ 66 Mrd. Fr. Die PV-Anlagen
liefern aber weiterhin mit voller Leistung Solarstrom, auch wenn keine Förderung mehr fliesst! Wenn die Anreizinvestitionen der 
ersten 15 Jahre von 30.5 Mrd. Fr. subtrahiert werden (66  Mrd. Fr. – 30.5 Mrd. Fr.) verbleiben den Mietern/Hauseigentümern und
KMU-Stromproduzenten noch rund  ≈ 35 Mrd. Fr Nettoeinnahmen durch Stromverkauf oder Eigenverbrauch.
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Steuereinahmen beim Bund, bei Kantonen und Gemeinden etc. Die Nettoeinnahmen re-
sultieren durch die Subtraktion der Anreizinvestitionen.   

6. Die beste E-Wende für Mieter/Vermieter/innen und KMU: Sämtliche Min.P/PEB Anrei-
zinvestitionen fliessen während 15 Jahren in den Gebäudesektor. Damit werden die er-
wähnten 80% Energieverluste und die 39.5 Mio. t CO2-Emissionen reduziert und dazu
ganzflächig dach- und soweit nötig fassadenintegrierten PV-Anlagen installiert, die ca.
55.5 TWh CO2-freien Solarstrom generieren.305 Von diesen Einsparungen und Stromein-
nahmen von rund 111 Mrd. Fr. in 15 Jahren306 profitieren ausschliesslich Mieter/Vermie-
ter/innen, KMU und übrige Gebäudeinhaber/innen.

● Weil 40% der Anreizinvestitionen für Min.P-Gebäudesanierungen zur Reduktion der 80% Energieverluste inkl.
CO2-Emissionen führen resultieren daraus für Mieter/Vermieter/innen und KMU Einsparungen von rund 45 Mrd. Fr.307

Mit der Eliminierung der Energieverluste werden gleichzeitig am meisten CO2-Emissionen fürs Pariser Klimaabkommen
reduziert.

● Tiefe Mieten für 70% Mieter/innen: Oft wird vergessen, dass Energie und Stromkosten nicht von den Hauseigentü-
mern oder Wohnbaugenossenschaften bezahlt werden, sondern direkt oder indirekt von ca. 70% Mieter/innen. 308

● Nach 15 Jahren profitieren somit die Min.P/PEB Mieter/Vermieter/innen inkl. KMU von den erwähnten Solarstromein-
nahmen und von Min.P-Einsparungen.

7. In 15 Jahren 80 Mrd. Fr Brutto-Einnahmen/Einsparungen - statt 139 Mrd. Fr. Ausland-
Überweisungen: Mittels Min.P/PEB-Investitionen können in 15 Jahren somit Einnahmen
und Einsparungen von insgesamt rund 80 Mrd. Fr. für Mieter/Hauseigentümer/Gebäude-
inhaber/innen inkl. KMU resultieren. Sie stehen im Gegensatz zu den Überweisungen für
fossil-nukleare Energieimporte von rund 139 Mrd. Fr. in den letzten 15 Jahren (2005-
2020).309

8. Min.P/PEB MFH-Wohnungen erfüllen Pariser Klimaabkommen: Um als PEB qualifi-
ziert zu werden, muss ein PEB-Wohn- oder Geschäftshaus gemäss Art. 3 Abs. 2 des NF-
PEB Reglements mehr Solarenergie erzeugen als es benötigt.310 Seit 2000 zeichnet die
Solar Agentur PEB mit bescheidenen Solarstromüberschüssen aus.311 2010 erreichten
die besten PEB eine Eigenenergieversorgung um 110%; ein 182%-PEB-EFH in Vaduz
stach hervor.312 2015 folgte ein 486%-PEB-EFH in Sörenberg/LU und 2020 traf der bishe-
rige Weltrekord mit dem 817% PEB-EFH in Waltensburg ein.313 Ähnlich verlief die PEB-
Entwicklung auch bei den PEB-MFH ab 2016 mit der 700% PEB-Sanierung Anliker in
Affoltern i.E./BE. Von 48 untersuchten PEB-MFH weisen 80% mehr als 8 kW pro MFH-
Wohnung auf (vgl. Abb. 3 bis 7 oben). Gut 73% der geprüften Messungen der PEB-MFH
wiesen Solarstromüberschüsse von mehr als 1‘500 kWh/a pro PEB-MFH Wohnung
auf.314 Damit können die Bewohner/innen von Min.P/PEB-MFH Wohnungen mit einem E-

305  PEB-Gebäudestudie 2019, Teil V. lit. C Ziff.10 Abb. 113 Ziff. Spalte 5, 6 und Spalte 9. 
306  PEB-Gebäudestudie Teil V lit. C Ziff. 10, Abb. 113, Spalte 8: ≈ 111.6 Mrd. Fr.
307  Reduzierte Energieverluste/CO2-Emissionen: 40% von 111.6 Mrd. Fr (= 44.64 Mrd.) ≈ 45  Mrd. Fr.
308 Preisgünstige CO2-freie PEB-Wohnungen in Tobel/TG: ca. 20% tiefere Mieten im Vergleich zu ähnlichen Wohnungen in der Region  
309 Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2020, S. 55 (2005-2020: Überweisungen von 139.418 : 15 J ≈ 9.294 Mrd. Fr./Jahr)
310  PEB-Definition präzisiert: Im Jahresdurchschnitt über 12 Monate muss die Jahresenergieerzeugung am PEB mindestens um +1,00 

kWh/m2a grösser sein als der jährliche gesamte Endenergiebedarf des PEB (vgl. PEB-Definition Art. 3 Abs. 2 NF-PEB-Reglement).  
311  Schweizer Solarpreis 2000 bis 2009, vgl. jährliche Publikationen; 2010 wurden die Norman Foster PEB lanciert mit bereits teilweise 

erheblichen Solarstromüberschüssen, vgl. jährliche Publikationen 2010-2021. .  
312  Schweizer Solarpreis 2010, S. 73 .  
313  Schweizer Solarpreis 2015, S. 50 und 2020 S. 22-27 .  
314  Schweizer Solarpreis 2010 wurde mit Lord Norman Foster in der 1. Auflage des NF-PEB-Reglements im Zweckartikel 2 Abs. 4 als 

langfristiges Ziel beschlossen: die solare Energieversorgung der Gebäude soll auch den grösstmöglichen Energiebedarf für den 
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Auto jährlich rund 10‘000 km emissionsfrei fahren. Da Gebäude rund 50% und der Verkehr 
ca. 35% des nationalen und globalen Gesamtenergieverbrauchs verbrauchen, können 
auch Bewohner/innen von Min.P/PEB-MFH 85% des Pariser Klimaabkommens mit einer 
Min.P/PEB-Massnahme erreichen.     

9. PlusEnergieBauten: Der Energiequantensprung fürs Klima. Nebst den PEB-EFH und
den KMU-PEB315 bestätigen damit EVU-Messungen bei PEB-MFH, dass auch sie über
einen ausreichenden CO2-freien Solarstromüberschuss verfügen, um zum 50% Gebäu-
deenergieverbrauch auch noch rund 35% des Verkehrsenergiebedarfs der Bewohner/in-
nen emissionsfrei versorgen können.316 Damit können Min.P/PEB mindestens (50% +
35%) ≈ 85% des nationalen und globalen Gesamtenergiebedarfs versorgen – Solar-
stromüberschüsse pro Min.P/PEB - Tendenz steigend. Von den ab 2016 untersuchten
PEB, weisen rund ¾ der Min.P- oder ähnlich gedämmten Gebäuden bereits heute zur
CO2-freien Gebäude- auch noch eine emissionsfreie Verkehrsenergieversorgung für min-
destens je 1 E-Auto - bis 22 E-Autos - pro Wohnung oder für den ÖV auf.317 Das bedeutet
einen Energiequantensprung fürs Klima: Mit einer MinP/PEB-Bauinvestition können
zum 50%-Energieverbrauch des Gebäudeparks auch noch die 35% Energieversorgung
des Verkehrsbereichs CO2-frei versorgt werden. Mit einer wegweisenden Bauinvestition
können 85% des national/global Gesamtenergieverbrauchs an fossil-nuklearen Ener-
gien substituiert und 40 Mio. t CO2-Emissionen oder rund 80% der CO2-Emissionen

Verkehrsbereich (mit rund 1‘500 kWh/a pro Wohneinheit für E-Fahrzeuge und/oder ÖV) oder für weitere Aktivitäten der Einwohner/in-
nen gewährleisten.      

315  Bestätigte MinP/PEB CO2-freie Solarstromüberschüsse vgl. oben Abb. 3, 5, 6 und Abb. 8 und 9.    
316  Abb. 7 oben: Damit verfügen alle Min.P/PEB-Gebäudekategorien über ausreichende CO2-freie Solarstromüberschüsse, um zur 

PEB-Wohnung auch noch den Verkehrsenergiebedarf der Bewohner/innen von PEB-Wohnbauten und Beschäftigten von Geschäfts-
bauten zu generieren (vgl. oben Basis-Abb. 3 bis 7).  

317  Emissionsfreie 85%-Solarstromversorgung vgl. oben B Ziff. 2, D Ziff. 8 lit c und G Ziff. 8 usw.mit mindestens 1‘500 kWh/a für 10‘000 
km/a.  
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eliminiert und mindestens 85% des Ziels des Pariser Klimaabkommens erreicht wer-
den.318 Dazu kommen noch die traditionellen erneuerbaren Energieträger Wasser, Wind, 
Biomasse etc., soweit sie umweltverträglich sind.  

10. Min.P/PEB: Neue tiefe Mieten und Arbeitsplätze dank Solarstrom: Die oben
beleuchtete physikalische Solarstromanalyse ist unschwer nach zu vollziehen,
wenn Min.P/PEB in Verbindung mit PSKW rund 85% des Gebäude- und Ver-
kehrsenergiebedarfs decken. Oben in H Ziff. 5 lit. a bis c bis Ziff. 9 wurde ausführ-
lich dargelegt, was der bisher ungenügend beachtete MinP/PEB-Effizienzfaktor
gemäss Art. 89 Abs. 1 bis 3 BV und Art. 1 Abs. 2 lit. b und Art. 5 Abs. 1 lit. a und b
EnG im Gebäude- und Verkehrsbereich energetisch, klimatisch und finanziell be-
deuten und bewirken kann.319 Dadurch werden zwei weitere bisher ohne PEB un-
beachtete Energiedimensionen eröffnet: Mit den erheblichen Min.P/PEB-Solar-
stromüberschüssen kann der gesamte Energieverbrauch des Gebäude- und
des Verkehrssektors mit PSKW CO2-frei versorgt werden. Die energetisch und
klimatisch positiven Auswirkungen führen auch ökonomisch zu sehr positiven Um-
wälzungen, wie oben in H Ziff. 6 erwähnt. Die Milliarden-Investitionen im inländi-
schen Min.P/PEB und PSKW-Sektor führen zu erheblichen Auswirkungen bei
Mietzinsreduktionen bei Wohn- und Geschäftsbauten.320 Diese inländischen
MinP/PEB-Investitionen im Gebäudebereich führen zu einer deutlichen Arbeits-
platzzunahme von etwa 104‘000 Jahresarbeitsplätzen im Inland.321

11. Im Widerspruch zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung: Im Widerspruch
zum Art. 5 Abs. 2 BV und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung steht die Fi-
nanzierung von rund 1000 nutzlosen KWKW. Sie sollen insgesamt mit rund 3 Mrd.
Fr. wirkungslosen Subventionen die gefährdete Biodiversität noch weiter zerstören
und dabei etwa 1.5 TWh bzw. bis 2050 noch rund 0.7 TWh KWKW-Strom produ-
zieren322 – obwohl die PEB-Mieter/Vermieter und KMU bis 2050 eine CO2-freie
Solarstromproduktion von rund 127 bis 435 TWh aufgrund gemessener Werte ga-
rantieren können.323 Die PEB-MFH, -EFH und –KMU können über 100 Mal mehr
CO2-freie Solarstrom zu 5 bis 10 Mal tieferen  Erzeugungskosten generieren im
Vergleich zu KWKW. Dennoch müssen die Gebäudeinhaber ihre ‚Konkurrenten“
noch mit unverhältnismässig hohen Förderbeiträgen finanzieren. Dies widerspricht
dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit vom Art. 5 Abs. 2 BV.324

318  Der Gebäudepark verbraucht national und global rund 50% des Gesamtenergieverbrauchs und der Verkehrsbereich rund 35% des 
Gesamtenergieverbrauchs. Realistisch ist heute eine terrestrische CO2-freie Verkehrsenergieversorgung. Eine CO2-freie Luftverkehrs-
versorgung ist – abgesehen von Prototypen noch kaum in Sicht.

319  Die Effizienz- und CO2-Reduktionsmaschine beruht auf der Feststellung vom Bundesrat in IP RW 10.3873: Zu den 80% reduzierbaren 
Energieverlusten im Gebäudebereich gesellen sich noch die ca. 70% reduzierbare Energieverluste bei der Umstellung und Ersatz der 
Verbrennungsmotorentechnologie durch die E-Mobilität.  

320  Fünfseitige Min.P/PEB-Reportage Sonntagsblick vom 22. Mai 2022, S. 1-5.  
321  PEB-Gebäudestudie 2019 Teil IV. lit. C Abb. 91 Spalte 11.  
322 Biodiversität und KWKW: KWKW: 770 GWh/a, Ausbaupotential Wasserkraft, BFE August 2019, S. 28, Tages Anzeiger 21.10.2020 

und SGS-Geschäftsbricht 2019, S. 10-13 und SGS-GB 2020 WSL-Untersuchungen, S. 17 und 69. 
323 NF-PEB-Solarstrom Potentialstudie Teil E bis G.  
324 BGE 136 I 87 E. 3.2, S. 91 ff. 
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12. Ungenügende Dämmung und Hitzeschutz, lackierte Solarzellen und hohe U-
Werte: Von den oben in H Ziff. 8 am Schluss erwähnten rund 27% MFH-PEB,
welche den solaren ‚Energiequantensprung fürs Klima‘ (CO2-freie PEB- und Ver-
kehrsenergie-Versorgung) mit 1‘500 kWh/a Solarstromüberschuss  nicht errei-
chen, Gebäude mit ungenügender Dämmung gegen Energieverluste und Über-
hitzung, mit hohen U-Werten vom mehr als 0.1 bis 0.2 W/m2K, wie in Teil A bis C
oben mehrfach ausgeführt. Etwa die Hälfte der schwachen PEB, welche den
‚Energiequantensprung fürs Klima‘ nicht erreichen, zeichnen sich durch lackierte
Solarzellen aus, welche zu Solarstromeibussen von 39% bis 62% führen.325

13.  NF-PEB und rechtsgleiche Behandlung statt Diskriminierung von Hauseigen-
tümern, Mieter/Wohnbaugenossenschaften und KMU: Art. 89 Abs. 1 bis 3 der Bun-
desverfassung (BV) verlangen "einen sparsamen und rationellen Energiever-
brauch", und dass der Bund die „erneuerbaren Energien fördert“; Art. 76 Abs. 3
BV schreibt „die Sicherung angemessener Restwassermengen“ vor. Jeder Fran-
ken, der für KWKW-Werkstrassen, für Waldrodungen, Sprengungen, KWKW-Divi-
denden etc. bezahlt wird, fehlt für den ‚sparsamen Energieverbrauch’ z.B. durch
eine bessere Wärmedämmung der Gebäude, um die 90 TWh/a oder die 80% Ener-
gieverluste der Gebäude und die 25 Mio. t CO2-Emissionen zu reduzieren (IP RW
10.3873). Es keine landschafts- und umweltverträglichere Energietechnologie er-
sichtlich, die aufgrund bestätigter EVU-Werte mit einem einheimischen CO2-freien
Solarstrompotential von 127 TWh bis 435 TWh rechnen kann, wie die Min.P/-
PEB); noch sind Massnahmen oder Vorhaben ersichtlich, welche zur hohen So-
larstromproduktion gleichzeitig noch am meisten CO2-Emissionen reduzieren.
Dazu können Min.P/PEB-Wohn- und Geschäftsbauten in rund 15 Jahren etwa 35
Mrd. Fr Netto-Einnahmen für Mieter/Vermieter und KMU generieren, wenn die
Anreizförderung höchstens 30% der energierelevanten Bauinvestitionen be-
trägt.326 Aus heutiger Sicht ist unverständlich warum die Min.P/PEB-ähnlichen par-
lamentarischen Vorstösse von NR Leo Müller (19.4264), von NR Priska Seiler
Graf (19.4227), von NR Kurt Fluri (19.4208), von SR Hannes Germann (19.4273)
abgelehnt wurden. Im Vergleich zur KWKW-Überförderung bis über 400% För-
derung der energierelevanten Bauinvestitionen, werden die Hauseigentümer,
Mieter/Wohnbaugenossenschaften und KMU diskriminiert (vgl. Anhang: Rechts-
ungleichbehandlung). Bezüglich der energierelevanten Förderung werden sie im
Vergleich zu KWKW unfair und rechtsungleich behandelt.327 Werden Min.P/PEB
diskriminiert, weil sie am meisten CO2-freien Solarstrom generieren ohne natürli-
che Landschaften und die Biodiversität zu zerstören?

325 Schweizer Solarpreis 2017, S. 84, Solarpreis 2018 S. 65 (Ziegeldach mit Energieeinbussen von 70%) und S. 79 sowie lackierte Fas-
saden.  

326  PEB-Gebäudestudie 2019 im PEB-Energieszenario C erläutert, Teil V. lit. C Ziff.10 Abb. 112 bis 114 Ziff.1 bis und mit Ziff. 28; für 
Min.P/PEB-Sanierungen sind höchstens 50%. der energierelevanten Bauinvestitionen vorgesehen; dazu wird die Förderung einge-
stellt, sobald die Min.P/PEB-Bauinvestition amortisiert ist.  

327  Quellen: Technische Berichte, Grundlagen aus Rechtsverfahren, Anfragen im Parlament und BFE sowie im Amtsblatt publizierte 
KWKW-Projekte und Grundlagen von D. Heusser, WWF-Gewässerschutzexperte. Mehrfach wurden präzise Anfragen nicht beantwortet; 
vgl .z.B. Tech. Bericht (-KWKW  Berschnerbach- von Januar 2011, S. 10, 11, 34, 35, 36 und 37 ff). 
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14. Befristete 30%-PEB-Förderung statt Förderexzesse über 100% der Baukos-
ten bzw. der energierelevanten Baukosten für KWKW. Es ist mit den Grundsatz
der Rechtsgleichbehandlung unvereinbar, knapp 1‘000 KWKW mit einem Strom-
potential von insgesamt 1.5 TWh – laut Bundesrat bis 2050 noch 0.77 TWh - mit
EVS-Förderbeiträgen von 200% bis über 300% der energierelevanten Bauinves-
titionen zu überfördern – und andererseits rund 2.5 Mio. Gebäudeinhabern mit
einem CO2-freien Solarstrompotential von 127 bis 435 TWh faktisch kaum zu be-
rücksichtigen und in vielen Fällen selbst Förderbeiträge von 30% zu verweigern.
Das widerspricht auch dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit von Art. 5 Abs. 2
BV, wie das Bundesgericht mehrfach entschied (BGE 136 I 87 E 3.2). Zahlungen
von über 100% bis über 300% der energierelevanten Baukosteninvestitionen wi-
dersprechen dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit.328

328  Keine Rechtsgrundlage für Doppel- und Mehrfachzahlungen: Die Gesamtinvestitionen für das KWKW Brent/VD belaufen sich 
auf 450’000 Fr. Aufgrund der übersetzten KEV-Vergütungen bei KWKW von 25.54 Rp./kWh (der Marktpreis in Europa liegt bei 3-4
Rp./kWh) erhält dieses mit 0.3 GWh/a unbedeutende KWKW in 25 Jahren KEV-Förderbeiträge von insgesamt  1’915'000 Fr. oder
425% der Gesamtinvestitionen! Beim Berschnerbach/SG beträgt die KEV-Förderung 226%. Es existiert keine gesetzliche Grund-
lage, um einigen Stromproduzenten 200% bis über 400% der Gesamtinvestitionen zu bezahlen und allen anderen Mietern/Hauseigen-
tümern und KMU-Stromproduzenten bloss eine 30%-Einmalzahlung. Eine so krasse rechtsungleiche Behandlung von Schweizer 
Stromproduzenten widerspricht dem Art. 8 BV. 
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ANHANG: Rechtsgleichbehandlung von EFH/MFH/KMU und überfinanzierte KWKW 

Biodiversitäts-Gefährdung und Landschaftszerstörung extrem honorieren? 
Nachstehend bestätigt der Gewässerexperte Daniel Heusser, WWF am 5. Febr. 2019 den Stand der 
bereits realisierten KWKW.329 (vgl. z.B. Tech. Bericht KWKW Berschnerbach, Januar 2011, S. 10, 11, 34, 
35, 36 und 37 ff.; vgl. SGS-Geschäftsbericht 2019, S. 10-13). 
1. KWKW Brent/VD: EVS-Förderung 425% der Bauinvestitionen

Elektrizitätsproduktion 0.3 GWh 
Vergütung KEV (exkl. MWST; kWh/a) 25.54 Rp/kWh 
Gestehungskosten (inkl. Wasserzinsen) 15.9 Rp/kWh 
Bau-Investitionskosten 450‘000.- SFr.
KEV-Beitrag über 25 Jahre (0.3 GWh x 25.54 Rp = 76’620.- x 25 Jahre) 1’915’000.- SFr.
Vergleich: KEV-Förderung in 25 Jahren zu Investitionskosten 425.6% 
Jährliche Verzinsung des Investitionskapitals (nach Abschreibung 25J.) Ca. 13.5 % 
Konzessionsdauer 40 Jahre 40-25=15 Jahre
D. Heusser/WWF vom 5. Febr. 2019: KWKW gebaut 

2. KWKW Engstligenalp/BE: EVS-Förderung 390% der Baukosten
Elektrizitätsproduktion 2 GWh 
Vergütung KEV (exkl. MWST) 19.5 Rp 
Gestehungskosten (inkl. Wasserzinsen) 16.3 Rp 
Bau-Investitionskosten 2‘500‘000.- SFr.
KEV-Beitrag über 25 Jahre (2 GWh x 19.5 Rp = 390’000.- x 25 Jahre) 9’750’000.- SFr.
Vergleich: KEV-Förderung in 25 Jahren zu Investitionskosten 390% 
Jährliche Verzinsung des Investitionskapitals (nach Abschreibung 25J.) Ca. 8.5 % 
Konzession für 60 Jahre, zusätzliche Rentabilität dank Restlaufzeit mit Strom 
aus vollständig abgeschriebenem Kraftwerk für weitere 35 Jahre 

60-25=35 Jahre

D. Heusser/WWF vom 5. Febr. 2019: KWKW gebaut 

3. KWKW Milibach - Unterbäch/VS: EVS-Förderung 346%
Elektrizitätsproduktion 5.5 GWh 
Vergütung KEV (exkl. MWST) 15.88 Rp 
Gestehungskosten (inkl. Wasserzinsen) 9.96 Rp 
Bau-Investitionskosten 6‘300‘000.- SFr.
KEV-Beitrag über 25 Jahre (5.5 GWh x 15.88 Rp = 873’400.- x 25 Jahre) 21’835’000.- SFr.
Vergleich: KEV-Förderung in 25 Jahren zu Investitionskosten 346.6% 
Jährliche Verzinsung des Investitionskapitals (nach Abschreibung 25J.) Ca. 11.5% 
Konzession 80 Jahre/D. Heusser/WWF vom 5. Febr. 2019: KWKW gebaut 

4. KWKW Borterbach - Oberems/VS: EVS-Förderung 342% der Baukosten
Elektrizitätsproduktion 2.6 GWh 
Vergütung KEV (exkl. MWST) 18.42 Rp 
Gestehungskosten (inkl. Wasserzinsen) 11.49 Rp 
Bau-Investitionskosten 3‘500‘000.- SFr.
KEV-Beitrag über 25 Jahre (2.6 GWh x 18.42 Rp = 478’920.- x 25 Jahre) 11’973’000.- SFr.
Vergleich: KEV-Förderung in 25 Jahren zu Investitionskosten ≈ 342%
Jährliche Verzinsung des Investitionskapitals (nach Abschreibung 25J.) Ca. 11.5 % 
Konzession für 80 Jahre/D. Heusser/WWF vom 5. Febr. 2019: KWKW gebaut 

329  Quellen: Technische Berichte, Grundlagen aus Rechtsverfahren, Anfragen im Parlament und BFE sowie im Amtsblatt publizierte 
KWKW-Projekte und Grundlagen von D. Heusser, WWF-Gewässerschutzexperte. Mehrfach wurden präzise Anfragen nicht beantwortet; 
vgl .z.B. Tech. Bericht (-KWKW  Berschnerbach- von Januar 2011, S. 10, 11, 34, 35, 36 und 37 ff). 
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Abb. 1: Situaton auf der Engstligenalp/BE (Bild: D. Heusser, WWF) 

Abb. 2: Vom Bau des Kraftwerks Fafleralp in Blatten/VS betroffener Gewässerabschnitt (Bild: D. Heusser, WWF) 
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5. KWKW Dünnern - Olten/SO, EVS-Förderung 275% der Baukosten
Elekrizitätsproduktion 1.6 GWh 
Vergütung KEV (exkl. MWST) 23.45 Rp 
Gestehungskosten (inkl. Wasserzinsen) 19.70 Rp 
Bau-Investitionskosten 3‘400‘000.- SFr.
KEV-Beitrag über 25 Jahre (1.6 GWh x 23.45 Rp = 375’200.- x 25 Jahre) 9’380’000.- SFr.
Vergleich: KEV-Förderung in 25 Jahren zu Investitionskosten 275.9% 
Jährliche Verzinsung des Investitionskapitals (nach Abschreibung 25J.) Ca. 7.3 % 
Konzession über 40 Jahre/D. Heusser/WWF vom 5. Febr. 2019: KWKW gebaut 

6. KWKW Laubeggfall - Simme/BE: EVS-Förderung 237% der Baukosten
Elektrizitätsproduktion 11.3 GWh 
Vergütung KEV (exkl. MWST) 16 Rp 
Gestehungskosten (inkl. Wasserzinsen) 12.71 Rp 
Bau-Investitionskosten 19‘000‘000.- SFr.
KEV-Beitrag über 25 Jahre (11.3 GWh x 16 Rp = 1.808 Mio. x 25 Jahre) 45’200’000.- SFr.
Vergleich: KEV-Förderung in 25 Jahren zu Investitionskosten ≈ 237.9%
Jährliche Verzinsung des Investitionskapitals (nach Abschreibung 25J.) Ca. 8 % 
Konzession für 80 Jahre/D. Heusser/WWF vom 5. Febr. 2019: KWKW gebaut 
Gestehungskosten: 11.3 GWh x 12.71 Rp = 1.436 Mio. x 25 J. = 35.905 Mio. + 55 J. à 10 Rp = +62.1 Mio. 

Abb. 3: Der Berschnerbach bei Walenstadt/SG. Trotz der 226% KEV-Förderung sind keine verfassungs-
konforme, "angemessene Restwassermengen" vorgesehen. (Bild: D. Heusser, WWF) 

7. KWKW Berschnerbach - Walenstadt/SG: EVS-Förderung 226% der Baukosten
Elektrizitätsproduktion 10.666 GWh 
Vergütung KEV (exkl. MWST) 14.15 Rp 
Gestehungskosten (inkl. Wasserzinsen) 14.10 Rp 
Bau-Investitionskosten 16’650‘000.- SFr.
KEV-Beitrag über 25 Jahre (10.666 GWh x 14.15 Rp = 1.5 Mio. x 25 Jahre)* 37’730’000.- SFr.
Vergleich: KEV-Förderung in 25 Jahren zu Investitionskosten 226.6% 
Jährliche Verzinsung des Investitionskapitals (nach Abschreibung 25J.) Ca. 5% 
Konzession für 80 Jahre/D. Heusser/WWF vom 5. Febr. 2019: KWKW gebaut 

 * Techn. Bericht KWKW Berschnerbach Januar 2011, S. 17 und 35/SGS
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III. STIFTUNGSTÄTIGKEIT
A. Stiftungsrat 2020

1. Ausschuss
Der SGS-Stiftungsrats-Ausschuss setzte sich 2021 zusammen aus dem Präsiden-
ten e. NR Dr. iur. Reto Wehrli, Schwyz; Vizepräsident Prof. Dr. iur. Patrick Kaus-
kopf ZHAW, lic. iur. Giacun Valaulta, Märstetten/TG, Reto Fry, Betriebsökonom/
Umweltbeauftragter, Flims und als Geschäftsführer amtet Gallus Cadonau, Jurist,
Waltensburg/Zürich.
Coronabedingt traf sich der SGS Ausschuss bloss an drei Sitzungen. Die wichtigs-
ten besprochenen Geschäfte sind im Geschäftsbericht ausgeführt. Sie befassen
sich statutengemäss vor allem mit dem Schutz der alpinen Fliessgewässer und
Alternativen zur Zerstörung der alpinen Fliessgewässer und der gefährdeten Bio-
diversität. Mit grossem Arbeitsaufwand waren die Stellungnahmen und Beschwer-
den für angemessene Restwassermengen bei den Kraftwerken. Dazu kam der in-
tensive Einsatz für mehr  erneuerbare und solare Energien um die Landschafts-
verschandelung durch Kleinwasserkraftwerke zu verhindern. Zusammen mit der
Solar Agentur und der Norman Foster PlusEnergieBau-Jury (PEB-Jury) arbeitet
der Geschäftsführer seit zwei Jahren an der Solarstrom Potentialstudie. Sie belegt
mit gemessenen Werten, dass die Schweizer Wohn- und Geschäftsbauten über
ein CO2-freies Solarstrompotential von 127 bis 435 TWh verfügen.

2. Geschäftsstelle der SGS 2020
Die SGS-Geschäftsstelle erledigte die im SGS-GB 2021 aufgeführten Arbeiten und
beantwortete noch zahlreich weitere Fragen und Geschäfte (vgl. SGS-GB 2021).

Moritz Rheinberger, dipl. Umwelt-Natw. ETH, stv. GF, unterstützt den Geschäfts-
führer seit 7. Januar 2014 als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Vernehmlassun-
gen und Einsprachen. Er vertritt die SGS zeitweise an Sitzungen mit Kraftwerks-
vertretern und anderen Umweltorganisationen, um angemessene Restwasser-
mengen durchzusetzen. Weil Moritz 2015 parallel mit dem Studium der Rechts-
wissenschaften begann, beträgt sein Pensum 50%. Dazu kümmert er sich um 
seine junge Familie. 

Dora Veraguth ist seit Ende 2011 für den Versand der SGS-Publikationen verant-
wortlich. Dank ihrer Bereitschaft, ihre Liegenschaft zur Verfügung zu stellen, 
konnte die SGS in Waltensburg ihr Lager für die Landschaftskalender und alle 
weiteren Publikationen sowie Versandmaterial preisgünstig aufbauen und erhal-
ten. 

Arlette Hächler, kaufmännische Angestellte, arbeitet Teilzeit (60%) bei der SGS 
und kümmert sich vorwiegend um die Finanzen. 

Frau Valeria Briatico, B.A. in Geographie und Wirtschaft, Basel, trat ihre Teilzeit-
Arbeitsstelle am 12. April 2021 bei der SGS an und arbeitet parallel zum Studium 
seither bei der SGS.  

Renate Fleiner verliess die SGS Ende September 2021 und Marc Hochreutener 
beendete sein Praktikum im Januar 2021. 
Michael Bütler, Dr. iur. und Rechtsanwalt, übernimmt teilweise rechtswissen-
schaftliche Arbeiten für die SGS und vertritt sie bei Bedarf bei der AG Recht usw. 
Er ist Mitglied der SAC-Umweltschutzkommission. 
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Ab 2018 übernahm Flurina Bundi vom Treuhandbüro Cathomas/Cabernard bzw. 
Addissa AG in Ilanz für die Buchhaltung und Revisionsvorbereitung der SGS. Die 
Revision führt Herr Othmar Berni von Schmid + Berni Treuhand in Vals durch. 

Wir möchten allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie weiteren Beauftragten 
für ihren Einsatz danken. Besonderer Dank gilt auch der Interprise AG, mit der 
wir seit Beginn unseren Gönnerinnen und Gönnern unsere Informationsschreiben 
zustellen. 

B. Mutationen 2020
1. Nachruf für Prof. Dr. Victor Monnier

Prof. Dr. Alfred Kölz war mit Prof. Dr. Rene Rhinow und Prof. Dr. Luzius Wildhaber
und weiteren Staatsrechtlern nicht nur Mitbegründer der SGS. Sie waren auch un-
sere verfassungsrechtlichen Stützen. In seinem grossen mehrbändigen Werk
«Neuere Verfassungsgeschichte» vom Ende der alten Eidgenossenschaft bis
1848 und von 1848 bis in die Gegenwart, erwähnt Prof. Kölz in der französischen
Ausgabe «Histoire constitutionnelle de la Suisse moderne» auch Prof. Dr. Victor
Monnier der Universität Genf. Auf Fredy Kölz Empfehlung nahm der SGS-Stif-
tungsrat selbstverständlich auf Prof. Dr. Victor Monnier in unseren Stiftungsrat auf.
Nachstehend folgt der Nachruf für Prof. Victor Monnier von Prof. Alfred Dufour,
Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät von 1986 bis 1989. Prof. Victor Mon-
nier und sein langjähriges Engagement für unsere Fliessgewässer und deren Er-
halt werden wir in bester Erinnerung behalten.

Nekrolog Prof. Dr. Victor Monnier (1953 – 2019)
Anfang März 2019 ist leider eine authentische und liebenswerte Persönlichkeit,
Historiker des Rechts und der Institutionen an der Universität Genève nach einem
beispielhaft mutigen Kampf viel zu früh von uns gegangen. Victor Monnier war eine
authentische Persönlichkeit, die durch das Zusammentreffen seiner tiefen Genfer
Verwurzelung - sowohl durch seine Abstammung als auch durch seine Verbun-
denheit mit seinem Dorf Cartigny -, seines ausgeprägten Interesses an der Ge-
schichte der Institutionen der Schweiz und seines intensiven Austauschs mit dem
benachbarten Frankreich nicht aufhörte, eine originelle Persönlichkeit zu sein.

Sein Interesse an der Geschichte der schweizerischen Institutionen, das er nach
seinem Jurastudium in Genf und Bern entwickelte, zeigt sich sinnbildlich in seiner
Berner Dissertation über die Institution des Generals (1990), in seinen zahlreichen
Studien über die direktdemokratischen Institutionen der Schweizer Kantone sowie
in seinen Arbeiten über die Mediationsakte von 1803. Dieses große helvetische
Interesse fand seinen Höhepunkt in der Gründung im Jahr 2006 mit seinen Kolle-
gen F. Hafner (Basel) und A. Kley (Bern, Zürich) die Commentationes Historiae
Iuris Helveticae, eine schweizerische rechtshistorische Zeitschrift. Ein weiteres
Beispiel für sein Interesse an der Schweiz ist seine monumentale Biografie (900
S.) über William Rappard, die unter der Schirmherrschaft des Nationalfonds ent-
stand (1995). Victor Monnier war jedoch bald bereit, seine Untersuchungen über
unsere Grenzen hinaus auszudehnen, was auf seine privilegierten Beziehungen
zur Universität Aix-Marseille und zur Association Française des Historiens des
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Idées Politiques (AFHIP) zurückzuführen ist, die sich in seiner Teilnahme an zahl-
reichen französischen Jurys für Dissertationen und internationalen Kolloquien wi-
derspiegeln. 

Victor Monnier war eine liebenswerte Persönlichkeit, die gegen jede Art von ideo-
logischer Umarmung und jede Form von Starallüren allergisch war, ein gewissen-
hafter Historiker, der extrem auf die Sicherheit seiner Dokumentation bedacht war 
und sich durch seine Mäßigung ebenso wie durch seine geistige Unabhängigkeit 
auszeichnete. Als Mann mit gesundem Menschenverstand und gutem Rat, der an-
deren gegenüber aufmerksam und gesellig war, hinterlässt sein Tod kurz vor sei-
ner Pensionierung eine schwer zu füllende Lücke. Und auch wenn es ihm nicht 
vergönnt war, eine traditionelle "Leçon d'adieu" zu halten, so sind sein Mut und 
seine Diskretion zweifellos die schönste Lektion, die er seinen Kollegen und Freun-
den hinterlassen kann. 

Juni 2022 
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C. Finanzen und Jahresrechnung 2021
1. Jahresrechnung

Bilanz per 31. Dezember 2021 
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Erfolgsrechnung vom 01.01 – 31.12.2021
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2. Anhang zur Jahresrechnung
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3. Bericht der Revisionsstelle
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D. Protokoll der 35. Stiftungsratsversammlung der Schweizerischen Greina-
Stiftung vom 02. Juli 2021 in Seewen/SZ, Weinfachgeschäft Schuler, von
18.30 - 19.45 Uhr

Anwesend (15)
lic. iur. Alois ab Yberg 
Peter Angst 
LL.M. K. Urs Grütter
Dr. Vreni Häller
Prof. Dr. S. Heselhaus
e. NR Peter Jossen

e. NR Dr. Kathy Riklin
Prof. Dr. Bernard Wehrli
e. NR Dr. Reto Wehrli
Prof. Dr. Isabelle Wildhaber
Othmar Berni, Revisor
Gallus Cadonau

Moritz Rheinberger 
Selina Jung, SGS 
Arlette Hächler, SGS 

Entschuldigt (30)
BR Viola Amherd 
NR Kilian Baumann/BE 
NR Florence Brenzikofer/BL 
NR Martin Candinas/GR 
NR Kurt Egger/TG 
NR Chr. Eymann/BS 
e. NR Hildegard Fässler
RR Mario Fehr
Reto Fry, Umweltbeauftragter
Weisse Arena
Prof. Dr. Patricia Holm

e. NR Margret Kiener Nellen
Prof. Dr. iur. LL.M. Patrick
Krauskopf
Prof. Dr. Andrea Lanfranchi
e. NR Ursula Mauch
e. NR Dr. Lucrezia Meier-
Schatz
Dr. Markus Meyer
NR Martina Munz
Peter Nagler
Prof. Dr. Matthias Oesch

e. NR Fabio Pedrina
Prof. Dr. Johannes Reich
NR Franziska Roth/SO
NR Regula Rytz/BE
Andreas Schild
Jakob Schuler
Adolf Urweider
Giacun Valaulta
NR Susanne Vincenz-Stauffa-
cher/SG

Nachträglich entschuldigt (2) 
e. NR Dumeni Columberg
e. NR René Longet



111 

1. Begrüssung durch den Präsidenten
SGS-Stiftungsratspräsident Reto Wehrli begrüsst die Anwesenden im Weinfachgeschäft
Schuler in Seewen.

2. Traktandenliste und Wahl der Stimmenzähler/innen
Die vorgelegte Traktandenliste erfährt keine Änderung und wird ohne Einwand genehmigt. Als
Stimmenzähler wird Reto Wehrli einstimmig gewählt.

3. Protokoll der letzten Stiftungsratsversammlung vom 02. Juli 2020
Das Protokoll der 34. Stiftungsratsversammlung vom 2. Juli 2021 im Weinfachgschäft Schuler
in Seewen wird ohne Einwand genehmigt.

Entschuldigungen 
SGS-Geschäftsführer Gallus Cadonau entschuldigt die Abwesenden gemäss oben erwähnter 
Liste.  

4. Mutationen im SGS-Stiftungsrat
Rücktritte: Prof. Dr. Patricia Holm tritt 2021 aus dem SGS-Ausschuss zurück und der Stiftungs-
ratspräsident dankt ihr für ihre ausgezeichnete Arbeit. Rücktritte aus dem SGS-Stiftungsrat sind
2021 keine zu vermelden.
Aufnahmen in den SGS-Stiftungsrat:

Neu in den SGS-Stiftungsrat gewählt wurden: NR Kilian Baumann, NR Florence Brenzikofer, 
NR Kurt Egger, Reto Fry, Umweltbeauftragter Weisse Arena, Prof. Dr. Sebastian Heselhaus, 
Dr. Constanze Kaiser, NR Dr. Sidney Kamerzin, Prof. Dr. Patrick Krauskopf, Prof. Dr. Roland 
Norer, Prof. Dr. Matthias Oesch, Prof. Dr. Johannes Reich, NR Franziska Roth, NR Regula Rytz, 
NR Gabriela Suter, NR Susanne Vincenz Stauffacher, Prof. Dr. Isabelle Wildhaber und SR Ma-
thias Zopfi. Prof. Dr. Sebastian Heselhaus stellt sich selbst vor. Sein Forschungsge-biet betrifft 
vor allem das Umweltrecht, Energie inkl. Energiestrategie, grosses Interesse auch für Wasser-
kraft vs. Solarstrom. 

Aufnahmen in den SGS-Ausschuss: 
Prof. Dr. Patrick Krauskopf und Reto Fry, Umweltbeauftragter Weisse Arena werden einstimmig 
in den SGS-Ausschuss aufgenommen. 
Andenken: Der Geschäftsführer erwähnt die verstorbenen langjährigen SGS-Stiftungsräte: e. 
NR Dr. Martin Bundi (1932-2020) war im NR von 1975 bis 1995 und kämpfte sehr für die Erhal-
tung der Fliessgewässer; anschliessend war er historisch-wissenschaftlich im Kanton Graubün-
den sehr aktiv und verfasste zahlreiche historische Publikationen. 
e. SR Esther Bührer (1926-2020) wurde 1972 für die SP in den SH-Kantonsrat gewählt, dem sie
bis 1992 angehörte und den sie 1978 als erste Frau präsidierte. Im Rat setzte sie sich vor allem
für die Umwelt, für soziale und Frauenfragen ein. 1979 wurde sie als erste Frau in den Ständerat
gewählt. 1991 trat sie zurück.
Prof. Dr. Luzius Wildhaber (1937-2020) war Professor für Völker-, Staats- und Verwaltungsrecht
sowie ehemaliger Rektor der Universität Basel. 1991 wurde Wildhaber Richter am Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte, von 1998 bis 2007 amtete er als dessen erster hauptamtlicher
Präsident. Er setze sich mit der Greina-Stiftung gegen Gewässerverschmutzung im Rhein. Zu-
sammen mit Prof. R. Rhinow erstellte er die erste bundesrechtliche Grundlage, um
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Landschaften  und Gewässer unter Schutz stellen zu kön-nen. (weitere Ausführungen im SGS-
Geschäftsbericht 2020, S. 137-140) 

Im Andenken an die Verstorbenen erheben sich die Anwesenden zu einer Schweigeminute. Zu 
den Mutationen gibt es weder Fragen noch Einwendungen.  

5. Geschäftsbericht 2020 und Jahresrechnung 2020
a) Der SGS-Geschäftsführer legt die Schwerpunkte der Tätigkeit der Greina-Stiftung im Jahr
2020 dar:

Kleinwasserkraftwerke (KWKW) verfügen in Bern über die stärkste Lobby im Bereich der er-
neuerbaren Energien. KWKW werden staatlich massiv überfördert. Mit den KWKW werden die 
letzten naturnahen Bäche und Flüsse praktisch vollständig zerstört. 2020 waren 656 Anlagen in 
Betrieb, 84 Anlagen mit positivem KEV-Bescheid und 233 Anlagen waren auf der Warteliste, 
insgesamt also 973 Anlagen. Die Investitionskosten bei KWKW werden zu 200% bis über 400% 
überfördert. In praktisch allen Fällen sind Restwassermengen ungenügend, obwohl Art. 76 Abs. 
3 BV seit 1975 die "Sicherung angemessener Restwassermengen" verlangt. (vgl. auch SGS 
Geschäftsbericht 2019, S. 9-13) Für KWKW werden insgesamt Stromkonsumentengelder von 
rund 3 Mrd. Fr. sinn- und nutzlos verschwendet, weil PlusEnergieBauten - laut Bundesrat - mit 
über 157 TWh/a über 100 Mal mehr Solarstrom und Energieeffizienz zu einem 1/6 der KWKW-
Kosten garantieren (vgl. Tages-Anzeiger 21. Okt. 2020). 

Während in der Schweiz KWKW nur 1.5 TWh/a und Wasserkraftwerke ca. 37 TWh/a Energie 
produzieren, hat der Gebäudesektor (im Vergleich zu KWKW) ein über 100 Mal grösseres 
einheimisches Energiepotential von 157 TWh/a (67 TWh/a Solarstromproduktion plus 90 
TWh/a reduzierte Energieverluste (IP¦RW.10.3873/BFE, 15.4.2019). Auf den Dächern und Fas-
saden in der Schweiz kann etwa 80% mehr Strom produziert werden als die Wasserkraft heute 
produziert. Mit der Wasserkraft zusammen verfügt die Schweiz über rund 80% mehr CO2-freien 
Strom wie sie (mit 58 TWh/a) aktuell braucht. Mit PlusEnergieBauten (PEB), welche mehr Ener-
gie produzieren als sie brauchen wie zum Beispiel die 700% PEB-Sanierung Anliker im Kanton 
Bern oder die 182% PEB Siedlung Tobel im Kanton Thurgau können die Energiewende und das 
Pariser Klimaabkommen problemlos umgesetzt werden. Solche PEB können den Druck auf die 
Fliessgewässer erheblich vermindern. Mit PEB und guten Minergie-P-Dämmungsmassnahmen 
und der solaren Nutzung von Dachflächen und Fassaden können erheblich mehr Strom und 
zusätzliche Einnahmen generiert werden. Nach 25 Jahren können pro Jahr etwa 100 Mrd. Fr. 
Einsparungen und ca. 50 Mrd. Fr. Einnahmen aus der Stromproduktion generiert werden.  

Gallus Cadonau betont, wie wichtig die PlusEnergieBauten (PEB) im Gebäudebereich für die 
Greina-Stiftung sind. Sie können 100 Mal mehr Energie substituieren als alle bestehenden und 
künftigen KWKW zusammen ohne einen Bach zu zerstören. Der Gebäudepark als Min. P/PEB 
ist der Schlüssel für die Energiewende der Schweiz und für das Pariser Klimaabkommen. Die 
besten PEB werden jedes Jahr mit dem Schweizer Solarpreis ausgezeichnet, sie können bis zu 
acht Mal mehr Energie generieren als sie brauchen. (vgl. Norman Foster PEB Brunner/Bapst in 
7158 Waltensburg/Schweiz. Solarpreis 2020) 

b) Am Beispiel des Flusses Flém sieht man 60 Jahre Restwassermenge Null ab Stausee in
Brigels. Das laufende Rechtsverfahren in Brigels wurde sistiert und ein Pumpspeicher-kraftwerk
Breil-Tavanasa zur Prüfung vorgeschlagen.
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Der SGS Geschäftsbericht 2020 wird von den Anwesenden einstimmig genehmigt. 

c) Jahresrechnung 2020
SGS-Geschäftsführer Gallus Cadonau stellt die Jahresrechnung vor. Der Jahresgewinn ist mit
11'000 Fr. etwas geringer als im Vorjahr.

6. Revisionsbericht und Décharge
Der Revisor Othmar Berni der Revisionsstelle Schmid + Berni Treuhand in Vals/GR bescheinigt
im schriftlich verfassten Bericht vom 7. Juni 2021 zur eingeschränkten Revision 2020, dass die
Revisionsstelle bei ihrer Revision nicht auf Sachverhalte gestossen ist, aus denen sie schliessen
müsste, „dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entsprechen“. Othmar Berni dankt 
dem Stiftungsratsausschuss im Namen der Versammlung und empfiehlt die Annahme der 
Jahresrechnung und die Erteilung der Decharge. 

Der Revisorenbericht wird verdankt. Sowohl Rechnung wie Revisorenbericht werden ohne 
Gegenstimme genehmigt und dem Stiftungsratsausschuss die Decharge erteilt. SGS-Präsident 
Reto Wehrli dankt der Geschäftsstelle und allen Beteiligten für ihren unermüdlichen Einsatz. 

7. Arbeitsprogramm 2020/21
Das Arbeitsprogramm 2020/21 konzentriert sich auf folgende drei Schwerpunkte:
• Umsetzung Energiewende 2050 / Pariser Klimaabkommen
• 15 parl. Vorstösse / PEB in AXPO Kantonen
• Solarstrom 6x günstiger als KWKW Strom / auch für den Schwerverkehr
• Solar Energiepotential Gebäude mit 15% Zuwachs bis 2050/a ≈ 127 TWh, mit 20% ≈ 435 TWh

Die 31. Schweizer Solarpreisverleihung 2021 findet voraussichtlich am 2. November 2021 in 
Genf statt.  

8. Varia, Rück- und Ausblick 2021
Bei Ziff. 7 (Arbeitsprogramm) erwähnt.

Der Präsident lädt die Anwesenden zur Weindegustation ein, dankt allen Anwesenden und insb. 
der Firma Schuler für die ausgezeichnete Weinverkostung. 

Die Versammlung schloss um 19.45 Uhr. 

Seewen, 02. Juli 2021 

Für das Protokoll 

Reto Wehrli, Präsident SGS Selina Jung, wiss. Mitarbeiterin 
SGS-Stiftungsratsmitglieder 2021 
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Abkürzungsverzeichnis 
AEV Amt für Energie und Verkehr, Kanton 
Graubünden 

AKW Atomkraftwerk 

ANU Amt für Landschaft und Umwelt, Kanton 
Graubünden 

BAFU Bundesamt für Umwelt 

BFE Bundesamt für Energie 

BGE Bundesgerichtsentscheid 

BGG Bundesgerichtsgesetz 

BLN Bundesinventar der Landschaften und 
Naturdenkmäler von nationaler Bedeu-
tung 

BPR Bundesgesetz über die politischen 
Rechte 

BV Bundesverfassung 

EBF Energiebezugsfläche 

EFH Einfamilienhaus 

EIV Einmalvergütung 

EKW Engadiner Kraftwerke 

EleG Elektrizitätsgesetz 

EnG Energiegesetz 

ENHK Eidg. Natur- und Heimatschutzkommis-
sion 

EnV Energieverordnung 

EVU  Energieversorgungsunternehmen 

EW Elektrizitätswerk 

EWZ Elektrizitätswerk der Stadt 

Zürich 

FIFG Bundesgesetz über die Förde rung 
der Forschung und der Innovation  

GAU Grösster anzunehmender Unfall 

GK Gestehungskosten 

GSchG Gewässerschutzgesetz 

IEA Internationale Energieagentur 

IP Interpellation 

ISOS Bundesinventar der Schützenswerten 
Ortsbilder der Schweiz 

KA Kurzargumentarium 

KELS Klima- und Energielenkungs-
 sytem 

KEV Kostendeckende Einspeisevergütung 

KHG Kernenergiehaftgesetz 

KHR Kraftwerke Hinterrhein 

KMU Kleinere und mittlere Unternehmen 

KVR Kraftwerke Vorderrhein 

KW Kraftwerk 

KWF Kraftwerk Frisal 

KWI Kraftwerk Ilanz 

KWKW Kleinwasserkraftwerk 

MFH Mehrfamilienhaus 

MuKEn Mustervorschriften der Kantone im 
Energiebereich 

NFP Nationales Forschungsprogramm 

NHG Eidg. Natur- und Heimatschutzgesetz 

NOK Nordostschweizerische Kraftwerke 
(heute AXPO) 

NR Nationalrat 

PEB PlusEnergieBau 

PSKW Pumpspeicherkraftwerk 

PSM Pflanzenschutzmittel 

PV Photovoltaik 

RKGK Regierungskonferenz der Gebirgskan-
tone 

SFV Schweizerischer Fischereiver- band 

SGS Schweizerische Greina-Stiftung 

SIG Services Industriels de Genève 

SL Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 

SR Ständerat 

StromVG Stromversorgungsgesetz 

USG Umweltschutzgesetz 

USO Umweltschutzorganisation(en) 

UVB Umweltverträglichkeitsbericht 

VBE Verein Bündnerischer Elektrizitäts-
werke 

VSA Verband Schweizer Abwasser- und Ge-
wässerschutzfachleute 

WKW Wasserkraftwerk 

WRG Bundesgesetz über die Nutzbarma-
chung der Wasserkräfte 

WWF World Wide Fund for Nature


